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34. Sitzung 

Bonn, den 18. Mai 1973 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Frau Renger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung erweitert werden um die Be-
ratung des Mündlichen Berichts des Vermittlungs-
ausschusses zu dem Gesetz über den Beruf des Diät-
assistenten — Drucksache 7/583 —. Das Haus ist 
einverstanden; es ist so beschlossen. 

Nach § 76 Abs. 2 der Geschäftsordnung soll der 
Bericht der Bundesregierung über die Integration 
in den Europäischen Gemeinschaften (Berichtszeit-
raum Oktober 1972 bis März 1973) — Drucksache 
7/488 — dem Auswärtigen Ausschuß federführend 
und dem Haushaltsausschuß — mitberatend — über-
wiesen werden. Erhebt sich gegen die beabsichtigte 
Überweisung Widerspruch? — Ich stelle fest, daß 
dies nicht der Fall ist; es ist so beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung einer Über-
gangsvergütung für die am Ende des Wirtschaftsjahres 
1972/73 vorhandenen Bestände an Weichweizen, Gerste zur 
Brotherstellung geeignetem Roggen und Mais 
- Drucksache 7/568 - 

überwiesen an  den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ä nderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2049/69 über die Grundregeln für die Denatu-
rierung von Zucker für Futterzwecke 

Drucksache 7/569 - 
überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mil der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der  endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ä nderung der Regelung 
betreffend die Aussetzung der Abgaben bei der Einfuhr und 
der Ausgleichsbeträge für Rindfleisch 
- - Drucksache 7/570 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Funkstörungen 
durch Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger 
- Drucksache 7/571 —

überwiesen an den Ausschuß für Forschung und Technologie und 
für das Post- und Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des 

Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung von Sondermaß-
nahmen für zur Aussaat bestimmte Raps- und Rübsensamen 
und zur Anpassung des Schemas dieser Waren in den Ver-
ordnungen Nr. 136/66/EWG, (EWG) Nr. 2358/71 und (EWG) 
Nr. 950/68 
- Drucksache 7/572 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates betreffend die gegenseitige Unter-
stützung sowohl der zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten untereinander als auch im Verhältnis dieser Behörden 
zur Kommission, um die ordnungsgemäße Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet des Zollwesens und der 
Landwirtschaft zu gewährleisten 
- Drucksache 7'573 —

überwiesen an den Finanzausschuß (federführend), Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit der Bitte um Vor-
lage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfas-
sung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Ergänzung der Verord-
nung (EWG) Nr. 235/73 zur Festlegung der Grundregeln für 
die Ausgleichsbeträge für Geflügelfleisch 
— Drucksache 7/574 - 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der altgemei-
nen Regeln für die Intervention bei Rindfleisch 
— Drucksache 7/492 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über den Abschluß eines Ab-
kommens zur Verlängerung des Handelsabkommens zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien 
— Drucksache 7/538 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ergänzung der Verord-
nung (EWG) Nr. 228/73 des Rates über die Festlegung allge-
meiner Vorschriften für die Regelung der Ausgleichsbeträge 
im Sektor Obst und Gemüse hinsichtlich Blumenkohl und 
Tomaten 
— Drucksache 7/541 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ä nderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 185/73 über die Grundregeln für die Anwendung 
von Ausgleichsbeträgen für zugesetzte Zuckerarten bei Ver-
arbeitungserzeugnissen aus Obst und Gemüse als Folge des 
Beitritts der neuen Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft 
— Drucksache 7/542 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die anzuwendenden 
Abschöpfungen bei der Einfuhr ausgewachsener Rinder und 
Fleisch von solchen mit Herkunft aus Jugoslawien 
— Drucksache 7/543 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates betreffend die Verlängerung der Frist 
für die Durchführung der Richtlinien des Rates vom 17. April 
1972 zur Reform der Agrarstruktur 
- Drucksache 7/544 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 
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Verordnung (EWG) des Rates 

über die Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung von Ge-
meinschaftszollkontingenten für Portweine der Tarifstelle 
ex 22.05 des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in Por-
tugal 
über die Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung eines Ge-
meinschaftszollkontingents für Madeiraweine der Tarifstelle 
ex 22.05 des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in Por-
tugal 
über die Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung eines Ge-
meinschaftszollkontingents für Moscatel de Setubal-Weine 
der Tarifstelle ex 22.05 des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ur-
sprung in Portugal 
— Drucksache 7/545 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Memorandum der Kommission an den Rat über die künftigen 
Beziehungen zwischen der Gemeinschaft, den gegenwärtigen 
AASM sowie den im Protokoll Nr. 22 der Beitrittsakte ge-
nannten Ländern in Afrika, im Karibischen Raum, im Indi-
schen Ozean und 1m Pazifischen Ozean 
— Drucksache 7/559 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Haushaltsausschuß 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der end-
gültigen Beschlußfassung im Rat 

Entwurf einer Entschließung des Rates zu einem Aktions-
programm der Europäischen Gemeinschaften für den Um-
weltschutz-Vorschlag für einen Beschluß des Rates zur Ein-
führung eines Informationsverfahrens auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes 
— Drucksache 7/560 — 

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Ausschuß 
für Wirtschaft, Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Haushaltsausschuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) Nr. 984/73 des Rates vom 2. April 1973 
über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 
in . ." oder „Ursprungserzeugnisse" im Warenverkehr mit 
Finnland, Island, Norwegen,Österreich, Portugal, Schweden 
und der Schweiz 

überwiesen an den Finanzausschuß mit der Bitte um Bericht-
erstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß Bedenken 
gegen den Vorschlag erhoben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
18. Mai ist ein denkwürdiger Tag der deutschen 
Geschichte. Vor 125 Jahren trat in der Frankfurter 
Paulskirche die deutsche Nationalversammlung zu-
sammen. Es war die erste aus freien Wahlen her-
vorgegangene parlamentarische Versammlung der 
deutschen Nation. 

Wir sehen im 18. Mai einen historischen Bezugs-
punkt, der für den eigenen Standort dieses Parla-
ments unerläßlich ist. Dabei wissen wir, daß sich 
die Geschichte nicht wiederholt, daß ihre Lektionen 
auslegungsfähig und ihre Wahrheiten umstritten 
sind. Aber nicht das ist es, worauf es ankommt. Es 
kommt an auf das Geschichtsbewußtsein schlechthin, 
aus dem die Völker den Glauben und die handeln-
den Politiker ihre Kraft schöpfen. 

Der Herr Bundeskanzler hat sich in der vergange-
nen Woche hier zu dem Wort bekannt, daß ein Volk 
seine Substanz verliert, wenn es seine Geschichte 
preisgibt. Damit ist eine Frage berührt worden, die 
uns alle trifft, die Frage nämlich nach der geschicht-
lichen Kontinuität, die wiederum eine Frage nach 
der Identität eines Volkes ist. 

Die Katastrophe des totalen Zusammenbruchs von 
1945, das Fehlen jeglicher staatlichen Autorität, die 
bedingte Souveränität der neuen Staatsorgane, die 
ungewisse Zukunft des Volkes und die nationale 
Not der Spaltung, verstärkt durch eine schier er-
drückende moralische Last, haben die Neigung ge-
fördert, der Geschichte zu entfliehen. Um so größer 
ist die Bewährung eines Parlaments wie des unseren 
gewesen, das sich als freie Vertretung des deut-
schen Volkes mit gebotenem Ernst, mit Sachlichkeit 

und Nüchternheit, aber auch mit Leidenschaft den 
drängenden Aufgaben stellte. 

Im Gedenken an die Paulskirche bieten sich Ver-
gleiche an, zwingt sich manche Parallele auf, bis hin 
zum Spott über den Idealismus und Optimismus, mit 
dem die Mitglieder jener Versammlung später über-
schüttet wurden. Aber so wenig sich Unvergleich-
bares vergleichen läßt, so wenig wäre es auch ange-
bracht, geschichtliche Erinnerung hier generell zum 
Gegenstand des Gedenkens zu machen. Nur darauf 
kann es uns ankommen, daß sich dieses Parlament 
in die Kontinuität des deutschen Parlamentarismus 
und der demokratischen Tradition stellt, daß der 
Bundestag als Volksvertretung unserer Tage das 
Band zu Vorläufern und Vorgängern knüpft. 

Friedrich Meinecke hat vor 25 Jahren die histo-
rische Konstellation des Jahres 1848 als einen der 
großen Scheidepunkte der deutschen Geschichte des 
19. Jahrhunderts bezeichnet, als den Versuch, nicht 
nur die Einheit der Nation zu erringen, sondern auch 
den bisherigen Obrigkeitsstaat in einen „Gemein-
schaftsstaat" mit einer „lebendigen und wirksamen 
Teilnahme aller Volksschichten an den Entscheidun-
gen des Staatslebens" umzuwandeln. 

Der Nationalversammlung der Frankfurter Pauls-
kirche hat man vorgeworfen, eine historische Chance 
vertan zu haben. Die Sehnsucht des deutschen Vol-
kes nach nationaler Einheit hatte die Versammlung 
zusammengeführt. Der große Aufbruch unter revo-
lutionären Vorzeichen ging in der parlamentarischen 
Ohnmacht unter. Aber, meine Damen und Herren, 
ist dieses offensichtliche Versagen in einem histo-
rischen Sinne nutzlos gewesen? 

Auch wir, die Mitglieder dieses Hohen Hauses, 
hätten Grund, über die Vergeblichkeit politischer 
Anstrengungen nachzudenken. Aber, so wäre zu 
fragen, mindert das Nichterreichte die Würde und 
den Wert des politischen Willens, wenn ihm objek-
tive Umstände den Durchbruch versagten? Hier wie 
in der Paulskirche waren Sehnsucht und Hoffnung 
die Antriebskräfte für ein Handeln und Fordern, das 
keiner Rechtfertigung bedarf. Politisches Handeln 
bewertet sich nicht allein nach greifbaren Erfolgen. 
Der Anschein der Vergeblichkeit besagt nichts über 
die eigentlich bewegenden Kräfte der Geschichte. 

Von unserem Staat läßt sich sagen, daß er nicht 
wäre, was er ist, hätte er in unvertretbarer Selbst-
bescheidung von vornherein vor Faktoren kapitu-
liert, die zu bezwingen immerhin möglich erscheinen 
mußte. So war es keine Fiktion, die Wiedervereini-
gung zu erstreben, und so ist es keine Illusion, daß 
sich das Selbstbestimmungsrecht in Deutschland ver-
wirklichen ließe. 

Wenn auch das Ziel, der deutschen Nation eine 
politische Gestalt zu geben, von der Nationalver-
sammlung von 1848 nicht erreicht wurde, so erhielt 
sie doch einen bis in unsere Zeit weiterwirkenden 
Ruhm gerade wegen jener Leistung, der Vorrang 
gegeben zu haben ihr immer wieder als ein kardi-
naler Fehler vorgeworfen wurde: ich meine den 
sogenannten Katalog der Grundrechte. Die Men-
schen- und Bürgerrechte, wie sie zum ersten Mal in 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und 
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dann in der Französischen Revolution formuliert 
wurden, waren auch für die Verfassunggebende Ver-
sammlung der Paulskirche eines der großen Ziele 
ihrer Bemühungen. 

Mit der Formulierung der Grund- und Freiheits-
rechte hat sich der Liberalismus der Paulskirche ein 
bleibendes Denkmal gesetzt. Die Grundrechte wur-
den zur klassischen Formulierung der Freiheits-
wünsche der deutschen demokratischen Parteien, die 
in der Folgezeit dafür sorgten, daß sie nicht nur 
Programm blieben, sondern nach und nach ihre Ver-
wirklichung im Ausbau eines deutschen Rechtsstaa-
tes fanden. Gerade auch die sich damals erst punk-
tuell formierende Arbeiterbewegung wurde in den 
Jahrzehnten ihres politischen Aufstiegs zur entschie-
denen Verfechterin des Gedankens unveräußerlicher 
und unverzichtbarer Grund- und Freiheitsrechte. 

Wer die Grundrechte des Grundgesetzes mit dem 
Grundrechtskatalog von 1848 vergleicht, wird er-
kennen, in welchem Maße Einsichten und Formu-
lierungen der damaligen Zeit ihre Gültigkeit behal-
ten haben. 

Ungewöhnlich und weitblickend in einer Zeit, in 
der sich doch alles auf die nationale Frage konzen-
trierte, waren auch die Bestrebungen, sich für die 
Rechte nationaler Minderheiten, insbesondere aber 
für die Freiheit des polnischen Volkes, einzusetzen. 
Aus den leidenschaftlichen Reden, mit denen z B. 
Robert Blum und Arnold Ruge für die Polen eintra-
ten, spricht ein so hoher Sinn für Gerechtigkeit und 
politisch-moralische Prinzipientreue, daß sie es ver-
dienen, auch heute noch gelesen zu werden. 

Beide sahen übrigens die nationalen Probleme 
zugleich unter einem europäischen Aspekt, der uns 
heute sehr geläufig ist, für die damalige Zeit aber 
außergewöhnlich war. Es gehe um mehr, so heißt 
es bei Ruge, als um die Freiheit des einen oder 
anderen Volkes. Es gehe darum, die Anarchie in 
Europa durch die Schaffung eines neuen Völker-
rechts in Europa zu überwinden. 

Daß es den fortschrittlichen Kräften, daß es der 
Revolution von 1848 nicht gelang, sich der Fesseln 
des Obrigkeitsstaates zu entledigen und in Deutsch-
land eine kontinuierliche Entwicklung zu einem 
liberalen parlamentarisch-demokratischen Gemein-
wesen einzuleiten, hat sicher viel zu den späteren 
Verhängnissen in der deutschen Geschichte beige-
tragen. Es wäre ganz und gar abwegig, den Unter-
gang des Paulskirchen-Parlaments und das Schei-
tern seines Werkes auf ein Versagen dieses Parla-
ments selbst zurückzuführen. Es waren außerparla-
mentarische Kräfte und Strömungen, die die Ent-
wicklung in eine andere Richtung drängten: die 
sozialen Gegensätze, die Furcht des Bürgertums 
vor einer Radikalisierung, das Wiedererstarken der 
Dynastien und nicht zuletzt die Machtinteressen der 
europäischen Großstaaten. 

„Die geistigen Versuche und taktischen Bemühun-
gen der Paulskirche sind gescheitert", sagte Theo-
dor Heuss, „nicht weil die Träger der Aufgabe in 
Einsicht und Willen versagt hätten; sie sind mit dem 
großstaatlichen Partikularismus und mit Europa 
nicht fertiggeworden. In ihren Kämpfen und Nieder

-

lagen offenbarte sich, wie schwer das politische 
Wesen der Deutschen mit Geschichte belastet, wie 
eng es in das gesamteuropäische System verschlun-
gen ist." 

Der freiheitlichen Gesinnung dieser Männer der 
Paulskirche, dem Opfermut und der Hingabe, auf 
parlamentarischem Wege die Lösung großer politi-
scher Aufgaben zu versuchen, sollte unser Volk 
trotz des Scheiterns dieses Versuchs, Deutschland 
staatlich zu einigen und ihm eine freiheitliche Ver-
fassung zu geben, stets ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

(Lebhafter Beifall.) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 22 der 
Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes und des Arbeitsförderungsgesetzes 
— Drucksache 7/556 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Fuchs, Pfeifer, Dr. Gölter, Frau Benedix, Dr. 
Hornhues, Dr. Althammer, Köster, Rollmann, 
Frau Schroeder (Detmold) und der Fraktion 
der CDU/CSU betr. Bericht gemäß § 35 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
— Drucksache 7/562 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Wird das Wort zur Begründung der Vorlagen ge-
wünscht? — Das Wort hat Herr Bundesminister von 
Dohnanyi. 

Dr. von Dohnanyi, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Der Schwerpunkt des Änderungsgeset-
zes zum Bundesausbildungsförderungsgesetz und 
zum Arbeitsförderungsgesetz, das heute in erster 
Lesung Gegenstand der Beratung ist, liegt zweifel-
los in den Vorschriften, die die Erweiterung des 
Förderungsbereichs betreffen. Erstens werden zu-
künftig auch die Schüler der Berufsfachschule ab 
Klasse 11 Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz erhalten, wenn der Zugang zu den 
von ihnen besuchten Klassen den Realschulabschluß 
oder eine vergleichbare Vorbildung nicht voraus-
setzt. Damit wird endlich eine gravierende Ungleich-
heit im geltenden Gesetz beseitigt, die darin besteht, 
daß bisher zwar Schüler der Klasse 11 der allge-
meinbildenden, aber nicht alle der berufsbildenden 
Schulen gefördert werden können. 

Zweitens sind künftig ausländische Auszubildende 
zu fördern, womit endlich einer vielfach erhobenen 
Forderung entsprochen werden kann. Dies fügt sich 
im übrigen auch ein in das Bemühen der Bundes-
regierung und aller Fraktionen in diesem Hause um 
eine verstärkte soziale Sicherung der für längere 
Zeit in unserem Lande lebenden ausländischen 
Arbeitnehmer. 
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Meine Damen und Herren, es scheint mir notwen-
dig zu sein, das Gesetz schon jetzt entsprechend zu 
ändern, auch wenn diese Förderungsmaßnahmen 
erst vom 1. August 1974 an vollzogen werden kön-
nen; denn wir müssen den Auszubildenden und 
ihren Eltern gegenüber frühzeitig genug und klar 
genug feststellen, von welchem Zeitpunkt an sie mit 
Förderung rechnen können, um ihnen sowie den 
entsprechenden Behörden Gelegenheit zu geben, sich 
darauf einzustellen. 

Der Vorschlag des Bundesrates, auch die Schüler 
der Klasse 10 der Berufsfachschule ab 1974 zu för-
dern, liegt nicht nur außerhalb der Finanzplanung 
des Bundes, sondern auch außerhalb der von Bund 
und Ländern als bildungspolitisch notwendig fest-
gestellten Schritte, die von der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung mit 57,2 Milliarden 
DM für 1975 beziffert wurden. 

Darüber hinaus sind es aber auch schwerwiegende 
grundsätzliche Bedenken, aus denen heraus die Bun-
desregierung diesen Vorschlag des Bundesrates ab-
lehnt. Wir wollen, wie schon erwähnt, mit dem 
Entwurf eine heute zu Lasten der Berufsfachschüler 
bestehende Ungleichheit beheben. Da es aber zu-
mindest bis 1975 auch in den gemeinsamen Planun-
gen der Bund-Länder-Kommission nicht vorgesehen 
ist, die Schüler der Klasse 10 der allgemeinbilden-
den Schulen zu fördern, würde durch die Aufnahme 
der Förderung der Schüler der Klasse 10 der Berufs-
fachschulen, wenn man dem Votum des Bundesrates 
folgte, für die einkommensschwachen Bevölkerungs-
schichten der Besuch der weiterführenden allgemein-
bildenden Schulen relativ schwieriger gemacht. 

Ausbildungsförderung ist aber eine sozialpoli-
tische Maßnahme, die verhindern soll, daß ungleiche 
wirtschaftliche Voraussetzungen unmittelbar und 
unausweichlich auf die Bildungschancen durchschla-
gen. Die Leistungen müssen deswegen hinsichtlich 
der Wahl der Ausbildungsgänge neutral sein. 
Arbeitsmarktpolitische Lenkungsmaßnahmen durch 
Ausbildungsförderung, wie sie das Ergebnis einer 
uneinheitlichen Förderung im 10. Schuljahr sein 
könnten, lehnt die Bundesregierung ab. 

(Große Unruhe.) 

Präsident Frau Renger: Herr Bundesminister, 
einen Augenblick, bitte. — Meine Damen und Her-
ren, würden Sie bitte dem Redner etwas mehr zu-
hören und etwas mehr Ruhe im Saal halten. 

(Beifall.) 

Dr. von Dohnanyi, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Ein weiterer kritischer Punkt ist der Härtefonds. 
Bisher sieht das Gesetz lediglich die Möglichkeit 
vor, für notwendige besondere Aufwendungen für 
die Ausbildung Leistungen über den pauschalierten 
Bedarfssatz hinaus zu erbringen. Es hat sich jedoch 
als notwendig erwiesen, auch bei besonderen und 
unabweisbaren Aufwendungen für den Lebensunter-
halt gelegentlich eine zusätzliche Leistung zu ge-
währen. 

Deshalb soll nach der Vorlage der Bundesregie-
rung in besonderen Härtefällen eine erweiterte För-
derung möglich sein. Gedacht ist dabei unter ande-
rem an eine Förderung in Krankheitsfällen, bei 
besonderen Problemen hinsichtlich der Unterkunft, 
Fragen der Diätnahrung und dergleichen mehr. Daß 
es sich hierbei um Leistungsverbesserungen handelt, 
durch die den Härten im Lebensunterhalt wirksam 
begegnet werden kann, geht schon aus der Höhe 
der vorgesehenen finanziellen Mittel in Höhe von 
insgesamt 30 Millionen DM hervor. 

Wenn die Freibeträge bei dem eigenen Einkom-
men des Auszubildenden ebenfalls erhöht werden, 
so nimmt dies einmal Rücksicht auf die tatsächliche 
Lage. Wir wollen aber auch die Initiative des ein-
zelnen, seinen Lebensunterhalt zu verbessern, nicht 
beeinträchtigen. Allerdings darf dies nur in einem 
Umfang erfolgen, der keinen Anreiz zu einer die 
Ausbildung beeinträchtigenden Nebentätigkeit 
schafft. 

Es scheint mir wichtig, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Stellungnahme des Bundesrates, darauf hin-
zuweisen, daß die Bundesregierung bereits in der 
Begründung des Regierungsentwurfs zu dem vor-
liegenden Änderungsgesetz deutlich darauf hinge-
wiesen hat, daß die Vorlage im gegenwärtigen Zeit-
punkt nichts darüber aussagt, zu welchem Termin 
die Bedarfssätze und Freibeträge nach Maßgabe des 
§ 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes an-
gepaßt werden können. Ihre Verpflichtung aus die-
ser gesetzlichen Vorschrift wird die Bundesregie-
rung unabhängig von der Vorlage dieses Entwurfs 
erfüllen. 

Die Mittel für Ausbildungsförderung durch den 
Bund stiegen von 1969 mit zirka 97 Millionen DM 
für die Förderung nach dem Honnefer Modell auf 
etwa 1,035 Milliarden DM im Jahre 1972 für die 
Förderung nach dem Ausbildungsförderungsgesetz. 
Wie bekannt ist, lagen die Haushaltsansätze für 
1972 ursprünglich wesentlich niedriger. 

Der Mangel an einer brauchbaren, auf Einkom-
mensschichten und Einkommensverteilung bezoge-
nen Sozialstatistik in der Bundesrepublik Deutsch-
land macht heute gerade in diesem Feld eine präzise 
Analyse und Planung fast unmöglich. Auch das muß 
man sehen, wenn man den Termin des Berichts nach 
§ 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes be-
stimmt. 

Ich persönlich will hier nicht verschweigen, daß 
ich die Not sehe, die sich heute auch als Folge der 
Preisentwicklung im einzelnen Förderungsfalle zeigt. 
Die Bundesregierung sieht in einer richtig gezielten 
und ausreichenden Ausbildungsförderung ein ent-
scheidendes Instrument zur Förderung der Chancen-
gleichheit im Bildungswesen. Die Bundesregierung 
möchte aber die Überprüfung der Freibeträge und 
Bedarfssätze nach § 35 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes im Hinblick auf eine Änderung von 
Bestimmungen, die heute zu nicht vertretbaren Un-
gleichheiten oder zu ungerechtfertigten Härten für 
Schüler und Studenten führen, nicht abwarten. Aus 
diesem Grunde und angesichts der verwaltungstech-
nischen Notwendigkeiten möchte ich das Haus sehr 
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darum bitten, den Gesetzentwurf schnell zu verab-
schieden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort zur Begrün-
dung des Antrags Drucksache 7/562 hat Herr Ab-
geordneter Dr. Hornhues. 

Dr. Hornhues (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Herr 
Bundesminister hat eben bereits angedeutet, er sei 
der Ansicht, daß ein wichtiger Teil der an sich not-
wendigen Novellierung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes noch nicht angegangen werden 
solle. Es solle zunächst ein Bericht abgewartet wer-
den. Diese Novelle solle vorgezogen werden, weil 
besondere Veränderungen dringend erforderlich 
seien. Herr Bundesminister, dazu wird der Kollege 
Dr. Fuchs im einzelnen gleich noch einiges sagen. Wir 
meinen allerdings, daß es bei der gegenwärtigen 
Situation um das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz zwingend erforderlich ist, den im August 
anstehenden Bericht über die Situation bei den Ein-
kommensverhältnissen, bei der Veränderung der 
Lebenshaltungskosten mit in die Überlegungen und 
Beratungen einzubeziehen, die jetzt im Zusammen-
hang mit der von Ihnen vorgelegten Novelle er-
forderlich sind. 

Der Herr Bundesminister hat in einer Pressemit-
teilung seines Hauses erklären lassen, man wolle 
diese Novelle vorziehen, weil dieser Bericht über 
die Einkommensgrenzen erst nach zwei Jahren vor-
gelegt werden könne. Diese zwei Jahre sind im 
August 1973 abgelaufen. Es müßte also leicht mög-
lich sein, diesen Bericht mit in die Beratungen ein-
zubeziehen. 

Wir halten dies von der Sache her für zwingend 
erforderlich, weil wir glauben, daß die inflationi-
stische Entwicklung bei den Einkommen der Eltern 
der Betroffenen dazu geführt hat, daß in einem hor-
renden Umfang bisher Anspruchsberechtigte zum 
Teil ganz, zum Teil teilweise aus dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz herausgefallen sind. Die 
Einkommen sind nominell stark gestiegen, aber, wie 
Sie alle wissen, sind entsprechend auch die Lebens-
haltungskosten gestiegen. Die Realeinkommen sind 
nicht annähernd so gestiegen wie die nominellen 
Einkommen. 

Das bedeutet zum einen, daß diejenigen, die bisher 
Ansprüche hatten, zum Teil keine Ansprüche mehr 
haben bzw. die Höhe der Ansprüche entsprechend 
reduziert worden ist. Das bedeutet zum anderen aber 
auch, daß diejenigen, die aus Mitteln des Ausbil-
dungsförderungsgesetzes ihre Lebenshaltung be-
streiten müssen, doppelt betroffen sind: einmal sin-
ken die Beträge, die gezahlt werden, zum anderen 
steigen die Lebenshaltungskosten direkt. Dies 
scheint uns ein unhaltbarer Zustand zu sein. Auf 
diesen Zustand ist an sich nur noch der Begriff — 
wir haben ihn schon des öfteren bei anderen Ge-
legenheiten verwandt — der sozialen Demontage 
zutreffend anzuwenden. 

Wir meinen, daß es zwingend erforderlich ist, 
diesen Bericht in die Beratungen mit einzubeziehen, 

weil sonst der Eindruck entstehen könnte, als habe 
man die Absicht, diesen Punkt nicht anzugehen, als 
habe man die Absicht, mit dem Vorziehen der No-
velle die Probleme, die insgesamt beim Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz anstehen, zu kaschie-
ren und zu verdecken. Ich glaube, daß kann in nie-
mandes Sinne sein und ist vor allen Dingen nicht in 
unserem Sinne. Daher, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, bitten wir dringend darum, unserem 
Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, ich eröffne die gemeinsame Aussprache zu 
den aufgerufenen Punkten 22 a und b. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Slotta. 

Dr. Slotta (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Am 26. August 1971 
wurde das Bundesausbildungsförderungsgesetz — 
BAföG — in Kraft gesetzt. Nach § 35 ist die Bun-
desregierung gehalten, 

die Bedarfssätze, Freibeträge sowie die Vom-
hundertsätze und Höchstbeträge nach § 21 
Abs. 4 alle zwei Jahre zu überprüfen und durch 
Gesetz gegebenenfalls neu festzusetzen. Dabei 
ist der Entwicklung der Einkommensverhält-
nisse und der Vermögensbildung sowie den 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten 
Rechnung zu tragen. 

Die Regierung wird dieser ihrer Berichtspflicht im 
Herbst dieses Jahres nachkommen, und wir werden 
dann über diese Vorlage zu diskutieren und zu ent-
scheiden haben. Herr Kollege Hornhues, das ist 
eben der unterschiedliche methodische Ansatz, daß 
wir glauben, wegen der Schwierigkeiten in der 
Sache sehr genau prüfen zu müssen, wie die Ent-
scheidungen entsprechend § 35 zu fällen sind. 

Hier und heute geht es ausschließlich um den 
vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und des 
Arbeitsförderungsgesetzes. Und dieser Entwurf zeigt 
etwas sehr deutlich: Obwohl das Stabilitätspro-
gramm im Haushalt 1973 ganz allgemein keine Ver-
besserung der Geldleistungsgesetze zuläßt, wird im 
BAföG auf Grund der schwierigen Situation, in der 
sich mancher Auszubildende befindet, eine notwen-
dige Ausnahme gemacht. Wie Sie hier dazu kom-
men,  Herr Kollege Hornhues, von einer sozialen 
Demontage zu sprechen, verstehe ich in der Tat 
nicht. 

Wir alle brauchen nicht darüber zu streiten, daß 
die Novelle des BAföG für die Auszubildenden 
nicht das Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit 
bringt, das wir uns, wie immer das der Fall sein 
mag, vorstellen können. Aber sie baut doch einige 
soziale Ungerechtigkeiten ab, und das muß hier, 
meine ich, ausdrücklich festgestellt werden. 

Die Novelle des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes hat, wenn ich es recht sehe, drei Schwer-
punkte: Erstens wird der Personenkreis der Förde-
rungsberechtigten erweitert, zweitens wird eine 
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Lücke geschlossen, und drittens werden einige, 
wenn auch geringfügige Korrekturen vorgenom-
men. 

Zu 1. Ab 1. August 1974 erhalten ausländische 
Auszubildende nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 Aus-
bildungsförderung, ebenso alle Schüler an Berufs-
fachschulen ab Klasse 11 und nicht nur wie bis-. 
her diejenigen mit Realschulabschluß oder ver-
gleichbarer Vorbildung, sofern sie unter die Bestim-
mungen dieses Gesetzes fallen. 

Kein Streit wird sicherlich über die Einbeziehung 
der ausländischen Auszubildenden in die Förde

-

rung bestehen. Meinungsverschiedenheiten beste-
hen im zweiten Punkt. Der Bundesrat will die 
Berufsfachschulen schon ab Klasse 10 in das BAföG 
einbezogen wissen und gibt dieser Maßnahme Vor-
rang vor einer Härteregelung. Wir meinen, daß 
eine solche Lösung aus zwei Gründen falsch ist: 
einmal werden dann Schüler an sogenannten allge-
meinbildenden Schulen ab Klasse 10 benachteiligt. 
Zum andern könnte die finanzielle Bevorzugung 
der Berufsfachschüler ab Klasse 10, wie der Bundes-
rat sie wünscht, falsche Entscheidungen auf Grund 
allein finanzieller Erwägungen über den weiteren 
Bildungsweg von Schülern zur Folge haben. 

Ich halte aus diesen Gründen die Strategie der 
Bundesregierung für richtig, mit der stufenweisen 
Erweiterung des Förderungsbereiches generell auf 
die Berufsfachschule ab Klasse 11 zugleich für die 
Beseitigung schwerwiegender struktureller Mängel 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu sor-
gen. 

Zu 2. Das BAföG sieht in dem neu eingefügten 
§ 14 a — der Herr Minister hat es bereits gesagt — 
den  Erlaß einer Rechtsverordnung vor, durch die zu-
sätzliche Förderungsbeträge geleistet werden kön-
nen bei besonderen Aufwendungen für den Lebens-
unterhalt und nicht nur wie bisher für notwendige 
besondere Ausbildungsaufwendungen. Ich halte 
diese Regelung für eine gute und wichtige, weil sie 
die Lage der im weitesten Sinne des Wortes behin-
derten Auszubildenden verbessern wird. 

Zu 3. Das BAföG sieht einige Korrekturen vor. Es 
bringt zum 1. August 1973 die Fahrkostenpauschale 
auch für verheiratete Auszubildende mit eigener 
Familie, sofern sich die Wohnung nicht am Ort der 
Ausbildungsstätte befindet. Weiter werden die Frei-
beträge vom Einkommen des Auszubildenden für ihn 
und seine Kinder erhöht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
finanziellen Auswirkungen für die vorgesehenen Er-
gänzungen und Änderungen sind wie folgt geschätzt 
worden — es handelt sich nur um die hier darge-
stellten zusätzlichen Leistungen —, wovon der Bund 
65 % und die Länder 35 % zu tragen haben: 1973 
8,5 Millionen DM, 1974 57,7 Millionen DM, 1975 
132,3 Millionen DM und 1976 144,6 Millionen DM. 

Wenn einige Kritiker dieser Novelle des BAföG 
den enormen finanziellen Aufwand allein für diese 
wenigen Erweiterungen und Verbesserungen sehen 
würden, müßten sie eigentlich zu der Einsicht gelan-
gen, daß uns die eng begrenzten finanziellen Mög

-

lichkeiten zur Bedachtsamkeit gegenüber mancher 
Forderung zwingen. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Wörner (CDU/CSU): Herr Kollege, nicht um 
Sie zu ärgern und auch in Würdigung des Umstan-
des, daß Sie zur Beschleunigung beitragen mögen, 
würde ich Sie doch fragen, ob Sie nicht in Zukunft 
für diejenigen, die nicht so sehr Fachleute sind wie 
Sie „BAföG" auf Deutsch übertragen könnten. 

(Abg. Wehner: Sehr gut!) 

Dr. Slotta (SPD) : Herr Kollege! Ich habe am An-
fang gesagt, daß es sich hier um die Novellierung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes handelt, 
und ich hatte in Klammern dahinter „BAföG" gesagt. 
Ich nehme an, Sie haben sich in der Zwischenzeit 
unterhalten und deshalb meinen Versuch, durch eine 
Abkürzung Zeit zu sparen, nicht mitbekommen kön-
nen. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Ich habe davon gesprochen, man müßte mancher 
Forderung mit Bedachtsamkeit gegenübertreten. Man 
kann es sich natürlich auch hier sehr einfach machen 
und wie der Ministerpräsident von Bayern, Herr 
Goppel, einerseits darüber Klage führen, der Bund 
mache Gesetze, die die Länder finanzieren müßten, 
andererseits aber wenig später einem Antrag Baden-
Württembergs zum BAföG zustimmen, der allein für 
die Jahre 1974/75 Mehrbelastungen in Höhe von 
356 Millionen DM gebracht hätte. 

Auch wir, meine Damen und Herren, haben natür-
lich einige Wünsche, die wir noch in dieser Novelle 
des BAföG erfüllt sehen möchten. Ich nenne hier — 
ich meine, das ist sehr wichtig — nur eine gerechtere 
Lösung für Waisen, für Kinder von geschiedenen 
Frauen und für Bundeswehrsoldaten. Wir werden 
darüber im Ausschuß beraten und für die Betroffe-
nen um positive Ergebnisse bemüht sein. 

Abschließend muß festgehalten werden: Erstens 
sehen wir genauso wie die Opposition die Notwen-
digkeit, die Ausbildungsförderung zu verbessern 
und, Herr Kollege Hornhues, auch an den gestiege-
nen Lebenshaltungskosten zu orientieren, wenn-
gleich die zeitliche Verwirklichung und die Höhe 
nach dem finanziell Möglichen sich werden richten 
müssen. Zweitens ist die hier vorliegende Novelle 
— das bitte ich zu beachten — nicht ein Abschluß, 
sondern der Anfang eines Verbesserungsprozesses 
unseres Systems individueller Förderung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Fuchs. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Der von der Bun-
desregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und 
des Arbeitsförderungsgesetzes ist nach Auffassung 
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der CDU/CSU-Fraktion enttäuschend. Die Ankündi-
gungen weckten Hoffnungen bei Eltern, Schülern 
und Studierenden, die zum großen Teil nun unerfüllt 
bleiben. Zudem sind die Aussichten nach den Plä-
nen der Bundesregierung auch für die folgenden 
Jahre, meine Damen und Herren, mehr als trüb; 
denn die Steigerungsraten nach der letzten Finanz-
planung werden zu einem erheblichen Teil bereits 
durch die  heute vorliegende Novelle und durch die 
Steigerung der Zahl der Förderungsberechtigten 
konsumiert. Auch diese Vorlage ist ein schlagender 
Beweis dafür, daß die von der SPD und FDP getra-
gene Regierung in der Bildungspolitik ganz offen-
sichtlich resigniert und in eine Sackgasse geraten 
ist! 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Bundeskanzler Brandt hat in seiner Regierungs-
erklärung am 18. Januar 1973 bekundet: 

Bildung und Ausbildung habe ich in meiner 
Regierungserklärung vom Oktober 1969 an die 
Spitze der notwendigen Reformen gestellt. 
Daran hat sich nichts geändert. 

Ich finde, meine Damen und Herren, daran hat sich 
sehr viel und sehr Entscheidendes geändert, wenn 
überhaupt je — auch in der letzten Legislaturperiode 
— der ernsthafte Versuch unternommen wurde, der 
Deklaration, die so schön klang und die von vielen 
Mitbürgern so gern gehört wurde, auch konkrete 
Schritte folgen zu lassen. Geändert hat sich auf 
jeden Fall die mittelfristige Finanzplanung, und 
zwar sehr zuungunsten der Bildungsausgaben. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Während in der Finanzplanung 1971 für dieses 
Jahr 1973 ein Anteil von 6,3 % des Gesamthaus-
halts für Bildungsaufgaben vorgesehen war, sind 
es nach dem jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf 
nur 5,5 %. 1974 beträgt die Differenz bereits ein 
ganzes Prozent, und 1975 statt der früher vorgesehe-
nen 7,2 % nur 5,8 %, also ein Minus von einem 
ganzen Viertel. Bei dieser Entwicklung von einer 
ersten Priorität für das Bildungswesen zu sprechen 
ist pure Schönfärberei! 

(Abg. Dr. Meinecke [Hamburg] : Kommen 
Sie doch mal zur Sache! — Abg. Dr. Mikat: 

Schon mittendrin!) 

— Herr Kollege Dr. Meinecke, ich glaube, das ist 
die Grundlage für die Betrachtung, die ich jetzt an-

stellen werde. Das werden Sie nicht leugnen können. 

Besonders einschneidend und unverständlich ist 
die Tatsache, daß der diesjährige Haushaltsansatz 
für das Bundesausbildungsförderungsgesetz sogar 
sehr drastische und schmerzliche Kürzungen von 
195 Millionen DM gegenüber 1972 aufweist. Aus 
dieser bitteren und negativen Bilanz erklärt sich, 
daß der vorliegende Gesetzentwurf nur ganz we-
nige Fragen am Rande lösen kann und daß er die 
etwas mehr zu Buche schlagenden Verbesserungen 
auf den August 1974 verschiebt. 

Sicher gibt es einige Verbesserungen; das soll 
nicht geleugnet werden. Zum Beispiel findet es 
unsere Zustimmung, daß nach diesem Entwurf nicht 
nur die Studierenden, die bei den Eltern außerhalb  

des Studienortes wohnen, 30 DM monatlich mehr 
erhalten, sondern auch, wie das die CDU/CSU-Frak-
tion bereits vor zwei Jahren angestrebt und im Aus-
schuß auch beantragt hat, diejenigen, die bei ihrer 
Frau und bei mindestens einem Kind außerhalb des 
Studienortes wohnen. 

Diskutieren müssen wird man, Herr Kollege Dr. 
Slotta, über die vorgesehene Härteklausel, die aus 
durchaus zu respektierenden Gründen vom Bundes-
rat abgelehnt worden ist. Darüber wird die Aus-
schußberatung noch in die Tiefe gehen müssen. 

Dagegen findet es wiederum unsere Zustimmung, 
weil es auch bereits eine Forderung der CDU/CSU 
1971 war, daß nun endlich auch die Schüler der elften 
Klasse der Berufsfachschulen, für deren Besuch ein 
Realschulabschluß nicht Voraussetzung ist — aller-
dings nach dem Regierungsentwurf erst ab nächsten 
Jahres —, und die Kinder von nicht deutschen 
Staatsangehörigen, die hier mindestens drei Jahre 
berufstätig sind, in die Förderung mit einbezogen 
werden. Wir sind allerdings der Meinung, daß die 
Förderung der elften Klasse der Berufsfachschulen 
bereits ab Schuljahr 1973/74 erfolgen sollte. 

Wir bedauern es zusammen mit dem Bundesrat 
außerordentlich, daß jetzt nicht auch ein Schritt zur 
Förderung der zehnten Klasse in diesem Zusammen-
hang getan wird. Herr Kollege Dr. Slotta, das unter-
scheidet mich von Ihnen. Nach unserer Auffassung 
wäre dies der sinnvollste und notwendigste Ein-
stieg in die ja im Bundesausbildungsförderungs-
gesetz vorgesehene allgemeine Förderung der zehn-
ten Klasse. Da die berufliche Bildung völlig zu Un-
recht in den letzten Jahren im Schatten der Bildungs-
bemühungen gestanden hat, weil man sich nach den 
Pichtschen Kassandra-Rufen von der drohenden 
Bildungskatastrophe fast ausschließlich auf die He-
bung der Abiturientenquote konzentriert hatte, was 
ja schließlich den Herrn Bundesminister von Doh-
nanyi zu der äußerst forschen und auch sehr un-
realistischen Forderung nach etwa 50 % Abiturien-
ten geführt hat, 

(Zuruf des Bundesministers Dr. von Doh

-

nanyi) 

müßte man nun wirklich einen konkreten Schritt 
tun, auch die praktische Bildungsreform auf dem 
beruflichen Sektor voranzutreiben. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Während bei den allgemeinbildenden Schulen nur 
in seltenen Fällen vor der 10. Klasse abgebrochen 
wird — das werden Ihnen alle Praktiker bestäti-
gen —, muß man leider feststellen, daß vielen Ju-
gendlichen eine qualifizierte Ausbildung an kauf-
männischen, gewerblichen, hauswirtschaftlichen, so-
zialen und sozialpädagogischen Berufsfachschulen 
nicht möglich ist, weil den Eltern das Geld fehlt. 
Hier liegt eines der großen ungelösten Probleme; 
und da wäre die Förderung der 10. Klasse für die 
Berufsfachschulen zweifelsohne eine ganz wesent-
liche Verbesserung. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, Zustimmung findet auch 
die Erhöhung der Freibeträge für die Auszubilden- 



1856 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 

Dr. Fuchs 
den, obwohl die Notwendigkeit ein Warnzeichen 
dafür ist, daß in zunehmendem Maße die Studieren-
den mit zusätzlicher Werkarbeit das Geld für ihr 
Studium beschaffen müssen. Hier stoßen wir auch 
zum Kern und zum Angelpunkt unserer Kritik vor. 
Da nicht die Bedarfssätze und die Freibeträge er-
höht werden, treten höchst unerfreuliche Verschlech-
terungen und Verzerrungen ein. Herr Kollege Dr. 
Hornhues hat soeben bei der Begründung unseres 
Antrags zu § 35 dazu gesprochen. 

Die Bundesregierung stellt im Finanzplan bis 1976 
kategorisch fest: „Ein wichtiger Teilaspekt für die 
Verwirklichung der Chancengleichheit im Bereich 
der Bildung ist die Ausbildungsförderung." Dem 
stimmen wir zu. Wir stellen aber ebenso kategorisch 
fest, daß in den letzten beiden Jahren seit der Ver-
abschiedung des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes diese Chancengleichheit nicht zugenommen, son-
dern stark abgenommen hat. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Das ist nicht zu leugnen. „Unter dem Strich", wie 
der Herr Bundeskanzler häufig so schön zu sagen 
pflegt, kommt hier nicht mehr heraus, unter dem 
Strich kommt hier ganz entscheidend weniger her-
aus. Wenn Sie das nicht einem Sprecher der Oppo-
sition glauben, dann, bitte, schenken Sie vielen Zu-
schriften von Studentenwerken Glauben. Ich möchte 
Ihnen — mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten — 
aus einem Schreiben des Studentenwerks Freiburg, 
das an die Fraktionen des Deutschen Bundestages 
und an Sie, Herr Bundesminister, gegangen ist, 
einige Sätze zitieren: 

Mit dieser unzureichenden Stipendienfestset-
zung kommt es bedauerlicherweise zu einer un-
gerechtfertigten sozialen Selektion. Gerade der-
jenige Anteil von Studierenden, die mit nichts 
anderem als mit diesem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz-Stipendium — um diesen nun 
wirklich etwas voluminösen Ausdruck zu ge-
brauchen — seinen Unterhalt bestreiten muß, 
wird gezwungen, den unabwendbaren Mehrbe-
darf durch Werkarbeit zu verdienen. Damit 
wird diesem Kreis auferlegt, Verzögerungen im 
Ablauf des Studiums hinnehmen zu müssen, die 
wieder am Ende des Studiums diesen Kreis 
wegen der Beschränkung der Höchstförderungs-
dauer bei der Stipendiengewährung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz treffen. 
Hier wirkt sich also ein Gesetz, das primär den 
sozial besonders schlecht gestellten Studieren-
den helfen soll, in seiner Anlage zum Nachteil 
für diesen Kreis aus. 

So weit das Zitat aus dem Schreiben des Studenten-
werks. 

Die CDU/CSU ist infolgedessen wie der Bundes-
rat der Auffassung, daß bei der Beratung des Ge-
setzes auch die Bedarfssätze, die Freigrenzen usw. 
diskutiert und in die Entscheidung einbezogen wer-
den müssen. Das war der Sinn des Antrages, der 
vorhin begründet wurde. 

Es ist auch festzustellen, daß mit dieser Novelle 
kein Versuch gemacht wird, strukturelle Verände-
rungen in Angriff zu nehmen. Das hat damals be

-

reits bei der Verabschiedung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes hier im Plenum des Bundestages 
Herr Kollege Rollmann deutlich gemacht. Die Aus-
sage des Herrn Kollegen Hauck, des damaligen 
Sprechers der SPD-Fraktion, bei der endgültigen 
Verabschiedung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes nach der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses im Juli 1971, die Ausbildungsförderung 
werde fortentwickelt werden, bleibt zunächst und 
offensichtlich auch auf absehbare Zeit nur Prophe-
zeiung. 

(Abg. Hauck: Ist das hier keine Fortent

-

wicklung?) 

— Ja, aber eine minimale. Wenn ich hundert Meter 
vor mir habe und einen Millimeter vorwärts gehe, 
kann ich natürlich von einer Fortbewegung sprechen. 
Aber Sie werden sich selber ausrechnen können, wie 
lange Sie dann brauchen werden, um zum Ziel zu 
kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das gilt z. B. auch für die Fragen der familien-
unabhängigen Förderung desjenigen Kreises, Herr 
Kollege Hauck, der bereits als Teilnehmer am zwei-
ten Bildungsweg unabhängig gefördert wird, der 
aber, wenn er in den Hochschulbereich eintritt, 
wiederum auf die Familie zurückgreifen muß. Wir 
haben damals auf diese schwierige Situation hin-
gewiesen und auch unsere Anträge gestellt. Dieses 
Problem muß gelöst werden, weil die bisherige 
Regelung dem Berechtigtenkreis nicht zuzumuten 
ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Zwingend notwendig erscheint uns weiterhin — 
das wurde erfreulicherweise vorhin auch vom Spre-
cher der SPD gesagt — die Erhöhung des Freibetra-
ges für Waisengeld und für die Waisenrente. 

Man gewinnt bei der Gesamtbeurteilung des vor-
liegenden Gesetzentwurfs, dieser sehr mageren No-
velle, deren Hauptstücke ja erst im Jahre 1974 in 
Kraft treten werden, etwas den Eindruck, daß man 
mit diesem Gesetz jetzt kommt, um zunächst sagen 
zu können: es ist etwas geschehen, 

(Abg. Dr. Gölter: Genauso ist es!) 

daß man sich damit aber der schwierigen Frage 
entziehen will, wie es tatsächlich aussieht. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Das ist der eigentliche Hintergrund; das werden Sie, 
wenn Sie ehrlich sind, gar nicht leugnen können. 
So bekommt dieses Gesetz eine Alibifunktion. Wir 
als Opposition müssen da klar und deutlich sagen, 
wie es in Wirklichkeit aussieht, selbst wenn dies für 
die Bundesregierung schmerzhaft ist. 

Abschließend darf ich sagen: Es handelt sich bei 
diesem Gesetzentwurf nach Auffassung der CDU/ 
CSU-Fraktion um eine sehr kärgliche Kost. Trotz-
dem werden wir natürlich bei den Ausschußberatun-
gen positiv mitwirken. Wir werden versuchen, das 
Ganze anzureichern und Verbesserungen hineinzu-
bringen, um es insgesamt dann genießbarer zu 
machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Möllemann. 

Möllemann (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Bundestagsfraktion der FDP 
begrüßt den von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes und des Arbeitsför-
derungsgesetzes als eine Maßnahme, die geeignet 
ist, die Situation in der Ausbildung befindlicher 
junger Mitbürger weiter zu verbessern und für sie 
mehr Chancengleichheit zu verwirklichen. 

Herr Minister Dohnanyi und der Kollege Prof. Dr. 
Slotta haben bereits erläutert, daß diese Gesetzes-
änderung den Kreis der anspruchsberechtigten Grup-
pen um zwei erweitert sowie Bestimmungen ändert, 
die zu nicht vertretbarer Ungleichbehandlung und 
zu ungerechtfertigten Härten für Schüler und Stu-
denten geführt haben. Ich verzichte hier darauf, 
diese präzisen Erläuterungen zu wiederholen, möchte 
aber aus unserer Sicht zweierlei unterstreichen. 

Erstens. Neben der Einbeziehung ausländischer 
Auszubildender war es besonders nötig, den sozial- 
wie bildungspolitisch unbefriedigenden Zustand zu 
ändern, daß in den Klassen 11 der Berufsfachschulen 
zwei verschiedene Klassen von Schülern sitzen. Es 
entspricht unserer Einschätzung der Berufsausbil-
dung als gleichberechtigtem Bildungsgang, daß jetzt 
auch die Schüler jener 11. Berufsfachschulklassen ge-
fördert werden sollen, deren Besuch den Realschul-
abschluß oder eine vergleichbare Vorbildung nicht 
voraussetzt. 

Zweitens. Niemand in unserer Fraktion gibt sich 
der Illusion hin, daß mit dieser Gesetzesänderung 
das generelle Problem einer Überprüfung und Neu-
ansetzung von Bedarfssätzen, Freibeträgen und 
Höchstbeträgen in der Ausbildungsförderung gelöst 
wäre, Herr Kollege Fuchs. Diesen Anspruch erhebt 
allerdings diese Gesetzesänderung auch nicht. Es 
handelt sich hier in der Diskussion um zweierlei, 
und das sollte man nicht vermischen. Zum einen 
wollen wir ad hoc mit diesem Gesetz Detailmaß-
nahmen durchführen, die nunmehr hinreichend be-
kannt sind und die zum Teil sofort wirksam werden 
sollen. Zum anderen stellen wir uns darauf ein, daß 
wir eine allgemeine Debatte über die soziale Lage 
der in der Ausbildung Befindlichen dann zu führen 
haben werden, wenn die Bundesregierung im Okto-
ber fristgerecht den nach § 35 des BAföG oder, Herr 
Kollege Wörner, des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes vorgesehenen Bericht hierzu vorgelegt 
haben wird. 

Herr Kollege Fuchs, Sie haben zu den genannten 
Detailmaßnahmen ebenso wie Ihre Parteifreunde im 
Bundesrat einen Abänderungsvorschlag gemacht, 
was den Kreis der Anspruchsberechtigten angeht, 
indem Sie forderten, daß schon die Klassen 10 der 
Berufsfachschulen einbezogen werden sollten. Dazu 
ist — und hier muß ich Argumente meines Kollegen 
Slotta aufgreifen — zur Klarstellung noch einmal 
folgendes zu sagen. Der Regierungsentwurf beab-
sichtigt ja gerade die Beseitigung einer gravieren-
den Ungleichheit im geltenden Gesetz, die darin 
besteht, daß alle Schüler der Klassen 11 der allge

-

meinbildenden, nicht aber der berufsbildenden 
Schulen gefördert werden können. Da es in abseh-
barer Zeit aus finanziellen Gründen nicht möglich 
sein wird — denn dafür wären mehrere hundert 
Millionen DM erforderlich -, alle Schüler der 
Klassen 10 der allgemeinbildenden Schulen zu för-
dern, würde durch die Aufnahme der Förderung der 
Schüler der Klassen 10 der Berufsfachschulen erneut 
eine gravierende Ungleichheit geschaffen. Zudem 
würde durch die einseitige wirtschaftliche Bevorzu-
gung der Berufsfachschüler für Kinder einkommens-
schwächerer Familien der Zugang zur allgemeinbil-
denden Schule erschwert. Die Ausbildungsförderung 
muß — und das gehört zu den Grundprinzipien die-
ser sozialpolitischen Maßnahme — hinsichtlich der 
Wahl der Ausbildungsgänge neutral sein. 

Zu Ihrem im Augenblick überflüssigen Zusatz-
antrag, meine verehrten Kollegen von der Oppo-
sition, meine ich: Sie könnten bis zur Vorlage des 
Berichtes der Bundesregierung im Herbst ruhig wei-
ter versuchen, der staunenden Öffentlichkeit Ihre 
neu entdeckte sozial- und bildungspolitische Pro-
gressivität durch das Aufstellen von Forderungen 
zu demonstrieren, über deren Erfüllbarkeit Sie sich 
nach Ihrem bekannten Oppositionsverständnis ja 
ohnehin keine Gedanken machen. 

(Abg. Dr. Fuchs: Das war ein Möllemann!) 

— Herr Fuchs, warten Sie ruhig ab. 

Zum einen habe ich nämlich den Eindruck, daß 
diese staunende Öffentlichkeit allmählich daran ge-
wöhnt ist, daß Sie in Ihren Reihen täglich Neues 
entdecken. Zum anderen weiß ich als einer, der 
selbst noch im Leben einer Hochschule steht, aus 
täglicher Anschauung, daß man diese vermeintliche 
Progressivität dort auf der Grundlage Ihrer histo-
rischen Entwicklung als taktische Deklamation ganz 
richtig einschätzt. 

(Abg. Dr. Gölter: Gewaltig! kann man nur 
sagen!) 

— Herr Gölter, gehen wir einmal zusammen in die 
Hochschulen. Ich glaube, dann wird deutlich werden, 
wo die dort Studierenden stehen. 

Wir Freien Demokraten werden es uns in dieser 
Frage nicht so leichtmachen wie Sie, Herr Fuchs. 
Nach sorgfältiger Prüfung vieler unbestreitbar 
berechtigter Verbesserungsanregungen für das Ge-
biet der Ausbildungsförderung werden wir ver-
suchen, in vernünftigem Verhältnis zu anderen 
Reformmaßnahmen Steigerungen vorzunehmen, 
Steigerungen, die auf dem Hintergrund der dann 
gegebenen wirtschafts- und finanzpolitischen Situa-
tion von Bund und Ländern auch verkraftet werden 
können. Für das Problem, einerseits sparsam wirt-
schaften zu müssen, um zu mehr Stabilität zu kom-
men, wie auch Sie es verlangen, und andererseits 
bildungs- und sozialpolitische Reformen zur Steige-
rung der Qualität des Lebens zu verwirklichen, gibt 
es eben keine Patentlösung. Jedenfalls wurde das 
entsprechende Patent in München nicht und auch 
hier bisher nicht angemeldet, auch nicht von Ihnen 
in der Union, die Sie inkonsequenterweise gleich-
zeitig verlangen, daß der Haushalt gekürzt wird, 



1858 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 

Möllemann 

und andererseits ständig für Mehrausgaben auf allen 
möglichen Gebieten plädieren. 

(Abg. Dr. Probst: Dafür wollen Sie eine 
Bildungssteuer!) 

In diesem Fall gebietet uns unsere Politik vielmehr, 
den zweiten Schritt nicht vor dem ersten zu tun. 

Die FDP befürwortet daher die beschleunigte 
Beratung des vorliegenden Gesetzentwurfs. Sie ist 
darüber hinaus bereit, im Herbst auf der Grund-
lage der genannten Kriterien die Gesamtproble-
matik der Ausbildungsförderung hier offen zu dis-
kutieren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, liegen noch Wortmeldungen vor? — Das ist 
nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, den Gesetz-
entwurf zur Änderung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes und des Arbeitsförderungsgesetzes 
an den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft als 
federführenden Ausschuß, an den Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung zur Mitberatung, an den 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit eben-
falls zur Mitberatung sowie an den Haushaltsaus-
schuß gemäß § 96 der Geschäftsordnung zu über-
weisen. Ist das Haus damit einverstanden? — Ich 
höre keinen Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Der Antrag auf Drucksache 7/562 soll an den Aus-
schuß für Bildung und Wissenschaft als federfüh-
renden Ausschuß und an den Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung sowie an den Ausschuß für Ju-
gend, Familie und Gesundheit zur Mitberatung 
überwiesen werden. — Ich höre auch hier keinen 
Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe den Zusatzpunkt auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Ver-
mittlungsausschusses zu dem Gesetz über 
den Beruf des Diätassistenten 
— Drucksache 7/583 —
Berichterstatter: Senator Dr. Heinsen 

Ich erteile dem Herrn Berichterstatter das Wort. 

Dr. Heinsen, Senator der Freien und Hanse-
stadt Hamburg:  Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Der Bundesrat hatte in sei-
ner 392. Sitzung am 13. April dieses Jahres den 
Vermittlungsausschuß mit dem Ziel angerufen, die 
im Gesetz über Diätassistenten vorgesehene Aus-
bildungsdauer von drei Jahren auf zwei Jahre her-
abzusetzen. Der Vermittlungsausschuß ist in seiner 
Sitzung vom 17. Mai, also gestern, diesem Begeh-
ren aus folgenden Gründen gefolgt. 

Alle anderen Heilhilfsberufe, insbesondere die 
medizinisch-technischen Assistenten, aber auch 
weitere Assistenten und sonstige Berufe, ebenso die 
vergleichbaren Berufe, deren Ausbildung den Be-
such einer Berufsfachschule voraussetzt, wie z. B. 
Kinderpflegerinnen und technische Assistenten, ha-
ben eine zweijährige Ausbildung. Ein Ausbrechen 
aus dieser Einheitsfront würde einmal dem allge

-

meinen bildungspolitischen Bestreben widerspre-
chen, die Ausbildung zu intensivieren und zu straf-
fen und die Ausbildungszeiten entsprechend zu ver-
kürzen. Es würde andererseits mit Sicherheit wei-
tere Wünsche anderer Berufsgruppen auf Verlän-
gerung der Ausbildungszeiten wecken. Dies aber 
hätte nicht nur höhere Personal- und Sachkosten 
für die ausbildenden Länder und höhere Leistungen 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, son-
dern vor allem aller Erfahrung nach auch Wünsche 
nach höheren Besoldungseinstufungen zur Folge. 
Es bedarf keines Wortes, welche Aufmerksamkeit 
alle, die Verantwortung tragen, in der augenblick-
lichen Zeit gerade diesem Punkt zuwenden müssen. 

Aus diesem Grund empfiehlt Ihnen der Vermitt-
lungsausschuß, dem Vermittlungsvorschlag zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Wird das Wort zur Abgabe einer Erklärung ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag des Vermittlungsausschusses auf Drucksache 
7/583 zuzustimmen wünscht, der gebe ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine 
Gegenstimmen. Enthaltungen? — Auch keine Ent-
haltungen. Dann ist der Antrag des Vermittlungs-
ausschusses einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der 
CDU/CSU 
betr. Behindertengesetz 
— Drucksache 7/553 

—Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Wer will den Antrag begründen? — Bitte sehr, 
Herr Abgeordneter Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die CDU/CSU-Frak-
tion fordert mit ihrem Antrag, das Leistungsrecht 
für Behinderte aus dem Sozialhilferecht herauszu-
nehmen und die vorgesehenen Leistungen unab-
hängig von Einkommen und Vermögen der Betrof-
fenen und ihrer Familien zu gewähren. 

Es gibt durchaus Zusammenhänge dieser Initiative 
mit dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zur kindlichen Indikation. Wir wollen vor 
allem positive Maßnahmen für die Betroffenen. Die 
sozialen Maßnahmen sind nicht flankierend; sie sind 
die Hauptsache. 

Mit dieser Initiative sollen bestehende Belastun-
gen und Härten für die Familien mit behinderten 
Kindern gemildert werden, denn eine Familie mit 
einem behinderten Kind ist auch eine behinderte 
Familie. Die Belastung insbesondere der Mutter ist 
groß. Sie liegt einmal im Unverständnis der Gesell-
schaft. 91 % der Bundesbürger, die von der Kölner 
Forschungsgemeinschaft „Das körperbehinderte 
Kind" befragt wurden, wußten nicht, wie sie sich 
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gegenüber einem Behinderten verhalten sollen. Der 
Bürger wendet sich ab, wenn sich eine Mutter zu 
ihrem mongoliden Kind herniederbeugt; er wendet 
sich ab, wenn ein Kind mit einem Wasserkopf vor-
übergeht. Es gilt, in der Öffentlichkeit weiterhin um 
mehr Verständnis für die Behinderten zu werben. 

Es gibt aber auch echte Belastungen der Mütter 
und der Familien, In der Zeitschrift „Das behinderte 
Kind" können wir dazu folgendes lesen: 

Die behinderten Kinder zu versorgen und zu 
pflegen, ihre körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung so zu fördern, daß der Lernprozeß, 
der sich bei jedem Kind abspielt, das Einüben 
in die Verrichtungen, die den Menschen allmäh

-

lich selbständig werden lassen, so wenig wie 
möglich hinter dem normalen Stadium gesun-
der Kinder zurückbleibt, gehört zu den schwie-
rigsten und aufopferungsvollsten Aufgaben, die 
die menschliche Gesellschaft kennt. 

Wir wollen auch diese Situation dadurch mildern, 
daß wir für alle Kinder gleiche Hilfen für die Ein-
gliederung in die Gesellschaft bieten. 

Das Leistungsrecht der Rehabilitation ist einge-
bettet in das sogenannte gegliederte System. Das 
heißt, die in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
in der Unfallversicherung, in der Kriegsopferversor-
gung und nach dem Arbeitsförderungsgesetz nicht 
Anspruchsberechtigten — dazu gehören große Teile 
der Bevölkerung, vor allem Kinder — haben einen 
Anspruch an das Bundessozialhilferecht. Diese Hil-
fen aber werden nach dem Prinzip der Nachrangig-
keit gewährt, d. h. es gibt Einkommensgrenzen, und 
die Eltern oder Familien werden finanziell und auch 
persönlich in erheblichem Umfang mit in die Ver-
antwortung genommen. 

Dies führt in Einzelfällen zu erheblichen Härten. 
Ich darf nur kurz aus einem Brief zitieren. Es 
schreibt eine Mutter: 

Ich möchte Ihnen sagen, daß ich drei behinderte 
Söhne habe. Will man etwas für die Kinder, 
so heißt es: Gehen Sie zum Sozialamt. Und 
dort heißt es: was haben Sie für ein Einkom-
men? Für diese Jungen gehe ich arbeiten. Was 
mein Mann verdient, reicht nur für ein nor-
males Leben, aber nicht für so eine Belastung 
mit behinderten Kindern. Weil ich aber arbeite, 
bekomme ich nichts für die Kinder. Ja, uns 
wurde sogar die Mietbeihilfe gestrichen. 

— Dies, meine Damen und Herren, ist die erste Be-
gründung dafür, daß wir hier nun diesen Schritt 
fordern. 

Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Der 
Deutsche Bundestag hat vor einiger Zeit das „Con-
tergan-Gesetz" einstimmig verabschiedet. Darin sind 
klare Rechtsgrundlagen für Contergan -geschädigte 
Kinder geschaffen worden. Dies führte allerdings 
zu weiteren Ungleichheiten. 

Dieses Gesetz kann in der Praxis zu folgenden 
Ergebnissen führen. In einer Straße wohnt ein Con-
tergan-geschädigtes Kind, dessen Eltern nicht gerade 
zu den Armen gehören, also einkommenstark sind. 
Sie werden alle Hilfen auf Grund dieses Gesetzes 

bekommen können. — Es könnte durchaus sein, daß 
wenige Häuser weiter ein spastisches Kind, dessen 
Vater vielleicht Industriemeister ist, keine Hilfen 
bekommen kann, weil das Einkommen über den 
Sätzen liegt, die im Bundessozialhilferecht maß-
gebend sind. Auch dieses Contergan-Gesetz zwingt 
uns, und zwar so rasch wie möglich, diese Ungleich-
heiten abzubauen. 

Es gibt aber noch einen dritten Grund. 

Kostenträger für die Sozialhilfe sind die  Kom-
munen, d. h. die Gemeinden, Städte und die Land-
kreise. Die Ausgaben auf dem Sozialhilfesektor sind 
nun sprunghaft gestiegen. Im Jahre 1971 beliefen 
sich die Ausgaben für die Sozialhilfe auf mehr als 
4 Milliarden DM. Der Anstieg betrug in einem ein-
zigen Jahr 682 Millionen DM. Das entspricht einem 
Anstieg von 20 0/o. 

Die Landkreise haben deshalb auch bereits re-
klamiert und für die kommende Zeit Zahlungsunfä-
higkeit angemeldet. Dies sollte zu denken geben. 
Innerhalb des Bundessozialhilferechts wird eine 
sinnvolle, gleichrangige Weiterentwicklung des Be-
hindertenrechts kaum möglich sein. Wir glauben, 
die Stunde der Änderung ist da. 

In der theoretischen Diskussion hat man den 
Schritt bereits vollzogen. Im allgemeinen fordert 
man ein Abgehen vom Kausalitätsprinzip und eine 
Hinwendung zum Finalitätsprinzip. Das heißt, alle 
Behinderten sollen, ob sie nun durch Kriegsschaden, 
Unfall oder durch angeborenes Leiden behindert 
sind, die gleichen Eingliederungschancen haben. 

So fordert auch Dr. Bangert, Beigeordneter beim 
Deutschen Landkreistag, folgendes: 

Das staatspolitische Interesse am Wiederein-
gegliederten oder Neueingegliederten sollte so 
stark sein, daß wir bei Rehabilitationsmaßnah-
men auf Kostenbeiträge des Einzugliedernden 
und seiner Angehörigen, die nach dem BSHG 
hinter jeder Rehabilitationsleistung stehen, ver-
zichten sollten. 

Und er sagt weiter: 

Was wir heute mehr denn je brauchen, ist ein 
generelles Leistungsgesetz zur Förderung der 
Eingliederung Behinderter. 

Genau das, meine Damen und Herren, will die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion. 

In ihren Programmen fordern die Parteien alle 
das gleiche. In einem Aktionsprogramm erklärt die 
Bundesregierung dieses Anliegen zu einem beson-
deren Programmpunkt. Wir meinen, meine Damen 
und Herren, daß die Parteien nun auch die Kraft 
haben sollten, gemäß ihrem Programm zu handeln 
und im Bereich der Sozialhilfe diesen überfälligen 
Schritt zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Glombig. 

Glombig (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die CDU/CSU-Opposition, die im Jahre 
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1956 die Bundesregierung gestellt hat, ist heute an 
einem Punkt angelangt, an den die damalige SPD-
Opposition sie seinerzeit gedrängt hatte. Der Bun-
destag hat nämlich 1956 ein Körperbehinderten-
gesetz verabschiedet, das auf ausdrückliches Drän-
gen und durch ausdrückliche Gesetzesinitiative der 
damaligen CDU/CSU-Fraktion und der von der 
CDU/CSU gestellten Bundesregierung abgeschafft 
worden und in das Bundessozialhilfegesetz aufge-
gangen ist. Ich meine, daran sollten wir uns heute 
erinnern, wenn die CDU/CSU glaubt, nun ganz neue 
Konzeptionen in die Diskussion zu bringen. 

Das war der eine Punkt, den ich vorweggenom-
men haben möchte. 

Der andere Punkt ist folgender. Ich hoffe, daß ich 
das, was der Kollege Burger hinsichtlich der Be-
gründung zum Vorschlag der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für ein Behindertengesetz gesagt hat, 
falsch verstanden habe. Wenn man die Begrün-
dung, die vorhin hier gegeben worden ist und die 
übrigens auch von dem Kollegen Vogel im Zu-
sammenhang mit dem § 218 veröffentlicht worden 
ist — ich stelle das hier fest, ohne die sozialen 
Probleme im Zusammenhang der gestrigen Diskus-
sion zu § 218 wieder aufrühren zu wollen --, be-
denkt, dann könnte man es so verstehen, als sei 
dieser Vorschlag der CDU/CSU eine Alternative zur 
eugenischen Indikation. Hier sollten Sie noch eine 
Klarstellung vornehmen. 

Zur Sache selbst möchte ich folgendes sagen: Ein 
Herauslösen der Bestimmungen über Leistungen für 
Behinderte aus dem Bundessozialhilfegesetz ist von 
mir bereits 1960/61 bei der Beratung des Bundes-
sozialhilfegesetzes gefordert worden, und zwar des-
halb, weil zwischen den Hilfsbedürftigen, die nur 
vorübergehend der Hilfe der Allgemeinheit be-
dürfen, und denjenigen, die unter Umständen ein 
Leben lang auf eine solche Hilfe angewiesen sind, 
wie z. B. die Behinderten, ein Unterschied gemacht 
werden muß. Diesen Standpunkt vertrete ich nach 
wie vor. Diese damals von mir und von meinen po-
litischen Freunden angestrebte gesetzliche Sonder-
behandlung der Behinderten ist, wie gesagt, von 
der CDU/CSU als damaliger Regierungspartei strikt 
abgelehnt worden. Inzwischen hat sich die politi-
sche Rolle der CDU/CSU grundlegend gewandelt, 
und nun sieht ihre Haltung auch in dieser Frage 
— ich hoffe, nicht nur aus opportunistischen Grün-
den — ganz anders aus als damals. 

Nun möchte ich Ihnen einmal eine Gefahr aufzei-
gen, die Sie eigentlich auch sehen müßten, nämlich, 
daß mit einem neuen Leistungsrecht für Behinderte 
— unabhängig von den Einkommens- und Vermö-
gensverhältnissen der Betroffenen und ihrer Fami-
lien — die — vor allem von Ihnen entwickelten  — 
Grundsätze der Subsidiarität und der Individuali-
sierung grundsätzlich gefährdet sind, und zwar auch 
im Zusammenhang z. B. mit dem neuen Jugendhilfe-
recht. Hier möchten Sie den Grundsatz der Subsidia-
rität sogar noch verstärken, statt ihn abzuschwä-
chen. Das ist eine Frage von grundlegender Bedeu-
tung, die Sie sich noch einmal überlegen sollten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Glombig, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Burger? 

Glombig (SPD) : Ja, bitte schön! 

Burger (CDU/CSU) : Herr Kollege Glombig, sind 
Sie mit mir der Auffassung, daß sich die sozialpoli-
tische Entwicklung in Stufen vollzieht, und wissen 
Sie nicht, daß wir auf der Basis des heutigen Antrags 
bereits früher im Arbeitsförderungsgesetz Leistun-
gen für Behinderte ohne Kostenbeitrag angeboten 
haben? Kennen Sie nicht § 43 des Bundessozialhilfe-
gesetzes, der bereits einen entscheidenden Vorgriff 
auf unsere heutige Initiative darstellte? 

Glombig (SPD) : Daß sich die sozialpolitische 
Entwicklung in Stufen vollzieht, weiß ich sehr wohl. 
Ich selbst bin „Leidtragender" dieser Entwicklung. 
Das werde ich nicht vergessen. Aber die Entwicklung 
ist ja auf Betreiben der CDU/CSU — Anfang der 60er 
Jahre nicht nach oben gegangen, sondern es war 
eine rückschrittliche Stufenentwicklung. Insofern 
kann ich eigentlich über Ihren Gesinnungswandel 
froh sein. Ich sage Ihnen auch ganz offen, daß ich 
den Weg, den Sie einschlagen möchten, als grund-
sätzlich richtig empfinde. 

Meine Damen und Herren, nachdem die Weichen 
von der CDU/CSU damals so gestellt worden sind, 
ist aber eine Änderung der Rechtslage — auch aus 
verfassungsrechtlichen Gründen — außerordentlich 
schwierig geworden. Das müssen wir sehen. Man 
kann doch nicht Anträge dieser Art stellen, ohne 
aufzuzeigen, wie der vorgeschlagene Weg eigentlich 
gegangen werden soll. Einen solchen Antrag einzu-
bringen, ist nicht schwierig, da er keinerlei Einzel-
heiten oder konkrete Vorschläge enthält. 

Der letzte Bundestag hat — Sie haben es bereits 
erwähnt, Herr Kollege Burger — im Zusammenhang 
mit der Beratung des Gesetzes über die Stiftung 
„Hilfswerk für behinderte Kinder" einstimmig den 
Beschluß gefaßt, die Bundesregierung aufzufordern, 
sobald wie möglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
der eine Verbesserung der Hilfen für Behinderte 
nach dem Bundessozialhilfegesetz vorsieht. Dieser 
Gesetzentwurf liegt dem Ausschuß für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit zur Beratung vor. Im Zusammen-
hang mit der Beratung dieses Gesetzentwurfs müßte 
auch der Antrag der CDU/CSU betreffend Behinder-
tengesetz beraten werden. Wir sind sehr dafür. Die 
Bundesregierung hat der genannten Entschließung 
bereits insofern entsprochen, als in dem von ihr vor-
gelegten Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundessozialhilfegesetzes eine Reihe von 
Bestimmungen vorgesehen sind, die Leistungsver-
besserungen zugunsten Behinderter enthalten und im 
einzelnen der Entschließung des Bundestages Rech-
nung tragen. Der Gesetzentwurf ist bei der ersten 
Beratung von allen Fraktionen dieses Hauses, auch 
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, grundsätz-
lich begrüßt worden. 

Hoffentlich haben aber die Antragsteller nicht 
übersehen, daß es sich bei dem vorgeschlagenen 
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Sondergesetz um eine Gesetzgebung auf dem Gebiet 
der öffentlichen Fürsorge im Sinne des Art. 74 Nr. 7 
des Grundgesetzes handelt und daß die durch die 
vorgesehene Regelung entstehenden Mehrkosten da-
her zu Lasten der Haushalte der Länder gehen. 

Ich frage weiter: Ist bei dem Antrag vergessen 
worden, daß der Bundesrat eine Reihe von Verbes-
serungsvorschlägen im Entwurf des Dritten Ände-
rungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz abge-
lehnt und sich wegen der Haushaltslage der Länder 
seine Zustimmung zu dem Gesetz ausdrücklich vor-
behalten hat? Es gibt hoffentlich niemanden in die-
sem Hause, der nicht für die Behinderten die beste 
gesetzliche Regelung anstrebt, aber sie muß auch 
realisierbar sein. Ich bezweifle, daß der Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU so, wie er eingebracht 
wurde, ohne Veränderung realisierbar ist. Deswe-
gen sollten wir uns mit diesem Antrag im Zusam-
menhang mit der Beratung der Dritten Novelle zum 
Bundessozialhilfegesetz noch einmal sehr eingehend 
beschäftigen. Dabei sollten allein die Interessen der 
Behinderten im Vordergrund stehen. Das jedenfalls 
wird das Bemühen der Koalitionsfraktionen sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Nach den Aus-
führungen, die Kollege Burger und Kollege Glombig 
hier gemacht haben, kann ich für die Freie Demo-
kratische Partei die Stellungnahme zu diesem An-
trag kurz fassen. Wir sehen die Menschen und sehen 
die Familien, die durch Behinderung in besondere 
Notsituation gekommen sind, auch in diesen pla-
stischen Einzelbeispielen, wie sie Kollege Burger 
hier aufgezeigt hat. Wir halten die Beratung dieses 
Antrags im Zusammenhang mit der Dritten Novelle 
zum Bundessozialhilfegesetz deshalb für sachdien-
lich. 

Erfreulicherweise hat Kollege Burger bereits 
durch eine Zwischenfrage deutlich gemacht, daß in 
diesem Bundessozialhilfegesetz gerade der Schwer-
punkt der Verbesserungen für die Behinderten ge-
setzt ist. Nur, Herr Kollege Burger, werden wir uns 
im Ausschuß einmal überlegen müssen, nachdem die 
Dritte Novelle schwerpunktmäßige Verbesserungen 
für die Behinderten bringt, ob ein Systemwechsel 
zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist; denn ein System-
wechsel bedeutet ja auch — da bitte ich gerade auch 
die Kollegen der CDU/CSU, sich das noch einmal ge-
nau zu überlegen —, daß die Sozialhilfe dann wieder 
in einem anderen Licht erscheint. Ich möchte empfeh-
len, daß Sie sich einmal die Reden durchlesen, die 
ihre Kollegen und vor allem Frau Kollegin Nigge-
meyer im Jahre 1961 zur umfassenden Bedeutung 
des Sozialhilfegesetzes gehalten haben und was 
alles als Begründung angeführt wurde, warum das 
Körperbehindertengesetz unter anderem mit in die-
sem Sozialhilfegesetz aufgehen soll. Es wird dann 
nämlich ein bißchen schwierig — ich darf das sagen, 
ohne mißverstanden zu werden —, das Sozialhilfe

-

recht bekommt dann wieder einen gewissen Bei-
geschmack eines „Arme-Leute-Hilfsgesetzes''. Auch 
das sollten wir abwägen. Das ist doch genau das, 
was die CDU im Jahre 1961 hier im Hause immer 
wieder vorgetragen hat, daß durch diese umfassen-
den Maßnahmen in einem Gesetz dieser Bei-
geschmack wegfallen und der Gang zum Sozialamt 
erleichtert werden soll. Ich glaube, das müssen wir 
bei der Beratung dieses Antrages im Auge behalten, 
Herr Kollege Burger. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Burger? 

Spitzmüller (FDP) : Bitte schön! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

Burger (CDU/CSU) : Ich möchte Ihnen in diesen 
Ausführungen zustimmen, Herr Kollege Spitzmüller, 
möchte Sie aber fragen: Sie wissen doch auch, daß 
wir beim Wohngeldgesetz und beim Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz wesentliche Bestandteile aus 
dem BSHG praktisch herausgenommen haben und 
daß auch dadurch keine Diskriminierung der ver-
bliebenen Leistungen erfolgt ist. Ich bitte, das be-
denken zu wollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Burger, ich habe das Fragezeichen nicht gehört. 

(Heiterkeit.) 

Spitzmüller (FDP) : Ich setze es. — Herr Kol-
lege Burger, dem möchte ich nicht widersprechen, 
nur, wenn Sie immer noch mehr herauslösen, wird es 
fragwürdig. Das müssen wir einfach sehen. Ich 
wollte das auch nur einmal angesprochen haben. 

Wir sind uns also einig in der Überprüfung und 
in dem Ziel, das Sie angesprochen haben, wir müs-
sen aber sehen, welcher Weg für die weitere Zu-
kunft der richtige ist. Wir müssen nicht nur prüfen, 
welche Kosten entstehen, sondern auch die verfas-
sungsmäßige Zuständigkeit, auf die Kollege Glom-
big schon hingewiesen hat, und wir müssen vor 
allem prüfen, ob durch eine Neuregelung in der 
Form, wie Sie es angeregt haben, nicht wieder 
neue, andere Ungerechtigkeiten im Verhältnis zu-
einander entstehen. Es ist ja immer ein Problem, 
wenn man eine Frage, die aktuell geworden ist, 
löst, daß man damit neue Probleme heraufbeschwört. 
Wir sollten die Dinge hier also sorgfältig behan-
deln. 

Ich bin aber der Meinung — darin stimme ich mit 
dem Kollegen Glombig völlig überein —, daß der 
Antrag in der hier vorliegenden Form sicherlich 
nicht unsere Zustimmung finden kann. Vorrangig 
erscheint mir zunächst einmal die Verabschiedung 
der Dritten Novelle zum Bundessozialhilfegesetz, 
um die Verbesserungen, die darin vorgesehen sind, 
so schnell wie möglich durchzusetzen und die Betrof-
fenen in den Genuß der vorgesehenen Verbesserun-
gen kommen zu lassen. 
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Wir stimmen der Überweisung an den Ausschuß 
zu und hoffen, daß wir dort eine sachliche Diskus

-

sion, wie wir sie auch heute hatten, haben werden 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, es liegen hierzu keine Wortmeldungen mehr 
vor. Ich schließe die Aussprache. 

Nach dem Beschluß des Ältestenrates soll der 
Antrag dem Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit — federführend — und dem Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung zur Mitberatung über-
wiesen werden. — Widerspruch erfolgt nicht. Dann 
ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung von Vorschriften des Adoptions-
rechts 
— Drucksache 7/421 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Rollmann, Dr. Stark (Nürtingen), Dr. Gölter, 
Dr. Wagner (Trier) und der Fraktion der 
CDU/CSU 

betr. Neuregelung des Adoptionsrechts 
— Drucksache 7/328 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschluß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Zur Begründung des Gesetzentwurfes der Bundes-
regierung hat Herr Staatssekretär Bayerl das Wort. 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die umfassende Über-
arbeitung und Erneuerung des Kindschafts - und des 
Adoptionsrechts ist einer der Schwerpunkte, die von 
der Bundesregierung für diese Legislaturperiode 
gesetzt worden sind. Mit dem von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften des Adoptionsrechts 
wird ein erster und ein wichtiger Schritt in dieser 
Richtung getan. Mit dem Entwurf entspricht die 
Bundesregierung einem Beschluß dieses Hauses, der 
uns aufgegeben hat, noch vor einer Novelle zum 
gesamten Adoptionsrecht „den Entwurf für eine ge-
setzliche Neuregelung derjenigen Bestimmungen 
vorzulegen, die Adoptionen zur Zeit noch wesent-
lich erschweren". Die Bundesregierung hat diesem 
Verlangen nach einer Teilnovelle vorab auch aus 
eigener Überzeugung entsprochen. So kann nun in 
unumstrittenen Fragen schon jetzt eine wichtige 
Erleichterung für Adoptionen geschaffen werden. 
Die Klärung weiterer der Reform bedürftiger grund-
sätzlicher Fragen ist bei uns bereits im Gange. Im 
Mittelpunkt des vorgelegten Entwurfs steht neben 
der Herabsetzung der Mindestaltersgrenze für den 
Annehmenden der Vorschlag, durch Einfügung eines 
neuen § 1747 a in das Bürgerliche Gesetzbuch die 
Voraussetzungen zu erleichtern, unter denen die, 

Einwilligung eines leiblichen Elternteils in die 
Adoption vormundschaftsgerichtlich ersetzt weiden 
kann. Seit dem Familienrechtsänderungsgesetz von 
1961 haben wir eine entsprechende Möglichkeit be-
reits im Bürgerlichen Gesetzbuch. Diese Vorschrift 
war lange Zeit umstritten, bis sie das Bundesverfas-
sungsgericht als verfassungsgemäß anerkannt hat. 
Sie hat sich aber in der Praxis als viel zu eng er-
wiesen. Der Gesetzgeber von 1961 hat dem Eltern-
recht mehr Gewicht zugemessen, als ihm nach der 
Verfassungslage zukommt, und er hat die Möglich-
keiten einer Ersetzung der Einwilligung stärker be: 
schränkt, als dies im Interesse der betroffenen Kin-
der gut sein kann. Dieses Versäumnis soll nun mit 
dieser Vorlage behoben werden. 

Dabei soll nach den Vorstellungen der Bundes-
regierung die Ersetzungsmöglichkeit insbesondere 
auf den Fall erstreckt werden, daß ein Elternteil 
durch sein Verhalten gezeigt hat, daß ihm das Kind 
gleichgültig ist. Hier ist vor allem an den Fall ge-
dacht, daß Eltern deshalb keine Anstrengung unter
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nehmen, ihr Kind aus dem Heim zu nehmen, weil es 
nach ihrer Auffassung im Heim gut untergebracht 
ist und weil sie sich über die schädlichen Folgen 
eines längeren Heimaufenthaltes nicht im klaren 
sind. Hier soll diesen Eltern klargemacht werden 
können, daß eine Adoption des Kindes auch gegen 
ihren Willen durchgeführt werden kann. 

Es ist zu hoffen, daß die vorgeschlagene Regelung 
auf eine Änderung des Bewußtseins mancher Eltern 
hinwirken wird und diese zu der Einsicht bringt, daß 
ein Kind keine Sache ist, die man in einem Heim 
wie in einem Kühlschrank frischhalten kann, um 
sie im Bedarfsfalle wieder herauszunehmen. Gelänge 
diese Änderung des Bewußtseins, so wäre dies viel-
leicht noch wichtiger als die Anzahl der Adoptionen, 
die bei einer erweiterten Ersetzungsmöglichkeit zu-
sätzlich durchgeführt werden könnte. 

Es handelt sich, wie gesagt, bei dieser Vorlage 
nur um einen ersten Schritt zu einer umfassenden 
Neuregelung des gesamten Kindschaftsrechts. Dabei 
geht es nicht nur um ein neues Adoptionsrecht, son-
dern zugleich auch um die Neuregelung des elter-
lichen Sorgerechts. Ein Referentenentwurf meines 
Hauses ist inzwischen an die Landesjustizverwal-
tungen weitergegangen. Die Regierungsvorlage wird 
vorbereitet, und der Referentenentwurf zur Neuord-
nung des Adoptionsrechts wird gegenwärtig in mei-
nem Hause ausgearbeitet. Die Arbeiten hierzu wer-
den vorrangig und mit Nachdruck betrieben. Beide 
Entwürfe sollen so rechtzeitig eingebracht werden, 
daß die Neuordnung des Kindschaftsrechts mit dem 
Ende dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden 
kann. 

Die notwendige Reform des Kindschafts- und 
Adoptionsrechts hat in der Öffentlichkeit in den 
letzten Jahren ein erstaunliches und sehr erfreu-
liches Maß an Aufgeschlossenheit gefunden. Das 
zeigten viele Eingaben, Tagungen, die sich des 
Themas angenommen haben — ich denke dabei 
z. B. an die Arbeitsgemeinschaft für Jugendrecht 
und Jugendhilfe, die Thesen zum Adoptionsrecht 
ausgearbeitet hat —, und die wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen zur Neuordnung des Adoptions- 
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rechts. Das alles ist ein erfreuliches Zeichen für 
unsere Gesellschaft und für ihre Bereitschaft zu 
besserer Einsicht, denn das ist eine Rechtsreform 
nach meinem Dafürhalten ja immer. 

Den Antrag der Fraktion der CDU/CSU begrüße 
ich. Die Grundsätze, an die die Bundesregierung 
danach bei der Neuregelung der Adoption gebun-
den werden soll, entsprechen dem Stand der Dis-
kussion um diese Fragen. Für die Volladoption hat 
sich der Bundesjustizminister bereits mehrfach aus-
gesprochen. Anderes, was im Antrag vorgeschlagen 
ist, ist mittlerweile allgemeine Überzeugung, so 
etwa der Grundsatz, daß bei der Adoption eines 
nichtehelichen Kindes dessen Mutter einwilligen 
muß. 

Aber es gibt in diesem Antrag auch Punkte, die 
noch diskutiert werden müssen, so etwa die Frage, 
ob neben einer für Kinder einzuführenden Voll-
adoption, die durch Ausspruch des Vormundschafts-
gerichts zustande kommt, eine Vertragsadoption mit 
schwacher Wirkung für Erwachsene beizubehalten 
ist. Ehe wir zwei grundsätzliche Adoptionstypen 
einführen und dadurch unser Adoptionsrecht prak-
tisch verdoppeln — jeweils mit Sonderregelungen 
für den einen und den anderen Typ —, sollten wir 
genau prüfen, ob ein derartiger Aufwand in einem 
vernünftigen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel 
steht. Gibt es wirklich so viele Erwachsenenadop-
tionen noch in unserer Zeit, daß man einen beson-
deren Adoptionstyp hierfür braucht? Ließe sich die 
starke Wirkung der Volladoption bei der Annahme 
eines Erwachsenen an Kindes Statt nicht angemes-
sen und zumutbar dadurch abschwächen, daß die 
Beteiligten, wenn sie es für gut halten, Zusatzver-
einbarungen abschließen, etwa einen Erbverzichts
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ertrag? Das sind alles Fragen, die noch nicht ab-
schließend beurteilt oder gar entschieden werden 
können. 

Die Bundesregierung ist selbstverständlich bereit, 
die in dem genannten Antrag enthaltenen Grund-
sätze bei der Vorbereitung der Neuregelung des 
Adoptionsrechts ernsthaft zu prüfen. Sie sieht sich 
in ihren Bemühungen bestärkt, die Neuordnung des 
Rechts des Kindes im Rahmen des Bürgerlichen 
Rechts mit Vorrang zu betreiben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Be-
gründung des zweitgenannten Antrags hat der Ab-
geordnete Dr. Stark (Nürtingen). 

Dr. Stark (Nürtingen) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf für die CDU/CSU-Fraktion unseren Antrag 
Drucksache 7/328 begründen und zugleich für meine 
Fraktion zu dem von der Bundesregierung vorge-
legten Gesetzentwurf zur Änderung des Adoptions-
rechts Stellung nehmen. 

Wir verfolgen mit unserem Antrag, meine Damen 
und Herren, dasselbe Ziel, das wir bereits mit unse-
rem Antrag zur Änderung des Adoptionsrechts im 
letzten Deutschen Bundestag mit der Drucksache 
VI/2591 im September des Jahres 1971 verfolgt 

haben. In diesem Antrag hatten wir die Bundes-
regierung bereits aufgefordert, einen umfassenden 
Gesetzentwurf zur Neuordnung des Adoptions-
rechts vorzulegen. 

Erfreulicherweise besteht inzwischen in diesem 
Hause und auch in der Offentlichkeit draußen Einig-
keit darüber, daß die Reform des Adoptionsrechts 
eine der dringendsten rechtspolitischen, aber vor 
allem auch gesellschaftspolitischen und jugendpoli-
tischen Aufgaben ist. Die Tatsache, daß im Augen-
blick Tausende von Ehepaaren bereit wären, ein 
Kind zu adoptieren, und daß auf der anderen Seite 
Tausende von Kindern ihr Leben in Heimen verbrin-
gen müssen, zeigt jedem von uns die Dringlichkeit 
der Reform des Adoptionsrechts. Sicher, meine 
Damen und Herren, ist das derzeitige Adoptions-
recht nur e in  e der Ursachen dafür, daß bei uns noch 
so viele Kinder in Heimen aufwachsen und leben 
müssen. Es ist heute wissenschaftlich erwiesen, daß 
viele dieser Heimkinder, auch wenn sie in Heimen 
aufwachsen, die bestens geführt sind, irreparable 
geistige und seelische Schäden erleiden. Wir, der Ge-
setzgeber, sollten deshalb rasch alles tun, um die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß so wenig 
Kinder wie möglich ihr Leben in Heimen verbringen 
müssen und dort erzogen werden. 

Ein wesentlicher Beitrag hierzu ist ganz sicher die 
Verbesserung des Adoptionsrechts, die vor allem 
dazu beitragen muß, daß Elternpaare, die ein Kind 
adoptieren wollen, es in einem vereinfachten und 
unbürokratischeren Verfahren als bisher auch tat-
sächlich adoptieren können. 

Daneben wird ein besseres Adoptionsrecht auch 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme 
erbringen, die dieses Haus gestern in so sachlicher 
Weise im Zusammenhang mit der Reform des § 218 
StGB diskutiert hat. 

Eine Reform des derzeitigen Adoptionsrechts muß 
nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion vor allem 
folgende Ziele verwirklichen 

Erstens. Die Einführung der Volladoption, ,d. h. die 
vollständige rechtliche und tatsächliche Eingliede-
rung der Adoptivkinder in die Familie der Adoptiv-
eltern als Regeladoptionsform. Ob daneben die bis-
herige Vertragsadoptionsform bestehenbleiben soll, 
darüber muß man in den Ausschüssen noch reden. 

Zweitens die Beseitigung aller unnötigen und 
überholten Hindernisse wie der bisherigen Alters-
voraussetzungen bei den Adoptiveltern oder des 
Erfordernisses ihrer Kinderlosigkeit. Solche Hinder-
nisse, die die Adoption erschweren, müssen unseres 
Erachtens überprüft und, wo immer möglich, besei-
tigt werden, damit das Verfahren einfacher und be-
schleunigt durchgeführt werden kann. 

Drittens. Ein Hauptanliegen müssen eine Verein-
fachung des Adoptionsverfahrens insgesamt und die 
Schaffung einer zentralen Vermittlungsstelle mit 
dem Ziel sein, Adoptivkinder und Adoptiveltern zu-
sammenzuführen und das Adoptivverfahren zu be-
schleunigen. Dies scheint mir einer der wesentlichen 
Punkte zu sein, um durch die Änderung, die wir jetzt 
vorhaben, auch wirklich etwas zu verbessern. 
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Eine der schwierigsten Fragen — das ist auch uns 

bewußt — wird dabei sicher die Bestimmung der 
Voraussetzungen sein, unter denen im Interesse 
einer gedeihlichen Entwicklung und des Wohles des 
Kindes die Einwilligung der Mutter bzw. der Eltern 
des Kindes zur Adoption ersetzt werden kann. Hier 
muß eine abgewogene, verfassungsrechtlich abge-
sicherte Lösung gefunden werden, die sowohl das 
richtig verstandene Elternrecht als auch das Recht 
des Kindes auf Leben und Entfaltung seiner Persön-
lichkeit berücksichtigt. Die derzeitige Regelung be-
rücksichtigt nach unserer Auffassung zu sehr das 
Elternrecht und in diesem Zusammenhang sogar 
zum Teil auch falsch verstandenes Elternrecht und 
wägt das Interesse des Kindes an einer gedeihlichen 
Entfaltung seiner Persönlichkeit und an seiner ge-
deihlichen Entwicklung nicht richtig gegen das 
Elternrecht ab. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Hilfreich werden hierbei sicher Urteile des Bundes-
verfassungsgerichts sein, die ich wegen der fort-
geschrittenen Zeit hier jetzt nicht zitieren kann. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1968 einige 
meines Erachtens sehr gute Leitsätze zu dieser Ab-
wägung der Interessen ausgesprochen. 

Mit unserem Antrag, meine Damen und Herren, 
haben wir ein umfassendes Konzept zu einer Neu-
regelung des Adoptionsrechts vorgelegt. Es ist des-
halb etwas unverständlich für uns, Herr Staats-
sekretär Bayerl, daß, nachdem wir uns bereits seit 
Juli 1971 mit dieser Materie hier im Hause auf 
Grund eines Antrags von uns und eines Antrags 
aus der Koalition beschäftigen, die Regierung nicht 
mehr vorlegen konnte als das, was jetzt zu dieser 
Reform vorgelegt wurde. Was jetzt vorgelegt 
wurde, ist tatsächlich eine „Minireform", meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Win

-

delen: Wie so vieles!) 

Ich bin der Meinung, drei Jahre hätten der Bundes-
regierung ausreichen müssen. Nachdem viele Vor-
arbeiten geleistet waren und die Hauptprobleme 
einer Reform des Adoptionsrechts ausdiskutiert 
sind, hätte uns hier nicht ein so dürftiger Entwurf 
vorgelegt werden dürfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Unabhängig davon werden wir, nachdem es der 
Bundesregierung — aus welchen Gründen auch im-
mer — nicht gelungen ist, hier etwas Ausgewogenes 
und Ausgereiftes vorzulegen, auch an einer Teil-
reform im Interesse der Kinder und der Adoptiv-
eltern mitwirken, obwohl uns, wie ich bereits aus-
geführt hatte, eine wirklich ausgereifte und umfas-
sende Reform, die uns möglich erschienen wäre, lie-
ber gewesen wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Bei dieser Zusage, Herr Staatssekretär, gehen wir 
allerdings davon aus, daß die vom Herrn Bundes-
justizminister angekündigten Gesetzentwürfe zu 
einer umfassenden Reform des Adoptions- und Kind-
schaftsrechts diesem Hause noch in diesem Jahr 
vorgelegt werden, da sonst zu befürchten ist, daß 

die dringlich notwendige Reform des Kindschafts-  
und Adoptionsrechts auch in dieser Legislatur-
periode wiederum nicht zustande kommt. Dies wäre 
dann in der Tat ein Indiz dafür, daß diese Bundes-
regierung, aber auch dieser Deutsche Bundestag, 
nicht mehr in der Lage sind, dringliche und ver-
nünftige Reformen und Aufgaben rechtzeitig anzu-
packen und zu lösen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Schimschok. 

Frau Schimschok (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das Jugendwohl-
fahrtsgesetz räumt jedem deutschen Kind ein Recht 
auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesell-
schaftlichen Tüchtigkeit ein. Dieses Postulat sollte 
für alle Kinder gelten. Leider gibt es aber in der 
Bundesrepublik Deutschland viele tausend Kinder, 
die eine Möglichkeit zur körperlichen, seelisch-gei-
stigen und gesellschaftlichen Ertüchtigung nur be-
dingt haben, weil das Elternrecht noch weit höher 
bewertet wird als das Kindesrecht. Viele Kinder 
sind nur deshalb gefährdet oder leben in Heimen, 
weil sie nach geltendem Recht nicht zur Adoption 
vermittelt werden können. Dabei liegt eine der 
Hauptschwierigkeiten in der gerichtlichen Ersetzung 
der Einwilligung der Eltern zur Adoption. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß die ersten 
Lebensjahre eines Menschen für seine gesamte Ent-
wicklung wie auch sein späteres Sozialverhalten von 
größter Bedeutung sind. Wenn sich Kinder jahre-
lang in Heimen befinden und dort systembedingt 
keine echten Beziehungen zu einem Menschen ent-
wickeln können, weil sie von ständig wechselnden 
Personen betreut werden, können bei ihnen irre-
parable Schäden eintreten. 

Auf Grund eines Initiativantrages der Fraktionen 
der SPD und FDP sowie eines Antrages einiger 
Abgeordneter der CDU/CSU und ihrer Fraktion 
wurde die Regierung, wie Herr Staatssekretär Bayerl 
schon sagte, im Februar 1972 vom Deutschen Bun-
destag beauftragt, so bald wie möglich einen Gesetz-
entwurf vorzulegen, der das Adoptionsrecht umfas-
send neu regelt. In Anbetracht der Schwierigkeiten 
einer befriedigenden Neuregelung des Adoptions-
rechts wurde die Regierung auch aufgefordert, un-
verzüglich den Entwurf für eine gesetzliche Neu-
regelung derjenigen Bestimmungen vorzulegen, die 
die Adoption besonders erschweren. Hier wurden 
die Bestimmungen über die Ersetzung eines Eltern-
teils zur Adoption, das Mindestalter und das Erfor-
dernis der Kinderlosigkeit erwähnt. 

Die Bundesregierung hat nun einen Entwurf zur 
Änderung des Adoptionsrechts vorgelegt, in dem 
vorgeschlagen wird, die Mindestaltersgrenze des 
Annehmenden von 35 auf 25 Jahre herabzusetzen 
und die Ersetzung der Einwilligung der Eltern zur 
Adoption zu erleichtern. Die Herabsetzung des Min-
destalters des Annehmenden erscheint uns Sozial-
demokraten sinnvoll, da ein Mensch, der mit 25 Ja-
ren den Entschluß faßt, ein Kind zu adoptieren, wohl 
auch die nötige menschliche Reife haben dürfte, um 
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einem Kind das zu geben, was es zu seiner gesun-
den Entwicklung braucht. Außerdem, meine Damen 
und Herren, ist es gut, wenn kleine Kinder junge 
Eltern haben. 

Wesentlich dürfte auch die vorgesehene Erleichte-
rung der Ersetzung der Einwilligung der Eltern zur 
Adoption sein, die der vorgelegte Entwurf enthält. 
Die gesetzliche Grundlage für eine Ersetzung der 
Einwilligung der Eltern wurde 1961 durch das Fa-
milienrechtsänderungsgesetz geschaffen. Es ist in-
teressant, die Protokolle über die Beratung im zu-
ständigen Ausschuß zu lesen. Ich freue mich über 
den Gesinnungswandel in der CDU/CSU und be-
grüße es sehr, daß sie sich in ihrem Antrag für die 
Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils zur 
A doption nunmehr für Voraussetzungen ausspricht, 
wie sie im Prinzip auch im vorliegenden Regie-
rungsentwurf vorgesehen sind. Die Ersetzung der 
Einwilligung eines Elternteils zur Adoption eines 
Kindes ist zur Zeit noch an drei Voraussetzungen 
gebunden: 

1. daß dieser seine Pflichten dem Kinde gegen-
über dauernd gröblich verletzt oder die elterliche 
Gewalt verwirkt hat; 

2. daß er die Einwilligung böswillig verweigert 
und 

3. daß das Unterbleiben der Annahme an Kindes 
Statt dem Kind zu unverhältnismäßigem Schaden 
gereichen würde. 

Das erforderliche Zusammentreffen dieser drei 
Voraussetzungen hat zur Folge, daß von manchen 
Jugendämtern gar nicht erst der Versuch unter-
nommen wird, die Ersetzung der elterlichen Einwil-
ligung zu beantragen. Meine Damen und Herren, 
wie soll man letzten Endes eine böswillige Verwei-
gerung der Einwilligung feststellen oder gar be-
weisen? 

Wir Sozialdemokraten begrüßen es auch, daß in 
dem Änderungsentwurf die Ersetzung der Einwilli-
gung außer bei gröblicher Pflichtverletzung auch 
bei Gleichgültigkeit der Eltern erfolgen soll. Es ist 
doch vielfach so, daß Kinder jahrelang im Heim 
waren, ohne daß sich die Eltern darum kümmerten. 
Ist das Kind dann 13 bis 14 Jahre alt, dann entdek-
ken die Eltern plötzlich — und ich sage: aus rein 
materiellen Gründen — ihre Liebe zu ihrem Kinde. 

Ferner soll die Einwilligung ersetzt werden kön-
nen, wenn ein Elternteil wegen eines besonders 
schweren Leidens, und zwar in körperlicher oder 
geistiger Hinsicht, zur Erziehung des Kindes dau-
ernd unfähig ist und wenn das Kind bei Unterblei-
ben der Annahme an Kindes Statt nicht in einer 
Familie aufwachsen könnte und dadurch in seiner 
Entwicklung schwer geschädigt würde. 

In diesem Zusammenhang erscheint mir ein Hin-
weis auf die gleichzeitig vorgesehene Änderung des 
Jugendwohlfahrtgesetzes notwendig. Das JWG soll 
dahin gehend geändert werden, daß die Jugend-
ämter verpflichtet werden, bei Gleichgültigkeit, die 
nicht zugleich eine gröbliche Pflichtverletzung ist, 
und bei schweren geistigen und körperlichen Ge-
brechen den Elternteil über Hilfen zu beraten, die 

das Verbleiben des Kindes in der eigenen Familie 
oder eine Unterbringung in einer anderen geeig-
neten Familie ermöglichen könnten. Über gebotene 
Hilfen ist dem Vormundschaftsgericht zu berich-
ten. 

Diese Bestimmung erscheint mir besonders wich-
tig, da hierdurch verhindert wird, daß eine automa-
tische Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils 
erfolgt, wenn er wegen eines schweren Gebrechens 
unfähig zur Pflege und Erziehung des Kindes ist. 

Ich glaube, daß es so zu einer Ausgewogenheit 
der Interessen zwischen Elternteil und dem Kinde 
kommen kann. 

Ich möchte ganz kurz den Antrag der CDU/CSU 
erwähnen. In ihm erscheint mir die Adoption Er-
wachsener sehr problematisch. Wir müssen über 
diese Frage im Ausschuß nachdenken. Wir müssen 
auf jeden Fall zu verhindern versuchen, daß sich 
Erwachsene durch eine Adoption der Unterhalts-
pflicht gegenüber ihren sozial schwachen Eltern 
entziehen können. 

Dankbar haben wir soeben von Herrn Staats-
sekretär Dr. Bayerl vernommen, daß ein Referen-
tenentwurf zur Neuordnung des Adoptionsrechts 
bereits ausgearbeitet wird und noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet werden soll. 

Aber, meine Damen und Herren, auch das beste 
Adoptionsrecht wird nicht verhindern können, daß 
Kinder in Heimen bleiben müssen, weil es immer 
Gründe geben wird, weshalb sie nicht adoptiert 
werden können. Kinder werden in sehr vielen Fäl-
len z. B. erst dann in ein Heim aufgenommen, wenn 
sie in ihrer Entwicklung bereits schwer geschädigt 
sind. Wenn die geplante Erleichterung der Adoption 
dazu führt, daß mehr Kinder Aufnahme in eine 
Familie finden, kann den notwendigerweise in Hei-
men verbleibenden Kindern der ganze Idealismus 
und die große Bereitschaft des Pflegepersonals, dem 
zu danken wir an dieser Stelle Gelegenheit haben, 
zugute kommen. 

Mit einer Änderung des Adoptionsrechts allein 
ist es aber nicht getan. Die Öffentlichkeit muß 
Eltern und vor allem alleinstehenden Müttern mehr 
Hilfe gewähren. Dann würde manches Kind gar 
nicht erst in ein Heim gegeben, sondern fände die 
zu seiner Entwicklung notwendige Liebe und Gebor-
genheit bei seinen leiblichen Eltern. Außerdem 
sollte in unserer Gesellschaft mehr Verantwortungs-
bewußtsein, und zwar nicht nur den eigenen Kin-
dern gegenüber, gezeigt werden, damit sich Vor-
kommnisse wie z. B. kürzlich in Hamburg nicht wie-
derholen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird des weiteren 
das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Engel-
hard. 

Engelhard (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir sind mit den anderen Fraktionen 
des Hauses der Meinung, daß das geltende Adop- 
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tionsrecht dringend der Änderung bedarf. Einige 
Bestimmungen dieses Rechts haben sich zunehmend 
zu einem Adoptionshindernis entwickelt. Das hat 
dazu geführt, daß in der Vergangenheit bereits 
mehrfach Teilreformen durchgeführt worden sind. 

Die Reformbedürftigkeit liegt ganz sicher im ver-
änderten Ansatzpunkt des Adoptionsrechts, wie wir 
es heute sehen. Diente es früher vor allem Personen 
fortgeschrittenen Alters, bei denen leiblicher Nach-
wuchs nicht mehr zu erwarten war,  um  ihnen einen 
Erben und Nachfolger im Betrieb zu sichern, so ist 
es heute das Bestreben, dazu zu kommen, das Kin-
der, denen es nicht vergönnt ist, bei ihren leiblichen 
Eltern aufzuwachsen — aus welchen Gründen auch 
immer —, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im 
Rahmen einer Familie heranwachsen können. Zu-
dem ist ganz sicher in den Rechtsfolgen wie im Ver-
fahren das geltende Recht etwas unübersichtlich und 
in den Auswirkungen manchmal überraschend. 

In Klammen gesprochen: Es ist vielleicht kein Zu-
fall, daß schon Ludwig Thoma das Adoptionsrecht 
als Aufhänger nahm, um an diesem Beispiel die be-
trächtlichen Verständigungsschwierigkeiten zwi-
schen einem Königlichen Amtsrichter und einer, wie 
es so schön heißt, Frau aus dem Volke darzustellen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung bringt 
die erste Stufe einer dreistufig geplanten Reform. 
Der Antrag der Unionsfraktion sieht mehr vor. Ich 
sage ganz ehrlich: Wer kein Freund gesetzgeberi-
schen Stückwerks ist, wird sich die Frage vorlegen 
müssen, ob hier den Betroffenen ein Gesetzgebungs-
brocken hingeworfen werden soll, um sie einiger-
maßen zu beruhigen, oder ob hier eine wirkliche, 
auf die dringendsten Punkte bezogene Teilreform 
vorliegt. Wenn man sich den Entwurf genau ansieht 
und die betroffenen Verbände und Behörden, die 
täglich mit diesen Dingen zu tun haben, hört, kommt 
man, glaube ich, zu dem Ergebnis, daß es sich hier 
um eine wirkliche Teilreform handelt. 

An anderer Stelle, Herr Kollege Dr. Stark, hat 
das Bundesjustizministerium die Gründe darlegen 
lassen, die dazu geführt haben, daß uns heute noch 
kein Entwurf zum Kindschaftsrecht und zum Pro-
blem der Volladoption vorliegt. Ich glaube, die 
Gründe waren auch überzeugend. Wir sollten akzep-
tieren, daß hier nun in zwei sehr wesentlichen Punk-
ten der Versuch unternommen werden soll, die 
Adoption zu erleichtern. Ich stehe allerdings nicht 
an, zu sagen — und ich habe das an anderer Stelle 
bereits erklärt —, daß wir an Hand des Antrags 
der Union in jedem einzelnen Punkt zu prüfen 
haben werden, ob schon jetzt bei der Behandlung 
des Entwurfs der Bundesregierung einige Punkte 
mit hineingenommen werden könnten. Nur darf 
eines nicht passieren: daß sich die Behandlung des 
Entwurfs der Bundesregierung so verzögert, daß 
er dann schließlich von dem als verzögerlich be-
zeichneten Volladoptionsentwurf der Bundesregie-
rung zeitlich noch eingeholt werden könnte. Das 
darf ganz sicherlich nicht passieren, und es darf 
nicht passieren, daß wir etwas machen, was aus der 
Systematik herausfällt und später erneut einer 
Änderung unterliegen müßte. 

Zu den einzelnen Fragen, vor allem zur Frage der 
Ersetzung der Einwilligung der Eltern, hat insbeson-
dere Frau Kollegin Schimschok schon eingehende 
Ausführungen gemacht. Ich darf nur noch darauf 
hinweisen, daß es ja nicht einfach ist, die Frage der 
Ersetzung der Einwilligung der leiblichen Eltern 
gesetzgeberisch zu regeln, weil man dabei im 
Schutzbereich des Art. 6 des Grundgesetzes manö-
vriert. Aber ich glaube, hier ist eine vernünftige Lö-
sung von seiten der Bundesregierung getroffen wor-
den, die einerseits klarstellt, daß die Ersetzung der 
Einwilligung zur Adoption das letzte Mittel sein 
muß, weil sie das natürliche Recht der Eltern an-
tastet, die andererseits aber auch klarstellt, daß 
doch der Vorgang der Zeugung und Geburt allein 
hinsichtlich der Beziehung zum Kind noch kein 
Gewaltverhältnis mit sich bringt, auf das sich ein-
zelne Eltern, die nicht bereit sind, ihre Pflichten zu 
erfüllen, die dieser Vorgang ihnen auferlegt, beru-
fen können und dabei das Interesse des Kindes 
weitgehend unberücksichtigt lassen. 

Da Eile not tut, begrüßen wir es insbesondere, 
daß man durch Vereinbarung im Rechtsausschuß 
bereits übereingekommen ist, beide Entwürfe dem 
Unterausschuß für die Ehe- und Familienrechts-
reform zuzuweisen. Ich glaube, daß damit am  besten 
sichergestellt ist, daß in zwei wesentlichen Punkten, 
die sich als Adoptionshindernisse erwiesen haben, 
in Kürze im Interesse der Betroffenen Abhilfe ge-
schaffen werden kann. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Sieglerschmidt! 

Sieglerschmidt (SPD) : Ich wäre hier nicht hin-
aufgegangen, wenn der Kollege Dr. Stark nicht eine 
alte Platte aus der vorigen Legislaturperiode wieder 
hervorgeholt hätte, die dadurch nicht wohltönender 
wird, daß man sie jetzt hier erneut abspielt. Ich 
meine die Platte mit dem Vorwurf an die Bundes-
regierung, hier nur eine „Minireform" vorzulegen, 
einen dürftigen Entwurf und dergleichen mehr. 
Wenn Sie, Herr Kollege Stark, sagen, es sei Ihnen 
unverständlich, daß nicht mehr gekommen sei, dann 
möchte ich Ihnen antworten, mir ist es unverständ-
lich, daß Sie als Kenner der Materie solche Behaup-
tungen aufstellen können. Sie haben uns doch in 
anderen Fällen bei vergleichbaren Gesetzentwürfen 
vorgeworfen, wir legten unausgereifte Dinge vor. 
Sie können doch der Bundesregierung bei einer 
so schwierigen und so wichtigen Materie keinen 
Vorwurf daraus machen, daß dies hier sorgfältig 
erarbeitet wird, zumal, wenn man weiß, daß hier 
alles darauf ankommt, in Vorabklärungen mit den 
Justizbehörden der Länder, mit den Jugendbehör-
den, nicht zuletzt vor allen Dingen unter Einbe-
ziehung der wichtigen Erfahrungen der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, einen wirklich ausge-
reiften Gesetzentwurf vorzulegen. 

Sie können doch auch nicht übersehen, daß dieser 
Gesetzentwurf vor allen Dingen deswegen nicht 
mehr enthält — da mag man über den einen oder 
anderen Punkt noch streiten —, weil es eben außer- 
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ordentlich schwierig ist der Kollege Engelhard 
hat das schon erwähnt —, aus einem Gesamtkonzept 
einige Punkt vorab herauszunehmen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nur 
noch einmal unterstreichen, was Herr Staatssekre-
tär Dr. Bayerl schon gesagt hat, nämlich daß die 
Bundesregierung entschlossen ist, den Gesetzent-
wurf so vorzulegen, daß die Reform des Adoptions-
und des Kindschaftsrechts in dieser Legislatur-
periode abgeschlossen werden kann; das habe ich 
doch richtig verstanden, Herr Staatssekretär? Daran 
wollen wir die Bundesregierung auch festhalten, 
Herr Kollege Stark. Da gehen wir völlig einig. Ich 
gehe davon aus, daß uns dieser Gesetzentwurf 
unverzüglich, d. h. in der Sprache derjenigen, die es 
verstehen: ohne schuldhaftes Zögern, vorgelegt 
wird. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : „Unverzüg

-

lich" reicht nicht, Herr Kollege! „Recht

-

zeitig" muß es hier heißen!) 

— Gut, ich nehme auch das gern auf, Herr Kollege 
Lenz. 

Nun zu der Frage der Vorabnovelle. Lassen Sie 
mich einer Sorge Ausdruck geben. Ich möchte hier 
so eine leise Kritik an dem anbringen, was der 
Kollege Engelhard gesagt hat. Wir sollten nicht in 
die Versuchung kommen, diese Novelle, die nur als 
Vorabnovelle ihren Sinn hat, zu stark mit Dingen 
zu befrachten, die uns noch als gut und schön er-
scheinen. Sie haben gesagt: Es soll keine Zeit in 
Anspruch nehmen. Ich würde noch schärfer formu-
lieren: Es darf überhaupt keine Verzögerung durch 
irgend etwas geben, was in diese Vorabnovelle noch 
hereingenommen wird; denn sonst verliert sie ihren 
Sinn, der darin besteht, daß sie vorab dringend 
einer Regelung bedürftige Notstände regeln soll. 

Noch eine kurze Bemerkung zu dem Antrag der 
CDU/CSU. Ich teile die Beurteilung, die Herr Staats-
sekretär Bayerl gegeben hat. Sosehr ich eine ganze 
Reihe von Forderungen, die dort gestellt worden 
sind, bejahe, frage ich mich aber auch, ob es sinn-
voll ist, einen solchen Antrag zu stellen, der doch 
eigentlich in weiten Teilen nur noch einer Formulie-
rungshilfe der Bundesregierung bedarf, um dann ein 
volles Gesetz zu sein. Wenn wir davon ausgehen, 
daß auch Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, aus gutem Grund hier keinen Gesetz-
entwurf vorgelegt haben, weil das eben so schwie-
riger Vorarbeiten bedarf, dann sehe ich den Rechts-
ausschuß etwas in Nöten, wenn er vor der Frage 
steht, was er nun damit machen soll. Lassen Sie 
mich zu dieser Stunde ein bißchen salopp sagen: 
Wenn dieser Antrag auf einem Parteitag gestellt 
würde, dann würde ich sagen — und jetzt nicht als 
Staatsbegräbnis erster Klasse —: Überweisung an 
den Vorstand als Material — als wichtiges Material, 
wohlgemerkt. 

Nun eine letzte Bemerkung zu einem Punkt Ihres 
Entwurfs. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zwischenfrage, 
Herr Abgeordneter Stark. 

Dr. Stark (Nürtingen) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Sieglerschmidt, ist Ihnen bewußt, daß der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung, zu dem sie immerhin 
anderthalb Jahre nach der Aufforderung durch den 
Bundestag gebraucht hat, erst einging, als wir un-
seren Antrag schon einige Wochen hier eingebracht 
hatten? 

Sieglerschmidt (SPD) : Sie meinen den Gesetz-
entwurf für die Vorabnovelle? Der Gesetzentwurf 
für die Vorabnovelle ist eingegangen, nachdem wir 
die Bundesregierung dazu aufgefordert hatten. Hier 
sind schon die Schwierigkeiten dargestellt worden, 
Herr Kollege Dr. Stark, die darin liegen, daß man 
aus einer Gesamtreform einen Teil herausnimmt. 
Dies hat der Bundesjustizminister getan, nachdem 
er sich davon überzeugt hat, daß dies vorab dring-
lich geregelt werden muß. 

Aber lassen Sie mich abschließend noch zu einem 
Punkt Ihres Entwurfs kommen, nämlich der Frage, 
ab wann denn nun eine Adoption möglich sein soll. 
Ich komme aus gutem Grund darauf. Sie schreiben 
hier sehr eindeutig: nicht vor drei Monaten, also 
wie nach dem geltenden Recht. Heute befindet sich 
aber die Frage der sogenannten pränatalen Adop-
tion in der Diskussion. Dabei geht es also um die 
Einwilligung in die Adoption vor der Geburt. 

Ich will das Thema hier heute nicht ausdiskutie-
ren. Ich würde nur meinen, daß sich der Rechtsaus-
schuß, wenn er den Entwurf der Bundesregierung 
vorgelegt bekommt und der wird ja vielleicht auf 
diese Frage auch eingehen —, sehr eingehend mit 
diesem Problem befassen muß. Diese Frage ist 
weder nach der einen noch nach der anderen Seite 
ganz eindeutig zu beantworten. 

Ich möchte allerdings in diesem Zusammenhang 
auch auf eine Gefahr hinweisen, die auch in allge-
meinerer Weise für uns bestehen könnte, nämlich 
auf die Gefahr, daß wir bei gesellschaftlichen Not-
ständen, bei denen wir mit der rechtlichen und ethi-
schen Bewältigung und Regelung unzufrieden sind, 
leicht in die Versuchung kommen, nun an anderer 
Stelle Regelungen zu schaffen, um den ersten Not-
ständen entgegenzutreten, Regelungen, die dann 
wieder anderswo sehr leicht rechtlich und ethisch 
unbefriedigende Zustände schaffen können. Ich 
glaube, diese Mentalität, diese für uns alle bestehen-
de Gefahr einer Art von — wenn ich einmal so sagen 
darf — gesellschaftspolitischer Wechselreiterei müs-
sen wir sehen, und wir müssen versuchen, sie zu ver-
meiden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Lenz (Bergstraße). 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe nicht die 
Absicht, zur Sache zu sprechen, sondern möchte 
eine Bemerkung zu dem machen, was der Kollege 
Sieglerschmidt in bezug auf „Überweisungen von 
Material an den Parteivorstand" sagte. 

(Vorsitz: Vizepräsident von Hassel.) 
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Geschätzter Kollege Sieglerschmidt, ich glaube, 
hier müssen wir eine Klarstellung vornehmen. Es 
ist die Aufgabe der Opposition, zu sagen, was sie 
will. Ich glaube, Sie werden mir bestätigen, daß wir 
das in unserem Antrag gesagt haben. Es ist nicht die 
Aufgabe der Opposition, die Bundesverwaltung, die 
Ministerien zu duplizieren. Ich denke, wir haben uns 
genau an unseren Verfassungsauftrag als Opposition 
gehalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Wortmeldungen 
zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht mehr 
vor. 

Es ist vorgeschlagen, die Vorlagen zu Punkt 11 a) 
und b) an den Rechtsausschuß — federführend —
und an den Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit mitberatend — zu überweisen. Wer dem 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Die 
Überweisung ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der SPD, FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über den zivilen Ersatzdienst 

Drucksache 7/177 —

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/529 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

b) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 
— Drucksache 7/404 —
Berichterstatter: Abgeordneter Ziegler 

(Erste Beratung 18. Sitzung) 

Ich danke den Berichterstattern. Wird von den 
Berichterstattern noch zur Ergänzung das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur zweiten Beratung. Wird zur 
zweiten Beratung das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Ich schließe die zweite Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Lesung. 
Ich rufe Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Einleitung und 
Überschrift auf. Wer zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — In zweiter Beratung einstimmig 
angenommen. 

Ich eröffne die 
dritte Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht; ich schließe die 
Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer zustimmt, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! - 
Enthaltungen? — Das Gesetz ist in dritter Lesung 
einstimmig angenommen. 

Wir haben dann noch über den Ausschußantrag 
zu befinden, den Sie in Drucksache 7/404 unter B 
Ziffer 2 finden. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Es ist ebenfalls einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Mindestanforderungen an 
Unterkünfte für Arbeitnehmer 
— Drucksache 7/262 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 
— Drucksache 7/527 —
Berichterstatter: Abgeordneter Urbaniak 
(Erste Beratung 21. Sitzung) 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Begehrt 
dieser das Wort zur Ergänzung? — Das ist nicht der 
Fall. 

Ich eröffne die zweite Beratung. Das Wort zur Be-
gründung des Änderungsantrags auf Drucksache 
7/565 erteile ich dem Abgeordneten Zink. 

Zink (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich darf für die Bun-
destagsfraktion der CDU/CSU ausführen, daß wir 
der Sache der Gesetzesvorlage insgesamt zustim-
men, d. h. wir halten die Vorlage für erforderlich. 

Lediglich in einem Detail haben wir gegenüber 
der Vorlage, über die wir heute hier zu befinden 
haben, eine abweichende Meinung. Es geht dabei 
um die Frage der Kontrolle. 

Die Vorlage geht davon aus, daß Gewerbeaufsicht 
oder Bauaufsicht alle privaten und öffentlichen 
Unternehmen bis an die Grenze des Bundes kon-
trollieren soll, während dort, wo der Bund als 
Arbeitgeber in Erscheinung tritt, er seinerseits die-
ser Kontrolle nicht unterzogen werden soll. Wir 
treten für die Streichung dieser Eingrenzung ein, 

(Beifall des Abg. Dr. Lenz [Bergstraße]) 

und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen sind 
wir der Meinung, daß eine einheitliche Ausübung 
dieser Kontrolle, also durch eine Behörde, der 
Sache zuträglich ist. Zum anderen meinen wir, daß 
die Glaubwürdigkeit auch des Gesetzgebers eine 
bessere ist, wenn er keinen Unterschied zwischen 
privaten und öffentlichen Unternehmen macht und 
seinen eigenen Bereich bei einer solchen Kontrolle 
nicht ausnimmt. 

Ich darf Sie bitten, diesem Änderungsantrag Ihre 
Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort  hat der 
Abgeordnete Urbaniak. 

Urbaniak (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir begrüßen die Vorlage der Bundes-
regierung zu diesem Problem „Arbeitnehmerunter-
künfte" außerordentlich. Denn im wesentlichen wer-
den hier die Probleme der ausländischen Arbeit-
nehmer in Angriff genommen, und die Gesetzes-
lücken, die bisher auf dem Gebiete der Kontrolle 
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und Durchsetzung zu registrieren sind, werden nun 
durch die Initiative des Bundesarbeitsministers be-
seitigt. 

Es ist eine umstrittene Frage, in welchem Umfang 
die Durchführung von Bundesgesetzen ausnahms-
weise von der Bundesverwaltung zu überwachen 
ist. Die Grenze zwischen den Bereichen, die von der 
Bundesverwaltung bzw. den Landesbehörden zu 
überwachen sind, läßt sich nicht mit Sicherheit zie-
hen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat bisher 
noch keine präzisen Leitlinien aufgestellt. 

Man kann sehr wohl den Standpunkt vertreten 
— darüber haben wir im Ausschuß hinreichend de-
battiert —, daß der Arbeitsschutz eine Sache der 
allgemeinen Gesetze ist, die auch für die Bundes-
verwaltung gelten und deren Durchführung — im 
Regelfall — von den Länderbehörden überwacht 
wird. Eine verfassungsrechtliche Nachprüfung in 
den Koalitionsfraktionen hat uns in dieser Auffas-
sung bestärkt. 

Wir werden daher den Änderungsantrag der 
CDU/CSU unterstützen. 

(Beifall) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort wird 
nicht weiter gewünscht. 

Ich schlage daher vor, daß wir zunächst über den 
Änderungsantrag abstimmen. Wer dem Änderungs-
antrag auf Drucksache 7/565 zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen?  Der Antrag ist bei einer 
Gegenstimme ohne Enthaltung angenommen. 

Da weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, 
schließe ich die Aussprache in zweiter Lesung. 

Wir stimmen ab über Art. i in der geänderten Fas-
sung, Art. 2, Art. 3, Einleitung und Überschrift. Wer 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — In 
zweiter Lesung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur 
dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe die 
dritte Beratung. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz zustimmt, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! Enthaltungen? — Das Gesetz ist in 
dritter Lesung einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkom-
men Nr. 115 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation vom 22. Juni 1960 über den Schutz 
der Arbeitnehmer vor ionisierenden Strahlen 
— Drucksache 7/105 — 
Bericht und Antrag des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 
— Drucksache 7/526 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Blüm 
(Erste Beratung 15. Sitzung) 

Der Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung — Drucksache 7/526 — liegt Ihnen 
vor. Ich darf dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Bericht danken und ihn fragen, ob er eine mündliche 
Ergänzung wünscht. — Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die zweite Beratung .— Das Wort wird 
nicht begehrt. Ich schließe die zweite Beratung. 

Wir kommen mit der Abstimmung in zweiter 
Beratung zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz 
in der Schlußabstimmung zustimmt, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig in zweiter Beratung und Schlußab-
stimmung angenommen. 

Ich rufe den Punkt 16 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der SPD, CDU/CSU, FDP eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse 
— Drucksache 7/400 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus- 
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/575 —
Berichterstatter: Abgeordneter Röhner 

b) Bericht des Ausschusses für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (10. Ausschuß) 

— Drucksache 7/547 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schmidt 
(Gellersen) 

(Erste Beratung 30. Sitzung) 

Ich danke den Berichterstattern. Wünschen diese 
das Wort? — Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache in zweiter Lesung. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Ich schließe die zweite Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Bera-
tung über Art. 1, 2 und 3 sowie Einleitung und 
Überschrift. Wer zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig in zweiter Beratung angenommen. 

Ich eröffne die 
dritte Beratung. 

Das Wort wird nicht begehrt.  Ich schließe die dritte 
Beratung. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz zustimmt, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. Damit ist Punkt 16 erledigt. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit 
— Drucksache 7/260 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß fur Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Wir haben eine kurze Aussprache zu diesem 
Punkt vereinbart. Zur Einbringung hat der Bundes- 



1870 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 

Vizepräsident von Hassel 
minister für Arbeit und Sozialordnung, Herr Arendt, 
das Wort. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich darf Ihnen namens der Bundesregierung den 
Entwurf eines Gesetzes über Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit vorlegen. Ein solcher 
Gesetzentwurf ist seit zehn Jahren wiederholt von 
diesem Hohen Hause gefordert worden, zuletzt im 
Jahre 1971 im Zusammenhang mit der Beratung des 
Unfallverhütungsberichts der Bundesregierung. 

Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes ergibt 
sich aus der heutigen Situation des Arbeitsschutzes, 
die sich schlagwortartig etwa so darstellen läßt: 
hohe Zahl von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, Zunahme der arbeitsbedingten Erkrankun-
gen und Frühinvalidität, rascher technischer Wandel 
in den Arbeitsmethoden und -verfahren, eine fast 
unübersehbare Zahl von komplizierten und medizi-
nischen Arbeitsschutzvorschriften, unzureichende, 
ja, fehlende sicherheitstechnische und arbeitsmedi-
zinische Vorbildung der Arbeitgeber und der be-
trieblichen Führungskräfte und Überlastung der Ge-
werbeaufsichtsbeamten, der technischen Aufsichts-
beamten der Berufsgenossenschaften und der Ge-
werbeärzte. 

Jährlich ereignen sich im Arbeitsleben der Bun-
desrepublik Deutschland mehr als 2 1 /2 Millionen 
Unfälle und Berufskrankheiten. 1971 sind die abso-
luten Unfallzahlen erstmals seit drei Jahren gegen-
über dem Vorjahr zurückgegangen. Auch für 1972 
ist ein — allerdings geringerer — Rückgang zu ver-
zeichnen. 

Diese in der Tat erfreuliche Entwicklung darf je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich nach 
wie vor alle 13 Sekunden ein Arbeitsunfall ereignet 
und alle zwei Stunden ein Arbeitnehmer an seinem 
Arbeitsplatz bei einem Unfall tödlich verunglückt. 

Diese erschreckenden Feststellungen finden sich 
im Unfallverhütungsbericht, den die Bundesregie-
rung kürzlich dem Hohen Hause vorgelegt hat. 

In diesem Bericht ist dargestellt, in welchen Wirt-
schaftszweigen die Schwerpunkte des Unfallge-
schehens liegen. Durch die Auswertung einer Stich-
probenerhebung war es uns darüber hinaus möglich, 
weitere interessante Zusammenhänge nachzuwei-
sen. So erleiden z. B. die Personen unter 35 Jahren 
mehr Arbeitsunfälle als ihrem Anteil an der Ge-
samtzahl der Erwerbstätigen entspricht. Die über 
50jährigen Arbeitnehmer wiederum sind durch töd-
liche Arbeitsunfälle besonders stark betroffen. Die 
häufig vertretene Ansicht, daß sich in den kleinen 
Betrieben am ehesten Unfälle ereignen, hat sich 
nicht bestätigt. Wir haben sieben Wirtschaftszweige 
durchleuchtet und festgestellt, daß sich in den 
mittleren Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten pro-
zentual erheblich mehr Unfälle ereignen, als hier 
anteilmäßig Arbeitnehmer beschäftigt sind. — Das 
sind einige Beispiele, wie man das komplexe Un-
fallgeschehen aufhellen kann. 

Neben den persönlichen Nachteilen für die be-
troffenen Arbeitnehmer und ihre Familien wird un- 

sere Volkswirtschaft durch Arbeitsunfälle, Wege-
unfälle und Berufskrankheiten mit jährlich minde-
stens 10 Milliarden DM belastet. Ein wohlausgewo-
gener technischer und medizinischer Arbeitsschutz 
ist daher dringend geboten. Ich betrachte die Inten-
sivierung des Arbeitsschutzes als eine große hu-
mane und volkswirtschaftliche Aufgabe. 

Im Unfallverhütungsbericht ist beschrieben, was 
in der Vergangenheit alles unternommen wurde und 
was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben: 
Wir wollen zunächst die bestehenden Arbeitsschutz-
vorschriften voll ausschöpfen. Wir wollen die vor-
handenen Arbeitsschutzvorschriften auf weitere ge-
fährliche Arbeitsstoffe ausdehnen. Schließlich wollen 
wir in einer Verordnung Mindestanforderungen an 
Arbeitsstätten aufstellen, damit die Arbeitnehmer 
menschenwürdigere und sichere Arbeitsplätze vor-
finden. Das sind wir auch aus Konkurrenzgründen 
den Unternehmen schuldig, die bereits freiwillig da-
für gesorgt haben. 

Meine Damen und Herren, mit Vorschriften allein 
ist es nicht getan. Die statistischen Voraussetzungen 
bei der Erfassung des Unfallgeschehens müssen ver-
bessert werden. Eine neue, EDV-gerechte Unfall-
anzeige wird das demnächst sicherstellen. Sie wird 
Auswertungen ermöglichen, wie sie bisher nur unter 
Schwierigkeiten mit Stichproben zu erreichen waren. 
Wir versprechen uns davon positive Auswirkungen 
auf die Unfallverhütungsarbeit und insbesondere 
auf die Unfallforschung, die in der neuen Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung in 
Dortmund angelaufen ist. Im Unfallverhütungsbe-
richt sind 57 Forschungsprojekte ausgewiesen, die 
abgeschlossen oder noch in Arbeit sind. 

Alle diese im Bericht geschilderten Initiativen 
können aber nur begleitende Maßnahmen sein. Sie 
können nicht den Arbeitsschutz ersetzen, für den 
der Betrieb selbst zuständig sein muß, nämlich den 
Arbeitsschutz, der unmittelbar am Arbeitsplatz an-
setzen und von Fachleuten durchgeführt werden 
muß, die aus ihrer täglichen Tätigkeit heraus über 
die innerbetrieblichen Zusammenhänge und Ge-
fahren Bescheid wissen und sie überschauen. 

Der rasche technische Wandel führt zu stetigem 
Wechsel von Arbeitsmethoden und Arbeitsverfah-
ren. Sie bringen neue Gefahren mit sich oder be-
wirken, daß bekannte Gefahren akuter auftreten 
als bisher. Eine notwendige und unabwendbare 
Folge dieser ständig neuen Gefahren ist eine Flut 
von sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Vorschriften. Nicht nur ihr Umfang, auch ihre Kom-
pliziertheit nimmt von Jahr zu Jahr zu. Von dem 
Arbeitgeber wird verlangt, daß er die Vorschriften 
kennt und daß er sie sachverständig im Betrieb an-
wendet. Dabei verfügen die betrieblichen Führungs-
kräfte von ihrer Ausbildung her praktisch über 
keine sicherheitstechnischen oder arbeitsmedizi-
nischen Kenntnisse. 

Wie sollen die betrieblichen Führungskräfte un-
ter diesen Umständen die sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Probleme im Betrieb erfassen 
und lösen? In der Bundesrepublik gibt es nur 1 700 
Gewerbeaufsichtsbeamte und 800 technische Auf-
sichtsbeamte der Berufsgenossenschaften. Ihnen ste- 
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hen 1,4 Millionen gewerbliche Betriebe und 19 Mil-
lionen Beschäftigte gegenüber. Theoretisch hat also 
ein Aufsichtsbeamter pro Jahr nur eine knappe 
Stunde Zeit für einen Betrieb zur Verfügung, und 
das ist im Grunde genommen zuwenig. Und so, 
wie es bei den Aufsichtsbeamten aussieht, sieht es 
auch bei den Gewerbeärzten aus. 

Dies führte dazu, daß nur noch eine Kontrolle 
und eine Bearbeitung von Einzelvorgängen sicher-
gestellt ist, nicht aber eine systematische Beratung 
der Betriebe. Diese Beratung fehlt insbesondere bei 
der Planung von neuen Betriebsanlagen oder beim 
Einsatz neuer Verfahren und Techniken. 

Ähnlich sind die Verhältnisse in der Landwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst. 

Meine Damen und Herren, dies ist der Hinter-
grund für den vorliegenden Gesetzentwurf. Wir 
können uns nicht mehr mit Appellen an die freiwil-
lige Initiative der Arbeitgeber begnügen, wenn wir 
die seit Jahren stagnierende Zahl von Sicherheits-
ingenieuren und Betriebsärzten den geschilderten 
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Auf-
gaben im Betrieb gegenüberstellen. 

Wenn wir eine Verbesserung des Arbeitsschutzes 
auf breiter Basis haben wollen, kommen wir an 
einer gesetzlichen Regelung über Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit nicht vorbei. Erst 
durch dieses Gesetz werden die Berufe des Betriebs-
arztes und des Sicherheitsingenieurs attraktiver 
werden; erst das Gesetz wird dazu beitragen, das 
Berufsbild dieser Fachkräfte schärfer herauszubil-
den und aufzuwerten und eine Nachfrage nach die-
sen Berufen zu schaffen. Wir können uns nicht mit 
der Hoffnung begnügen, irgendwann werde es schon 
von allein genügend Fachkräfte geben. Die Lösung 
des Personalproblems darf nicht länger Vorausset-
zung für die Vorlage des Gesetzes sein. 

Andererseits müssen wir das Gesetz so flexibel 
gestalten, daß die in ihm enthaltenen Verpflich-
tungen des Arbeitgebers an die jeweilige Markt-
lage — wenn ich das einmal so sagen darf — für 
Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure angepaßt 
werden können. 

Schon die Diskussion über die ersten Entwürfe 
zeigte positive Auswirkungen: Man macht sich Ge-
danken über den Ausbau von Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten für Betriebsärzte. Man berät 
über die Einrichtung weiterer überbetrieblicher 
arbeitsmedizinischer Dienste, etwa nach dem Modell 
des „Kölner Werksarztzentrums". 

Diese Überlegungen sind im ganzen schon so weit 
fortgeschritten, daß uns heute das Personalproblem 
nicht mehr so gravierend erscheint wie vor zwei 
Jahren. Der Gesetzentwurf enthält die Verpflichtung 
für die Arbeitgeber, sich sicherheitstechnischer und 
arbeitsmedizinischer Berater bei der Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung für den Arbeitsplatz zu be-
dienen. Dabei ist sicherzustellen, daß diese Dienste 
im Betrieb optimal arbeiten können. Hierzu ist eine 
Reihe von organisatorischen Regelungen notwen-
dig, die im Gesetzentwurf enthalten sind. 

Der Entwurf ist — ausgehend von den Grund-
sätzen aus dem im Jahre 1971 vorgelegten Unfall

-

verhütungsbericht — in der vergangenen Legislatur-
periode sehr eingehend mit allen beteiligten Krei-
sen erörtert worden. Die Abstimmung mit den Fach-
verbänden der Ärzteschaft und der Sicherheitsinge-
nieure hat zu einer ausgewogenen und praxis-
nahen Lösung geführt. 

Die Berufsgenossenschaften als Organ der Selbst-
verwaltung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
haben bei der Vorbereitung des Entwurfs intensiv 
mitgearbeitet. Sie sind bereit, das Gesetz durch prä-
zisierende Unfallverhütungsvorschriften auszufüllen 
und damit einen Beitrag dazu zu leisten, daß das 
Gesetz ohne Schwierigkeiten in die betriebliche 
Praxis umgesetzt und von den zuständigen Behör-
den praktiziert werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich auf 
diese Einführung beschränken. Die Bundesregierung 
betrachtet dieses Gesetzvorhaben als einen wesent-
lichen Fortschritt auf dem Wege zu einer weiteren 
Humanisierung des Arbeitslebens. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie erwartet von diesem Gesetz eine erhebliche 
Verbesserung des Arbeitsschutzes im Betrieb. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Haus hat die 
Erklärung zur Einbringung durch den Herrn Bun-
desminister entgegengenommen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Abgeordnete Pohlmann. 

Pohlmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der CDU/CSU-Frak-
tion gebe ich zu dem vorliegenden Gesetzentwurf 
folgende kurze Erklärung ab. 

Die CDU/CSU begrüßt im Interesse eines ver-
stärkten Arbeitsschutzes, aber auch im Interesse 
einer verbesserten Unfallverhütung grundsätzlich 
die Gesetzesinitiative der Bundesregierung. Wenn 
die Bundesregierung jedoch auf dem Vorblatt die-
ses Gesetzentwurfs als Begründung vorträgt, das 
Gesetz sei nötig, weil die Arbeitsunfälle wieder zu-
nähmen, so scheint mir hier die Bundesregierung 
ihren eigenen Unfallverhütungsbericht dieses Jah-
res nicht zu kennen, der ausweist, daß genau das 
Gegenteil der Fall ist, daß nämlich ein Rückgang 
der Arbeitsunfälle gegenüber dem Vorjahr von 
2,3 % zu verzeichnen sei. Hier scheint es offen-
sichtlich an der notwendigen Koordination gefehlt 
zu haben. Trotz dieser erfreulichen Tendenz bei der 
Entwicklung bzw. der Rückentwicklung der Unfall-
zahlen in den Betrieben sind die absoluten Zahlen — 
hier stimme ich mit Herrn Minister Arendt überein, 
und ich hoffe, daß wir uns alle einig sind in diesem 
Hohen Hause — immer noch so hoch, daß der Ge-
setzgeber zu weiteren Maßnahmen aufgerufen 
bleibt. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber auch allen 
Verantwortlichen Dank sagen, die bisher auf frei-
williger Basis dazu beigetragen haben, den Schutz 
sowohl im sicherheitstechnischen als auch im 
arbeitsmedizinischen Bereich weiter zu verbessern 
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und zu fördern. Hier ist unbestreitbar eine Menge 
getan worden„ auch im Vergleich zu den Ländern, 
die heute schon über eine entsprechende einschlä-
gige Gesetzesregelung verfügen. 

Meine Damen und Herren, wir bejahen also die 
Zielrichtung des Gesetzes. Allerdings — das muß 
hier auch gesagt werden — gibt es eine Reihe von 
Punkten, die noch einer sehr sorgfältigen und 
gründlichen Aussprache und Überprüfung im Aus-
schuß bedürfen. Sie werden sicherlich mit mir über-
einstimmen, daß eine gesetzliche Regelung so kon-
zipiert sein muß, daß sie den Realitäten entspricht 
und auch praktikabel ist. An diese Maxime schei-
nen sich die Verfasser des Regierungsentwurfs je-
doch nicht durchweg gehalten zu haben. Lassen Sie 
mich einige Punkte nennen. 

Erstens. Die Bundesregierung hat bis heute der 
Bitte des Bundesrates nicht entsprochen, einen Be-
richt über die finanziellen Auswirkungen dieses 
Gesetzes vorzulegen. Mit der jetzigen lapidaren 
Erklärung „im Endergebnis keine Kosten" werden 
wir uns nicht zufriedengeben. 

Zweitens. Wir sollten die Bedenken der verschie-
denen Sachverständigenorganisationen sehr ernst 
nehmen, die gegen die undifferenzierte Zusammen-
fassung von Regelungen über Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit in einem Gesetz 
erhoben werden. Schon der Gesichtspunkt der ärzt-
lichen Schweigepflicht mit all seinen Konsequenzen 
erfordert nach meiner Auffassung eine stärkere 
Differenzierung gegenüber den Aufgaben der Sicher-
heitsfachkräfte. 

Drittens. Mit der Bundesregierung sind wir der 
Meinung, daß die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung zur Präzisierung der gesetzlichen 
Pflichten durch den Erlaß von Unfallverhütungsvor-
schriften umfassend mitwirken sollten. Ganz ohne 
Zweifel kämen dabei den Berufsgenossenschaften 
ihre Praxis und ihre einschlägige Erfahrung zugute. 
Wir wenden uns aber dagegen, daß ohne nähere 
Bestimmung der gesetzlichen Voraussetzungen das 
Bundesarbeitsministerium die Entscheidungskompe-
tenz für den Erlaß von Unfallverhütungsvorschrif-
ten, Rechtsverordnungen und Verwaltungsanord-
nungen an sich ziehen kann. Hier werden wir auf 
eine unbedingte Klarstellung drängen. 

Viertens. Auch mit der Regelung der Aufgaben-
stellung der Betriebsärzte können wir uns in dieser 
Form nicht einverstanden erklären. Gegenüber der 
Aufgabenzuweisung an die Betriebsärzte auf dem 
Gebiet der Unfallverhütung ist die Komponente 
der eigentlichen ärztlich-medizinischen Tätigkeit zu 
sehr vernachlässigt worden. Ich darf darauf hin-
weisen, daß der frühere Bundesarbeitsminister, mein 
Kollege Hans Katzer, zu diesem Komplex 1966 aus-
führliche Richtlinien ausgearbeitet hat, 

(Abg. Urbaniak: Das ist lange her!) 

auf die wir im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
noch zurückkommen werden. 

Eines sollte jedoch schon heute klar sein: Die ge-
setzliche Aufgabenbeschreibung der Betriebsärzte 
muß auf ein Berufsbild abzielen, das von der An

-

gebotsseite her den Beruf des Betriebsarztes erheb-
lich attraktiver macht als bisher. Das ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Die Bundesregierung hat die Frage 
offengelassen, welcher Bedarf an Arbeitsmedizinern 
und Sicherheitsfachleuten sich aus diesem Gesetz 
schätzungsweise ergibt und woher man die Kräfte 
nehmen will. Wir alle wissen, wie die Situation 
gerade bei den Arbeitsmedizinern aussieht. Heute 
haben wir etwa 1 700 Arbeitsmediziner. Davon sind 
470 hauptberuflich tätig. Wir sind uns sicherlich 
einig, daß diese Zahl aber bei weitem nicht ausreicht. 
Auf der anderen Seite ist bei dem allgemeinen 
Ärztemangel in der Bundesrepublik nicht zu er-
warten, daß die Zahl über kurz oder lang erheblich 
gesteigert werden kann. Deswegen sollte also alles 
vermieden werden, durch ein Gesetz dazu beizu-
tragen, daß dieses Berufsbild noch weniger attraktiv 
gemacht wird, als es bisher leider der Fall ist. 

Damit komme ich zu Punkt 5. Ich meine, daß 
auch in diesem Zusammenhang über den Vorschlag 
des Bundesrats gesprochen werden muß, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hat, nämlich die Be-
stellung, die Aufhebung der Bestellung und die 
Änderung der Bestellung der Betriebsärzte und der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit als Regelung im 
Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungs-
gesetzes zu bestimmen. Wir wissen, daß ein der-
art weit ausgedehntes personelles Mitbestimmungs-
recht von den Betriebsärzten und den Arbeits-
sicherheitsfachleuten rigoros abgelehnt wird, weil 
es nach ihrer Ansicht deren sachliche Unabhängig-
keit in Frage stellt, zu unerfreulichen Konfliktsitua-
tionen führt und dazu beiträgt, noch weniger junge 
Mediziner und Sicherheitsingenieure für diese ver-
antwortlichen Aufgaben zu gewinnen. 

(Abg. Urbaniak: Die sollten doch froh sein, 
wenn sie den Betriebsrat im Kreuz haben!) 

— Wir werden im Ausschuß darüber noch im ein-
zelnen sprechen. Herr Kollege, das sind doch 
sehr ernst zu nehmende Einwände, zumal durch eine 
solche Regelung das Betriebsverfassungsgesetz, das 
gerade in Kraft getreten ist, schon wieder geändert 
bzw. durchlöchert würde. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Wenn das Betriebs

-

verfassungsgesetz noch weiter verbessert 
wird, gut!) 

Wir werden darüber sprechen. Ich sehe darin keine 
Verbesserung des Betriebsverfassungsgesetzes. 
Aber darüber zu reden werden wir im Ausschuß 
noch Gelegenheit haben. 

Ich habe hier nur einige wesentliche Punkte ange-
sprochen. Die anderen Probleme werden wir im 
Ausschuß noch näher zur Sprache bringen. 

Lassen Sie mich abschließend folgendes sagen. 
Die Bundesregierung hat gegenüber dem ursprüng-
lichen Referentenentwurf, der die Anzahl der ein-
zustellenden Betriebsärzte schematisch mit der 
Größe der Betriebe koppeln wollte, mit ihrem Ent-
wurf insofern eine realistische Haltung eingenom-
men, als sich die jetzige Regelung den konkreten 
Verhältnissen des jeweiligen Betriebs flexibler an-
paßt. Wir würden es begrüßen, wenn die Bundes-
regierung in den anderen Punkten, die ich jetzt 
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angeschnitten habe, ebenso zu einer realistischen 
und vernünftigen Haltung kommen könnte. An un-
serer Unterstützung soll es nicht fehlen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Lutz. 

Lutz (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Namens der SPD-Fraktion darf ich folgende 
Erklärung abgeben. 

Die sozialdemokratische Fraktion begrüßt die er-
neute Einbringung des Entwurfs eines Gesetzes über 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
durch die Bundesregierung. Wir sind an einer 
zügigen parlamentarischen Behandlung interessiert, 
weil die arbeitsmedizinische Betreuung verbessert, 
die Sicherheit am Arbeitsplatz gestärkt und der be-
triebsärztliche Dienst gesetzlich geregelt werden 
müssen. 

Der Herr Arbeitsminister hat bereits einige Zah-
len genannt. Wenn die Unfallrate auch etwas ge-
sunken ist, so sind 2,59 Millionen registrierte Ar-
beitsunfälle und darunter 6680 Unfälle mit tödlichem 
Ausgang ein Vorwurf, dem wir uns stellen müssen. 
Wenn der Gesetzgeber nicht vor den Unfallziffern 
kapitulieren will, wenn er sie nicht als naturgege-
ben hinnehmen will, dann muß er handeln. Hinter 
diesen Zahlen der Statistik verbirgt sich viel 
menschliches Leid, Hunderttausende von Einzel-
schicksalen. Mehr Lebensqualität am Arbeitsplatz 
hat am Arbeitsplatz zu beginnen, so meinen wir, soll 
sie nicht ein Schlagwort bleiben. 

Hinzu kommt: 1971 hat nahezu jeder zehnte Be-
rufstätige einen Arbeitsunfall erlitten oder an einer 
Berufskrankheit laboriert. Das hat die Kosten der 
gesetzlichen Unfallversicherung auf 5,2 Milliarden 
DM hinaufgetrieben. Rechnet man, wie der Minister 
bereits angemerkt hat, die Aufwendungen für Un-
fallrenten, für ärztliche Versorgung und Rehabilita-
tion und den entstandenen volkswirtschaftlichen 
Schaden zusammen, befinden wir uns bereits im 
zweistelligen Milliardenbereich und sehen dabei 
immer erst noch die Spitze eines Eisberges. 

Einzelbeispiele aus Betrieben mit ausgebauter 
ärztlicher Versorgung geben uns die Gewißheit, 
daß die unmittelbare Folge der verbesserten 
Lebensqualität am Arbeitsplatz die Besserung des 
Gesundheitszustandes der Arbeitnehmer, eine Ein-
dämmung der Verschleißerscheinungen und ein wei-
terer Rückgang der Unfallraten sein wird. 

Lange Jahre haben CDU-geführte Bundesregie-
rungen notwendige gesetzliche Neuregelungen ver-
zögert. Sie haben sich stattdessen auf gutes Zu-
reden verlegt. Nichts hat geholfen: nicht die Ver-
einbarung der Tarifpartner des Jahres 1953, nicht 
die Empfehlung 112 der Internationalen Arbeits-
organisation des Jahres 1959 und nicht die Empfeh-
lung der EWG-Kommission drei Jahre später. Als 
untaugliches Papier hat sich schließlich auch die 
Richtlinie des Bundesarbeitsministers zur werksärzt-
lichen Betreuung der Arbeitnehmer des Jahres 1966 
erwiesen. 

Zwei Jahre später — ich darf Sie daran erinnern 
— riß dem Parlament die Geduld. Es forderte die 
Vorlage eines Gesetzentwurfs. Aber da war nichts 
zum Vorlegen da. 13 Jahre haben CDU-Minister 
ungenutzt verstreichen lassen! 

(Abg. Urbaniak: Hört! Hört! 	Abg. Dr. 
Lenz [Bergstraße] : Und was hat die SPD- 

Opposition damals gemacht?) 

1971, Herr Lenz, erneuerte das Parlament seine 
Forderung, und ein Jahr später hat die Regierung, 
die neue Regierung, unsere, bereits einen Entwurf 
vorgelegt. 

(Abg. Urbaniak: Das ist gut! — Beifall bei 
der SPD.) 

Aus sattsam bekannten Gründen, die Sie mit zu 
vertreten haben, war eine parlamentarische Ver-
abschiedung in der 6. Legislaturperiode nicht mög-
lich. Der damalige Entwurf ist erneut eingebracht 
worden, ergänzt, wie wir anerkennen, durch be-
achtenswerte Hinweise und Vorschläge des Bundes-
rates. Die SPD-Fraktion dankt der Regierung für 
die schnelle Einbringung. Sie weiß, die Zeit zum 
parlamentarischen Handeln ist gekommen. Wir 
werden im Ausschuß bereits in der nächsten Woche 
Sachverständige zum vorliegenden Entwurf hören. 

Wenn wir die Zahlen des Unfallverhütungsberich-
tes 1971 sehr großzügig deuten, wird derzeit ledig-
lich jeder siebentausendste Klein- und Mittelbetrieb 
bis 199 Beschäftigte und jeder neunte Mittel- und 
Großbetrieb ab 200 Beschäftigte und mehr im wei-
testen Sinne werksärztlich betreut. Dabei haben 
wir noch gar nicht qualifiziert zwischen hauptberuf-
lich tätigen Betriebsärzten und solchen, die nur 
sporadisch als niedergelassene Ärzte die Unterneh-
men beraten. 

Trotz aller guten Erfahrungen, die Großunterneh-
men mit einem ausgebauten werksärztlichen Dienst 
gemacht haben, ist ihr Beispiel nicht im wünschens-
werten und im erforderlichen Umfang nachgeahmt 
worden. 

Die Diskussion der Tarifpartner, die vorliegenden 
Unfallverhütungsberichte und Studien, die Unter-
suchungen der Gewerkschaften, die Gespräche mit 
den Beteiligten und die Vorarbeiten des Bundes-
arbeitsministeriums bestärken die SPD-Fraktion in 
ihrem Urteil, daß der vorliegende Gesetzentwurf 
der Regierung mit Recht die Form eines Rahmen-
gesetzes erhalten hat, um seine Verwirklichung in 
der Praxis so flexibel wie möglich zu halten. Grund-
sätzlich wollen wir erreichen, daß 

erstens die Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet 
werden, Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte zu 
bestellen, 

zweitens die Unternehmen selbst entscheiden kön-
nen, wie sie ihrer Verpflichtung nachkommen: ent-
weder durch die Berufung von Betriebsärzten oder 
durch den Aufbau eines betriebsärztlichen Dienstes 
gemeinsam mit anderen Unternehmen oder durch 
Vertragsabschluß mit einem niedergelassenen Arzt, 
der sich auf arbeitsmedizinischem Gebiet fortgebil-
det hat. 
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Drittens wollen wir festlegen, daß schon — und 

da unterscheiden wir uns von den Herren der 
Opposition, befinden uns aber in bemerkenswertem 
Einklang mit dem Bundesrat — bei der Berufung 
und natürlich auch in der praktischen Tätigkeit die 
Zusammenarbeit zwischen Betriebsärzten, Sicher-
heitsfachkräften, Unternehmensleitungen und Be-
triebsräten institutionell gesichert werden muß. 

Viertens sind wir realistisch genug, einzusehen, 
daß ein solches Gesetz seine volle Wirksamkeit erst 
im Verlauf von etwa zehn Jahren erreichen wird. 

Fünftens sehen auch wir den Engpaß auf arbeits-
medizinischem Gebiet; ein Engpaß, der nach unse-
rer Meinung durch den verstärkten Ausbau der 
Lehrstühle für Arbeitsmedizin, durch Kurse der Lan-
desärztekammern, durch die Verpflichtung nieder-
gelassener Ärzte überwunden werden kann. 

Sechstens sind die Aufgaben der Betriebsärzte 
und Sicherheitsfachkräfte im Gesetzentwurf unse-
rer Meinung nach so exakt beschrieben, daß kein 
Mißverständnis in betrieblichen Alltag auftreten 
kann, und es ist sichergestellt worden, daß die Be-
triebsärzte kein Ersatz und keine Konkurrenz des 
Hausarztes sind und dies auch nicht werden sollen. 

Siebtens werden die Einzelheiten des Aufbaues 
des betriebsärztlichen Dienstes, besonders die Be-
stimmung, von welcher Betriebsgröße ab die Unter-
nehmen verpflichtet werden, dem Gesetz zufolge 
zu handeln, von den Berufsgenossenschaften aus-
gearbeitet, und wir sorgen gleichzeitig dafür, daß 
dies zu keiner Verzögerung der Realisierung des 
Gesetzes führen kann, und sichern, daß bei der 
Verwirklichung auf die Bedingungen und Besonder-
heiten der einzelnen Branchen Rücksicht genommen 
wird. 

Neuntens schafft die Flexibilität des Gesetzes — 
die  von einigen wenigen Kritikern bemängelt 
wurde — geradezu die Voraussetzung für seine 
Verwirklichung. Wir werden dafür sorgen, daß der 
Gesetzgeber elastisch vorgehen kann, um seinen 
Willen durchzusetzen. 

Zehntens werden wir natürlich — wie ich hoffe, 
Sie auch — bei der weiteren Beratung der Vorlage 
im Ausschuß und beim zweiten Durchgang im Bun-
destag um eine Verbesserung des Gesetzentwurfs 
bemüht sein. Denn Qualität des Lebens ist für die 
Bundesregierung und die größte Fraktion dieses 
Hauses kein wohlfeiler Slogan der Politik, sondern 
ein Versprechen, das wir in der praktischen Arbeit 
Zug um Zug einlösen. Wir rechnen dabei mit der 
aktiven Mitwirkung unseres Partners. Wir hoffen 
auf Kooperation mit Ihnen von der Opposition. Wir 
bauen darauf, daß der Bundesrat nicht durch Ein-
flüsterungen von interessierter Seite oder durch 
kurzfristige parteitaktische Überlegungen von seiner 
positiven Haltung zum Gesetzentwurf wieder ab-
rückt. 

Um zum Schluß zu kommen: Wie ich namens mei-
ner Fraktion ausführen durfte, entspricht die Vor-
lage des Gesetzentwurfs der Bundesregierung nicht 
nur sozialdemokratischen Intentionen; sie greift die 
Forderung zweier Bundestage auf, und sie dient 

unserem hoffentlich gemeinsamen Ziel einer weite-
ren Humanisierung der Arbeitswelt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat zur 
Abgabe einer Erklärung der Abgeordnete Hölscher. 

Hölscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens meiner Fraktion darf ich fol-
gende Erklärung abgeben: 

Die Bundestagsfraktion der FDP begrüßt das Vor-
haben der Bundesregierung, für die betrieblichen 
Belegschaften und auch in den Verwaltungen die 
arbeitsmedizinische Betreuung und die Sicherheits-
vorkehrungen und deren Überwachung zu verbes-
sern. Vor allem die folgenschweren menschlichen 
Konsequenzen aus Unfällen, aber auch die großen 
volkswirtschaftlichen Verluste, die jährlich in Mil-
liardenhöhe entstehen, machen entsprechende 
Schritte notwendig. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß durch 
einen stärkeren Einsatz von Betriebsärzten und 
Sicherheitsingenieuren bzw. Sicherheitsbeauftragten 
die Unfallgefahren, die Unfallfolgen wie auch son-
stige negativen Erscheinungen eines falschen 
arbeitsmäßigen Einsatzes besser als bisher beein-
flußt werden können. Unabhängig davon sollten 
nach unserer Auffassung im Hinblick auf den Ge-
setzentwurf jedoch einige Vorschläge in ihrer kon-
kreten Gestaltung bei den weiteren Beratungen 
noch eingehend geprüft werden. Die allgemeine Er-
fahrung zeigt, daß wichtige Gesetze den Bundestag 
im allgemeinen nicht so verlassen, wie sie ihm 
zugeleitet werden. 

Die Fragen, die wir für besonders erörterungs-
bedürftig halten, beziehen sich auf folgende Punkte: 

Erstens. Es sollte geprüft werden, ob die Ver-
knüpfung des betriebsärztlichen und des sicherheits-
technischen Dienstes in der vorgeschlagenen Form 
einen optimalen Erfolg verspricht oder ob nicht eine 
sachbezogene Trennung entsprechend den unter-
schiedlichen Funktionen für die Praxis sinnvoller 
und im Ergebnis auch besser ist. Das könnte in zwei 
Gesetzen, bei einer entsprechenden Gliederung aber 
auch in einem Gesetz geschehen. Wichtiger als das 
formale Problem ist jedoch in diesem Zusammen-
hang eine sachbezogenere inhaltliche Gestaltung. 

Die zweite Frage, die nach Auffassung der FDP 
eine ganz entscheidende Rolle für das Gelingen 
dieses Vorhabens spielt, ist die rechtliche Position 
des Betriebsarztes innerhalb der Betriebsstruktur 
neben seiner fachmännischen Wirkungsmöglichkeit. 
Seine Wirkungsmöglichkeit im gesundheitlichen 
Sektor wird weitgehend davon bestimmt sein, wie 
abhängig oder unabhängig — aus der Sicht der zu 
betreuenden Beschäftigten — seine Position ist. 
Selbstverständlich muß seine Zusammenarbeit mit 
der Betriebsleitung und mit dem Betriebsrat in einer 
optimalen Form gewährleistet sein. Die psycholo-
gische Ausgangsposition wäre jedoch schlecht, wenn 
er aus der Sicht der einen oder der anderen betei-
ligten Gruppe wie auch der Belegschaft als abhän-
giges Vollzugsorgan betrachtet werden würde oder 
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betrachtet werden müßte. Von da her wäre nicht 
nur die notwendige Vertrauensbasis, sondern auch 
die gesundheitliche Wirkungsmöglichkeit schwer 
gestört. 

Die dritte Frage, die sich im Zusammenhang mit 
dem Entwurf stellt, ergibt sich aus der unterschied-
lichen Betriebsstruktur in Klein-, Mittel- und Groß-
betrieben und aus den unterschiedlichen, branchen-
spezifischen arbeitsmedizinischen Problemen und 
Unfallgefahren. Wir stehen immer wieder vor dem 
Problem, daß für die grundsätzlichen Überlegungen 
der Großbetrieb als Diskussionsmodell genommen 
wird. Das, was dort sinnvoll, richtig und möglich 
ist, kann sich jedoch für den Klein- und Mittel-
betrieb als undurchführbar erweisen. Die Bundes-
regierung versucht, mit dem Gesetzentwurf der 
unterschiedlichen Wirtschafts- und  Betriebsstruktur 
Rechnung zu tragen. Wir begrüßen das. Diese Pro-
blemkreise bedürfen jedoch nach Auffassung der 
FDP im Hinblick auf ihre praktischen Durchfüh-
rungsmöglichkeiten noch einer Erörterung. 

Der vierte Problemkreis liegt in der Abgrenzung 
der Aufgaben der Betriebsärzte und der Sicherheits-
ingenieure, und zwar sowohl innerhalb des Betrie-
bes als auch im Verhältnis zwischen Kompetenzen 
der gesetzlichen Sozialversicherung und ihren Ver-
tragspartnern. Es würde zu weit führen, im Rah-
men der ersten Beratung auf die Details einzuge-
hen. Wir müssen aber darauf achten, nicht durch 
die Schaffung von Doppelzuständigkeiten oder durch 
eine nicht sachgemäße Verlagerung von Zuständig-
keiten von vornherein und ungewollt Konflikte zu 
schaffen, die dem arbeitsmedizinischen Anliegen 
wie auch der technischen Sicherheit nicht unbedingt 
förderlich sind. 

Die angesprochenen Fragen werden nicht nur in 
den internen Beratungen des Ausschusses, sondern 
auch bei der vorgesehenen Anhörung von Sachver-
ständigen noch eingehend erörtert werden. Wir 
Freien Demokraten haben die Hoffnung, ja die 
Gewißheit, daß dann in Zusammenarbeit mit den 
Beteiligten durch das Gesetz ein Rahmen geschaf-
fen wird, der die Arbeitswelt und die mit ihr zu-
sammenhängenden Fragen und Probleme für Beleg-
schaft und Betriebsleitung im Hinblick auf manche 
negativen gesundheitlichen und arbeitstechnischen 
Erscheinungen in einer besseren Weise gestalten 
hilft, als das in der Vergangenheit der Fall war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe die Aus-
sprache in erster Lesung. Wir kommen zur Abstim-
mung. Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an 
den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung —
federführend — und an den Ausschuß für Jugend, 
Familie und Gesundheit — mitberatend — zu über-
weisen. 

Wer zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 18 a) auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes 
zur Reform des Strafverfahrensrechts 
(1. StVRG) 
— Drucksache 7/551 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß 

Verbunden damit ist der Zusatztagesordnungs-
punkt 18b) : 

Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU 

betr. Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Regelung des Ausschlusses von Verteidi-
gern im Strafprozeß 
— Drucksache 7/563 

—Überweisungswunsch: 
Rechtsausschuß 

Soweit ich sehe, wird bezüglich Punkt 18 a) das 
Wort zur Einbringung nicht erbeten. Zur Begrün-
dung des Punktes 18 b) hat Herr Abgeordneter Dr. 
Lenz (Bergstraße) das Wort. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Unter den Beteilig-
ten ist abgesprochen worden, zu Punkt 18 a) nicht 
zu sprechen, weil wir glauben, daß wir am 14. Juni 
alles Erforderliche dazu gesagt haben. 

Zu Punkt 18 b) lassen Sie mich nur kurz sagen, 
worum es sich handelt. In einer Entscheidung vom 
Februar dieses Jahres hat das Bundesverfassungs-
gericht festgestellt, daß keine Rechtsgrundlage da-
für vorhanden ist, in einem Strafverfahren einem 
Rechtsanwalt die Verteidigungsbefugnis zu entzie-
hen, weil er im Verdacht der Teilnahme an der den 
Beschuldigten zur Last gelegten Straftat stehe. 

Meine Damen und Herren, daß es sich hier nicht 
um eine juristische Fachfrage handelt, darf ich 
Ihnen kurz zu erläutern versuchen, indem ich Ihnen 
den Fall schildere, bei dem das akut geworden ist. 
Bei dem Fall handelt es sich um ein Strafverfahren 
im Rahmen der Aufklärung der Straftaten der 
Baader-Meinhof-Gruppe. Der von der Verteidigung 
ausgeschlossene Rechtsanwalt war dringend ver-
dächtig, Aufträge und Hinweise in verschlüsselter 
Form für die noch in Freiheit lebenden Mitglieder 
der Baader-Meinhof-Gruppe sowie einen Bericht 
über die Verhaftung der Beschuldigten und ihres 
Hafttransports aus der Anstalt herausgebracht zu 
haben. 

Wenn das Gericht in einem solchen nun an-
stehenden Strafverfahren gegen Mitglieder der 
Baader-Meinhof-Gruppe Verteidiger, die sich einer 
Teilnahme oder Begünstigung dringend verdächtig 
gemacht haben, nicht ausschließen kann, dann ist 
das natürlich eine große Schwäche, und zwar nicht 
nur in Strafverfahren wie Baader-Meinhof, sondern 
auch in anderen Strafverfahren, wie man sich jeder-
zeit vorstellen kann. 

Wir sind der Auffassung, daß die Lücke, die durch 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zwar nicht aufgerissen, wohl aber aufgedeckt wor-
den ist, im Interesse unserer Rechtspflege schleu- 
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nigst geschlossen werden muß. Am besten geschieht 
dies im Zusammenhang mit den Erörterungen des 
Gesetzes, das unter Punkt 18 a aufgerufen worden 
ist. Sollte das nicht möglich sein, so bitten wir dar-
um, daß wir spätestens bis zum Ende dieses Jahres 
einen Gesetzentwurf der Bundesregierung vorliegen 
haben, der uns die Schließung dieser Lücke ermög-
licht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Sie haben die Be-
gründung des Antrags gehört. Wir kommen zur 
Aussprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter Gnä-
dinger. 

Gnädinger (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zu dem soeben be-
gründeten Antrag nehme ich im Namen meiner 
Fraktion wie folgt Stellung. Der Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichts vom 14. Februar 1973 macht 
ein rechtliches Problem aktuell, das völlig unabhän-
gig von dem zugrunde liegenden Einzelfall zu ge-
setzgeberischen Konsequenzen führen muß. 

Wenn ich noch eine Bemerkung zu dem ange-
sprochenen Fall Baader-Meinhof machen darf, so 
möchte ich dies mit einem Zitat tun. Der Herr 
Bundesminister der Justiz hat in einem Aufsatz vom 
3. Mai geschrieben: 

In dem Verfahren vor ,dem Bundesverfassungs-
gericht ging es nicht um die Frage, ob die Tat-
sache oder der Verdacht bestimmter Verhal-
tensweisen eines Verteidigers einen Ausschluß 
von der Verteidigung geboten erscheinen lasse. 
Es ging allein um die Feststellung, daß unser 
Recht zur Zeit keine Handhabe bietet, einem 
Rechtsanwalt die Verteidigung zu entziehen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich — und 
darauf hat Herr Lenz bereits hingewiesen — durch 
Beschluß festgelegt, daß weder nach Gewohnheits-
recht noch nach geschriebenem Recht eine gesetz-
liche Grundlage besteht, einem Rechtsanwalt die 
Verteidigungsbefugnis zu entziehen. 

Nicht erst dieser Beschluß und der automatisch 
ausgelöste Antrag der CDU-Fraktion, sondern ge-
rade auch die früher unklare Rechtslage haben 
immer wieder zu Erörterungen über die Schaffung 
einer klaren rechtlichen Grundlage geführt. Zwei-
mal in den vergangenen Jahren hat die sozial-
demokratische Bundestagsfraktion in dieser Rich-
tung Vorschläge gemacht, zunächst bei der parla-
mentarischen Behandlung der Rechtsanwaltordnung 
im Jahre 1959 und dann noch einmal 1963 anläßlich 
der Verabschiedung einer Novelle zur Strafpro-
zeßordnung. Ich kann hier nur noch einmal mein 
Bedauern darüber aussprechen, daß weder der 
Antrag im Jahre 1959 noch der im Jahre 1963 eine 
Mehrheit gefunden hat, nicht zuletzt deshalb, weil 
die heutigen Antragsteller damals eine ablehnende 
Haltung eingenommen haben. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

— Herr Lenz, haben Sie angesichts der fortgeschrit-
tenen Zeit Verständnis. Wir können darüber einmal 
diskutieren. 

Ich möchte aber schon jetzt darauf hinweisen, 
daß die SPD-Bundestagsfraktion nicht bereit ist, 
einer Novelle zuzustimmen, die zu Mißbräuchen 
führen kann. Es geht darum, klare und eindeutige 
Ausschließungstatbestände zu finden. Denn die Ent-
ziehung der Verteidigungsbefugnis ist nicht nur ein 
erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit des An-
walts, sondern auch eine Beeinträchtigung der 
Möglichkeiten des Beschuldigten vor Gericht. 

In dem vorliegenden Antrag ist noch ein Problem 
ausgespart, zu dem eine kurze Bemerkung notwen-
dig zu sein scheint, und dies möchte ich ohne förm-
lichen Antrag der Regierung bei der Beratung mit 
auf den Weg geben. Es handelt sich nämlich um die 
Frage, wer über die Ausschließung des Anwalts ent

-

scheiden soll. Soll dies ein anwaltliches Ehrenge-
richt sein, soll dies das Gericht sein, das den zu-
grunde liegenden Straftatbestand behandeln muß, 
oder soll das ein anderes Gericht sein? Es ist mehr 
meine persönliche Auffassung, wenn ich sage, daß 
die strafprozessualen Bezüge die berufsrechtlichen 
zu überwiegen scheinen. 

Im Namen meiner Fraktion darf ich bitten, die 
Arbeiten, die schon seit einiger Zeit andauern, in-
nerhalb der Bundesregierung so zügig voranzutrei-
ben, daß eine Einbeziehung der geforderten Rege-
lungen in die heute auf der Tagesordnung stehende 
Strafprozeßnovelle möglich wird. Sowohl der vorge-
sehenen Überweisung des Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts als 
auch dem vorgelegten Antrag stimmen wir zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen, meine Herren! Der Antrag der 
CDU/CSU ist sicherlich nur wegen der vorgerück-
ten Zeit so knapp begründet worden, daß die Rich-
tung nicht so recht zu erkennen ist. Wenn ich bos-
haft wäre, was ich bekanntermaßen nicht bin, würde 
ich sagen: Wenn man aus der Hüfte schießt und 
eine etwas streuende Büchse benutzt, muß man sich 
ein großes Ziel wählen, nämlich die sehr pauschal 
gefaßte Aufforderung an die Bundesregierung, 
irgend etwas zu machen. Das ist geschehen. Wir 
sind soweit auch durchaus einig. 

Die Diskussion wird unergiebig sein müssen, weil 
wir nicht wissen, wie restriktiv — Herr Gnädinger 
hat das bereits angedeutet — oder wie weitgehend 
die notwendige Regelung Ihrer Auffassung nach 
sein sollte. Denn im Detail wird es schwierig wer-
den, hier die Belange des Strafprozesses und die 
Belange der freien Advokatur miteinander in das 
richtige Gleichgewicht zu bringen, nicht wegen der 
Advokaten, sondern ausschließlich - auch darauf 
hat Herr Gnädinger hingewiesen — wegen der Be-
schuldigten in einem solchen Verfahren. 
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Der Beschluß des Bundesgerichtshofs, der dann 
vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden 
ist, ist eigentlich kein idealer Anknüpfungstatbe-
stand. Es wäre verlockend, gerade zu diesem Be-
schluß und seiner Begründung hier einiges zu sagen. 
Der Grundsatz der Gewaltenteilung und der Respekt 
vor dem Bundesgerichtshof hindern mich, dies jetzt 
im einzelnen zu tun; man könnte in detaillierteren 
Ausführungen leicht mangelnde Höflichkeit vermu-
ten. Im empfehle statt dessen jedem rechtlich inter-
essierten Mitglied des Hauses, diesen Beschluß ein-
mal in Ruhe zu lesen. Damit erspare ich mir hier 
den Konflikt zwischen dem, was ich eigentlich gern 
sagen möchte, und dem, was die Höflichkeit gebie-
tet. 

Ungeachtet dessen sind wir — wie die Antrag-
steller, wie die Fraktion der SPD — der Meinung, 
daß hier schnell etwas zu geschehen hat. Sicherlich 
ist die vorgelegte Novelle zum Strafverfahrensrecht 
auch der geeignete Anknüpfungspunkt. 

Ich habe hier im Hause in diesem Zusammenhang 
bereits mehrfach auf ein anderes Problem hingewie-
sen. Wenn wir hier über das Negative reden, müß-
ten wir eigentlich auch — ich meine, da gibt es 
einen sehr deutlichen Zusammenhang — über das 
Positive reden, und das ist die Problematik der 
Auswahl des Pflichtverteidigers nach § 142 StPO, die 
ich gern in diesem Zusammenhang auch behandelt 
wüßte, weil wir Freien Demokraten der Meinung 
sind, daß auch hier ein Verfahren gefunden werden 
muß, das auch nur den — sicherlich zumeist unbe-
gründeten — Verdacht einer aus etwas prozeßfrem-
den Gründen erfolgenden Auswahl des Pflichtvertei-
digers nicht aufkommen läßt. Das sollte in diesem 
Zusammenhang mit angesprochen und geregelt wer-
den. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Es ist vorgeschlagen, beide 
Vorlagen an den Rechtsausschuß zu überweisen. 
Nach Schließung der Aussprache in erster Beratung 
schlage ich vor, so zu verfahren. Wer zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Es ist einstimmig 
so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 19 und 20 der Tagesordnung 
gemeinsam auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Rechts der Revision in Zivil-
sachen und in Verfahren vor Gerichten der 
Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 
— Drucksache 71444 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Finanzausschuß 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 18. Dezember 1972 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Königreich Schweden über gegenseitige 
Unterstützung in Zollangelegenheiten 
— Drucksache 7/517 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Finanzausschuß 

Es ist nicht vorgesehen, daß dazu Begründungen 
gegeben werden. Wird sonst das Wort begehrt?  — 
Dann  schließe ich die erste Beratung. 

Es ist vorgeschlagen, die Entwürfe gemäß den 
Vorschlägen des Ältestenrates zu überweisen. Wer 
dem zustimmt, gebe das Handzeichen. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Vierten Geset-
zes zur Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes 
— Drucksache 7/531 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß fur Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Soweit ich sehe, wird eine Begründung zur Ein-
bringung seitens der Bundesregierung nicht gege-
ben. Dann eröffne ich die Aussprache in erster Bera-
tung. Das Wort hat der Abgeordnete Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Entwurf eines Vierten Ge-
setzes zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
wird von uns begrüßt. Leider verbessert er die Lage 
der Familien kaum. Er sorgt lediglich dafür, daß die 
bisherigen Bezieher. von Kindergeld für das zweite 
Kind nicht aus der Anspruchsberechtigung heraus-
fallen. Wir bedauern, daß die Bundesregierung nicht 
an die Mehrkinderfamilien gedacht hat. 

Seit 1970 sind die Aufwendungen für das erste 
Kind um etwa 30 DM gestiegen. Dem steht lediglich 
eine Aufstockung des Kindergelds für das dritte 
Kind um 10 DM ab 1. Januar 1970 gegenüber. Die 
Chancengleichheit für Kinder aus Mehrkinderfami-
lien ist dadurch leider nicht mehr gegeben. 

Viele Familien sind infolge ständigen Anstei-
gens der Lebenshaltungskosten in den Bereich der 
Sozialhilfe geraten. Die Sozialhilfeträger verzeich-
nen unter anderem auch deshalb eine Steigerung 
der Ausgaben. Im Jahre 1971 betrug diese Steige-
rung mehr als 20 %. 

Wir bedauern, daß die Bundesregierung nicht be-
reit ist, die Mittel aus dem Kindergeld-Etat, die auch 
in diesem Jahr deshalb nicht verbraucht werden, 
weil die Zahl der Geburten erneut absinkt, zu einer 
Aufstockung des Kindergelds einzusetzen. Auch 1973 
werden — das hat sich bei den Beratungen im 
Haushaltsausschuß gezeigt — trotz mehrfacher, in 
der Vergangenheit vorgenomener Kürzungen an den 
Finanzplänen rund 100 Millionen DM an Haushalts-
resten verbleiben. 

Wir wissen, meine Damen und Herren, daß Politik 
für die Familie nicht nur in einem gerechten Fami-
lienlastenausgleich besteht. Dazu gehören viele Be-
reiche. So z. B. familiengerechtes Wohnen, Vorschul- 
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erziehung, Ausbildungsförderung, Erwachsenenbil-
dung und manches andere mehr. Die derzeitige Not-
lage, bedingt durch anhaltende Teuerungen, trifft 
aber vor allen Dingen die Familien mit mehreren 
Kindern. Deshalb ist vor allem eine finanzielle Bes-
serstellung dringend notwendig. Die Familien kön-
nen nicht auf die angekündigte Reform des Familien-
lastenausgleichs verwiesen werden. Diese wird nur 
im Rahmen der Großen Steuerreform — frühestens 
1976, vielleicht auch noch später — möglich sein. 
Wir brauchen deshalb Übergangslösungen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tritt deshalb 
den Anträgen der CDU/CSU-regierten Länder bei, 
die im Bundesrat eine Aufstockung des Kindergelds 
vom vierten Kind an um 10 DM ab 1. Januar 1973 
gefordert haben. 

Wir werden diesen Antrag im Ausschuß einbrin-
gen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Hauck. 

Hauck (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ursprünglich war vorge-
sehen, den Regierungsentwurf ohne Aussprache an 
die zuständigen Ausschüsse zu überweisen. Ich will 
daher auf eine Begründung des Entwurfes verzich-
ten und nur einige kurze, grundsätzliche Bemerkun-
gen machen, so wie es der Kollege Burger auch ge-
tan hat. 

Herr Kollege Burger, wir finden es richtig, daß 
Sie jetzt endlich ankündigen, wie Sie in dieser 
Legislaturperiode eine Übergangslösung, eine Ver-
besserung des Kindergelds erreichen wollen. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion selbst hat — entgegen 
anderen Gepflogenheiten der letzten Jahre diesmal 
keine Initiative ergriffen. Sie ziehen sich — was 
verfassungsmäßig selbstverständlich in Ordnung ist 
— auf den Antrag des Landes Rheinland-Pfalz im 
Bundesrat zurück. Damit ist eine neue Variante des 
Zusammenspiels Ihrer Fraktion mit dem Bundesrat 
sichtbar geworden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es be-
steht kein Zweifel daß Mehrkinderfamilien für die 
die Kindergeldleistungen seit dem Jahre 1964 nicht 
verbessert worden sind, von der Preisentwicklung 
besonders schwer betroffen sind. Außer Zweifel 
steht aber auch, daß die angestrebte Verbesserung, 
die jährlich 150 Millionen DM kostet, zur Zeit den 
Stabilitätsbemühungen der Bundesregierung und 
unseres gesamten Hauses zuwiderläuft. 

(Abg. Breidbach: Stabilitätsbemühungen auf 
Kosten der Kinderreichen!) 

Preisstabilität ist aber besonders für große Fami-
lienhaushalte dringend notwendig. Deshalb kann 
man dieses Argument, diesen Hinweis, Herr Kol-
lege Breidbach, nicht einfach mit der linken Hand 
abtun. 

Daß durch Geburtenrückgang eingesparte Mittel 
in weiterem Sinne auch für die Familien verwendet 
werden, beweist die Tatsache, daß wir heute früh 

die Novellierung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes behandelt haben. Als das nicht in der 
Regierungserklärung angekündigt wurde, wurden 
wir allgemein beschimpft. Als ich von der Portent-
wicklung der Ausbildungsförderung sprach wurde 
darüber nur gelächelt. Heute war dies jedoch Gegen-
stand der Diskussion. Es handelt sich dabei auch 
um eine familienpolitische Leistung. 

Unser Ziel in dieser Legislaturperiode ist und 
bleibt die Reform des Familienlastenausgleichs. 
Auch wir werden prüfen, ob, wann und in welcher 
Höhe Übergangsregeiungen bis zum Inkrafttreten 
des Familienlastenausgleichs geschaffen werden 
müssen. 

Wir werden das Gesamtproblem in der kommen-
den Woche im Ausschuß ausführlich darstellen und 
behandeln. Die dringend notwendige Grundsatz-
debatte werden wir dann anläßlich der zweiten und 
dritten Lesung führen. Ich bin davon überzeugt, daß 
wir dabei zu Aussagen kommen werden, die zeigen, 
daß die Bundesregierung und dieses Haus es mit 
der Förderung der Familie ernst meinen. Ich be-
grüße es, Herr Kollege Burger, daß Ihre Fraktion 
jetzt uneingeschränkt anerkennt, daß Familienför-
derung ein Bündel von jugend-, gesundheits-, bil-
dungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnah-
men darstellt 

(Abg. Dr. Götz: Diese Auffassung haben 
wir schon immer vertreten!) 

und Kindergeldleistungen nur ein Teilbereich, wenn 
auch ein wichtiger, sind. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Lenzer: Das 
war aber schon immer so!) 

Vizepräsident von Hassel: Weitere Wort-
meldungen zu Punkt 21 der Tagesordnung liegen 
nicht vor. Ich schließe die erste Beratung. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
an die in der Tagesordnung aufgeführten Aus-
schüsse zu überweisen. Wer dem zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Len-
zer, Benz, Engelsberger, Dr. Franz, Hösl, 
Pfeffermann, Dr. Freiherr Spies von Bülles-
heim, Dr. Stavenhagen, Frau Dr. Walz, Weber 
(Heidelberg) und der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Amt zur Bewertung technologischer Ent-
wicklungen beim Deutschen Bundestag 
— Drucksache 7/468 - 

Überweisungsvorschlag d. Ältestenrates: 
Ausschuß für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen (federführend) 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß 

Zur Begründung hat der Herr Abgeordnete Lenzer 
das Wort. 

Lenzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
trotz der vorgerückten Stunde noch einige Worte 
der Begründung des Antrags auf Drucksache 7/468, 
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der dem Hause heute vorliegt. Er versucht, der Tat-
sache Rechnung zu tragen, daß die zunehmende 
Tätigkeit des Bundes im Bereich der Wissenschafts- 
und Technologieförderung bisher weitgehend eine 
Domäne der Exekutive gewesen ist. Nur einige 
spektakuläre technische Großprojekte lenken ab 
und zu die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und 
möglicherweise sogar auch dieses Parlaments und 
seines Fachausschusses auf die Technologieförde-
rung des Bundes. Haushaltsmittel in Milliardenhöhe 
werden Jahr für Jahr auf diesem Gebiet durch 
den Deutschen Bundestag bewilligt, ohne daß man 
sich jemals hier über Detailfragen, fachliche Not-
wendigkeiten oder die Problematik der Förderungs-
projekte unterhalten hätte. 

Unser Antrag zieht daraus die Konsequenzen und 
beinhaltet zunächst einmal die grundsätzliche Ent-
scheidung über die Errichtung eines Amtes zur 
Bewertung technologischer Entwicklungen beim 
Deutschen Bundestag, um die voraussichtlichen Fol-
gen der naturwissenschaftlichen und technischen 
Entwicklungen und ihre Bedeutung für Volkswirt-
schaft und Gesellschaft abzuschätzen und die Kon-
trolle der Exekutive im Bereich der Forschungs- 
und Technologiepolitik zu verstärken. Außerdem 
soll dieser Antrag dem Ausschuß für Forschung und 
Technologie und für das Post- und Fernmeldewesen, 
also dem zuständigen Fachausschuß des Deutschen 
Bundestages, die Möglichkeit geben, Studien zur 
organisatorischen, sachlichen und finanziellen Aus-
stattung eines solchen Amtes anfertigen zu lassen. 
Auf Grund dieser Vorschläge könnte dann der Deut-
sche Bundestag zu einer abschließenden Entschei-
dung gelangen. 

Warum haben wir diesen Antrag gestellt? Was 
bedeutet der Begriff der Bewertung technologischer 
Entwicklungen oder, wie der amerikanische Fach-
ausdruck lautet, technology assessment? Meine Da-
men und Herren, die Einführung neuer Produkte 
und Verfahren ist seit eh und je eine der wichtig-
sten, aber auch eine der risikoreichsten unterneh-
merischen Tätigkeiten. Neben den traditionellen Ri-
siken innerhalb der Grenzen der Beeinflußbarkeit 
und Prognose des Forschungs- und Entwicklungs-
prozesses treten immer mehr Risiken auf, die sich 
aus den Veränderungen der sozialen, der ökologi-
schen und politischen Umwelt ergeben. Diese Ne-
beneffekte der neuen Technologien werden in zu-
nehmendem Maße auch in der Öffentlichkeit mit 
Leidenschaft diskutiert. Ich erinnere in diesem Zu-
sammenhang an die zahlreichen Bürgerinitiativen 
im Zusammenhang mit der Errichtung von techni-
schen Großanlagen, von Großflughäfen, Kernkraft-
werken und ähnlichen Dingen. Gleichzeitig ent-
wickeln die Gesetzgeber auch Aktivitäten, um die 
Umweltfreundlichkeit von Produkten und Verfahren 
durch Kontrollen und andere Auflagen zu über-
wachen. So hat sich der Kongreß der Vereinigten 
Staaten bereits im Jahre 1972 mit diesem Problem 
beschäftigt und mit der Einrichtung eines solchen 
Amtes zur Bewertung technologischer Entwicklun-
gen — so könnte die freie Übersetzung lauten — 
die  Konsequenz aus der Haltung der Bevölkerung 
gezogen. Technology assessment ist also kein 
grundsätzlich neuer Forschungsansatz, sondern eine 

Erweiterung und Ergänzung vorhandener Metho-
den wie z. B. der Methode der Kosten-Nutzen-Be-
trachtung. Man könnte diesen Begriff definieren als 
den integrierten und systematischen Prozeß der 
Abschätzung und Voraussage sämtlicher positiver, 
negativer, direkter oder indirekter Auswirkungen 
einer neuen Technologie auf alle Bereiche der Ge-
sellschaft. Aufgabe solcher Studien soll es, einmal 
vereinfacht ausgedrückt, sein, Vorzüge und Nach-
teile einer neuen Technologie klar herauszuarbeiten 
und vor allen Dingen ihre gesellschaftliche Rele-
vanz darzustellen. 

Dahinter verbirgt sich der immer stärker ins öf-
fentliche Bewußtsein tretende Gedanke, daß nicht 
jede Technologie, die vom Standpunkt der For-
schung und Entwicklung möglich erscheint, auch im 
Sinne der Verbesserung der Lebensbedingungen des 
Menschen einen Beitrag leisten kann, also auch im 
öffentlichen Interesse liegt. Da diese Entscheidung 
jedoch nur vom Gesetzgeber und den Regierungen 
gefällt werden kann, da diese die Rahmenbedingun-
gen der marktwirtschaftlichen Ordnung setzen, müs-
sen wir uns die Frage stellen, ob die bestehenden 
Möglichkeiten des Deutschen Bundestages ausrei-
chen, dieser Aufgabe in vollem Maße gerecht zu 
werden. 

Es schmälert gewiß nicht den Ruf dieses Hauses, 
daß die Abgeordneten aus eigener Kraft kaum die 
voraussichtlichen Auswirkungen von naturwissen-
schaftlichen und technischen Entwicklungen abzu-
schätzen in der Lage sind. Auch die vom Fachaus-
schuß mehrmals durchgeführten öffentlichen Anhö-
rungen ergeben sicherlich nicht immer ein richtiges 
Bild, weil die geladenen Sachverständigen sehr oft 
überhaupt nicht gewillt sind, zu einem Projekt auch 
einmal kritisch Stellung zu nehmen. Der Deutsche 
Bundestag steht also der Exekutive mit ihrem ge-
waltigen Apparat und ihren zahlreichen Beratungs-
gremien relativ machtlos gegenüber. Nicht zuletzt 
deshalb ist in der letzten Zeit der Ruf nach einer 
eigenständigen urteilsfähigen Beratungskapazität 
auch für dieses Haus immer lauter geworden. Die 
Einrichtung eines solchen Amtes, wie es unser An-
trag vorsieht, würde eine notwendige Vorausset-
zung für das Funktionieren der parlamentarischen 
Kontrolle im Bereich der Wissenschafts- und Techno-
logiepolitik der Bundesregierung ermöglichen und 
das Parlament auch in diesem Bereich zu einem kri-
tischen Partner der Exekutive werden lassen. 

Lassen Sie mich noch einige besonders bedeut-
same Punkte aufzählen, die die Einrichtung eines 
Amtes zur Bewertung technologischer Entwicklun-
gen beim Deutschen Bundestag rechtfertigen. Der 
erste Punkt ergibt sich aus der Tatsache, daß die 
staatliche Förderung von Naturwissenschaft und 
Technik insbesondere zur Lösung gesellschaftlicher 
Aufgaben zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Zum zweiten wäre zu sagen, daß die Förderungs-
schwerpunkte, wie sie in den verschiedenen Pro-
grammen der Bundesregierung niedergelegt sind, 
oft nicht dem entsprechen, was man einmal grob 
vereinfacht in der öffentlichen Diskussion als gesell-
schaftliche Bedürfnisse bezeichnet. 
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Drittens reichen nach Meinung maßgebender Fach-

leute bereits jetzt die im Bereich der Exekutive be-
stehenden Methoden der Kosten- und Erfolgskon-
trolle allein bei weitem nicht aus. 

Letztlich muß man sagen, daß, während sich auf 
seiten der Exekutive im Bereich von Naturwissen-
schaft und Technik, wenn man jetzt auch einmal die 
Entwicklung in der Vergangenheit betrachtet, Sach-
verständigengremien in zunehmender Zahl gebildet 
haben, der Ausbau dieser Kontrolle auf seiten der 
Legislative doch etwas vernachlässigt worden ist. 
Der wissenschaftliche Fachdienst des Deutschen Bun-
destages ist bei der jetzigen Ausstattung nicht in 
der Lage, den Abgeordneten mehr als hier und da 
punktuelle Hilfe angedeihen zu lassen. 

Ich möchte zum Abschluß über die mögliche or-
ganisatorische Gestaltung, ohne im einzelnen den 
detaillierten Studien, die dann angefertigt werden 
müssen, vorzugreifen, bemerken, daß dieses Amt 
mit einer kleinen Bürokratie, möglicherweise wie in 
Amerika mit einem Direktor und einem Stab, beim 
Deutschen Bundestag angesiedelt werden könnte. 
Ihm zur Seite sollte dann ein zahlenmäßig begrenz-
tes Beratungsgremium stehen. Die Kontrolle der 
Tätigkeit dieses Amtes könnte ein Verwaltungsrat 
übernehmen, der zu gleichen Teilen aus Vertretern 
von Koalition und Opposition besteht. Wie man 
sieht, ist also nicht an den Aufbau eines riesigen 
Beratungsapparates gedacht, einer weiteren Büro-
kratie, wie manche meinen könnten, sondern nur 
jeweils an Ad-hoc-Beratungsgruppen, die von die-
sem Amt projektbezogen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik zusammengestellt sind und die 
sich nach Erfüllung ihres Auftrages wieder auf-
lösen. Es ist also an keinerlei institutionelle Ab-
sicherung gedacht. Die Zusammensetzung des Ver-
waltungsrates — ich sprach bereits davon - zu 
gleichen Teilen aus Vertretern der Koalition und 
der Opposition verdeutlicht, daß es sich bei dem von 
uns vorgeschlagenen Amt weder um den verlän-
gerten Arm oder die parlamentarische Hilfstruppe 
der Bundesregierung handelt noch aber um ein In-
strument der Opposition. Ich hoffe, daß gerade mit 
diesen letzten Bemerkungen das eine oder andere 
Bedenken noch ausgeräumt werden konnte. 

Meine Damen und Herren, eine Fülle positiver 
Zuschriften aus Wissenschaft und Wirtschaft, aber 
auch — dies möchte ich mit besonderem Nachdruck 
vermerken — zustimmende Kommentare von Kol-
legen aus den Koalitionsfraktionen lassen die Hoff-
nung nicht unberechtigt erscheinen, daß es im Laufe 
der Beratungen möglich sein wird, hier zu einer 
einvernehmlichen Lösung zu kommen. Ich bitte, dem 
Überweisungsvorschlag zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Sie haben die Be-
gründung zur Einbringung des Antrages gehört. Wir 
kommen zur Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Kern. 

Kern (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! In den letzten Jahren hat sich die Wissen-
schaft vielfach mit dem Problem der Prioritätenfin

-

dung im Bereich der Forschungs- und Entwicklungs-
förderung beschäftigt. Auch der Wissenschaftliche 
Dienst beim Deutschen Bundestag hat eine Studie 
zu diesem Problem vorgelegt. Der Antrag der CDU/ 
CSU übernimmt die Ergebnisse dieser Studie unre-
flektiert und ungeprüft. 

Für uns ist effektive Wissenschafts-, Forschungs- 
und Technologiepolitik dadurch gekennzeichnet, daß 
Entscheidungen über Forschungs- und Entwicklungs-
programme rational gefällt und demokratisch ent-
wickelt werden, daß der gesellschaftliche Nutzen 
und die Befriedigung kollektiver Bedürfnisse den 
Vorrang vor der Befriedigung von Gruppeninter-
essen haben und daß Wirtschaft, Wissenschaft und 
Staat in ein ausgewogenes Kooperationsverhältnis 
gebracht werden. Die bisherigen Anstrengungen der 
Forschungs- und Technologiepolitik haben jedoch 
noch nicht genügt, um Regierung und Parlament in 
das weitgehend von Wirtschaft und Wissenschaft 
bestimmte Entscheidungsfeld als gleichgewichtige 
Partner zu integrieren. Der Wissens- und Kenntnis-
vorsprung, den Wirtschaft und Regierung vor dem 
Parlament und seinen Ausschüssen haben, ließ sich 
bisher nicht verringern. Insofern muß in den Aus-
schüssen und Fraktionen darüber nachgedacht wer-
den, wie das Parlament den eigenen Spielraum ver-
größern und sich unmittelbar in den Entscheidungs-
prozeß über Beginn und Fortsetzung von wissen-
schaftlichen und technologischen Großprogrammen 
einschalten kann. Es wird vor allem darauf zu 
achten haben, daß bei Entscheidungen über For-
schungs- und Entwicklungsprogramme künftig die 
Befriedigung von Gruppeninteressen zugunsten der 
Befriedigung kollektiver Bedürfnisse, die Beachtung 
allein der primären Folgen zugunsten der Beachtung 
auch der sekundären und tertiären Folgen der ein-
zelnen Programme und die durch Sonderinteressen 
verursachte Vergeudung zugunsten des gesellschaft-
lichen Nutzens zurückgedrängt werden. Für das 
Parlament und seine Fachausschüsse sind als Ent-
scheidungshilfen zweifellos sowohl die Beschaffung 
besserer Informationen als auch die Entwicklung 
neuer Alternativen nötig. 

Einrichtungen, die nicht auf politische Zielvorstel-
lungen hinarbeiten und nicht die Möglichkeiten der 
Umsetzung von politischen Entscheidungen in Ent-
scheidungen über Forschungs- und Entwicklungs-
programme vorbereiten, sondern die gleichsam Sach-
zwänge technischer und technologischer Art zum 
Maßstab der Beurteilung politischer Sachverhalte 
machen, können keine für das Parlament dienliche 
Arbeit leisten. Technokratische Ansätze sind vom 
Grunde her apolitisch. Alle Institutionen, die einem 
technokratischen Verständnis von Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammen, die diesem Verständnis 
ja im besonderen Maße entgegenzukommen schei-
nen, Vorschub leisten, bringen der parlamentari-
schen Arbeit keinen Nutzen. 

Das von der CDU/CSU geforderte Amt für die 
Bewertung technologischer Entwicklungen ist eine 
im hohen Maße technokratische Einrichtung und 
kann weder zur Durchsetzung des Vorrangs der 
Befriedigung kollektiver Bedürfnisse und zur Erhö-
hung des gesellschaftlichen Nutzens von For- 
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schungs- und Entwicklungsprogrammen noch zur 
demokratischen Legitimation der Entscheidungen 
noch zur Verbesserung der Kooperation von Wirt-
schaft, Wissenschaft und Regierung beitragen. Die 
Aufgabe des Amtes soll in der Bewertung der tech-
nologischen Entwicklungen bestehen. Hierfür steht, 
wenn man den Bereich der Ziele und Zwecke ein-
bezieht, nach übereinstimmender Meinung von Wis-
senschaftlern, Managern und Planern ein Instrumen-
tarium nicht zur Verfügung. Das Wissenschaftsmini-
sterium hatte in der vorigen Legislaturperiode meh-
rere Gutachten in Auftrag gegeben, Methoden der 
Prioritätsbestimmung, also geeignete Bewertungs-
methoden für technologische Entwicklungen zu 
suchen und vorzuschlagen. Die Gutachten kommen 
zu dem Schluß, der im Forschungsbericht 4 der 
Bundesregierung seinen Niederschlag gefunden hat, 
wo es heißt, daß die bisher bekannten Planungs-
methoden nicht ausreichen, komplexe Systeme zu-
verlässig zu erfassen. Die sachliche Arbeit einer 
eigens für die Bewertung von Forschungs- und Ent-
wicklungsprogrammen und damit die Setzung von 
Prioritäten im Forschungs- und Technologiebereich 
geschaffenen Institution liefe also ins Leere. 
Einem Amt hierfür würde eine bisher unerfüllbare 
und unlösbare Aufgabe übertragen. Es müßte not-
wendigerweise zu einer Informationsverwaltung 
degenerieren und würde als Verwaltung durch sei-
nen Sachverstand, seine Arbeitsverfahren und Erfah-
rungen in der Praxis auf den politischen Entschei-
dungsprozeß einwirken, so daß zumindest der Ten-
denz nach, wie Hannes Friedrich in seiner Arbeit 
„Staatliche Verwaltung und Wissenschaft" nach-
weist, administrative Denkweisen politische Zielset-
zungen überformen, je mehr die delegierte Normen-
setzung der Verwaltung zunimmt. Die Tätigkeit des 
Amts für die Bewertung technologischer Entwick-
lungen wäre also keine Hilfe, sondern ein Hemmnis 
für die parlamentarische Arbeit. 

Das Vorbild des Amtes zur Bewertung techno-
logischer Entwicklungen ist, wie Herr Kollege Len-
zer bereits sagte, das Office of Technology Assess-
ment in den Vereinigten Staaten. Das entsprechende 
Gesetz zu seiner Gründung ist verabschiedet, die 
Gründung selbst aber bisher nicht erfolgt; weder 
wurde ein Direktor ernannt noch ein besonderer 
Apparat hierfür geschaffen. Die wirkungsvolle Ar-
beit der Ausschüsse und Ämter beim amerikanischen 
Parlament rührt auch daher, daß Joint Committees 
möglich sind, also gemischte Ausschüsse von Mit-
gliedern des Senats und des Repräsentantenhauses 
wie der gemeinsame Ausschuß für Atomenergie, 
der gesetzgeberische Vollmachten hat, die Aus-
schüsse große Mitarbeiterstäbe besitzen, die Sit-
zungen, Hearings und andere Aktivitäten intensiv 
vorbereiten können, und schließlich Mehrheits- 
und Minderheitsfraktionen im US-Parlament der 
starken Stellung des Präsidenten in den USA wegen 
nicht mit dem Zusammenwirken von Regierungs-
mehrheit und Opposition im Deutschen Bundestag 
verglichen werden können. Die amerikanischen Ver-
hältnisse im Parlamentsbereich können somit nicht 
einfach auf den Deutschen Bundestag übertragen 
werden. Das Amt, das das amerikanische Parlament 
sich zu schaffen beabsichtigt, kann also schwerlich 

eine unmittelbare Parallele mit ähnlichen Auswir-
kungen im deutschen Parlament haben. 

Technokratische Entscheidungen dürfen die Mittel, 
nicht aber die Ziele und Zwecke betreffen. Ziele und 
Zwecke sind Gegenstand politischer Entscheidun-
gen. Zu entscheiden, was getan wird, ist Sache der 
Politik; wie es getan wird, ist Ausführung. Über 
Ziele und Zwecke zu entscheiden ist Aufgabe des 
Parlaments; über die Mittel, sie zu verwirklichen, 
Sache der Regierung. Es gibt viele Methoden, den 
günstigsten Weg zu einem vorgegebenen Ziel zu 
bestimmen und vorzuzeichnen. Die richtigen Mittel 
zu suchen und, wenn sie gefunden sind, zu bewer-
ten, also Mittelprioritäten zu setzen, ist Aufgabe 
der Administration. Das Parlament hat dafür zu 
sorgen, daß den Programmen und ihrer Verwirk-
lichung Ziele gesetzt werden. Das Parlament trägt 
die Verantwortung, hierüber zu entscheiden. Es 
kann und darf diese Verantwortung nicht abwälzen 
wollen auf eine andere Institution. 

(Abg. Lenzer: Das wird doch gar nicht 
getan!) 

Selbstverständlich muß das Parlament vor seiner 
Entscheidung sich einen Überblick verschaffen und 
ausreichend informiert sein, aber die Verantwor-
tung für die Entscheidung mit allen Risiken kann 
uns niemand abnehmen. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU: Das will doch auch niemand!) 

Vizepräsident von Hassel: Wir fahren fort. 
Das Wort hat der Abgeordnete Hoffie. 

Hoffie (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen! 
Meine Herren! Der von der CDU/CSU-Fraktion ein-
gebrachte Antrag, ein Amt zur Bewertung tech-
nologischer Entwicklungen beim Deutschen Bundes-
tag zu schaffen, ist sicher der Ausdruck einer all-
gemein empfundenen Ohnmacht des Parlamenta-
riers, der mit dem Bereich von Wissenschaft, For-
schung und Technologie befaßt ist. Er steht nämlich 
vor der fast unlösbaren Aufgabe, die Notwendig-
keit, die Richtigkeit und die Prioritäten von For-
schungs- und Entwicklungsförderung der Exekutive 
zu analysieren, zu bewerten und auch politisch ver-
antwortlich zu würdigen. Wenn wir damit aber vor 
allem auch in der Gefahr sind, unsere Kontrollfunk-
tion nicht mehr ganz zu erfüllen, kann das volle 
Funktionieren unsere parlamentarischen Systems 
mit einigem Recht in Zweifel gezogen werden. Mein 
Fraktionskollege Moersch hat bereits 1969 in einer 
Veröffentlichung unter dem Titel „Der Bundestag 
von innen gesehen" erklärt: Wir wissen, wie 
schwierig eine wirksame Kontrolle der Regierung 
durch ein Parlament ist, das nur über so beschei-
dene Hilfsmittel verfügt wie der Deutsche Bundes-
tag. 

Wenn es uns deshalb nicht möglich ist, wichtige 
Folgen oder Einflüsse naturwissenschaftlicher und 
technischer Neuerungen auf Gesellschaft, Umwelt 
oder Wirtschaft zu erfassen und gänzlich zu ver-
stehen, können Fehlentscheidungen nicht ausblei-
ben. Die Entwicklung der Wissenschafts- und For- 
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schungspolitik in der Bundesrepublik war ja gerade 
in den etwas weiter zurückliegenden Jahren sicher 
nicht ganz frei von Zufällen und Einseitigkeiten. 
Vor allem in Anbetracht der umfangreichen Mittel, 
die für Wissenschaft und Forschung aus öffentlicher 
und privater Hand aufgebracht werden müssen, ist 
eine rationelle Durchdringung und eine politische 
Bewertung dieses Sachbereichs zwingend geboten. 

Insofern, Herr Kollege Lenzer, teilt die FDP-Frak-
tion die Intention des vorliegenden Antrags, dem 
Parlament die Möglichkeit zu geben, sich hier eine 
kritische Beurteilungskapazität zu schaffen. Ohne 
den Ausschußberatungen über deren konkrete Auf-
gabe, Organisation, Ausstattung und Finanzierung 
vorzugreifen, möchte ich jedoch schon an dieser 
Stelle die Auffassung meiner Fraktion bekunden, 
daß mit der Einrichtung eines Amtes, wie es in dem 
Antrag der Opposition gefordert wird, das Problem 
der Bewertung technologischer Entwicklungen sicher 
nicht sinnvoll und rationell gelöst werden kann, 
und wenn überhaupt, dann nur mit ungeheurem 
Aufwand. 

Da sich die Vorstellungen der CDU/CSU über 
dieses Amt offensichtlich an der amerikanischen 
Einrichtung des „Office of Technology Assessment" 
orientieren, drängt sich hier natürlich zunächst die 
Frage auf, ob sich angesichts der verschiedenen par-
lamentarischen Systeme diese Institution in for-
maler Nachahmung auf deutsche Verhältnisse über-
tragen ließe. Es muß auch gefragt werden, ob es 
überhaupt nötig ist, die Vielzahl der bereits vor-
handenen Institutionen, Organisationen, Gremien 
und Ausschüsse, die sich schon heute in ähnlicher 
Weise mit derartigen Aufgaben befassen oder be-
fassen könnten, um eine weitere Institution in Form 
des von Ihnen geforderten Amtes vermehrt werden 
muß, das nach bekannten Vorbildern letztlich doch 
wieder dem Parkinsonschen Gesetz folgen würde. 
Wenn ich richtig informiert bin, Herr Lenzer, dann 
hat ja dieses amerikanische „Office" vorgesehen, 
mit einem Apparat von zumindest hundert qualifi-
zierten Kräften zu arbeiten. 

Mich jedenfalls haben die Ausführungen der 
Opposition nicht davon überzeugen können, daß für 
die Schaffung einer Bewertungskapazität für das 
Parlament ein solches Amt unabdingbar ist. Auch 
das technology assessment kann ja nur, wie Herr 
Kern schon deutlich sagte, Kriterien und Alterna-
tiven liefern, es kann uns die politische Bewertung 
von Gutachten und die politische Entscheidung na-
türlich nicht abnehmen. Es setzt in ganz erheblichem 
Umfang neue Planstellen voraus, die Herr Höcherl 
gerade im Hinblick auf den Bundeshaushalt erst 
vor wenigen Tagen sehr heftig kritisiert hat. Es 
müßte mit Gutachten und Verfahren arbeiten, die 
Millionen kosten, über Jahre dauern können und 
letztlich selbst langfristige unternehmerische Ent-
scheidungen verzögern und verunsichern, solange 
die Förderung von Forschung und technischer Ent-
wicklung von den Ergebnissen solcher Untersuchun-
gen abhängig gemacht werden müßte. Es ist des-
halb, so meine ich, auch zu befürchten, daß aus dem 
„technology assessment" ein technology arress-
ment", also eine allgemeine Entwicklungsbremse, 
folgen würde. Zuverlässige Analysen erfordern  

außerdem Einblick in ganz unternehmensspezifische 
Unterlagen, die ohne entsprechende Sicherheitsnor-
men die Gefahr von Wettbewerbsverzerrung zur 
Folge haben können. Der entscheidende Mangel 
jeglichen technology assessment sehen wir aber 
darin, daß zumindest in der Bundesrepublik die 
Sozialwissenschaften die dazu unbedingt erforder-
lichen Aufschlüsse nicht liefern können. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang nur an solche Begriffe wie 
social costs and benefits — Sozialindikatoren — und 
an das Problem des sozialen Wandels, dem man 
dabei insbesondere Rechnung tragen müßte, er-
innern. In diesem Zusammenhang ist deshalb auch 
zu überprüfen, ob die vom Kabinett beauftragte 
Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wan-
del, die ihren Bericht wohl 1975 liefern wird, in 
diesen Prozeß zusätzlich einbezogen werden müßte. 

Bevor man also einer schnellen Nachahmung des 
amerikanischen Office das Wort redet, wäre es unter 
anderem gut — das als Anregung, um nicht nur 
die Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes zu wie-
derholen, auf die Sie sich bei Ihrem Antrag ja 
sicherlich gestützt haben —, 

(Abg. Lenzer: Unter anderem!) 

einmal das englische Beispiel der Program Analysis 
Units einer Betrachtung zu unterziehen, die zum 
Unterschied von den Amerikanern schon praktische 
Erfahrung haben und mit etwa 25 Reports an die 
Öffentlichkeit gehen konnten, darunter der so viel 
beachteten Studie über das Problem des Londoner 
Flughafens. Bei dieser Bewertungskapazität handelt 
es sich im Gegensatz zu dem amerikanischen Bei-
spiel um Arbeitsgruppen, uni verschiedene Arbeits-
einheiten, die auf Zeit eingesetzt werden und nicht 
in einem offiziellen Amt institutionalisiert sind. Ich 
meine, hier hätten auch wir bei uns in der Bundes-
republik die Möglichkeit, nach diesem Beispiel etwas 
einfacher und rationeller zu verfahren. 

(Abg. Lenzer: Darüber wollen wir doch ge

-

meinsam nachdenken!) 

Eine solche rationelle Alternative gegenüber dem 
von der Opposition geforderten Amt könnte auch 
durchaus darin bestehen, daß eben gerade der Wis-
senschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages 
oder auch das Ausschußsekretariat um eine notwen-
dige Clearingstelle verstärkt werden könnte. In 
Zusammenarbeit mit der vorhandenen wissenschaft-
lichen Kapazität und den Fachleuten aus der Indu-
strie, die dazu einfach notwendig wären, könnte, 
zumindest für eine längere Übergangszeit, den Ab-
geordneten die erforderliche Entscheidungsvorberei-
tung erleichtert werden. Es wird ohnehin, so meine 
ich, eines sehr langwierigen und schwierigen Denk-
prozesses bedürfen, um ein optimales Instrumenta-
rium zur Bewertung technologischer Entwicklungen 
zu schaffen, das der Forderung nach einer effizien-
ten parlamentarischen Kontrolle gerecht werden 
könnte. In den USA hat man dazu immerhin rund 
fünf Jahre gebraucht, wenn ich das richtig sehe. 

(Abg. Lenzer: Aber daß eines gebraucht 
wird, Herr Kollege, das sehen Sie doch ein?) 

— Kein Amt, das versuche ich da gerade deutlich 
zu machen. 
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Schon aus Gründen einer größeren Beteiligung 

der Öffentlichkeit an der Begutachtung und Bera-
tung wird es — bei aller Kritik der bisher aus 
Hearings gewonnenen Erfahrungen — notwendig 
sein, auch dieses Instrument in verstärktem Maße 
einzusetzen. 

Die FDP jedenfalls wird sich dafür einsetzen, daß 
der Staat über generelle forschungspolitische Ziel-
setzungen, über sachliche Prioritäten, über umfang-
reiche Programme und Projekte wesentliche Maß-
nahmen der Durchführung und der Kontrolle sowie 
die entstehenden Kosten, die ja nicht gerade gering 
sind, in einem breit angelegten Verfahren demokra-
tischer Planung entscheidet, in das letztlich auch 
der vielfältig betroffene Bürger einbezogen sein 
muß, dem wir mehr Möglichkeiten zum Verständnis 
der Notwendigkeit neuer Technologien anbieten 
müssen. 

Lassen Sie mich abschließend bemerken, daß der 
Mangel an Beurteilungskapazität und wirksamer 
Kontrolle der Exekutive durch das Parlament, die 
wir hier diskutieren, grundsätzliche Fragen der 
Arbeitsweise und Effektivität des Deutschen Bun-
destages berührt. Das Problem, mit dem wir uns 
hier befassen, beschränkt sich ja sicher nicht nur 
auf den Bereich von Forschung und Technologie, 
sondern gilt gleichermaßen für Fragen z. B. der 
Raumordnung, der Umweltpolitik, der Bildungspo-
litik oder auch der langfristigen Finanzpolitik, und 
es wird, wie ich meine, generell darauf ankommen, 
daß die Planung langfristiger öffentlicher Aufga-
ben nicht außerhalb der Kontrolle des Parlaments 
oder neben dem Parlament her erfolgt ist. Die En-
quetekommission für Fragen der Verfassungsreform 
hat sich ja im Zwischenbericht eingehend mit die-
sem Problemkreis beschäftigt. Ich meine, es gilt, 
das grundsätzlich verfassungstheoretische Problem 
staatlicher Aufgabenplanung im parlamentarischen 
Regierungssystem sowie die Auswirkungen der Pla-
nung auf die checks and balances in der Verfas-
sungsordnung zu lösen. Die systemgerechte Zuwei-
sung der Planungsbefugnisse an die Verfassungs-
organe Parlament und Regierung kann sicher nicht 
mit dieser Einzelmaßnahme der Errichtung eines 
besonderen Amtes zur Bewertung technologischer 
Entwicklung angegangen werden. 

Wir werden im Ausschuß eine intensive und sehr 
kritische Diskussion über Art und Möglichkeiten 
der Errichtung eines geeigneten und sinnvollen 
Instruments zur Entscheidungsfindung und zur Be-
urteilung technologischer Entwicklung führen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann haben 
wir ja gemeinsame Ziele!) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Bundesminister für Forschung und Technologie und 
für das Post- und Fernmeldewesen Herr Professor 
Dr. Ehmke. 

Dr. Ehmke, Bundesminister für Forschung und 
Technologie und für das Post- und Fernmeldewe-
sen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
begrüße das im vorliegenden Antrag zum Ausdruck 

kommende Interesse des Parlaments an Fragen der 
technologischen Entwicklung. Das Forschungsmini-
sterium ist bereits eingehend mit der Frage be-
schäftigt, wie es gelingen kann, die voraussicht-
lichen Folgen der naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Entwicklung im Hinblick auf ihre Bedeu-
tung für die Entwicklung unserer Gesellschaft ab-
zuschätzen. Diese Arbeiten sind dem Parlament 
grundsätzlich zugänglich, und alle Gutachten wer-
den auch in Zukunft dem Hause zur Verfügung 
stehen. 

Ich unterstütze darüber hinaus auch alle Bemü-
hungen, die die Mitglieder der Legislative in die 
Lage versetzen sollen, komplexe Probleme der 
Forschungs- und der technologischen Entwicklungs-
politik einsehbar zu machen, um dann rational 
entscheiden zu können. 

Sie werden verstehen, daß sich der Vertreter 
der Exekutive, was das konkrete Thema betrifft, 
das im wesentlichen die Legislative und ihre Ar-
beitsbedingungen zum Gegenstand hat, nicht in 
den Vordergrund drängen will. Im Interesse einer 
guten Zusammenarbeit mit dem Parlament möchte 
ich jedoch hier schon auf einige Probleme hinwei-
sen. 

Wie immer die organisatorische Lösung für eine 
Hilfskapazität des Bundestages auf diesem Gebiet 
aussehen wird: es sollte klar sein, daß es nicht 
darum gehen kann, eine in den Vereinigten Staa-
ten unter ganz spezifischen Umständen entstandene 
Einrichtung für unser Parlament einfach nur zu ko-
pieren. Was in einem präsidentiellen Regierungs-
system richtig sein mag, muß nicht ohne weiteres 
auf unser parlamentarisches System übertragbar 
sein. Aber auch die in den Vereinigten Staaten mit 
dem „technology assessment" gemachten Erfahrun-
gen reichen meines Erachtens noch nicht aus, um 
eine endgültige Beurteilung abgeben zu können. Es 
gibt eine ganze Reihe ungelöster methodischer 
und theoretischer Fragen in diesem Zusammenhang. 
Die Methoden der technischen Prognose einschließ-
lich der Kosten-Nutzen-Analyse gerade auf diesem 
Gebiet stecken noch in den Anfängen, wenn sie 
auch vermehrt die Aufmerksamkeit vieler For-
scher verschiedener Fachrichtungen finden. 

Wir können auf Grund von Fall-Studien, die 
vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten und 
in Großbritannien gemacht worden sind, sagen: 
Wir sollten den Mut nicht aufgeben, die Bewer-
tung technologischer Entwicklungen möglich ma-
chen zu können. Wir sollten aber auch zugeben, daß 
dieser hohe Anspruch im Augenblick nur innerhalb 
bestimmter Grenzen zu erfüllen ist. 

Etwas anderes ist wichtiger: Für die Entwicklung 
einer vorausschauenden, am langfristigen gesell-
schaftlichen Bedarf orientierten Forschungspolitik 
brauchen wir mehr als „technology assessment". 
Wir dürfen den Gesamtkomplex nicht auf ein tech-
nologisches Problem verengen, wenn wir die Frage 
nach dem „Wozu" und „Wohin" des technischen 
Fortschritts als gewählte Repräsentanten verant-
wortlich entscheiden und beeinflussen wollen. 
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Diese Frage nach dem „Wozu" und „Wohin" des 

technischen Fortschritts wird heute von vielen Sei-
ten gestellt, besonders in der vom Club of Rome ge-
förderten Meadows-Studie über die Grenzen des 
Wachstums. Die technische Prognose allein ist aber 
nicht ausreichend für die Analyse und für die Ent-
scheidungsfindung. Hinzutreten muß zunächst die 
ökonomische Prognose bei allen Problemen und 
Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. 

Schließlich kommt eine dritte Komponente hinzu 
— die schwierigste wohl —, nämlich das Verhältnis 
und die Anpassung der technisch-ökonomischen Pro-
gnose gegenüber den Sozialstrukturen und den 
Veränderungen dieser Sozialstrukturen. Der soziale 
Wandel ist am schwersten faßbar, und hier ist eine 
methodische Entwicklung bisher überhaupt nur in 
Ansätzen gelungen. Das heißt, die größten Schwie-
rigkeiten liegen nicht dort, wo wir Lösungsalter-
nativen für schon begriffene Probleme bewerten 
müssen, so groß die Probleme auch dort sind, die 
größten Probleme liegen dort, wo es um die Ana-
lyse komplexer Zusammenhänge und die Prognose 
von Entwicklungen geht, bevor etwas zu einem 
krisenhaften Problem wird. Was werden morgen 
unsere zentralen Probleme sein, wie es heute etwa 
der Umweltschutz ist? Wo wird morgen die größte 
Lücke liegen zwischen gesellschaftlichem Bedarf und 
Lösungsmöglichkeiten, wenn wir nichts tun? Was 
können wir tun, was müssen wir tun, um diese 
Lücke nicht entstehen zu lassen? Was wir also 
brauchen, ist ausreichende Analyse- und Prognose

-

kapazität für gesellschaftliche Entwicklungen und 
die daraus folgenden Konsequenzen für die Förde-
rung von Forschung und Entwicklung. 

Das ist nicht eine Frage von Planstellen im Mini-
sterium oder der Gründung neuer Ämter und Kom-
missionen. Es ist die Frage, wie es gelingt, die in 
unserer Wissenschaft und Industrie bereits vorhan-
denen Kapazitäten für diesen Zweck effektiv zu 
organisieren und auszubauen, und in welchem Ver-
fahren es gelingt, die vielfältige Information zu 
einer einheitlichen Prognose zusammenzuführen, die 
einer langfristigen Forschungspolitik im Interesse 
der Menschen als Grundlage dienen kann. Dabei 
können sich die politisch Verantwortlichen die Ent-
scheidung von niemandem abnehmen lassen. Die 
Wissenschaftler können nur die Informationen lie-
fern, so daß wir wenigstens mit dem Informations-
stand entscheiden, der in der Gesellschaft vorhanden 
ist. Allgemein entscheidet die Politik mit einem viel 
geringeren Informationsstand. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist nämlich 
das Problem!) 

Die Wissenschaftler können uns die Zusammen-
hänge aufzeigen und schließlich begründete Ent-
scheidungsalternativen vorlegen. Das Problem ist 
also nicht so sehr die Gründung eines neuen Amtes 
in diesem weiteren Bereich, sondern es geht darum, 
das vorhandene Forschungspotential für die Analyse 
und Prognose effektiv zu machen und zur Geltung 
zu bringen. In diesem Sinne kann man sagen, daß 
die Wissenschaftler und Techniker in diesem Lande 
enger als bisher in den Prozeß der Formulierung 

einer vorausschauenden Forschungspolitik einbezo-
gen werden müssen. 

Ich wollte hier kurz die Schwierigkeiten, vor 
denen auch das Forschungsministerium in diesem 
weiteren Problembereich steht, aufzeigen. Die Dis-
kussion des vorliegenden Antrags im Ausschuß 
wird ergeben, was diese Überlegungen auch für die 
Lösung des umfassenderen Problems beitragen kön-
nen. Das Forschungsministerium wird es an eigenen 
Vorschlägen nicht fehlen lassen. Auch hierfür darf 
ich schon jetzt dem Parlament die Zusammenarbeit 
mit dem Forschungs- und Technologieministerium 
anbieten. 

(Beifall.) 

Vizepräsident von Hassel: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. 

Sie ersehen aus Ihrer Tagesordnung die Vor-
schläge des Ältestenrats für die Überweisung an die 
Ausschüsse. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Die Überweisung gemäß Vor-
schlag des Ältestenrats ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU betr. Enquete-Kommission „Frau und 
Gesellschaft" 
— Drucksache 7/367 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Rechtsausschuß 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Zur Begründung des Antrags Frau Abgeordnete 
Dr. Wex. 

Frau Dr. Wex (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich will die Begründung 
so kurz wie nur irgend möglich halten, damit die 
Kollegen aus den anderen Fraktionen Gelegenheit 
haben, auch noch dazu zu sprechen. 

Die CDU/CSU-Fraktion schlägt Ihnen vor, eine 
Enquete-Kommission „Frau und Gesellschaft" einzu-
setzen. Wir sind nämlich überzeugt, daß den Frauen 
nur durch konkrete Maßnahmen neue Möglichkeiten 
eröffnet werden können, ihre verschiedensten Fä-
higkeiten zu entfalten. 

Die Kommission soll erstens Vorschläge für Ge-
setzesänderungen vorlegen, um die volle rechtliche 
Gleichberechtigung herzustellen und zu gewährlei-
sten, zweitens Vorschläge dafür unterbreiten, wie 
neben der rechtlich-formalen Gleichberechtigung 
auch die sozial gleichen Chancen eröffnet werden 
können, um die Frauen instand zu setzen, in freier 
Entscheidung ihre Aufgaben in Beruf oder Familie 
oder in beiden gleichzeitig wahrzunehmen, unab-
hängig von einem einseitigen Leitbild, das die eine 
oder andere Tätigkeit bevorzugt, drittens Erhebun-
gen — und das ist das Wichtige — über die finan-
ziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen anstellen 
und Vorschläge zur Finanzierung unterbreiten. 

Vereinzelt ist in der Öffentlichkeit fälschlicher-
weise der Eindruck entstanden, diese Kommission 
solle die Situation der Frau in unserer Gesellschaft 
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noch einmal untersuchen. Das aber ist gerade nicht 
die Absicht unseres Antrags. Diese Arbeit ist dan-
kenswerterweise schon weitgehend geleistet wor-
den. Nach unserer Meinung ist jetzt die Zeit gekom-
men, aus den bereits vorliegenden Erfahrungsdaten 
die praktischen Konsequenzen zu ziehen. Das soll 
die Aufgabe dieser Kommission sein. 

Die Aufgaben, denen wir uns gegenübersehen 
— ich nenne nur die soziale Sicherung der Frauen, 
die Doppelbelastung in Beruf und Haushalt und die 
Notwendigkeit der Höherbewertung der Leistung 
der berufstätigen und der nicht berufstätigen Frau, 
materiell und ideell, sind so umfassend und von so 
grundsätzlicher Bedeutung, daß hier nur Lösungen 
auf der Grundlage einer breiten Übereinstimmung 
gefunden werden können. 

Wir sind der Auffassung, daß vor allen Dingen 
der Deutsche Bundestag in der Lage ist, dieser Auf-
gabe gerecht zu werden. Hier ist ja der Ort, an dem 
später die Entscheidung über die Empfehlungen 
dieser Kommission getroffen wird. 

Wenn unser Antrag in die Tat umgesetzt wird 
— und das hoffe ich sehr —, wird der Bundestag 
damit eine Verpflichtung eingegangen sein, an der 
uns die Bürger draußen im Lande messen können 
und messen müssen. Ich meine, wir müssen auch den 
Mut zu diesem Schritt haben, obwohl wir wissen, 
daß die erforderlichen Maßnahmen nicht von heute 
auf morgen verwirklicht sein werden. Sicherlich 
wird es eine Reihe von Jahren dauern, ehe man von 
einer befriedigenden Regelung sprechen können 
wird. 

Ich hoffe, niemand in diesem Hause und außerhalb 
wird, wie dies gestern in den Worten von Frau 
Funcke im Zusammenhang mit der Beratung des 
§ 218 zum Ausdruck kam — leichtfertig über diesen 
Antrag hinweggehen wollen. Es handelt sich hier ja 
nicht um Belange, die nur die Frauen in der Gesell-
schaft betreffen. Der Akzent liegt hier nicht vorder-
gründig nur auf einer Verbesserung der Situation 
der Frau in der Gesellschaft; dies zwar auch, aber 
der Schwerpunkt unserer Argumente und unseres 
Anliegen betrifft vielmehr die Schaffung der not-
wendigen Grundlagen für die Weiterentwicklung 
der Gesellschaft insgesamt. 

Wir müssen uns in allem Ernst fragen, in welcher 
Richtung sich sonst unsere Gesellschaft weiterent-
wickeln soll, wenn wir den Frauen, die ja ein Teil, 
ein sehr wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind, 
nicht schnell und umfassend die gleichen Start- und 
Entwicklungschancen wie den Männern einräumen. 
Nur wenn wir dafür sorgen, können wir auch damit 
rechnen, daß die Frauen den von uns oftmals ver-
mißten Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft 
in vollem Umfang leisten können und leisten wol-
len. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß es nur auf 
diesem Wege gelingen kann, der zunehmend pro-
blematischer werdenden Technisierung und Indu-
strialisierung und der damit zusammenhängenden 
Einengung des persönlichen Freiheitsraumes wirk-
sam zu begegnen. Ich bitte alle hier im Hause ver-
tretenen Fraktionen, sich diesen Antrag und die 

damit verbundenen Anliegen zu eigen zu machen, 
um eine wirkungsvolle Politik im Interesse der Frau, 
gleichzeitig aber auch zugunsten unserer Gesell-
schaft zu ermöglichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Meine Damen und 
Herren, Sie haben die Begründung zur Einbringung 
des  Antrags gehört. Wir treten in die Aussprache 
ein. Das Wort hat Frau Abgeordnete Dr. Timm. 

Frau Dr. Timm (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Kollegin Dr. Wex hat so-
eben den Antrag der CDU CSU-Fraktion auf Ein-
setzung einer Enquete-Kommission „Frau und Ge-
sellschaft" begründet. Nach § 74 a der Geschäfts-
ordnung kann der Bundestag eine Enquete-Kommis-
sion einsetzen, wenn es sich um einen bedeutenden 
Sachkomplex handelt. Sicherlich ist „Frau und Ge-
sellschaft" als Problem ein solcher bedeutender 
Sachkomplex. 

Uns erscheint es jedoch noch etwas schwierig, aus 
der Begründung, aber auch aus der Formulierung 
des Antrages zu ersehen, wie nun der Auftrag für 
eine solche Enquete-Kommission genau lauten soll. 
Denn der Bundestag hat — auch Frau Wex hat eben 
schon darauf hingewiesen — immerhin schon 1964 
einen Enquete-Auftrag an die Regierung erteilt. Die 
erste Enquete wurde 1966 vorgelegt. Der von der 
Bundesregierung vorgelegte Bericht über Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation der Frau aus 
dem Jahre 1972 schließt zeitlich daran an und hat 
auch eine ganze Menge an Untersuchungen, aber 
auch an Maßnahmen, an Vorschlägen für Maßnah-
men und an vorhergesehenen Maßnahmen sehr de-
tailliert und auch systematisch aufgezeigt, so daß er 
von allen Seiten sehr begrüßt wurde. 

Ebenso liegt jetzt der Entwurf des großen Re-
formgesetzes der Bundesregierung zum Ehe- und 
Familienrecht vor. Wir werden uns demnächst in 
erster Lesung damit beschäftigen. In der Frage der 
rechtlichen Gleichstellung werden wir damit wahr-
scheinlich einen großen Schritt vorwärts gehen. 

Wir werden uns angesichts dieser Initiativen auch 
der Bundesregierung, die in der Erklärung zu ihrem 
Regierungsentwurf im Januar ausdrücklich gesagt 
hat, daß sie diese Dinge weiter verfolgen will und 
als Aufgabe ansieht, also sehr genau überlegen 
müssen, wie wir den Auftrag an eine solche Korn-
mission auch in Zusammenarbeit mit den Regie-
rungsvertretern präzis formulieren, damit wir ver-
meidbare Doppelgleisigkeiten ausschließen und da-
mit wir dabei für den Bundestag eventuell neue, 
wegweisende Erkenntnisse bekommen. 

Wir beantragen daher die Überweisung dieser 
Vorlage an den Ausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit als federführenden Ausschuß und an 
den Rechtsausschuß sowie an den Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung zur Mitberatung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Frau Dr. Wex: Aber der Antrag ist einge

-

bracht!) 

— Das Recht haben Sie in jedem Fall. 
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Vizepräsident von Hassel: Zu diesem Tages-
ordnungspunkt liegt noch eine Wortmeldung vor. 
Dann werden wir in die Fragestunde eintreten. Der 
Punkt 25 wird nach Abwicklung der Fragestunde 
aufgerufen. Ich darf Sie bitten, sich darauf einzu-
stellen. Das Wort hat nunmehr der Abgeordnete 
Christ. 

Christ (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Daß für die FDP zu die-
ser Frage ein Vertreter des männlichen Geschlechts 
das Wort ergreift, ist aus unserer Sicht eine be-
wußte Entscheidung gegen die alte Tradition, 
Frauen- und Familienpolitik als Problem der weni-
gen Frauen in 'diesem Hause zu betrachten. Dies ist 
natürlich keine Kritik an dem Engagement meiner 
Vorrednerinnen. Aber mit der traditionellen Zuord-
nung werden die Männer schon halb aus der Ver-
antwortung entlassen, 

(Abg. Frau Dr. Wex: Nein, nein!) 

obwohl doch auch die Männer einen sehr wichtigen 
Beitrag zur Emanzipation der Frau zu leisten haben. 
Sie müssen nämlich ihre Rolle neu definieren. Denn 
wenn sie das nicht tun, wird die Emanzipation im 
Sinne einer partnerschaftlichen Gleichstellung wohl 
kaum gelingen. 

(V o r sitz: Vizepräsident Frau Funcke.) 

Nach Auffassung der CDU/CSU ist die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft 
noch nicht voll verwirklicht. Diese Feststellung, der 
man natürlich zustimmen muß, wirft die Frage des 
Warum auf. Warum also? Sicherlich doch nicht des-
wegen, weil die sozialliberale Koalition dafür seit 
1969 zuwenig getan hätte, sondern genau deswegen, 
weil wir seit 1969 die Folgen einer falschen, sprich: 
konservativen Frauen- und Familienpolitik von 
zwanzig Jahren CDU/CSU-Herrschaft zu korrigieren 
haben. Politik für die Frau war für die CDU/CSU 
lange eine Politik für die kinderreiche Familie, 
eben mit der traditionellen Betonung der Haus-
frauen- und der Mutterrolle. In diesem Zusammen-
hang war die Familienpolitik der CDU/CSU haupt-
sächlich eine Kindergeldpolitik. Sehr spät erst hat 
die Union erkannt, daß die indirekten Förderungs-
maßnahmen für die Familie einen noch höheren 
Stellenwert besitzen; ich denke z. B. an das Ausbil-
dungsförderungsgesetz, an das Arbeitsförderungs-
gesetz und auch an das Wohngeldgesetz. Bei der 
späteren Diskussion zum Familienlastenausgleich 
sollten wir diesen Aspekt entsprechend berücksich-
tigen. 

Wenn sich nun die CDU/CSU, die jahrelang Eman-
zipation als Fremdwort verstand, jetzt ganz be-
sonders der rechtlichen und sozialen Chancengleich-
heit der Frau annimmt, so habe ich erhebliche Zwei-
fel, ob sie damit das gleiche meint wie wir Libera-
len, wenn wir von der Emanzipation der Frau spre-
chen. Wir werden in den nächsten Jahren genügend 
Gelegenheit haben, die Glaubwürdigkeit einer sol-
chen Aussage der Union zu testen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Hauptziel für die FDP ist die Ermöglichung einer (4 

partnerschaftlichen Wahrnehmung sowohl der fami-
liären als auch der außerfamiliären Aufgaben durch 
Mann und Frau, um beiden Partnern ein Höchstmaß 
an Selbstbestimmung zu ermöglichen. Für eine sol-
che Reform ist für uns der Hauptansatzpunkt der 
Abbau der unterschiedlichen Arbeits- und Rollen-
verteilung in der Familie. Deshalb muß der Frau die 
Möglichkeit gegeben werden, ebenso wie der Mann 
nach eigenem Entschluß erwerbstätig zu sein und 
sich am politischen und gesellschaftlichen Leben zu 
beteiligen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Abgesehen von der notwendigen Bereitschaft des 
Mannes, hier mitzuwirken, wird dieser Wandlungs-
prozeß nur erfolgreich sein können, wenn auch im 
Bereich unserer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli-
tik — bis hinein in die Unternehmen — dafür das 
notwendige Verständnis aufgebracht wird. 

Die Diskriminierung der Frau ist kein Problem, 
das nur die Frau anginge und das von den Frauen 
ohne oder gar gegen die Männer gelöst werden 
könnte. 

(Beifall bei der FDP.) 

Sie ist vielmehr ein Hindernis für eine echte Eman-
zipation beider Geschlechter. 

(Abg. Frau Dr. Wex: So ist es!) 

Daß manche meiner männlichen Kollegen in diesem 
Hause diesen Worten nicht gerade begeistert zu-
stimmen werden, zeigt, wie schwierig die Über-
windung geschichtlich gewachsener Vorurteile sein 
wird. 

(Abg. Frau Dr. Wex: Das zeigen die Massen 
der Männer, die hier noch anwesend sind!) 

Um das Ziel einer tatsächlichen Emanzipation der 
Frau zu erreichen, ist ein Bündel von koordinierten 
Einzelmaßnahmen notwendig. Das ganze wird ein 
längerer Prozeß sein, für den wir möglichst bald 
eine kräftige Initialzündung geben müssen, damit 
die Frau in unserer Gesellschaft endlich ein gleich-
berechtigter Partner wird. 

Aus dem Katalog der Einzelmaßnahmen, die wir 
Liberalen als dringend notwendig erachten, darf 
ich beispielhaft drei herausgreifen. 

Erstens: Aufgaben der Haushaltsführung und der 
Erziehung. Im Ehe- und Familienrecht sind Mann 
und Frau gleichzustellen. Der § 1356 BGB, nach dem 
die Frau einseitig zur Hausarbeit verpflichtet ist, 
muß gestrichen werden. Der § 1360 BGB ist so zu 
gestalten, daß die Aufgaben der Kindererziehung 
und der Haushaltsführung von beiden Eltern in 
persönlicher Verantwortung zu verteilen und wahr-
zunehmen sind. 

Zweitens: Reform der Sozialversicherung. Das 
Sozialversicherungsrecht für Ehegatten ist in Form 
des Rentensplittings zu gestalten. Dabei werden 
alle in der Ehe erworbenen Renten- und Pensions-
ansprüche von Anfang an je zur Hälfte auf beide 
Ehegatten verteilt. Auf diese Weise erhält die Frau 
unabhängig von ihrer Entscheidung für oder gegen 
eine außerhäusliche Berufstätigkeit eine eigene An-
wartschaft auf Altersrente. Im übrigen wird damit 
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die Tätigkeit der Hausfrau erstmals als eine arbeits-
teilige volkswirtschaftliche Leistung honoriert. 

Drittens: Ganztagsschulen. Ganztagsschulen sind 
zur Verbesserung der sozialen Chancengleichheit 
und zur Erziehung zur Gemeinschaft bei den Kin-
dern nachdrücklich zu fördern. Sie entlasten zu-
gleich die Kleinfamilie von täglicher Hausarbeit und 
tragen dazu bei, daß sich die Hausfrau leichter für 
eine Tätigkeit in Beruf und Gesellschaft entscheiden 
kann. 

Die CDU/CSU ist, wie ihr Antrag zeigt, der Mei-
nung, daß der Deutsche Bundestag die gegenwärtige 
und zukünftige Stellung der Frau in der Gesell-
schaft untersuchen und die notwendigen Konsequen-
zen daraus ziehen sollte. Dabei kann und darf es 
aber nicht darum gehen, den heutigen Zustand un-
kritisch fortzuschreiben. Vielmehr müssen wir, das 
Parlament, eine gesellschaftspolitische Entscheidung 
für mehr Offenheit treffen, damit die Frauen in die-
ser Gesellschaft ihre Rolle weitgehend in eigener 
Entscheidung bestimmen können. 

Emanzipation in diesem Sinne heißt eben mündig 
und frei sein für verantwortliche Selbstgestaltung. 
Die Arbeit der Enquete-Kommission darf also nicht 
dazu führen, daß durch die Hintertür ein neues Leit-
bild der Frau verordnet wird. 

(Abg. Frau Dr. Wex: Daran sind Sie ja 
dann alle beteiligt!) 

Es ist deshalb Aufgabe des Parlaments, die gesetz-
lichen  Voraussetzungen zu schaffen, die der Frau 
die Entscheidungsmöglichkeiten und Alternativen 
für ihr Leben grundlegend erweitern. 

(Abg. Frau Dr. Wex: Sie sind ja alle daran 
beteiligt!) 

— Stellen Sie Ihre Frage doch ein wenig lauter, 
damit ich Sie verstehen kann. Ich habe Sie akustisch 
nicht verstanden. 

(Abg. Frau Dr. Wex: Ich sage, daran sind 
Sie ja alle beteiligt, an dieser Enquete

-

Kommission des Bundestages!) 

— Sicher. Ich möchte nur davor warnen, daß wir bei 
der Arbeit in der Enquete-Kommission versuchen, 
ein neues Rollenbild für die Frau zu definieren. Es 
geht vielmehr darum, solche gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, daß ihr eigenes Selbstbestim-
mungsrecht, ihre Alternativmöglichkeiten für die 
Entscheidung in der Gesellschaft verbreitert und er-
weitert werden. 

(Abg. Frau Dr. Wex: Wem sagen Sie das?!) 

Dies ist in Anklang an das weder eine Absage an 
die Mutter- und Hausfrauenrolle noch ein einseitiges 
Propagieren der Berufstätigkeit. Allerdings ist dies 
eine Aufforderung, der Frau durch gesellschaftliche 
Reformen endlich eine wirksame Hilfestellung zu 
geben, damit sie sich aus der einseitigen und ge-
schichtlichen Rollenfixierung befreien kann. 

Wenn das bei der Arbeit der Enquete-Kommission 
berücksichtigt wird, sind wir damit einverstanden, 
daß sich als nächstes der Ausschuß damit befaßt 

und daß diese Enquete-Kommission eingerichtet 
wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wortmeldungen 
liegen nicht mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 
Der Ältestenrat empfiehlt Überweisung an den Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit — feder-
führend — und an den Ausschuß für Arbeit und 
Soziales sowie an den Rechtsausschuß zur Mitbera-
tung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Es ist so beschlossen. 

Wir treten jetzt in die 

Fragestunde 

— Drucksache 7/555 

ein und beginnen mit dein Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Auswärtigen. Zur Beantwor-
tung steht Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Apel zur Verfügung. 

Dr. Apel, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Mein Fragesteller ist, glaube 
ich, gar nicht da, Frau Präsidentin. 

Vizepräsident Frau Funcke: Wir wollen ein-
mal schauen. 

Ich rufe die Frage 81 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) auf. Der Herr Abgeordnete 
ist nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 82 des Abgeordneten Höcherl 
auf. Der Abgeordnete ist nicht im Saal. Die Frage 
wird ebenfalls schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 84 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Jobst auf: 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Kosten für den 
Besuch des sowjetischen Parteichefs Breschnew in der Bundes-
republik im Hinblick auf die getroffenen umfangreichen Vorbe-
reitungen für Unterkunft und Sicherheit ein? 

Bitte schön, Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Moersch! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, der Ge-
samtumfang der Kosten für den Bundeshaushalt 
kann erst nach Abwicklung des Besuchs präzise fest-
gestellt werden. Diese Kosten dürften sich im Rah-
men vergleichbarer Besuche halten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Jobst. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie sagen, in welcher Größenordnung sich die 
Kasten für die Herrichtung des Hotels Petersberg 
und für die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen 
bewegen werden, und gedenkt die Bundesregierung 
das Hotel Petersberg noch öfter als Residenz für 
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Staatsbesuche zu benützen, obwohl das Gästehaus 
auf Schloß Gymnich zur Verfügung steht? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, das hängt 
von den Umständen ab. Die Wiederherstellung des 
Hauses Petersberg ist eine Sache der Eigentümer, 
und Kosten werden uns für die Zeit des Besuches in 
Rechnung gestellt werden. 

Der Umfang weiterer Besuche wird darüber ent-
scheiden, ob wir nur Schloß Gymnich benutzen oder 
ob weiterhin auch woanders Unterkunft gesucht 
werden muß. Das hängt auch von der weiteren Ver-
wendung des Hotels Petersberg ab, die ja, wie Sie 
gehört haben, in anderer Form in Aussicht genom-
men ist. 

Was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft, so darf 
ich darauf hinweisen, daß das nicht eine Sache ist, 
die in erster Linie den Bund angeht. Soweit ich das 
übersehen kann, entstehen hier auch keine Perso-
nalkosten zusätzlicher Art. Denn es handelt sich ja 
um Personen, die im öffentlichen Dienst stehen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, tref-
fen die mehrfach geäußerten Vermutungen zu, daß 
der offizielle Besuch des Generalsekretärs der 
KPdSU der bisher teuerste Staatsbesuch wird? Da-
bei meine ich hier nur die Kosten für den Besuch 
und nicht andere finanzielle Auswirkungen als Folge 
des Besuchs. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, jeder 
Besuch, der in den letzten 20 Jahren eine gewisse 
öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat, ist, wenn 
ich mich recht entsinne, von gewissen Kritikern je-
weils als der teuerste bezeichnet worden. Das ist 
also alles sehr relativ. 

Aber ich kann Ihnen versichern, daß nach unseren 
Beantragungen und Schätzungen, die wir durchge-
führt haben, ein durchaus nur mittlerer Kostenum-
fang entstehen wird. Es hat Staatsbesuche gegeben, 
die aus Gründen, die vor allem mit dem Besuchs-
ablauf selbst zusammenhingen - der also z. B. mehr 
repräsentativ war; dies ist ja in der Sache selbst 
sehr stark ein Arbeitsbesuch — , hinsichtlich der 
Kosten zu anderen Größenordnungen geführt ha-
ben, als es bei diesem Besuch der Fall ist. Denken 
Sie an die Schiffsreisen auf dem Rhein und ähnliches 
mehr! 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Meinecke. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, sind Sie auch der Auffassung, daß gerade 
am heutigen Tage eine Frage solchen Inhalts in 
Anbetracht internationaler Höflichkeitsgepflogen-
heiten außerordentlich sinnig ist? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, es steht 
mir nicht zu, hier irgendeine Wertung vorzunehmen. 
Aber Sie sehen daran, daß das Interesse an der Poli-
tik verschiedene Akzente hat, je nachdem, aus 
welchem Blickwinkel man sie betrachtet. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage? — Ich rufe die Frage 85 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Meinecke auf: 

Treffen die Berichte in dem ARD-Magazin „Kompaß" vom 
9. Mai 1973 über die Hilfsmaßnahmen in Managua (Nicaragua) 
zu, daß dort die vielen gespendeten Hilfsgüter nicht an die 
dortige Bevölkerung kostenlos verteilt werden, Nahrungsmittel 
tonnenweise auf dem Flugplatz lagern, die von privaten, carita-
tiven Organisationen und der Bundesregierung gespendeten 
Zelte unbenutzt herumliegen, auf dem Schwarzmarkt verkauft 
werden und nur ein Bruchteil für die obdachlose Bevölkerung 
aufgestellt wird? Sind diese bedauerlichen Mißstände auf unzu-
reichende organisatorische Maßnahmen der Geber-Länder und 
Organisationen zurückzuführen oder auf mangelnde Planung der 
staatlichen Stellen des Landes Nicaragua? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, durch 
die Erdbebenkatastrophe vom 23. Dezember 1972 
wurde mit Managua das Verwaltungs-, Regierungs-
und damit das Nervenzentrum des Staates Nicara-
gua zerstört. Die nicaraguaische Regierung hatte 
deshalb anfangs selbstverständlich große Schwierig-
keiten, die Aufgabe der Verteilung der aus aller 
Welt großzügig heroinfließenden Hilfsgüter zu be-
wältigen. Ihre Fähigkeiten, der enormen Probleme 
Herr zu werden, haben sich nach unserer Beobach-
tung laufend verbessert. Sie versucht, in zuneh-
mendem Maße gegen im Gefolge einer derartigen 
Katastrophe vielfach auftretenden Mißstände einzu-
schreiten. Der Bericht in dem ARD-Magazin „Kom

-

paß" vom 9. Mai 1973 wird diesen Bemühungen 
der nicaraguaischen Regierung nach unserer Auffas-
sung nicht voll gerecht. 

Vielleicht darf ich das noch ergänzen; das erspart 
Ihnen möglicherweise eine Zusatzfrage. 

In diesem Bericht werden die Schwierigkeiten, die 
einer geordneten Bewältigung der Hilfeleistungen 
nach einer derartigen Katastrophe entgegenstehen, 
unterschätzt. 

Zu den Einzelfragen ist zu sagen, daß seit dem 
Erdbeben große Bevölkerungsteile ständig kostenlos 
verpflegt werden. Es müssen darum auch tonnen-
weise Nahrungsmittel gelagert werden, da die ko-
stenlose Volksspeisung bis zur nächsten Ernte im 
Juli fortgesetzt werden muß. Die Deutsche Botschaft 
hat 800 aus der Bundesrepublik gestiftete Zelte an 
namentlich festgehaltene bedürftige Personen ver-
teilt. 200 davon wurden zum Aufbau einer Zeltstadt 
benutzt. Es ist nicht auszuschließen, daß einzelne 
dieser Zelte nach dem Aufbau festerer Behausungen 
auf dem Schwarzmarkt veräußert worden sind. Dies 
mindert aber insgesamt nicht den Nutzen dieser 
Spende für die Obdachlosen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, da auch in anderen Berichten und in der 
Weltpresse von ähnlichen Erfahrungen die Rede 
war, darf ich Sie fragen: Haben andere Nationen 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 	1889 

Dr. Meinecke (Hamburg) 

vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, wie sie in 
der Sendung des ARD-Magazins dargestellt worden 
sind, auch wenn diese Darstellung, wie Sie meinen, 
nicht ganz zutreffend war? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Ich habe davon gesprochen, 
daß es eine Frage der Wertung ist, ob man ein 
Urteil auf Grund bestimmter Umstände abgibt oder 
ob es z. B. auf Grund der Ideale abgegeben wird, 
die wir uns selbst in unserem Lande setzen. Hier 
liegt immerhin ein bemerkenswerter Unterschied in 
der Bewertung. Ich gehe davon aus, daß auch andere 
Staaten hier gewisse Schwierigkeiten hatten. Sie 
wissen, daß diese ungewöhnliche Katastrophe im 
Hinblick auf Ausmaß und Art alle bisherigen Er-
fahrungen überstiegen hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, da sich solche Katastrophen immer wie-
derholen und auch die Hilfsmaßnahmen der reichen 
Länder der Welt immer wieder einer starken 
öffentlichen Kritik unterzogen werden, möchte ich 
Sie gerne fragen: Gibt es nicht eine internationale 
Organisation oder Institution, wo Ländern, die so 
wie Nicaragua regiert werden, einmal klargemacht 
werden kann, daß solche großzügigen Hilfsmaßnah-
men seitens demokratisch regierter Länder letzten 
Endes nur dann möglich sind, wenn sie auf breite 
Zustimmung der Bevölkerung stoßen und dort ent-
sprechende Resonanz finden? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, Sie fra-
gen nach einer Instanz, wo das vorgetragen werden 
könnte. Das ist in der Tat keine Frage, die in theo-
retisch angenommenen Fällen nur bilateral geprüft 
oder gelöst werden könnte. Ich glaube, daß gerade 
die Vereinten Nationen oder ihre Unterorganisatio-
nen und Einrichtungen ein geeignetes Forum dar-
stellen, um in einem sehr freundschaftlichen und 
offenen Gespräch auf die negative Wirkung einer 
eventuellen Berichterstattung über solche Vorgänge 
hinzuweisen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen? — Dann sind die Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes beant-
wortet. Ich danke Ihnen, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär. 

Ich rufe jetzt den Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Justiz auf. Zur Beantwortung steht 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Bayerl zur 
Verfügung. 

Die erste Frage — Frage 43 — ist von Herrn Ab-
geordneten Dr. Weber gestellt worden: 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung auf den Initiativ-
änderungsentwurf des Deutschen Anwaltsvereins für die Bundes-
gebührenordnung fur Rechtsanwälte — Novelle 1973, Anwalts-
blatt 1972.84 — veranlaßt? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes

-

minister der Justiz: Frau Präsident, gestatten Sie 
bitte, daß ich beide Fragen des Sachzusammenhangs 
wegen gemeinsam beantworte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Ja. Ich rufe dann 
auch noch die Frage 44 des Abgeordneten Dr. We-
ber (Köln) auf: 

Wird die Bundesregierung mit Rücksicht auf die sehr stark ge-
stiegenen Kosten eine Anhebung der Gebühren nach der Bun-
desgebührenordnung für Rechtsanwälte in allernächster Zeit 
einleiten? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege Weber, die Vor-
schläge des Deutschen Anwaltsvereins zur Ände-
rung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
sind von der deutschen Bundesregierung und den 
Ländern sorgfältig geprüft worden. Es ist beabsich-
tigt, im Herbst dieses Jahres den gesetzgebenden 
Körperschaften im Rahmen eines Gesetzentwurfs 
zur Änderung mehrerer Kostengesetze auch einen 
Vorschlag zur Änderung der Bundesgebührenord-
nung für Rechtsanwälte vorzulegen, der Anregun-
gen des Deutschen Anwaltsvereins berücksichtigt 
und Gebührenerhöhungen vorsehen soll. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind die Überlegungen, die Ihr Haus angestellt hat, 
bereits mit den anderen Ressorts abgesprochen? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes

-

minister der Justiz: Dem ist so, Herr Kollege, ohne 
daß ich einer Kabinettsentscheidung damit vorgrei-
fen kann. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 45 der Frau Abgeordneten Dr. 
Lepsius auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Aufklärungskampagne 
der Polizei an Ärzte und Nachbarn, vermutete Kindesrmißhand-
lungen den Jugend- und Sozialämtern wie der Polizei zur An-
zeige zu bringen, hinsichtlich des dabei auftretenden schwer-
wiegenden Konflikts in bezug auf die ärztlich  Schweigepflicht 
und der Gefahr der Nachbarn, nach § 185 f StGB strafrechtlich 
belangt zu werden, falls sich die Anhaltspunkte für Kindesmiß-
handlungen als falsch erweisen sollten, und welche Möglichkeiten 
sieht die Bundesregierung hinsichtlich der Überlegungen für ein 
neues Kindschaftsrecht, rechtliche Grundlagen zu schaffen, die 
diesen verschiedenen Interessenkonflikten Rechnung tragen und 
dabei am Wohl des Kindes orientiert sind? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Justiz: Frau Kollegin Lepsius, in frühe-
ren Antworten hat die Bundesregierung ausgeführt, 
daß es im Rahmen vorbeugender Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Kindesmißhandlungen vor allem 
darauf ankomme, in einer breiten Offentlichkeit das 
Bewußtsein der Verantwortung aller für das Schick-
sal wehrloser Kinder wachzurufen. Angesprochen 
sind damit Ärzte und diejenigen, die von Kindes-
mißhandlungen Kenntnis erlangen. Das gilt insbe-
sondere für solche Fälle, in denen eine Wiederho-
lungsgefahr gegeben ist. Die Bundesregierung be-
urteilt deshalb eine Aufklärungskampagne positiv, 
die dazu beiträgt, in vermehrtem Umfang durch An- 
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zeigen an Jugendämter und Kinderschutzorganisa-
tionen sowie Strafverfolgungsbehörden drohende 
Kindesmißhandlungen zu verhindern. 

Die Gefahr, daß der Anzeigende mit strafrecht-
lichen Bestimmungen in Konflikt kommt, ist gering 
einzuschätzen. Die Vorschrift über die ärztliche 
Schweigepflicht - § 300 StGB — verbietet nur die 
unbefugte Offenbarung ärztlicher Geheimnisse. 
Eine Offenbarung ist u. a. zum Schutze höherwer-
tiger Rechtsgüter zulässig. Nach den Grundsätzen 
der Güter-, Pflichten- und Interessenabwägung wird 
der Arzt bei der Frage, ob er Mitteilung macht bzw. 
eine Anzeige erstattet, auch berücksichtigen müs-
sen, daß das Vertrauensverhältnis zu dem Kinde und 
zu seinen Eltern durch die Offenbarung erschüttert 
werden kann und deswegen möglicherweise das 
Kind künftig nicht mehr rechtzeitig in ärztliche Be-
handlung gebracht wird. Bei drohender Gefahr 
schwerer körperlicher Mißhandlung wird man einen 
Verstoß gegen § 300 StGB, also gegen die ärztliche 
Schweigepflicht, verneinen müssen. 

Derjenige, der auf Grund begründeter Verdachts-
momente Eltern wegen Kindesmißhandlung anzeigt, 
wird sich deswegen nicht wegen Beleidigung oder 
übler Nachrede strafbar machen. Auch wenn sich 
sich die Anzeige im Einzelfall nachträglich als 
unrichtig erweisen sollte, so wird sich der Anzei-
gende regelmäßig auf die Wahrnehmung berech-
tigter Interessen nach § 193 StGB berufen können. 
Dieser Rechtfertigungsgrund schließt eine strafrecht-
liche Verfolgung nach den §§ 185 und 186 StGB, 
also wegen Beleidigung und übler Nachrede, aus. 

Wegen falscher Anschuldigung — § 164 StGB --
kann sich nur derjenige strafbar machen, der wider 
besseres Wissen falsche Angaben bei einer Behörde 
macht oder eine unwahre Anzeige erstattet. Die 
Strafbarkeit der leichtfertigen Anschuldigung, die 
manche von berechtigten Anzeigen abgehalten ha-
ben mag, ist durch das Erste Gesetz zur Reform des 
Strafrechts vom 25. Juni 1969 beseitigt worden. Im 
Rahmen von der von der Bundesregierung in die 
Wege geleiteten Reform des Kindschaftsrechts, das 
am Wohle des Kindes orientiert sein wird, werden 
die Möglichkeiten, Eltern, die ihr Sorgerecht gegen-
über ihrem Kinde mißbrauchen, verbessert werden. 
Schon jetzt kann das Vormundschaftsgericht gegen 
Eltern, die sich einer Kindesmißhandlung schuldig 
machen, geeignete Maßnahmen ergreifen, ihnen 
z. B. das Sorgerecht entziehen. Nach unseren Vor-
stellungen zur Neuordnung des elterlichen Sorge-
rechts sollen derartige Maßnahmen künftig auch 
schon dann getroffen werden können, wenn den 
Eltern aus subjektiven Gründen, z. B. bei Geistes-
krankheit, ein Verschuldensvorwurf nicht gemacht 
werden kann. Damit wäre sichergestellt, daß das 
Vormundschaftsgericht in allen Fällen von Kindes-
mißhandlungen, die bekannt werden, mit diesen 
Maßnahmen eingreifen kann. 

Im übrigen verweise ich auf die Verbesserungen 
im Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Reform des 
Strafverfahrensrechts, das heute im Bundestag bera-
ten wurde. Dort ist beabsichtigt, die Möglichkeiten 
des beschuldigten Elternteils und seines Ehegatten 
zu beseitigen, die Wahrheitsfindung im Strafprozeß 

durch Verweigerung der Aussagegenehmigung für 
das Kind oder seiner körperlichen Untersuchung zu 
erschweren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Frau Dr. Lepsius (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wie stellt sich die Bundesregierung zu der im Zu-
sammenhang mit dem Hamburger Fall einer Kin-
desmißhandlung, dem Fall des sogenannten Stall-
kindes, gegebenen Anregung des Hamburger Senats, 
eine Gesetzesinitiative von seiten der Bundesregie-
rung zu ergreifen, die darauf abzielt, eine ärztliche 
Pflichtuntersuchung aller Kinder vor der Einschu-
lung vorzusehen? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Ich persönlich dies betrifft 
mein Ressort ja nicht — würde diese Anregung sehr 
positiv beurteilen. Das wäre eine weitere Möglich-
keit, Kindesmißhandlungen zu unterbinden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Frau Dr. Lepsius (SPD) : Liegen der Bundesregie-
rung statistische Unterlagen über einen Anstieg der 
Zahl von Kindesmißhandlungen — auch solchen mit 
Todesfolge — vor, und wäre die Bundesregierung 
gegebenenfalls bereit, hierüber einen Bericht zu er-
statten? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Alle Statistiken, die uns vor-
liegen — man kann diesen Statistiken aber nur 
einen relativen Wert beimessen, weil die Dunkelzif-
fer in diesem Bereich ungeheuer groß ist —, zeigen 
keine wesentlich ansteigende Tendenz. Ich bin gerne 
bereit, Ihnen die uns vorliegenden Statistiken zur 
Einsichtnahme vorzulegen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Freiherr Ostman von der 
Leye. 

Freiherr Ostman von der Leye (SPD) : Herr 
Staatssekretär, ist die Bundesregierung der Mei-
nung, daß im Konfliktfall das Kindesrecht gemäß 
Art. 2 des Grundgesetzes dem Elternrecht nach 
Art. 6 des Grundgesetzes vorzugehen hat und 
daß daraus noch gesetzliche Konsequenzen zu zie-
hen sind? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Wir werden unsere Sorgerechts

-

reform so anlegen, daß wir gesetzliche Grundlagen 
haben, nach denen das Wohl des Kindes Vorrang 
erhält. In Konfliktfällen, diesen Sachbereich betref-
fend, geht, wie ich meine, das Wohl des Kindes 
dem Elternrecht vor. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 
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Vizepräsident Frau Funcke 

Dann rufe ich die Frage 46 des Herrn Abgeord-
neten Stahl auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, § 89 Abs. 3 Satz 1 HGB, der 
den Ausgleich für sogenannte selbständige Handels- und Ver-
sicherungsvertreter einseitig regelt, so zu ändern, daß er auch 
im Falle einer Eigenkündigung dem für ein Unternehmen lang-
jährig Tätigen einen Ausgleich zubilligt? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Die Bundesregierung, Herr Kol-
lege Stahl, ist der Auffassung, daß die von Ihnen 
angesprochene Problematik einer Überprüfung be-
darf, die sicher zu einer Änderung des gegenwärti-
gen, teilweise unbefriedigenden Rechtszustands 
führen wird. Es ist nicht zu verkennen, daß es für 
einen Handelsvertreter, der langjährig für einen 
Unternehmer tätig gewesen ist, zu Härten führen 
kann, wenn er seine Tätigkeit etwa aus Alters-
oder Krankheitsgründen einstellen muß und dadurch 
seinen Ausgleichsanspruch verliert. 

Die gesetzliche Neuregelung dieser einzelnen 
Frage außerhalb eines größeren Zusammenhangs 
erscheint uns aber unzweckmäßig; denn inzwischen 
arbeitet die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften seit längerer Zeit an einem Richtlinienvor-
schlag zur Harmonisierung des Rechts der Handels-
vertreter, in dem auch die mit § 89b des Handels-
gesetzbuches zusammenhängenden Fragen behan-
delt werden. Es ist zu erwarten, daß gerade auch die 
Fälle langjährig für einen Unternehmer tätig gewe-
sener und aus Alters- oder Krankheitsgründen aus-
scheidender Handelsvertreter eine befriedigende 
Regelung erfahren werden. Die Bundesregierung be-
müht sich darum und begrüßt dies. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Stahl (Kempen) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wann wird denn Ihres Erachtens von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht werden können, um diese 
Ungerechtigkeit zu beseitigen? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Ich hoffe, daß die Richtlinien auf 
europäischer Ebene noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Stahl (Kempen) (SPD) : Herr Staatssekretär, es 
ist doch aber unbestritten, daß 'hier eine einseitige 
Bevorteilung eines Unternehmens gegenüber einem 
sozial Schwachen und vor allen Dingen auch lang-
fristig Tätigen vorliegt. Da es schließlich um einen 
großen Personenkreis in der Bundesrepublik geht, 
erscheint es mir unbedingt erforderlich, daß die Neu-
regelung schnellstens erfolgt. Welche Vorschläge 
würden Sie unterbreiten, damit dieses Problem 
schnellstens gelöst werden kann? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege, ich habe Ihre 
Meinung bereits in meiner Antwort auf Ihre Frage 
bestätigt. Ich teile Ihre Auffassung, daß es zumin-

dest dann zu sozialen Ungerechtigkeiten kommen 
kann, wenn der Handelsvertreter aus Krankheits-
oder Altersgründen ausscheiden muß. Dann dürfte 
ihm diese Ausgleichszahlung auf keinen Fall ver-
lorengehen. Sie wissen, daß es auch schon verein-
zelt Urteile von Landgerichten gibt, in denen ein 
solches Ausscheiden eines Handelsvertreters aus 
Krankheits- oder Altersgründen nicht als Kündi-
gung, sondern als eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses gewertet und dem Betroffenen diese Aus-
gleichszahlung zugesprochen wird. Diese Meinung 
wird zum Teil — freilich nicht zum überwiegenden 
Teil  auch in der Wissenschaft vertreten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 47 des Abgeordneten Dürr 
auf: 

Ist es nach Auffassung der Bundesregierung mit dein geltenden 
Recht und den Zielen der Gesetze zur Begrenzung des Mietan-
stings und über den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse über 
Wohnraum vereinbar, wenn Vermieter für die in Mietwohnungen 
installierten Heizkörper einen besonderen Mietzins fordern, 

Heizanlagen an Dritte verpachten und den Mietern die Ver-
pflichtung abverlangen, mit den Pächtern Wärmelieferungsver-
träge abzuschließen, und um mit Hilfe derartiger Vertragsge-
staltungen die Heizkostenbelastung der Mieter um mehr als 40 % 
zu erhöhen, und wie gedenkt die Bundesregierung derartige 
Praktiken zu unterbinden? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege Dürr, ich darf Sie 
darauf hinweisen, daß Bundesminister Vogel ähn-
liche Fragen des Kollegen Mick, allerdings nur für 
den Bereich des öffentlich geförderten Wohnungs-
baus, bereits beantwortet hat. 

Bei bestehendem Mietvertrag stellt das in Ihrer 
Frage geschilderte Begehren des Vermieters eine 
Forderung auf Abänderung des Mietvertrages dar. 
Darauf braucht sich der Mieter nicht einzulassen. 
Das Wohnraumkündigungsschutzgesetz schützt ihn 
vor einer ungerechtfertigten Kündigung. 

Bei Neuvermietungen von nicht preisgebundenem 
Wohnraum findet das Wohnraumkündigungsschutz-
gesetz allerdings keine Anwendung. Bereits die 
Forderung nach einer entsprechenden Vertragsge-
staltung, die zu Preiserhöhungen von mehr als 10 °/o 
gegenüber vergleichbaren Entgelten führen würde, 
kann einen Verstoß gegen die Überhöhungsvor-
schriften des Wirtschaftsstrafgesetzes §§ 2 a oder 
2 b darstellen. Solche Verstöße können mit Geld-
bußen bis zu 50 000 DM geahndet werden. Für die 
Prüfung und Ahndung solcher Verstöße sind die 
Preisbehörden zuständig. Das sind z. B. in Nord-
rhein-Westfalen und in Hessen die Regierungs-
präsidenten, in Bayern die Behörden auf Kreisebene. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 48 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Oetting auf: 

Da in letzter Zeit die Übervorteilung insbesondere älterer 
Leide bei als sogenannte „Kafteeaustlugsfahrten" getarnten Ver-
kaufsaktionen ständig zunimmt, trage ich die Bundesregierung, 
ob es nicht sinnvoll wäre, ähnlich wie bei Ratenkaufverträgen 
und Käufen an der Haustür, auch hier eine Möglichkeit zu 
schaffen, daß die Betroffenen von den bei diesen Veranstaltungen 
abgeschlossenen Kaufverträgen zurücktreten können. 
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Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege Oetting, die Bun-
desregierung ist mit Ihnen der Meinung, daß den 
Praktiken bei sogenannten Kaffeeausflugsfahrten, 
die häufig zu einer Übervorteilung der Käufer füh-
ren, ein Riegel vorgeschoben werden muß. Ein auf 
Initiative des Landes Hessen vom Bundesrat be-
schlossener Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Abzahlungsgesetzes, der dem Bundes-
tag in Kürze zugeleitet wird, sieht vor, dem Käufer 
im Falle eines Abzahlungsgeschäftes oder eines Ge-
schäftes mit wiederkehrenden Leistungen, zu dem 
der Käufer durch mündliche Verhandlung außer-
halb der ständigen Geschäftsräume des Verkäufers 
oder seines Vertreters bestimmt worden ist, ein 
befristetes Widerrufsrecht einzuräumen. 

Eine solche Regelung, die von meinem Haus voll 
unterstützt wird, wird auch für die von Ihnen ge-
schilderten Verkaufsaktionen einschlägig sein; denn 
in aller Regel wird es sich bei den am Rahmen von 
Kaffeeausflugsfahrten getätigten Geschäften um Ra-
tenkäufe oder Geschäfte mit wiederkehrenden Lei-
stungen — z. B. fortgesetzter Bezug von Lebensmit-
teln oder anderer Waren, Bezug von Sachgesamthei-
ten in Teilleistungen handeln, bei denen die An-
bahnung des Kaufs nicht in ständigen Geschäfts-
räumen des Verkäufers oder seines Vertreters er-
folgt ist. 

Im übrigen werden bei der Beratung der genann-
ten Bundesratsinitiative wie auch bei den Arbeiten 
der von meinem Haus eingesetzten Arbeitsgruppe 
„Verbraucherschutz" die mit dem Schutz des Käu-
fers gegenüber gefährlichen Verkaufspraktiken zu-
sammenhängenden Fragen weiter zu prüfen sein. 
Dabei muß geprüft werden, inwieweit die Käufer 
auch bei Barkäufen anläßlich solcher Kaffeeausflugs-
fahrten geschützt werden müssen, weil sie sich eben-
falls in einer vom normalen Kauf abweichenden 
psychologischen besonderen Situation befinden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Justiz beantwortet. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Finanzen auf. Zur Beantwor-
tung Herr Parlamentarischer Staatssekretär Herms-
dorf. 

Die Fragen 49 und 50 der Abgeordneten Frau Dr. 
Neumeister, die nicht im Saal ist, werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Auch die Fragen 51 und 52 des Herrn Abgeord-
neten Gallus, der ebenfalls nicht da ist, werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 53 wird auf Bitte des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Die Fragen 54 und 55 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun, der nicht im Saal ist, werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Die Frage 56 soll auf Bitte des Fragestellers 
schriftlich beantwortet werden. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 57 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Luda auf: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach auf Grund der jüngsten 
Währungsverluste der Deutschen Bundesbank der Bundesjustiz-
minister veranlaßt worden ist, gegenüber der Deutschen Bundes-
bank zur Frage ihrer Konkursfähigkeit Stellung zu nehmen, und 
ist die Bundesregierung bereit, den Wortlaut der Stellungnahme 
des Bundesjustizministers bekanntzugeben? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Dr. Luda, der 
Bundesminister der Justiz ist nicht zu einer der-
artigen Stellungnahme gegenüber der Bundesbank 
veranlaßt worden. Wohl aber ist vom Präsidenten 
einer Landeszentralbank um eine solche Stellung-
nahme gebeten worden. Da es sich bei dieser Stel-
lungnahme gegenüber einem einzelnen Mitglied des 
Zentralbankrats der Deutschen Bundesbank um 
einen internen Vorgang handelt, beabsichtigt die 
Bundesregierung nicht, ihren Wortlaut im einzelnen 
bekanntzugeben. Ich kann jedoch erklären, daß der 
Herr Bundesminister der Justiz in seinem Antwort-
schreiben festgestellt hat, daß kein Anlaß zu einer 
derartigen Prüfung besteht. Der Jahresabschluß der 
Deutschen Bundesbank für 1972 ist im übrigen im 
Zentralbankrat einstimmig, also auch mit den Stim-
men aller Landeszentralbankpräsidenten, verab-
schiedet worden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Herr Hermsdorf, ging der 
Bundesjustizminister dabei davon aus, daß es sich 
bei den Währungsverlusten der Deutschen Bundes-
bank nur um sogenannte Buchverluste und nicht uni 
echte Substanzverluste gehandelt hat? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Im Prinzip ja. Die Bundes-
regierung ist nicht der Auffassung, daß es sich hier 
um echte Verluste handelt. Denn wir würden ja zu 
einem Umkehrschluß kommen, wenn wir plötzlich 
die D-Mark abwerteten; dann hätten wir laufend 
Gewinne bei der Bundesbank. Schon daran können 
Sie die Absurdität dieser Betrachtungsweise sehen. 

Im übrigen sind wir der Meinung, daß die Bun-
desbank ebenso nicht in Konkurs gehen kann wie 
der Staat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Herr Hermsdorf, ist Ihnen 
bekannt, daß Sie sich mit dieser Auffassung im Ge-
gensatz zu der Auffassung des Zentralbankrats 
und des Bundesbankdirektoriums befinden, und 
stimmen Sie mir nicht zu, daß es, wenn es sich hier 
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Dr. Luda 
um bloße Buchwerte handeln soll, Buchwerte von 
der Art sind, durch welche Bettler zu Millionären 
und Millionäre zu Bettlern werden? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Erstens ist mir bekannt, daß 
es sich hier, im Gegensatz zu Ihren Ausführungen, 
nicht um eine einheitliche Auffassung des ganzen 
Zentralbankrats handelt, 

(Abg. Dr. Luda: Mehrheitliche Auffassung!) 

sondern daß in dieser Betrachtensweise unterschied-
liche Meinungen vorhanden sind. Zweitens würde 
ich nach wie vor sagen, was ich in meiner ersten 
Bemerkung gesagt habe: daß ich es für ausgeschlos-
sen halte, daß die Bundesbank Konkurs machen 
könnte, ebenso wie ich es für ausgeschlossen halte, 
daß dieser Staat Konkurs machen könnte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Die Frage 58 des Abgeordneten Urbaniak sowie 
die Frage 59 des Abgeordneten Eigen werden 
schriftlich beantwortet, da die Fragesteller nicht 
im Saal sind. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Die Frage 60 des Abgeordneten Wurche wird 
auf Bitten des Fragestellers schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär. 

Die Fragen 1 und 2 des Abgeordneten Lenzer aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Ar-
beit und Sozialordnung werden auf Bitten des Frage-
stellers schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Jugend, Familie 
und Gesundheit. Zur Beantwortung steht der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Westphal zur Ver-
fügung. 

Ich rufe die Frage 74 des Abgeordneten Walkhoff 
auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Förderung des Verbands 
Deutscher Studentenschaften aus Bundesmitteln umgehend wieder 
aufzunehmen? 

Bitte schön! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Walkhoff, für die Bundesregierung haben 
der Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit und der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft am 9. Mai 1973 ein Gespräch mit dem 
Vorstand des Verbandes Deutscher Studentenschaf-
ten geführt. Die Ergebnisse dieser Aussprache wer-
den zur Zeit ausgewertet. Die Bundesregierung wird 
ihre Haltung in Kürze dem Parlament darlegen. Dies 
kann im Rahmen der Beantwortung von Punkt 6 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU vom 
9. April 1973, in dem es ebenfalls um die Förderung 

des Verbandes Deutscher Studentenschaften geht, 
geschehen. Da die Vorbereitungen hierzu noch nicht 
abgeschlossen sind, wird um Verständnis dafür ge-
beten, daß im Augenblick eine Antwort noch nicht 
möglich ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Walkhoff (SPD) : Herr Staatssekretär, wie bewer-
tet die Bundesregierung im Zusammenhang mit 
einer Entscheidung über die Wiederförderung des 
VDS das Bekenntnis zur demokratischen Grund-
ordnung der VDS-Charta von 1962, das 1969 wie-
derholt wurde und auch noch Gültigkeit hat? Läßt 
dieses Bekenntnis überhaupt den Verdacht zu, daß 
der VDS gegen die Ziele des Grundgesetzes ver-
stößt, wie man es häufig auch im Gespräch mit Mi-
nisterialbürokraten hören kann? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Walkhoff, die Beurteilung dieser Frage ist 
ja genau Inhalt dessen, was wir zur Zeit erarbeiten. 
Wenn wir zu einer Änderung oder einer Bestätigung 
der Haltung kommen sollten, die auf Grund der 
Entscheidung eines früheren Kabinetts zum Entzug 
von Mitteln geführt hat, muß die Angelegenheit im 
Kabinett beraten werden. Insofern bitte ich um 
Verständnis, daß ich zum Inhalt Ihrer Frage jetzt 
nicht Stellung nehmen kann. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Walkhoff (SPD) : Herr Staatssekretär, vielleicht 
eine Argumentationshilfe für mich. Was würden 
Sie dem Studenten antworten, der mir vor einigen 
Wochen die Frage stellte: Sollte ich als Befürworter 
der sozialliberalen Koalition in Zukunft bei Wahlen 
zu den Studentenparlamenten nicht mehr den SHB 
oder den Liberalen Studentenverband, sondern den 
der CDU nahestehenden RCDS wählen, damit der 
VDS wieder gefördert werden kann? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich 
halte die an Sie gerichtete Frage für etwas seltsam. 
Keiner von uns hat die Absicht, in das freie Wahl-
recht der Studenten einzugreifen oder von ihrer 
Meinungsäußerung abhängig zu machen, wie der 
Verband Deutscher Studentenschaften im Hinblick 
auf seine Förderungswürdigkeit zu beurteilen ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Ich rufe auf die Frage 75 des Abgeordneten Dr. 
Althammer. Der Abgeordnete ist nicht im Saal. Die 
Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 76 ist an anderer Stelle beantwortet 
worden. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Ich rufe auf die Frage 77 des Abgeordneten Metz-

ger. Der Abgeordnete ist nicht im Saal. Die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe auf die Frage 78 des Abgeordneten Baier. 
— Die Frage wird ebenfalls schriftlich beantwortet, 
ebenso die Frage 79 des gleichen Abgeordneten. 
Die Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen B 16 und 17 sind von dem Fragesteller 
zurückgezogen worden. 

Meine Damen und Herren, wir sind etwas früher 
mit der Fragestunde fertig. Ich danke Ihnen, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär. 

Wir kommen jetzt zum Punkt 25 der Tagesord-
nung: 

Beratung des Antrags des Abgeordneten 
Rollmann, Frau Stommel, Frau Schroeder 
(Detmold), Kroll-Schlüter, Braun, Köster, Frau 
Schleicher und der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Reform und Weiterentwicklung des Bun-
desjugendplanes 

Drucksache 7/487 — 

Zur Begründung hat der Abgeordnete Kroll

-

Schlüter das Wort. 

Kroll-Schlüter (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute 
stellt die Fraktion der CDU/CSU erneut den Antrag, 
die seit langem geforderte notwendige Reform des 
Bundesjugendplanes anzustreben und durchzufüh-
ren. Schon in der Regierungserklärung des Bundes-
kanzlers vom Oktober 1969 ist diese Reform ange-
kündigt worden. Wie in vielen anderen Bereichen, 
so ist es auch hier beim Wort geblieben; Taten sind 
nicht gefolgt. Das bedeutet in dem hier anstehenden 
Fall, daß ein nicht eingehaltenes Wort tatsächlich 
Rückstand bedeutet. Die freien Träger der Jugend-
arbeit sind in eine immer schwierigere Situation 
geraten. Das zwiespältige Verhalten der Bundes-
regierung infolge der von ihr wesentlich mitver-
schuldeten inflationären Entwicklung tritt immer 
wieder neu deutlich zutage. So jüngst, als gegenüber 
den Zuwendungsempfängern konsequent die Einhal-
tung des Beschlusses der Bundesregierung ange-
kündigt wurde, auch bei ihnen Stellen einzusparen; 
dann eine auf Drängen der Opposition und der 
freien Verbände erreichte leichte Korrektur, an-
dererseits die Beantragung von über 1000 zusätz-
lichen Planstellen im Haushaltsausschuß für ,die In-
stitutionen des Bundes. Dieses Verhalten stellt die 
Ernsthaftigkeit großer Versprechungen und Ankün-
digungen in Frage. 

Sie wissen ganz genau, meine Damen und Herren, 
daß die freien Verbände, die Verbände der außer-
schulischen Jugendarbeit, ohne qualifizierte Mit-
arbeiter keine gedeihliche Arbeit leisten können. 
Ohne langfristige Sicherheit sind für sie keine 
qualifizierten Mitarbeiter zu erreichen. Insofern ist 
dieses Verhalten der Bundesregierung einfach 
zwiespältig, um nicht ein krasseres Wort zu gebrau-
chen. Ich teile die Auffasung des Bundesjugend-

rings, der dazu sagt: „Auf dem Hintergrund solcher 
Praxis erweisen sich Dialog mit der Jugend und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit als Leerformel." 

Seit seiner Gründung im Jahre 1950 ist der 
Jugendplan jeweils nach Abschluß einer bestimmten 
Periode fortentwickelt worden. Der Schwerpunkt 
der ersten Bundesjugendpläne lag im fürsorgeri-
sehen Bereich, in den fürsorgerischen Aufgaben, lag 
in der Hilfestellung zur Bewältigung der Probleme, 
die durch die Vertreibung und Arbeitslosigkeit ent-
standen waren. Durch Sondermaßnahmen sollte der 
Jugend die Beseitigung der Notstände, von denen 
die gesamte Bevölkerung betroffen war, erleichtert 
werden. Einige Jahre später, ab Mitte der fünfziger 
Jahre, wurde dann der Anteil der laufenden Förde-
rung beträchtlich erhöht, er dominierte. Neue För-
derungsprogramme wurden aufgenommen. Der 
Bundesjugendplan wurde zu einem beweglichen 
Hilfsinstrument staatlicher Jugendpolitik. Wenn er 
diese Beweglichkeit behalten soll, das heißt wenn 
er den Entwicklungen Rechnung tragen soll, wenn 
er in seiner Zielrichtung noch stärker auf die 
Situation und die Probleme der Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft bezogen werden soll, dann ist 
vor allem wichtig, daß wissenschaftlich untersucht 
und erforscht wird, welchen Beitrag der Bundes-
jugendplan zur außerschulischen Jugendbildung lei-
sten kann. Daraus folgt auch, daß die Förderungs-
programme des Bundesjugendplanes einer wissen-
schaftlichen Erfolgskontrolle unterworfen werden 
müssen. Da die Jugendarbeit als eigenständiger 
Bereich der Erziehung und Bildung nur in pluralen 
Strukturen und mit pluralen Inhalten denkbar und 
sinnvoll ist, muß konsequenterweise auch die wis-
senschaftliche Untersuchung und Begleitung und die 
wissenschaftliche Erfolgskontrolle in die plurale 
Verantwortung gegeben werden können. Das heißt, 
nicht nur der Staat, sondern auch die freien Träger 
der Jugendarbeit müssen aus eigenem Entschluß und 
in freier Wahl Forschungsaufträge und Aufträge zur 
wissenschaftlichen Erfolgskontrolle vergeben kön-
nen. Das würde auch bedeuten, und daran habe ich 
keinen Zweifel, daß die wissenschaftliche Theorie 
der Jugendarbeit, die noch in den Anfängen steckt, 
wichtige und vielfältige Impulse bekommen würde. 
Plurale Strukturen und plurale Inhalte erfordern 
plurale Forschung! 

In Ziffer 2 unseres Antrages fordern wir, daß der 
Bundesjugendplan mit der Bildungsplanung von 
Bund und Ländern ständig koordiniert wird. Damit 
meinen wir, daß der Bundesjugendplan mit der Bil-
dungsplanung von Bund und Ländern sowohl finan-
ziell als auch inhaltlich abgestimmt werden muß. 
Abgestimmt werden müssen die Maßnahmen im Be-
reich der außerschulischen und der schulischen Er-
ziehung und Bildung. Ohne diese notwendige Koor-
dination wird man dem Anspruch der Jugendlichen 
auf Erziehung und Bildung nicht gerecht werden 
können. 

Ob diesem Anspruch auf Erziehung und Bildung 
entsprochen werden kann, hängt auch ab von der 
stärkeren Abstimmung des Bundesjugendplans mit 
den Jugendplänen der Länder und Gemeinden. 
Diese Pläne müssen ineinandergreifen, sich ergän- 
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zen. Neue Förderungsprogramme wie das „Son-
derprogramm für besondere Maßnahmen der poli-
tischen Bildung" und „Erprobung neuer Wege in 
der Jugendarbeit" müssen ihre Fortsetzung und 
Ergänzung in den Jugendplänen der Länder und 
Gemeinden finden. Schwierigkeiten, wie sie sich 
z. B. beim Programm „Bildung der Landjugend" in-
folge des Karlsruher Urteils ergeben haben, sollten 
in Zukunft vermieden werden können. Die dem 
Bund entzogene Förderungskompetenz ist nicht von 
allen Bundesländern übernommen und ausgefüllt 
worden. Dies hat zu einer großen Unsicherheit und 
zu untragbaren finanziellen Lasten bei den Trägern 
der Landjugendarbeit geführt. Wir fordern daher 
eine Kommission aus Vertretern des Bundes, der 
Länder und der kommunalen Spitzenverbände, die 
wesentlich dazu beitragen könnte, daß die Jugend-
pläne stärker aufeinander abgestimmt werden und 
daß entsprechend den Steigerungsraten in anderen 
Bereichen auch die Etats der Jugendpläne die not-
wendigen und vertretbaren Steigerungsraten auf-
weisen. 

In Ziffer 4 fordern wir, daß der Bundesjugend-
plan vom Prinzip der Förderung der Träger zum 
Prinzip der Förderung von Sachaufgaben umgestellt 
wird, dies deshalb, um eine stärkere Transparenz 
und größere Effektivität des Bundesjugendplanes zu 
erreichen. Ich bitte, daß Sie diese Ziffer 4 auch in 
Verbindung mit Ziffer 6 sehen, wo wir eine Grund-
ausstattung fordern, die eine langfristige Sicherheit 
der außerschulischen Jugendarbeit durch die freien 
Träger bietet. Das Sachprinzip erfordert die Glie-
derung der Förderungsprogramme nach Sachberei-
chen, also ein Abgehen von der bisher üblichen 
Mischförderung. An den neu zu schaffenden Sach-
titeln sollen alle anerkannten Träger teilnehmen 
können, die Erfahrung, Sachkunde und Zuverlässig-
keit nachweisen können. Die Einführung des Sach-
prinzips zuungunsten des Trägerprinzips würde u. a. 
Parlament und Öffentlichkeit deutlich machen, wel-
che Mittel tatsächlich für politische Bildung und 
welche für andere Bildungsprogramme aufgewandt 
werden. Außerdem würde deutlich, welche Mittel 
für die Planungs- und Leitungsaufgaben der Ver-
bände und Einrichtungen und für deren Mitarbeiter 
eingesetzt werden. 

Die Einführung des Sachprinzips bedeutet auch 
die Zusammenfassung der Förderung der politischen 
Bildung in einem Programm. Derzeit wird, wie 
Sie wissen, die politische Bildung in mehreren Pro-
grammen gefördert. Wir meinen, daß dieses eben 
in einem zusammengefaßt werden sollte. 

Die Einführung eines umfassenden Sachpro-
gramms „Politische, soziale und berufsbezogene 
Bildung" könnte zugleich Bildungs- und Sozialpro-
gramm sein. Dies käme der Forderung des Teils E 
des Gesamtbildungsplans entgegen, wonach poli-
tische Bildung zum sozialen Engagement führen soll. 
Die sozialen Dienste wären damit nicht mehr in der 
Gefahr, zum Berufsfindungsjahr zu degenerieren, 
weil sie unmittelbar im Zusammenhang mit der po-
litischen und sozialen Bildung gewissermaßen als 
Aktions- und Informationsfeld innerhalb einer 
praxisorientierten aktuellen politischen Bildung 

wirksam werden könnten. Die Einführung eines 
fassenden Sachprogramms „Politische, soziale und 
berufsbezogene Jugendbildung" meint also, daß 
politische und soziale Bildung zum prinzipiellen 
Ausgangspunkt gemacht wird, daß von da her Pro-
gramme zusammengefaßt werden, daß politisches 
und soziales Lernen zum tragenden Prinzip wird. 

Das Sachprinzip sollte auch angewandt werden für 
die Programme kultureller Bildung und Jugendfor-
schung, bzw. hier zunächst ausschließlich für den 
Bereich der kulturellen Bildung. Wenn es zutrifft, 
daß der außerschulischen Jugendarbeit im Bildungs-
wesen besonders die Aufgabe zufällt, Kreativität 
zu wecken und zu fördern und Leistungszwänge ab-
zubauen, müßte gerade im Bereich der kulturellen 
Jugendarbeit eine konzentrierte Förderung einset-
zen. Diese dürfte nicht nur auf Fachorganisationen 
beschränkt sein. Die Mittel, die von den Jugend-
und Studentenverbänden bisher für diese Aufgaben 
eingesetzt worden sind, sollten in das Sachpro-
gramm „Kulturelle Bildung" eingebracht werden. 

Zum Schluß noch ein kurzes Wort zum Ausbau des 
Förderungssystems für die im Bildungswesen bis-
her unterrepräsentierten Gesellschaftsschichten. Zur 
Erfüllung eines solchen Vorhabens der Bildungs-
planung reichen die bisherigen Bemühungen im 
Bundesjugendplan, die jeweils aus aktuellem Anlaß 
entwickelt wurden, nicht aus. In einem Programm 
zur Weckung des Bildungswillens in diesen Schich-
ten gehört vornehmlich die Entwicklung von Metho-
den der Zielgruppenansprache unter ständiger be-
gleitender Beobachtung der Wirksamkeit. Die För-
derung sollte sich lediglich darauf beschränken, Ini

-

tiativen zu wecken und zu fördern, die die Jugend-
lichen befähigen, an der regulären Bildungsarbeit 
teilzunehmen. 

Ich habe schon auf unseren Vorschlag hingewie-
sen, einen Titel „Planungs- und Leitungsaufgaben 
der Träger der freien Jugendhilfe" zu schaffen 
einfach deshalb, um eine finanzielle Grundausstat-
tung der freien Träger sicherzustellen. Das jetzt 
praktizierte Förderungssystem bietet keine lang-
fristige Sicherheit als Voraussetzung für kontinu-
ierliche Bildungsarbeit. Wenn dieses die notwendige 
Sicherheit nicht bietende Förderungssystem infolge 
konjunktureller Schwankungen auch noch negativ 
ergänzt wird durch bestimmte Beschlüsse der Bun-
desregierung, die wir alle kennen und wie sie erst 
kürzlich gefaßt worden sind, bedeutet das die exi-
stentielle Gefährdung der Jugendverbände. 

Kreativität zu wecken und zu fördern und Leistungs-
zwänge abzubauen — ich darf dies noch einmal beto-
nen , ist vor allem das Ziel der Jugendarbeit, wie 
wir sie in der Zielsetzung durch die Förderungspro-
gramme garantiert wissen möchten. Die Wirklichkeit 
der Jugendverbände und die Zielsetzung der außer-
schulischen Jugendarbeit sind das, was wir mit un-
serem Antrag verbessern möchten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Anbuhl. 
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Anbuhl (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Wegen der vorgerückten Zeit werde ich 
mich auf wenige Punkte des sehr mageren CDU/CSU-
Papiers beschränken. 

Erstens. Selbst die Opposition müßte wissen, daß 
seit Beginn der sozialliberalen Koalition eine Pe-
riode von Reformen und Versuchen im Bereich des 
Bundesjugendplanes begonnen hat, daß eine Kom-
mission zur Reform der Richtlinien dieses Planes 
sofort nach Regierungsantritt ihre Arbeit aufgenom-
men hat und daß 1971 auf Grund dieser Arbeit neue 
Richtlinien erlassen wurden, die sich insgesamt be-
währt haben. Dies gilt besonders für Maßnahmen 
für sozial benachteiligte Jugendliche. 

Zweitens. Der Opposition kann doch nicht ent-
gangen sein, daß zur Zeit und seit geraumer Zeit 
ein Perspektivplan beraten wird, der die inhaltliche, 
methodische und finanzielle Weiterentwicklung der 
Förderungsprogramme für einen längeren Zeitraum 
überschaubar machen soll. Diese diffizile Arbeit 
kann im Interesse der geförderten Jugend nicht 
überstürzt als Stückwerk beendet werden. 

Drittens. Es ist den Bemühungen des Bundes zu 
danken, daß in dem zum Beschluß anstehenden 
Bildungsgesamtplan die Aufgaben der außerschuli-
schen Jugendbildung angemessen berücksichtigt 
wurden. In diesem maßgeblich vom Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit erarbeite-
ten Abschnitt des Bildungsgesamtplans wird bereits 
auf die Notwendigkeit einer stärkeren Beteiligung 
der Wissenschaft und Forschung beim Ausbau der 
außerschulischen Jugendbildung hingewiesen. Eine 
Kooperation von Bund und Ländern ist dabei selbst-
verständlich. 

Viertens. Die Bundesregierung und besonders 
Staatssekretär Westphal waren mit ihren Initiati-
ven im internationalen Jugendbereich erfolgreich. 
Die Gründung des Europäischen Jugendwerks, des-
sen Arbeit nun anzulaufen beginnt, ist dafür ein 
sichtbares Zeichen. 

Viertens. Der Bundesjugendplan geht gegenwär-
tig weder, wie Sie, Herr Kollege Kroll-Schlüter, 
unterstreichen, ausschließlich vom Prinzip der För-
derung der Träger noch von dem der Sachausgaben, 
sondern eben von einem gemischten System aus. 

(Abg. Kroll-Schlüter: Davon habe ich ge-
sprochen!) 

— Herr Kollege, der Vorschlag der Opposition auf 
Umstellung der Förderungspraxis ist nicht neu, 
sondern schon seit 1970 aus ganz anderen Kreisen 
bekannt. 

(Abg. Kroll-Schlüter: Aber nicht verwirk

-

licht!) 

— Nein, natürlich nicht, weil die Auswirkung die-
ser Umstellung nicht geklärt ist. Es ist keineswegs 
sicher - und das unterstreichen auch immer die 
Jugendverbände —, daß dadurch mehr Effektivität, 
Transparenz und Demokratie erreicht wird. Im Ge-
genteil, es besteht die Gefahr, daß das gesamte 
Verfahren bürokratisiert wird. Wir werden auf kei-
nen Fall eine übereilte Umstellung mitmachen. Das 
wollen die Jugendverbände auch nicht. 

Als Fazit zu Ihrem Antrag darf ich sagen: Er ist 
völlig überflüssig, weil er offene Türen einrennt 
und längst Verwirklichtes fordert. Meine Fraktion 
wird die Weiterentwicklung des Bundesjugendpla-
nes in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Verbänden und der Wissenschaft im größeren Rah-
men der Gesamtreform des Jugendhilferechts bera-
ten. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die 
Vorlage des Diskussionsentwurfs eines Jugendhilfe-
gesetzes als eine Voraussetzung für dieses Reform-
werk. Wir sind zu einer fairen öffentlichen Diskus-
sion auch über neue Ideen bereit und werden die 
Bundesregierung von unserer Fraktion aus bei der 
Formulierung langfristiger Perspektiven in kriti-
scher Solidarität unterstützen. 

Wir sollten darüber hinaus alle gemeinsam dazu 
beitragen, daß in der Öffentlichkeit das Interesse 
und Verständnis für die Verwendung öffentlicher 
Mittel für die Jugendarbeit gestärkt wird und daß 
gerade in diesem Bereich wichtige Maßnahmen bei 
Konjunkturschwankungen nicht in Frage gestellt 
werden. 

Abschließend möchte ich im Namen meiner Frak-
tion allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Ju-
gendgruppenleitern danken, ohne deren uneigen-
nützigen Einsatz Jugendarbeit in der Bundesrepu-
blik undenkbar und eine Diskussion über den Bun-
desjugendplan schlichtweg unsinnig wäre. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Christ. 

Christ (FDP) : Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Antrag der Oppo-
sition, der beansprucht, Vorschläge zur Reform des 
Bundesjugendplans zu machen, darf wohl kritisch 
daraufhin überprüft werden, ob er diesem eigenen 
Anspruch gerecht wird. Mit Enttäuschung wird man 
dann aber bei der Prüfung des Antrags feststellen, 
daß er eine lose Anhäufung von Unverbindlichkei-
ten, Selbstverständlichkeiten und plakativen Schlag-
worten enthält, nur nicht das enthält, was man von 
ihm erwartet, nämlich konkrete Vorschläge zur Wei-
terentwicklung des Bundesjugendplans. Damit wäre 
an sich schon das Wichtigste über diesen Schau-
fensterantrag gesagt, mit dem die Opposition ver-
geblich den Eindruck erwecken will, als sei bei ihr 
die Jugendpolitik in besseren Händen als bei der 
sozialliberalen Koalition. Trotzdem will ich auf 
einige dieser Gedanken in dem Antrag eingehen 
und Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung des 
Bundesjugendplans aufzeigen. 

Zunächst zu dem Hauptvorwurf der Opposition, 
nämlich daß hier keine eigentliche Reform statt-
gefunden habe, wie sie in der Regierungserklärung 
vom 28. Oktober 1969 angekündigt worden sei. Nun, 
diese Behauptung kann nur derjenige aufstellen, 
der unter Reform einen einmaligen großen Reform-
akt versteht und darunter nicht einen Prozeß der 
ständigen kritischen Weiterentwicklung begreift. 
Genau das ist aber seit 1969 in der Diskussion mit 
den betroffenen Jugendverbänden und den freien 
Trägern geschehen. Die neuen Richtlinien vom 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 	1897 

Christ 
1. Januar 1971 sind dafür ein überzeugender Beweis. 
Die Arbeit der Richtlinienkommission ist natürlich 
noch nicht beendet. Die neuen Richtlinien werden 
jetzt erprobt und durch die Tätigkeit der Richtlinien-
kommission in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
kuratorium sinnvoll und kontinuierlich weiterent-
wickelt. Wir als die dafür Verantwortlichen im Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit und das 
Parlament erwarten von der Regierung bald einen 
Perspektivplan, der die inhaltliche, methodische und 
finanzielle Weiterentwicklung der Förderungspro-
gramme des Bundesjugendplans für einen längeren 
Zeitraum überschaubar machen soll. 

In engem Zusammenhang damit steht auch die 
Frage der wissenschaftlichen Erfolgskontrolle. Hier 
möchte ich den Antragstellern zum Teil zustimmen, 
nämlich in dem Punkt, daß das Instrument der wis-
senschaftlichen Erfolgskontrolle bei den einzelnen 
Förderungsmaßnahmen verbessert werden muß. 

An dieser Stelle ist es auch sinnvoll, auf das Sy-
stem der Förderung einzugehen, also auf die Frage, 
ob Förderung der Träger oder Förderung von Sach-
aufgaben. Zum Leidwesen mancher Träger, wie z. B. 
der politischen Jugendorganisation in unserer Par-
tei, ist die Umstellung von institutioneller auf Pro-
jektförderung bereits erfolgt. Wenn man dies aber 
als einheitliches und durchgängiges Prinzip verlangt, 
verkennt man die Schwierigkeiten, die bei einer sol-
chen Form von Förderung auftreten würden. Hier 
kann nicht mechanistisch ein einheitliches System 
für alle Träger verlangt werden. Wohl aber ist es im 
Interesse einer möglichst hohen Effizienz und einer 
klaren Durchschaubarkeit angebracht, soweit wie 
möglich auf die Förderung von Sachaufgaben umzu-
stellen. Aber dies sind Selbstverständlichkeiten, die 
von dieser Koalition längst gesehen und auch prakti-
ziert werden. 

Lassen Sie mich zum Schluß mit einer Bemerkung 
noch auf die sehr umfangreiche Ziffer 5 eingehen. 
Was hier in dieser plakativen Aufzählung gefordert 
wird nach dem Motto: erhalten, ausbauen oder neu 
schaffen, ist in dieser Unverbindlichkeit nicht zu 
überbieten. Wer anderen vorhält, sie hätten ein Re-
formversprechen nicht erfüllt, der muß sich schon die 
Frage gefallen lassen, was er eigentlich konkret 
will, wenn er selbst Reformvorschläge ankündigt. 

Es ist müßig, sich mit dem Reform- und Forde-
rungskatalog der Ziffer 5 näher zu beschäftigen, da 
er so abgefaßt ist, daß ihm letztlich alle Seiten die-
ses Hauses ihre Zustimmung geben könnten, ohne 
daß damit etwas über die konkrete Machbarkeit, 
über die inhaltliche Ausfüllung, ganz zu schweigen 
von den finanziellen Problemen bei dieser Aus-
füllung, gesagt worden wäre. 

Vielleicht hat der Antrag aber trotz aller Unver-
bindlichkeiten und Schlagworte etwas Gutes. Der 
Ausschuß könnte diesen an ihn überwiesenen An-
trag zum Anlaß nehmen, die Bundesregierung zu 
bitten, ihm bei nächster Gelegenheit einen Erfah-
rungsbericht über den Bundesjugendplan vorzu-
legen und auch die Entwicklungsvorstellungen dar-
zulegen, wie dies weitergeführt werden soll. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Frau Funckes Das Wort hat 
der Parlamentarische Staatssekretär Westphal. 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bitte gestat-
ten Sie dem Vertreter der Regierung zu dieser De-
batte auch noch ein Wort, obwohl ich viel Verständ-
nis dafür habe, daß Sie alle erwarten, daß die 
Schlußglocke erklingt. 

Das Förderungssystem des Bundes für den ge-
samten Bereich der außerschulischen Jugendarbeit 
und der Jugendhilfe weiterzuentwickeln, Herr Kol-
lege Kroll-Schlüter, es inhaltlich zu verbessern, 
neuen Gegebenheiten der Jugendarbeit anzupassen, 
mit besonderen Schwerpunkten zu versehen, ist ein 
ständiger Prozeß. Ob dafür der Begriff der „Reform" 
Verwendung finden soll oder nicht, ist für mich 
kein Gegenstand, über den es lohnt sich auseinan-
derzusetzen. Wichtig ist, daß der Prozeß der Ver-
besserung vorangetrieben wird und daß dies mit 
den freien Trägern der Jugendhilfe gemeinsam ge-
schieht. 

Genau dies ist das, was wir getan haben, seit wir 
im Jahre 1969 im damals neu gebildeten Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
die Verantwortung für die Jugendpolitik des Bun-
des übernahmen. Nach entsprechender Vorarbeit 
einer Kommission zur Reform der Richtlinien des 
Bundesjugendplans — darauf haben die beiden Kol-
legen vorher schon hingewiesen — wurden am 
1. Januar 1971 neue Richtlinien in Kraft gesetzt. Der 
Bundesjugendplan hat wirklich durchgängig die För-
derung der politischen Bildung junger Menschen 
als Schwerpunkt erhalten. In den Bundesjugend-
plan  wurden neue Programme eingefügt. Ich möchte 
insbesondere das Programm zur Erprobung neuer 
Wege der Jugendarbeit hervorheben. 

Der Umfang der bereitgestellten Förderungsmit-
tel im Bundesjugendplan wurde von 1968 mit 
48,5 Millionen DM auf 1972 mit 71,5 Millionen DM 
erhöht — das ist der allgemeine Bundesjugendplan 
— und kann für 1973, also den jetzt vor der Verab-
schiedung stehenden Bundeshaushalt, mit 75,3 Mil-
lionen DM ohne die Maßnahmen gegen den 
Rauschmittelmißbrauch, die im Bundeshaushalt wie-
der extra notiert werden — wohl schon als beschlos-
sen gelten. Wir haben also auch hier wieder eine 
beachtliche Steigerungsrate. 

Der vorgelegte Diskussionsentwurf zum Jugend-
hilfegesetz enthält das, was auf Bundesebene durch 
gesetzliche Bestimmungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen Begrenzungen machbar ist zur Ab-
sicherung der Förderung der außerschulischen Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe. 

Meine Damen und Herren, unser Förderungssy-
stem hilft neben der politischen Jugendbildung in-
nerhalb und außerhalb der Jugendverbände auch 
der internationalen Jugendbegegnung, der sozialen 
und berufsbezogenen Jugendbildung, der gesell-
schaftlichen Eingliederung jugendlicher Spätaus

-

siedler, der kulturellen Jugendbildung, der  sport-
lichen  Jugendarbeit, der Fortbildung von Mitarbei- 
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tern der Jugendhilfe sowie der Jugendarbeit in den 
zentralen Organisationen, also den Jugendverbän-
den und den zahlreichen Fachorganisationen des 
weiten Jugendhilfebereichs. Dazu kommt die Förde-
rung der Jugendforschung, vornehmlich — aber 
nicht nur — über das Deutsche Jugendinstitut. Daß 
auch andere Antragsteller und Durchführer für For-
schung in Frage kommen, möchte ich gern bestäti-
gen. Sie haben gesagt: plurale Forschung; Haupt-
sache, nicht plurale Ergebnisse, denn dann wird es 
mit der Forschung problematisch. Aber insgesamt 
gesehen kann ich Ihnen hier bestätigen, daß das 
Deutsche Jugendinstitut aus unserer Sicht die vor-
rangige Adresse ist, die es auszubauen gilt, um For-
schungsarbeit im Jugendbereich zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Liste 
mit Inhalten der Jugendförderung des Bundes hier 
gehört haben und zum Vergleich den Antrag der 
CDU/CSU-Fraktion lesen, dann ist doch die Frage: 
Was beabsichtigt die Opposition mit einem Antrag, 
der vornehmlich Dinge fordert, die längst vorhan-
den sind oder schon vor Jahren gemacht wurden? 

Dort wird z. B. verlangt, die Jugendforschung zu 
verstärken, um wissenschaftlich zu untersuchen, 
welchen Beitrag der Bundesjugendplan zur außer-
schulischen Jugendbildung leistet. Ich darf Ihnen 
nur einige Titel laufender Forschungsarbeiten aus 
diesem Bereich nennen: Kulturinteressen von Kin-
dern und Jugendlichen, Analyse projektorientierter 
Arbeit mit Lehrlingen, Legitimationsproblematik 
von Jugendorganisationen, die Rolle der Jugend-
verbände in der Gesellschaft, modellhafte Aktivi-
täten in den Jugendämtern, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist nicht das 
Problem!) 

internationale Jugendgemeinschaftsdienste, Ent-
wicklung von didaktischen Materialien zur politi-
schen Bildung, Erhebung zum Berufsbild von Ju-
gendbildungsreferenten alles Forschungsarbeiten 
in diesem Bereich, und dies ist ein kleiner Aus-
schnitt. 

Wenn Sie sagen, zur Erfolgskontrolle sollte man 
Forschungsarbeit einsetzen, will ich Ihnen gern 
prinzipiell zustimmen. Bloß weiß ich aus vielen 
Jahren der Mitarbeit auf diesen Gebieten, daß das 
bisher nicht dazu geführt hat, klarer zu sehen, wie 
man dieses schwierige Gebiet wirklich in den Griff 
bekommen kann. 

Ich will mich der Diskussion über die Dinge nicht 
entziehen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß schon 
viele darüber nachgedacht und gemeint haben, For-
schung könne uns helfen. Aber sie war auf diesem 
schwierigen Sektor nicht in jedem Fall eine wirk-
liche Hilfe. 

Da wird von der CDU verlangt, den Bundes-
jugendplan mit der Bildungsplanung von Bund und 
Ländern ständig zu koordinieren. Meine Damen und 
Herren, die Antragsteller müßten doch wissen, daß 
auf unser Betreiben ein eigener Abschnitt über die 
außerschulische Jugendbildung in den Bildungs

-

gesamtplan, der nun, so hoffe ich, am 15. Juni 
verabschiedet werden wird, aufgenommen worden 
ist. 

Ganz unverständlich wird der Antrag, wenn er 
dazu auffordert, bestimmte Förderungsprogramme 
„zu erhalten, zusammenzufassen, auszubauen oder 
neu zu schaffen". Ich habe immer wieder darüber 
nachgedacht, wie das eigentlich gemeint ist. Neh-
men wir ein Beispiel. Unter 5 b) heißt es: „inter-
nationale Jugendarbeit, Deutsch-Französisches Ju-
gendwerk, Europäisches Jugendwerk". Ja, sollen 
wir das nun zusammenfassen, sollen wir das erhal-
ten, sollen wir es neu schaffen oder ausbauen? So 
irritierend ist die Formulierung Ihres Antrags. 

Von der gleichen unklaren Formulierung muß im 
Hinblick auf die ganze Liste der aufgezählten Pro-
gramme gesprochen werden. Hier kann kein ein-
ziges Programm neu geschaffen werden, weil alle 
Programme bereits da sind und gefördert werden. 

Das war wirklich, so muß ich sagen, keine reife 
Leistung. Eigentlich würde ich das lieber an die 
Adresse von Herrn Rollmann sagen, der heute, wie 
ich weiß, nicht hier sein kann, denn er ist es ja 
wohl gewesen, der diesen Antrag einmal formuliert 
und ihn auch schon in der vorigen Runde in fast 
gleichem Wortlaut vorgelegt hat. 

Ist die Verbindung von Herrn Rollmann und von 
Ihnen zu den freien Trägern der Jugendarbeit oder 
zu den Mitgliedern des Bundesjugendkuratoriums 
denn so schlecht, daß Sie dort die Kritik an diesem 
Antrag und seiner Formulierung, das Kopfschütteln 
über diese Formulierungen nicht mitbekommen 
haben, so daß Sie daraus keine Konsequenzen für 
eine Neuformulierung ziehen konnten? 

Mir scheint, meine Damen und Herren, der Bun-
destag ist gut beraten, wenn er zwar die Gelegen-
heit nützt, wieder einmal unser Förderungssystem 
im Ausschuß zu diskutieren und dazu diesen Antrag 
zu benutzen, aber es dann zu vermeiden, einen An-
trag zu beschließen, dessen wesentliche Forderun-
gen längst erfüllt sind und der sonst nur Unklar-
heiten bewirkt. 

Die Bundesregierung wird in absehbarer Zeit auch 
dem Bundestag ihre Vorstellungen vorlegen, wie 
dem Bundesjugendplan eine längerfristige Perspek-
tive gegeben werden kann. 

Mit den Worten von Frau Bundesminister Focke, 
die vor dem Bundesjugendkuratorium dazu gespro-
chen hat, möchte ich jetzt noch einmal deutlich 
machen, worum es sich bei dem Perspektivplan han-
delt, damit sich bei Ihnen keine falschen Vorstellun-
gen festsetzen können. 

Es geht darum, gegenüber der Öffentlichkeit die 
Begründung und Zielsetzung der Jugendförderung 
des Bundes darzulegen, d. h. wir wollen Partner 
finden für die Notwendigkeit der Jugendförde-
rung durch den Bund. 

Es geht darum, gegenüber den jungen Menschen 
durch den Perspektivplan zu verdeutlichen, welche 
Daueraufgaben und welche neuen Aufgaben der 
Jugendarbeit und Jugendhilfe der Bund mit Förde-
rungsmitteln versieht. Das heißt, es geht auch dar-
um, den jungen Leuten draußen verständlich zu 
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machen, worauf die Förderung abzielt und wofür 
es öffentliche Mittel in diesem Bereich gibt. 

Schließlich soll der Perspektivplan gegenüber den 
Trägern der Jugendhilfe den Rahmen abstecken, in 
dem künftig in Zusammenarbeit mit diesen freien 
Trägern der Bundesjugendplan inhaltlich, metho-
disch und finanziell weiterentwickelt werden soll. 
Wir wollen uns also an die Träger wenden und 
ihnen sagen, was machbar ist und was nicht. 

Wir legen Wert darauf, daß in einer engen Ver-
bindung mit dieser geplanten Darlegung auch erste 
Gedanken zur Diskussion gestellt werden, die den 
Bundesjugendplan in einen größeren Zusammen-
hang von Sozialisationsaufgaben stellen, also: Wel-
che gesellschaftlichen Hilfen im Sinne der Förde-
rung sind erforderlich und können gewährt werden, 
wenn man bei der frühkindlichen Erziehung ansetzt 
und den Kreis so umfassend zieht, daß er wieder 
bis hin zur jungen Familie reicht? Mir ist klar, daß 
es dabei zunächst nur um einen skizzenhaften Ent-
wurf gehen kann, über den es dann gemeinsam 
nachzudenken und Partner für seine Realisierung 
zu finden gilt. 

Sie sehen, es geht auch hierbei nicht um eine 
Umstülpung des ganzen Förderungssystems. Wir 
stehen vor der ernüchternden Tatsache, daß Jugend-
förderung in vieler Hinsicht eine Daueraufgabe mit 
im wesentlichen gleichbleibenden Grundelementen 
und Förderungsplangliederungen geworden ist. 

Das behindert nicht die dauernde Suche nach 
neuen Erkenntnissen, die es uns ermöglichen, Ver-
besserungen zu entwickeln. Ein eigenes Experimen-
tierprogramm steht dafür mit Förderungsmitteln 
und ohne allzu starre Richtlinienbindung für das 
Ausprobieren neuer Ideen in der Jugendarbeit zur 
Verfügung. 

Dies war es, was ich bei der Einbringung Ihres 
Antrags gerne sagen wollte. 

Angesichts der Tatsache, daß wohl Herr Rollmann 
derjenige war, der ihn formuliert hat, möchte ich 
auf seine Formulierung zurückkommen und wie ein 
Hamburger mit „Klein-Erna" sagen: Tut ja nix, 
aber was soll das?! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wortmeldungen 
liegen nicht mehr vor. Der Ältestenrat empfiehlt 
Überweisung an den Ausschuß für Jugend, Familie 
und Gesundheit — federführend und an den 
Haushaltsausschuß — mitberatend —. Ich bitte um 
Zustimmung zu dieser Überweisung. — Danke schön. 
Es ist so geschehen. 

Ich rufe den Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
(11. Ausschuß) zu dem von der Bundesregie-
rung vorgelegten Vorschlag der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften für eine 
Verordnung (EWG) des Rates über das auf 
Arbeitsverhältnisse innerhalb der Gemein-
schaft anzuwendende Konfliktsrecht 

— Drucksachen VI/3239, 7/525 —

Berichterstatter: Abgeordneter Lutz 

Wünscht jemand das Wort dazu? — Das ist nicht 
der Fall. 

Dann kommen wir zur Beschlußfassung. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist so 
beschlossen. 

Wir kommen noch zu einem Zusatzpunkt: 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über die Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik 

— Drucksache 7/420 —  

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Ich schließe ,die Aussprache. Der Ältestenrat 
empfiehlt Überweisung an den Ausschuß für inner-
deutsche Beziehungen. — Ich höre keinen Wider-
spruch; es ist so beschlossen. 

Damit stehen wir am Ende unserer heutigen Sit-
zung. Ich berufe die nächste Sitzung des Hauses auf 
Mittwoch, den 23. Mai, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.10 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Abelein 	 18. 5. 
Dr. Achenbach * 	 18. 5. 
Dr. Ahrens ** 	 19. 5. 
Dr. Aigner 	 18. 5. 
Alber ** 	 19. 5. 
Amrehn ** 	19. 5. 
Barche 	 26. 5. 
Behrendt * 	18. 5. 
Benz 	 18. 5. 
Dr. Dr. h. c. Birrenbach 	26. 5. 
Blumenfeld *** 	 20. 5. 
Frau von Bothmer ** 	 19. 5. 
Buchstaller *** 	 20. 5. 
Büchner (Speyer) ** 	19. 5. 
Dr. Burgbacher *** 	 20. 5. 
Dr. Carstens (Fehmarn) ** 	19. 5. 
Dr. Corterier *** 	 20. 5. 
Coppik 	 26. 5. 
Damm *** 	 20. 5. 
van Delden *** 	 20. 5. 
Dr. Dregger ** 	 19. 5. 
Eckerland 	 26. 5. 
Eigen 	 18. 5. 
Dr. Enders ** 	 19. 5. 
Entrup 	 18. 5. 
Flämig *** 	 20. 5. 
Frehsee * 	 18. 5. 
Dr. Früh 	 18. 5. 
Dr. Geßner *** 	 20. 5. 
Dr. Glotz 	 18. 5. 
Dr. Gölter ** 	 19. 5. 
Haase (Fürth) 	 18. 5. 
Dr. Holtz ** 	19. 5. 
Jäger (Wangen) 	 18. 5. 
Jahn (Braunschweig) * 	 18. 5. 
Kahn-Ackermann ** 	 19. 5. 
Kater * 	 18. 5. 
Dr. Kempfler 	 19. 5. 
Dr. Klepsch *** 	 20. 5. 
Dr. Kliesing ** 	19. 5. 
Köster 	 18. 5. 
Krall *** 	 20. 5. 
Dr. Kreile 	 18. 5. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 	24. 5. 
Lagershausen ** 	 19. 5. 
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Lenzer ** 	 19. 5. 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündlichen Fragen der Abgeordneten 
Frau Dr. Neumeister (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Fragen A 49 und 50) : 

Hält es die Bundesregierung für vereinbar mit dem Gleich-
behandlungsgebot des Grundgesetzes, wenn nur Arbeitnehmer 
hinsichtlich der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit von der Einkommensteuer- bzw. Lohnsteuerpflicht befreit 
werden und nicht im gleichen Umfang auch Selbständige, z. B. 
niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, die nachts oder an Sonn-
und Feiertagen von Patienten in Anspruch genommen werden? 

Ist sich die Bundesregierung bei ihrer entsprechenden gesetz-
geberischen Initiative darüber im klaren, daß die derzeitige 
steuergesetzliche Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern und 
Selbständigen, z. B. in § 34 a des Einkommensteuergesetzes, 
nach der einschlägigen Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 15. Januar 1969 gegen das Gleichbehandlungsgebot 
des Grundgesetzes verstößt? 

Die Bundesregierung hält es mit dem Gleichheits-
grundsatz des Artikels 3 des Grundgesetzes für ver-
einbar, daß die Steuerfreiheit von Zuschlägen für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit auf Arbeit-
nehmer beschränkt ist. In dem von Ihnen genannten 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Ja-
nuar 1969 ist lediglich die damalige steuerliche Un-
gleichbehandlung der Arbeitnehmer gerügt und nur 
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für diesen Personenkreis eine Gleichbehandlung ge-
fordert worden. Der Beschluß läßt keine Gesichts-
punkte erkennen, die aus verfassungsrechtlichen 
Gründen die Einführung entsprechender Steuerver-
günstigungen für selbständig Tätige notwendig ma-
chen würde. Nach Auffassung der Bundesregierung 
unterscheidet sich die Arbeitsleistung eines in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehenden Arbeitnehmers 
und die Tätigkeit eines selbständig Tätigen in we-
sentlichen Punkten voneinander, so daß eine ein-
heitliche steuerliche Behandlung der außerhalb der 
normalen Arbeitszeit erbrachten Arbeitsleistung 
bei Arbeitnehmern und selbständig Tätigen nicht 
geboten ist. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Gallus (FDP) (Drucksache 7/555 Fragen A 51 und 52) : 

Über wieviel Grundbesitz verfügt der Bund? 

Wieviel Grund und Boden hat der Bund in den letzten Jahren 
für soziale und bodenpolitische Zwecke und zu welchen Preisen 
zur Verfügung gestellt? 

Der Bund ist nach den letzten Ergebnissen der 
Rechnungslegung über sein Vermögen zum 1. Ja-
nuar 1972 Eigentümer von Grundstücken im Umfang 
von 341 000 ha. Dazu kommen die Sondervermögen 
von Bahn und Post mit 115 000 ha. Schließlich treten 
noch hinzu die Liegenschaften im Gemeingebrauch, 
das sind die Bundesautobahnen, die Bundesstraßen 
und die Binnenwasserstraßen in einer Größe von 
zusammen 267 000 ha. 

Seit 1958 hat der Bund in größerem Umfange 
Teile seines Grundbesitzes veräußert. Bis zum 
31. Dezember 1972 sind für das Wohnungs- und 
Siedlungswesen 4 454 ha zu einem Kaufpreis von 
304,4 Millionen DM veräußert und auf die Erwerber 
umgeschrieben worden. Entsprechend den haushalts-
rechtlichen Bestimmungen wurden die Kaufpreise 
nach der Ortsüblichkeit, jedoch unter Vermeidung 
von Spitzenpreisen, ermittelt. Seit 1961 konnte beim 
sozialen Wohnungsbau auf den so ermittelten Ver-
kehrswert ein Kaufpreisnachlaß von bis zu 30 v. H. 
nach Maßgabe eines Haushaltsvermerks gewährt 
werden. 

Für andere soziale Zwecke konnte ein Kaufpreis-
nachlaß nicht gewährt werden. Es sind auch keine 
Aufzeichnungen darüber vorhanden, in welchem 
Umfang Gelände hierfür bereitgestellt worden ist. 

Etwas anderes gilt für die Zeit seit Inkrafttreten 
des Grundstücksverbilligungsgesetzes vom 16. Juli 
1971, nach dem sowohl für Zwecke des Wohnungs-
baues als auch für andere soziale Zwecke eine ver-
billigte Veräußerung möglich ist. Über die Ver-
kaufsergebnisse nach dem Grundstücksverbilli-
gungsgesetz hat die Bundesregierung dem Bundes-
tag kürzlich Bericht erstattet. Ich darf insoweit auf 
die Drucksache 7/282 verweisen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Seefeld (SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 53) : 

Entspricht es den Tatsachen, daß die Dienstkraftwagen des 
Bundes noch immer nicht serienmäßig mit Sicherheitsgurten und 
Kopfstützen ausgerüstet sind? 

Es trifft zu, daß Dienstkraftfahrzeuge des Bundes 
serienmäßig noch nicht mit Sicherheitsgurten und 
Kopfstützen ausgerüstet sind, weil die deutschen 
Kraftfahrzeughersteller bisher in die Kraftfahrzeuge 
Sicherheitsgurte und Kopfstützen serienmäßig noch 
nicht einbauen. Eine Ausnahme macht seit ganz 
kurzer Zeit eine deutsche Herstellerfirma. 

Bereits seit 1961 werden jedoch bei allen Dienst-
kraftfahrzeugen des Bundes Sicherheitsgurte an den 
Vordersitzen nachträglich angebracht. Die auf Grund 
der haushaltstechnischen Richtlinien des Bundes 
festgesetzten Richtpreise für Kraftfahrzeuge enthal-
ten einen zusätzlichen Betrag von 200,— DM zur 
Bestreitung der nachträglichen Einbaukosten für 
Sicherheitsgurte an den Vordersitzen. Sicherheits-
gurte für die Rücksitze können bei Bedarf jederzeit 
beschafft werden. 

Mit Kopfstützen sind die Dienstkraftfahrzeuge des 
Bundes — von Ausnahmen abgesehen — bisher 
nicht ausgerüstet worden, weil es zweckmäßig er-
scheint, zunächst die weitere technische Entwicklung 
abzuwarten. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Braun (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 54 
und 55) : 

Trifft es zu, daß von den im Jahr 1971 durch den Bundestag 
zur Verbesserung der Mühlenstruktur bereitgestellten Mitteln für 
die Zahlung von Stillegungsprämien Mehrwertsteuer — gegebe-
nenfalls wieviel Prozent — gezahlt werden muß? 

Ist die Bundesregierung nicht der Meinung, daß der Gesetz-
geber die bereitgestellten Mittel in voller Höhe dem bezugs-
berechtigten Empfänger zugute kommen lassen wollte, und wird 
die Bundesregierung — falls aus grundsätzlichen Erwägungen 
Mehrwertsteuer wirklich anfallen sollte — die zu zahlende 
Prämie entsprechend erhöhen? 

Es trifft zu, daß die im Jahre 1971 zur Verbesse-
rung der Mühlenstruktur bereitgestellten Mittel, so-
weit sie für Stillegungen an den Mühlenbesitzer 
gezahlt worden sind, der Umsatzsteuer unterliegen. 
Der Steuersatz für die Abfindungszahlungen beträgt 
grundsätzlich 11 v. H. Bei Kleinunternehmern be-
trägt der Steuersatz 4 v. H. 

In der Begründung zu § 7 des Entwurfs des Müh-
lenstrukturgesetzes (Bundestags-Drucksache VI/2554) 
ist seinerzeit u. a. folgendes ausgeführt worden: 

„Die Abfindungen für die Mühlenbetriebe nach § 5 
Abs. 1 und 2 werden im Gegensatz zu dem zur Zeit 
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geltenden Mühlengesetz nicht mehr ausdrücklich 
steuerlich begünstigt. Die Abfindungen für Mühlen, 
die nicht in der Form einer Kapitalgesellschaft be-
trieben werden, sind in der Regel Veräußerungs-
gewinne im Sinne des § 34 des Einkommensteuer-
gesetzes und unterliegen daher ohnehin der steuer-
lichen  Begünstigung. Die Einführung weiterer 
Steuervergünstigungen, insbesondere bei der Kör-
perschaftsteuer, begegnet erheblichen Bedenken, 
weil die Steuerpolitik den Abbau derartiger Ver-
günstigungen anstrebt und andere Wirtschafts-
zweige ähnliche Regelungen verlangen würden." 

Unter diesen Umständen geht die Bundesregierung 
davon aus, daß der Gesetzgeber den Bezugsberech-
tigten die Abfindungsbeträge unter Anwendung der 
steuerlichen Vorschriften, das heißt: auch mit Um-
satzsteuer belastet, gewähren wollte. 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, eine Er-
höhung der Abfindungen zum Ausgleich der Um-
satzsteuerbelastung vorzuschlagen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache 7/555 
Frage A 56) : 

Hält die Bundesregierung über die in ihrer Antwort auf meine 
Mündliche Anfrage vom 7. Februar 1972 angesprochenen Schutz-
möglichkeiten hinaus die Einrichtung einer Wertpapierbehörde, 
ähnlich der amerikanischen Security and Exchange Commission 
(SEC), und eine strengere Prospektkontrolle für angebracht? 

Die Bundesregierung hat bisher stets für Schutz-
maßnahmen in den Wertpapierbereichen Sorge ge-
tragen, in denen eine finanzielle Gefährdung breiter 
Publikumskreise zu befürchten war. Ich erwähne das 
Auslandsinvestmentgesetz aus dem Jahre 1969 und 
die Erlaubnispflicht für Immobilien- und Wert-
papiermakler, die im vergangenen Jahr eingeführt 
wurde. Darüber hinaus prüft die Bundesregierung 
zur Zeit, ob eine gesetzliche Regelung für das öffent-
liche Angebot von Kommanditanteilen und Fonds-
anteilen angebracht ist. 

Mißstände im Wertpapierbereich, die den Aufbau 
einer besonderen Wertpapierbehörde erforderlich 
machen würden, bestehen in der Bundesrepublik 
nicht. Insbesondere gibt es bei den öffentlich ange-
botenen inländischen Schuldverschreibungen durch 
die staatliche Genehmigungspflicht und bei den 
öffentlich angebotenen jungen Aktien von börsen-
notierten Gesellschaften durch den geprüften Bör-
senzulassungsprospekt, das heißt in der Masse der 
Fälle, ausreichende Kautelen für die Anleger. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Urbaniak (SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 58) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung im Rahmen der Steuerreform, 
die beschützenden Werkstätten für Behinderte von der Umsatz-
besteuerung zu befreien? 

Die Frage der Umsatzsteuerbefreiung für die be-
schützenden Werkstätten für Behinderte ist bereits 
bei den  Beratungen des neuen Umsatzsteuergesetzes 
im Finanzausschuß im Jahre 1967 geprüft worden. 
Hierbei ergab sich, daß die beschützenden Werk-
stätten ihre Umsätze in der Regel an andere Unter-
nehmer tätigen. Bei Umsätzen in ,der Unternehmer-
kette wirken sich jedoch Steuerbefreiungen meistens 
nachteilig aus. Dies ist darauf zurückzuführen, daß 
mit einer Steuerbefreiung grundsätzlich das Verbot 
des Vorsteuerabzugs verbunden ist. Im Interesse 
der beschützenden Werkstätten wurde daher von 
einer Umsatzsteuerbefreiung für diese Einrichtun-
gen abgesehen. Aus den gleichen Erwägungen be-
absichtigt die Bundesregierung nicht, den gesetz-
gebenden Körperschaften vorzuschlagen, nunmehr 
doch eine Steuerbefreiung einzuführen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ergänzend 
auf den von der Bundesregierung vorgelegten und 
vom Bundesrat bereits behandelten Entwurf eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schwerbeschä-
digtenrechts hinweisen. In diesem Gesetzentwurf 
sind weitere Förderungsmaßnahmen der Werkstät-
ten für Behinderte vorgesehen, durch welche die von 
der Bundesanstalt für Arbeit zu gewährenden In-
vestitionshilfen für derartige Werkstätten wirksam 
und sinnvoll ergänzt werden. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Eigen (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage A 59) : 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung die Erstattung 
des Lastenausgleichs für bestimmte Niederungsgebiete im Haus-
haltsplan 1973 gestrichen? 

Die Streichung der Erstattung der Lastenaus-
gleichsabgaben der Grönlandbetriebe in bestimmten 
Niederungsgebieten im Bundeshaushalt 1973 beruht 
allein auf Gründen der verfassungsrechtlichen Auf-
gabenabgrenzung zwischen Bund und Ländern. Bei 
der Unterstützung der Grünlandbetriebe handelt es 
sich um eine Subventionierung, für die die allge-
meine Zuständigkeitsabgrenzung des Artikels 30 
in Verbindung mit Artikel 104 a Abs. 1 des Grund-
gesetzes gilt. Danach ist die Erfüllung und damit 
auch die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben 
Sache der Länder, soweit das Grundgesetz nichts 
anderes bestimmt oder zuläßt. Es gibt jedoch für 
eine Subventionierung der Grünlandbetriebe weder 
eine im Grundgesetz ausdrücklich geregelte Kom-
petenz des Bundes noch besteht eine ungeschrie-
bene Bundeszuständigkeit. Der Bund konnte deshalb 
nach der Finanzreform die Maßnahme nur noch über-
gangsweise bis zum Inkrafttreten des Ersten Rah-
menplans für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
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am 1. 1. 1973 fortführen. Da die verfassungsrecht-
liche Zuständigkeitsverteilung zwingend und somit 
ein Abweichen auch im Falle des Einverständnisses 
der Länder nicht zulässig ist, ist vom Bund die Er-
stattung der Lastenausgleichsabgaben nicht mehr 
möglich. 

Die Erstattung muß daher, wenn sie weiterhin 
für erforderlich gehalten wird, von den Ländern 
übernommen werden. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Wurche (SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 60) : 

Treffen Berichte zu, daß bis zum 1. Juli 1973, von dem an 
LKW beim Gütertransport von und nach Berlin verplombt sein 
müssen, nicht alle Fahrzeuge mit den entsprechenden Vorrichtun-
gen ausgestattet werden können, und wird die Bundesregierung, 
falls dies zutrifft, Maßnahmen ergreifen, um einen späteren Zeit-
punkt für die Pflicht der Verplombung anzustreben? 

Am 1. Juli 1973 tritt die Verplombungspflicht für 
im Berlin-Verkehr eingesetzte Fahrzeuge in Kraft. 
Dazu müssen die Fahrzeuge verschlußsicher herge-
richtet werden. 'Ein großer Teil der Fahrzeuge ist 
bereits entsprechend umgerüstet worden. Bei voller 
Ausnutzung der im Bundesgebiet und in Berlin vor-
handenen Kapazität der Umrüstungsbetriebe müßte 
es möglich sein, auch den Rest der Fahrzeuge noch 
rechtzeitig verschlußsicher herzurichten. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 18. Mai 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Alt

-

hammer (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage A 75) : 

Hält die Bundesregierung auch nach der Gespräch der beiden 
Minister Frau Dr. Focke und Dr. von Dohnanyi daran fest, daß 
dem VDS keine Förderung aus Bundesmitteln gewährt werden 
kann, und ist eine der Ursachen dafür die Erklärung der Ver-
treter des VDS bei diesem Gespräch, daß sie die in Berlin 
Studierenden in ihrem Dachverband nicht vertreten könnten? 

Ihre Frage betrifft im Kern den gleichen Sachver-
halt wie die des Kollegen Walkhoff. Ich möchte 
mich deshalb auf meine Antwort hierzu beziehen 
und auch hier auf die bevorstehende Beantwortung 
zu Punkt 6 der Kleinen Anfrage verweisen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 18. Mai 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Metzger 
(SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 77) : 

Treffen Berichte zu, nach denen das Deutsche Krebsforschulgs-
zentrum im Zusammenhang mit einer Frage im Bundestag zu der 
von Professor Manfred von Ardenne entwickelten Krebs-Mehr-
schritt-Therapie (KMT) dem Bundesgesundheitsministerium wis-
sentlich falsche Auskünfte gegeben hat, und welche Schlußfolge-
rungen wird die Bundesregierung gegebenenfalls aus diesem 
Verhalten des Deutschen Krebsforschungszentrums ziehen? 

Die Behauptung von Herrn Rudzinski in der 
„Frankfurter Allgemeinen" ist unrichtig. 

Der westdeutschen Krebsforschung wird unter-
stellt, daß sie sich nicht mit den Arbeiten von Pro-
fessor von Ardenne auseinandergesetzt und diese 
nicht ernst genommen habe. Dieser Vorwurf kann 
meines Erachtens nicht erhoben werden. Herr von 
Ardenne hat zweimal im Deutschen Krebsforschungs-
zentrum und auch mehrfach bei anderen Stellen in 
Westdeutschland Gelegenheit gehabt, seine Arbei-
ten und Ergebnisse vorzutragen. Diese wurden 
ernsthaft diskutiert und äußerst sorgfältig geprüft. 

Zu wissenschaftlichen Streitfragen kann die Bun-
desregierung keine Stellung nehmen. Sie ist aber 
davon überzeugt, daß die Forschung in der Bundes-
republik allen Möglichkeiten einer wirksamen Be-
handlung des Krebses nachgeht. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 18. Mai 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Baier (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 78 
und 79): 

Ist der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit mit 
mir der Meinung, daß die Entscheidung des Kuratoriums des 
deutsch-französischen Jugendwerks, wonach im schulischen Be-
reich nur noch Veranstaltungen im Rahmen offizieller Schul-
partnerschaften allgemeinbildender Schulen gefördert werden 
sollen, dazu führt, daß viele Schülerbegegnungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich unterbleiben müssen 
und damit der deutsch-französische Jugendaustausch einen wei-
teren Rückschlag erleidet? 

Angesichts der Tatsache, daß die Bundesregierung eine grund-
sätzliche Reform des Familienlastenausgleichs frühestens 1976 
vorsieht, frage ich, ob die Bundesregierung bereit ist, unverzüg-
lich direkte finanzielle Leistungen des Familienlastenausgleichs 
(Kindergeld) zu erhöhen, um den seit 1964 infolge der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten um mehr als ein Drittel entstandenen 
Nachholbedarf der Familien mit mehreren Kindern zu be-
friedigen. 

Zu Frage A 78: 

Die durch insbesondere französische Entscheidun-
gen vorgegebene Haushaltsentwicklung des Deutsch

-

Französischen Jugendwerkes (DFJW) machte für 
1973 Kürzungen gegenüber den Ansätzen des Jah-
res 1972 bei fast allen Förderungsaufgaben des 
DFJW erforderlich. Die Bundesregierung akzeptiert 
die vom Kuratorium des DFJW in seiner Sitzung 
vom 20. Februar 1973 beschlossenen Änderungen 
des Haushaltsplanentwurfs der Verwaltung des 
DFJW, die mit der erforderlichen Mehrheit zustande-
gekommen sind, und fühlt sich an diese Entschei-
dungen gebunden. Die bedauerliche Tatsache, daß 
die erforderlichen Kürzungen in einem relativ höhe-
ren Maße bei den Förderungsbereichen des Schul-
und Hochschulaustauschs vorgenommen worden sind 
und deren Auswirkung die Beschränkung des Aus-
tausches auf Veranstaltungen im Rahmen offizieller 
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Schulpartnerschaft ist, findet ihre Begründung in 
dem Bemühen des Kuratoriums, neue Schwerpunkte 
zu setzen, die insbesondere auf die Förderung von 
kurz- und langfristigen Programmen für die jungen 
Berufstätigen beider Länder, aber auch für die Fort-
bildung von Mitarbeitern der Jugendarbeit Aus-
wirkungen haben. Die Bundesregierung bejaht diese 
Schwerpunktsetzung. — Im übrigen hat der Herr 
Bundeskanzler nach einem Gespräch mit den Chefs 
der Länderregierungen zugesagt, sich erneut um 
eine Aufbesserung des finanziellen Beitrags bei sei-
nem französischen Partner zu bemühen. 

Zu Frage A 79: 

Die Bundesregierung ist zur Zeit nicht in der 
Lage, über die von ihr angestrebte Verbesserung 
des geltenden Kindergeldrechts durch Anhebung 
der Einkommensgrenze für das Zweitkindergeld 
hinauszugehen. Sie konzentriert ihre Anstrengun-
gen auf die Vorbereitung des Familienlastenaus-
gleichs. Ich verweise hierzu auf die Herrn Abgeord-
neten Müller (Berlin) gegebene Antwort in der 
Fragestunde am 10. Mai 1973. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Apel vom 18. Mai 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/555 Frage A 81) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Ministerrat der EWG dafür 
einzutreten, daß das System der außenpolitischen Konsultationen 
bis zur Institutionalisierung ausgebaut wird, damit die Gemein-
schaft als größte Handelsmacht dieser Erde in der Außenpolitik 
in Verhandlungen mit den anderen Mächten mit einer Stimme 
spricht? 

Im Pariser Gipfelkommuniqué erklären die Staats-
und Regierungschefs, daß Europa imstande sein 
muß, „seiner Stimme in der Weltpolitik Gehör zu 
verschaffen" und „gemäß seiner Berufung zu Welt-
offenheit, Fortschritt, Frieden und Zusammenarbeit  

seine eigenen Konzeptionen in den internationalen 
Beziehungen zu vertreten." 

Die Zielsetzung ergibt sich schon — wie der Ab-
geordnete mit Recht betont aus der Notwendig-
keit sicherzustellen, daß das wachsende wirtschaft-
liche und politische Potential der Gemeinschaft be-
wußt in den Dienst der gemeinsamen außenpoliti-
tischen Orientierungen gestellt wird. 

Zur Zeit versuchen wir, dem Ziel einer gemein-
samen Außenpolitik der neun Staaten auf dem 
Wege zur Europäischen Union auf zwei parallelen 
Pfaden näherzukommen: 

— Der gemeinschaftlichen Ausgestaltung der EG-
Außenbeziehungen und 

- der regelmäßigen politischen Zusammenarbeit 
(PZ) der Außenminister und der auswärtigen 
Dienste auf der Grundlage des sogenannten 
Luxemburger Berichts (1970). 

Diese beiden Wege sollen nach dem Gipfelkom-
muniqué (Artikel 14) einander angenähert werden. 

Die Außenminister werden den Staats- und Regie-
rungschefs bis zum 30. Juni d. J. einen „2. Bericht 
über die Methoden zur Verbesserung der politi-
schen Zusammenarbeit", wie schon im Luxemburger 
Bericht vorgesehen, vorlegen. Die Bundesregierung 
wird sich bei den Verhandlungen über die zukünf-
tige Ausgestaltung der politischen Zusammenarbeit 
weiterhin dafür einsetzen, die Zusammenarbeit zu 
intensivieren und die PZ näher an die gemeinschaft-
liche Willensbildung im Ministerrat der EG heran-
zuführen. 

In welcher Weise eine Institutionalisierung mög-
lich sein wird, hängt von der Gesamtentwicklung 
im europäischen Bereich (Institutionenreform 
Europäische Union) und von dem Verlauf der Ge-
spräche mit unseren acht Partnern über den 
„2. Luxemburger Bericht" ab. 

Anlage 14 

 Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 18. Mai 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Höcherl (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 82 
und 83) : 

Glaubt die Bundesregierung, der UNO-Charta und den  demo-
kratischen Rechten der Menschen in Deutschland gerecht zu 
werden, wenn sie anläßlich des geplanten UNO-Beitritts kein 
Memorandum über die Menschenrechtslage in Deutschland ein-
bringen will? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, 1974 und 1975 ebenfalls die 
Memoranden zur Menschenrechtslage in Deutschland zu unter-
lassen? 

Zu Frage A 82: 

Wie die Bundesregierung in ihren Antworten auf 
die Mündlichen Fragen der Abgeordneten Windelen 
und Dr. Mende am 4. April 1973 bereits mitgeteilt 
hat, beabsichtigt sie nicht, anläßlich der Aufnahme 
der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Na-
tionen ein Memorandum über die menschenrecht-
liche Lage in der DDR zu veröffentlichen. Sie be-
findet sich dabei in Übereinstimmung mit der Hal-
tung, die auch seinerzeit die Regierung der Großen 
Koalition, der Sie, Herr Abgeordneter, als Minister 
angehört haben, eingenommen hat. Auch die jet-
zige Bundesregierung muß sich fragen, ob eine 
öffentliche spektakuläre Aktion wirksam sein 
könnte oder ob nicht eher durch geduldige Arbeit 
auf eine Erleichterung des Loses der Menschen hin-
gewirkt werden soll. Die Bundesregierung hat sich 
für diese Alternative als die wirksamere entschie-
den. 

Zu Frage A 83: 

Die Bundesregierung hat noch keine Entschei-
dung darüber getroffen, ob sie zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Memorandum über die menschen-
rechtliche Lage in Deutschland veröffentlicht. Die 
Bundesregierung schließt einen derartigen Schritt 
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nicht aus, falls eine Unterrichtung der Weltöffent-
lichkeit geeignet erscheinen sollte, zu einer Ver-
besserung der Lage in Deutschland beizutragen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Frage B 1): 

Da der Bundesregierung bekannt ist, daß auf der deutsch-
polnischen Schulbuchkonferenz die Terminologie für geschicht-
liche und geographische Darstellung der deutsch-polnischen Ge-
schichte für den Schulunterricht festgelegt wird, frage ich die Bun-
desregierung, ob sie bereit ist, dem Bundestag eine Dokumen-
tation zuzuleiten über die bisherigen Arbeitsergebnisse dieser 
Konferenz. 

Die Arbeitsergebnisse der bisherigen drei deutsch-
polnischen Schulbuchkonferenzen (22./26. Februar 
1972 in Warschau; 10./17. April 1972 in Braun-
schweig; 2./4. April 1973 in Braunschweig) fanden in 
einer allgemein zugänglichen Dokumentation ihren 
Niederschlag. Sowohl die Deutsche UNESCO-Kom-
mission  als auch das Internationale Schulbuchinsti-
tut in Braunschweig haben gedruckte Fassungen der 
Arbeitsergebnisse in Form von Kommuniqués und 
Empfehlungen der beiden ersten deutsch-polnischen 
Begegnungen zur Behandlung der Beziehungen in 
den Schulbüchern der Volksrepublik Polen und der 
Bundesrepublik Deutschland herausgegeben. Das 
Auswärtige Amt erlaubt sich, je 1 Exemplar dieser 
Dokumentation hiermit zur Verfügung zu stellen. 
Ihr kann auch die Zusammensetzung der Delega-
tionen aus Fachleuten des Internationalen Schul-
buchinstituts, Historikern, Geographen, Schul- und 
Schulbuchexperten und Autoren entnommen wer-
den. 

Wesentliche Auszüge ,der Dokumentation sind zu-
dem in verschiedenen Fachschriften, darunter in 
Heft 2/72 der „Beiträge zur politischen Bildung" der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und der Zeitschrift „Das 
Parlament" erschienen. 

Die Dokumentation über die  dritte kürzlich statt-
gefundene Konferenz in Braunschweig liegt in der 
gedruckten Fassung noch nicht vor. Jedoch hat der 
Leiter der deutschen Delegation, Herr Professor 
Dr. Georg Eckert, der Präsident der Deutschen 
UNESCO-Kommission und zugleich Leiter des In-
ternationalen Schulbuchinstituts ist, über die letzte 
deutsch-polnische Begegnung ausführlich berichtet. 
Sein Bericht, dem ein Protokoll, der Wortlaut einer 
Resolution, eine Erklärung sowie ein Verzeichnis 
der polnischen Delegationsmitglieder anliegt, wird 
Ihnen übersandt. 

Die auf deutscher Seite von dem Internationalen 
Schulbuchinstitut/Deutschen UNESCO-Kommission 
geführten Verhandlungen und ihre Ergebnisse sind 
weder geheim noch vertraulich. Es hat die Ergeb-
nisse an die Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land als Empfehlungen weitergegeben. Die Mehr-
zahl der Länder hat diese Empfehlungen bereits in 
ihren Ministerial- und Amtsblättern veröffentlicht. 

Anlage 16  

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Katzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen B 2 
und 3) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Befreiung 
der Beamten, Ruhestandsbeamten und Beamtenhinterbliebenen 
von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht ihren Grund 
allein in der diesem Personenkreis durch das Beihilferecht garan-
tierten Krankenversorgung hat, die Beihilfevorschriften deshalb 
ein Surrogat für die gesetzliche Krankenversicherung sind? 

Hält die Bundesregierung es für vertretbar, daß als Folge des 
geltenden Beihilferechts die Belastung mit Beiträgen für eine 
„freiwillige" Krankenversicherung in Prozenten des Einkommens 
in der Regel am kleinsten bei den Beziehern von Spitzenge-
hältern und am größten bei den Empfängern kleiner Beamten-
pensionen ist, und was gedenkt die Bundesregierung gegebenen-
falls zu unternehmen? 

Ihre Frage B 2 beantworte ich im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wie folgt: 

Beamte sind in ihrer Tätigkeit als Beamte von der 
gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreit, 
weil sie, wie dem § 169 Abs. 1 RVO zu entnehmen 
ist, eine Anwartschaft auf Ruhegehalt haben. Die 
Ausnahme der Beamten von der Versicherungs-
pflicht beruht nach der Begründung zur RVO darauf, 
„daß für die Betreffenden im Krankheitsfalle schon 
anderweit ausreichend gesorgt ist". Diese Rege-
lung entspricht im wesentlichen der des vorherigen 
Krankenversicherungsgesetzes von 1883. 

Ein Beihilferecht gibt es seit dem Jahre 1923. Es 
ist kein Krankenversorgungsrecht, sondern viel-
mehr Krankenfürsorgerecht, das auf § 79 BBG be- ( 
ruht, wonach der Dienstherr im Rahmen des Dienst-
und Treueverhältnisses für das Wohl des Beam-
ten und seiner Familie, auch für die Zeit nach Be-
endigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen hat. 

Der Beamte braucht im Gegensatz zu den Ange-
hörigen der gesetzlichen Krankenversicherung 
keine Beiträge zu entrichten, um in den Genuß von 
Beihilfen zu gelangen. Da der Dienstherr auch Bei-
hilfen in bestimmten Notfällen gewährt, in denen 
die gesetzliche Krankenversicherung nicht leistet, 
ist Beihilferecht auch kein Surrogat für das Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Zu Frage B 3: 

Es ist richtig, daß Empfänger niedriger Einkom-
men, die privat krankenversichert sind, prozentual 
höhere Beiträge zu entrichten haben als Empfänger 
höherer Einkommen. Dies gilt nicht nur für Beamte, 
sondern für alle Personen, die privat gegen Krank-
heit versichert sind. Wie der hierfür in Betracht 
kommende Personenkreis erkennen läßt, ist die un-
terschiedliche Belastung keineswegs die Folge des 
geltenden Beihilferechts. Die unterschiedliche Be-
lastung beruht vielmehr darauf, daß die privaten 
Krankenkassen das Risiko versichern, das von der 
Höhe des Einkommens unabhängig ist. 

Eine andere Frage ist, ob das Beihilferecht, das in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gilt, über 
seine eigentliche Aufgabe hinaus hier einen Aus-
gleich schaffen kann und soll. Die Beihilfevorschrif- 
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ten vom 23. August 1972 haben hier einen ersten 
Schritt getan, indem sie zur Entlastung der Empfän-
ger niedriger Versorgungsbezüge einen um 10 v. H. 
höheren Beihilfebemessungssatz für diesen Perso-
nenkreis vorsehen. Die weitere Entwicklung in die-
ser Frage bleibt abzuwarten. 

Das Beihilferecht soll, wie das Hohe Haus in 
seiner Entschließung vom 3. März 1971 gefordert 
hat, im Benehmen mit den Ländern vereinheitlicht 
und angepaßt werden. Die Bemühungen um eine 
Vereinheitlichung dieses Rechtsgebiets werden fort-
gesetzt. 

Anlage 17 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Wurche 
(SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 4) : 

Sind auf dem Gebiet des Umweltschutzes von der Bundes-
regierung wirksame Maßnahmen mit den Verantwortlichen der 
DDR z. B. für die „Zonenrandgebiete" eingeleitet worden, und 
wenn ja, welche Ergebnisse liegen vor? 

Im Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik haben die Ver-
tragsparteien ihre Bereitschaft erklärt, Abkommen 
zu schließen, um die Zusammenarbeit auf verschie-
denen Gebieten, so auch auf dem Gebiet des Um-
weltschutzes, zu entwickeln und zu fördern. Im Zu-
satzprotokoll zum Grundvertrag ist näher bestimmt, 
daß auf dem Gebiet des Umweltschutzes zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik Vereinbarungen geschlos-
sen werden, um zur Abwendung von Schäden und 
Gefahren für die jeweils andere Seite beizutragen. 
Auf der Grundlage dieses Vertrags — der zur Zeit 
noch nicht in Kraft getreten ist wird die Bundes-
regierung in Verhandlungen mit der DDR eintreten, 
um u. a. zu Vereinbarungen auch über wirksame 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Umweltschutzes zu 
gelangen. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 18. Mai 
1973 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (FDP) (Drucksache 7/555 Fra-
gen B 5 und 6) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Feststellungen des Re-
gierungsdirektors beim Bundesrechnungshof Morell, daß bei 
Bund, Ländern und Gemeinden jährlich rund 30 Milliarden DM 
für organ- und sachfremde Aufgaben ausgegeben werden, und 
welche Konsequenzen gedenkt sie generell daraus zu ziehen? 

Ist die Bundesregierung bereit, bezüglich des von Herrn 
Morell für die Bundesverwaltung ohne Bundeswehr, Deutsche 
Bundesbahn und Deutsche Bundespost angegebenen Fehlbetrages 
von 3,75 Milliarden DM umgehend Überprüfungen anzustellen 
und Einsparungsvorstellungen zu entwickeln? 

Der Bundesregierung sind die Unterlagen, die den 
Ausführungen des Regierungsdirektors M o r e l l 
vom Bundesrechnungshof zugrunde liegen, nicht be-
kannt. Wie sich aus der beigefügten Pressemittei-
lung des Präsidenten des Bundesrechnungshofs vom 
10. 5. 1973 ergibt, sind die Angaben in einer priva-
ten Arbeit des Herrn Morell enthalten. Der Präsi-
dent des Bundesrechnungshofs hat darauf hingewie-
sen, daß die Arbeit die in der Presse wiedergebe-
nen Meldungen nicht enthalte. 

Der Präsident 
des Bundesrechnungshofes 

Frankfurt/M., den 10. Mai 1973 

Pressemitteilung 

1. Nach verschiedenen Pressemitteilungen hat am 
7. Mai 1973 Regierungsdirektor Paul M o r e 1 1, 
der beim Bundesrechnungshof - allerdings nicht 
im Prüfungsdienst — beschäftigt ist, an der Aka-
demie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad 
Harzburg Journalisten eine Untersuchung vorge-
legt, nach der bei der öffentlichen Verwaltung 
jährlich über 30 Mrd. DM für organ- und sach-
fremde Aufgaben zu viel ausgegeben werden. 
Nach der gleichen Untersuchung soll jeder im 
öffentlichen Dienst Tätige jährlich 55 Arbeits-
tage an unproduktiver Zeit verbringen. 

Aus den Presseveröffentlichungen konnte der 
Eindruck entstehen, daß die Untersuchung das 
Ergebnis der Arbeit des Bundesrechnungshofes 
sei. 

2. Der Bundesrechnungshof stellt dazu fest: 

a) Bei der in Bad Harzburg vorgestellten Schrift 
handelt es sich um eine private Arbeit des 
Regierungsdirektors Morell. Sie beruht nicht 
auf Erkenntnissen, die aus der Rechnungs-
prüfung oder Gutachtertätigkeit des Bundes-
rechnungshofes gewonnen worden sind. 

b) Die von Herrn Morell in seiner Arbeit ange-
wandten Methoden entsprechen nicht den 
Methoden des Bundesrechnungshofes, die die-
ser und der Bundesbeauftragte für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung bei zahlreichen 
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen bisher mit Erfolg angewendet haben. 

c) Die vorliegende Studie trägt zudem die in 
der Presse wiedergegebene Verschwendungs-
meldungen nicht. Die vielfach genannten 
55 Tage „unproduktive Zeit", die dann zu 
angeblichen Personalkosten von 27,35 Mrd. 
DM führen, enthalten auch weitgehend un-
vermeidbare Ausfallzeiten, so z. B. Krank-
heit, Kuren, Sonderurlaub und Tätigkeiten, 
die in der Verwaltung auf jeden Fall gelei-
stet werden müssen, nur nach Ansicht des 
Verfassers der Studie von anderen Bedien-
steten als denen, die es jetzt tun. Insoweit 
kann nichts eingespart werden. Die „unpro-
duktiven Zeiten", die dann verbleiben, ha-
ben die gleichen personal- und teilweise auch 
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organisationsbedingten Gründe wie in ande-
ren Bereichen, z. B. dem der Wirtschaft. Der 
Bundesrechnungshof hat bei seinen Prüfun-
gen keine Anhaltspunkte dafür gefunden, daß 
insoweit zwischen Wirtschaft und Verwaltung 
Unterschiede bestehen. 

3. Der Bundesrechnungshof bedauert, daß dadurch 
diese ungenauen Pressemitteilungen, die auch 
auf eine nicht exakte Darstellung im Pressedienst 
der Deutschen volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
in Bad Harzburg e. V. zurückgehen, den Bemü-
hungen in der öffentlichen Verwaltung, echte 
Rationalisierungserfolge zu erzielen, ein schlech-
ter Dienst erwiesen worden ist. 

Dr. Schäfer 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 17. Mai 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Wuwer (SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 7) : 

Besteht nach Auffassung der Bundesregierung eine gesetzliche 
Grundlage für die nach Meldungen des „Spiegels" Nr. 19 vom 
7. Mai 1973 von einigen Gemeinden den Besitzern von Zweit-
wohnungen auferlegte Sondersteuer, und, wenn nein, erwägt die 
Bundesregierung bei einer positiven Beurteilung dieser steuer-
lichen Maßnahmen eine Rechtsgrundlage zu schaffen? 

Zu der Frage der gesetzlichen Grundlage für die 
Einführung einer Zweitwohnungssteuer habe ich 
Ausführungen bei der Beantwortung der schrift-
lichen Anfrage des Abgeordneten Dr. Arnold für die 
Fragestunde am 20./22. September 1972 gemacht. Ich 
verweise auf diese Ausführungen und füge einen 
Abdruck dieses Schreibens bei. Danach ist die Ein-
führung einer Zweitwohnungssteuer grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen. 

Hinzufügen möchte ich, daß eine Zweitwohnungs-
steuer bisher nur in wenigen Gemeinden in Baden-
Württemberg eingeführt worden ist. Da die Zulas-
sung einer solchen Steuer in erster Linie Landes-
angelegenheit ist, besteht kein Anlaß, in dieser An-
gelegenheit vom Bund aus Schritte zu unternehmen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 17. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen B 8 
und 9) : 

In welchem Umfange wird die Förderung der Kernenergie 
durch die Bundesregierung in das energiepolitische Programm 
einbezogen, und wie wird insbesondere das 4. Atomprogramm 
bei der Ausarbeitung des Energiekonzepts berücksichtigt? 

In welchem Umfange wurde vom Wirtschaftsministerium in 
Zusammenarbeit mit dem BMFT geprüft, welche neuen Möglich-
keiten der Energiegewinnung, Energiekonservierung und des 
Energietransports durch die Bundesregierung gefördert werden 
sollen? 

Zu Frage B 8: 

Die Arbeiten des Bundesministeriums für Wirt-
schaft am energiepolitischen Programm der Bundes

-

regieriung befinden sich noch im Stadium der Er-
örterung. Ein Referentenentwurf liegt noch nicht 
vor. 

Die Kernenergie als auf lange Sicht unentbehr-
licher Energieträger wird in das Energiekonzept 
einbezogen werden. Einzelheiten werden mit dem 
für die Förderung von Kernforschung und Kerntech-
nik zuständigen Bundesministerium für Forschung 
und Technologie in Kürze erörtert. Der Entwurf des 
4. Atomprogramms, der am 24. Oktober 1972 vom 
Kabinettausschuß für Bildung und Wissenschaft ge-
billigt wurde, wird dabei gebührend berücksichtigt 
werden. 

Zu Frage B 9: 

Die Förderung der Nutzung neuer Möglichkeiten 
der Energiegewinnung, Energiekonservierung und 
des Energietransports wird vom Bundesministerium 
für Wirtschaft insoweit geprüft, als diese Möglich-
keiten über den Bereich der reinen Technologie 
hinausgehen und bereits wirtschaftliche Bedeutung 
haben. Für die Förderung der Forschung auf dem 
Gebiet neuer Technologien ist das Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie zuständig. 

Im einzelnen sind folgende Möglichkeiten zu nen-
nen: 

a) Kohle 

- Entwicklungsprojekt zur Erstellung baureifer Un-
terlagen für einen Hochtemperaturreaktor mit 
nachgeschalteter großtechnischer Anlage zur Er-
zeugung von Wasserstoff und synthetischem 
Erdgas aus Stein- und Braunkohle. (Förderung 
mit Mitteln des BMFT, das insoweit federführend 
ist und das BMWi beteiligt). 

Damit könnte sich langfristig u. a. die Möglich-
keit bieten, Steinkohle und Braunkohle in 
energiereiche Gase umzuwandeln und in zahl-
reichen großtechnischen Verfahren oder als 
Wärmeenergie weiter zu verwenden. Dies hätte 
insbesondere für das Ruhrgebiet und das Saar-
land große wirtschaftliche Bedeutung. 

Die Arbeiten an dem Projekt sind noch nicht ab-
geschlossen. 

- Eine im Auftrag des BMFT unter Beteiligung des 
BMWi erstellte Studie über die „Herstellung 
flüssiger Kraftstoffe aus Kohle" kommt dagegen 
zu dem Ergebnis, daß eine ökonomische Nutzung 
vorhandener technischer Möglichkeiten vorerst 
nicht gegeben ist. 

— Ebenso wurde ein Entwicklungsvorhaben zur Er-
stellung eines „MHD-Generators für fossile 
Brennstoffe" eingestellt, da die in der Bundes-
republik Deutschland noch erforderlichen For-
schungsaufwendungen den voraussehbaren Er-
gebnissen nicht entsprachen. Mit diesem Verfah-
ren sollte die Möglichkeit der direkten Umwand-
lung fossiler Brennstoffe in Energie   d. h. ohne 
den Umweg über die Erzeugung von Dampf — 
untersucht werden. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 	1909' 

b) Mineralöl 

Entwicklung eisgängiger Tanker, die für den 
Transport von Rohöl aus arktischen Gebieten 
geeignet sind (Förderung mit Mitteln des BMFT, 
das insoweit federführend ist und das BMWi be-
teiligt). Die Erschließung der Ölvorkommen der 
Arktis und damit auch die Frage der Lösung des 
Transportproblems für Rohöl aus diesem Gebiet 
wird in Zukunft steigende Bedeutung haben. 

Die Entwicklungsarbeiten für den Bau eines sol-
chen 70 000 t Erzfrachters und eines 250 000 t 01-
tankers sind abgeschlossen. Es wird überlegt, die 
Entwicklungsarbeiten auf einen Flüssiggastanker 
auszudehnen. 

c) Elektrizität 

- Projekte zur Entwicklung von Verfahren zur 
elektrischen Hochleistungsübertragung (Förde-
rung mit Mitteln des BMFT, das insoweit feder-
führend ist und das BMWi beteiligt). 
Die zunehmende Leistungskonzentration an ein-
zelnen Kraftwerksstandorten würde bei normaler 
Übertragungsleistung zu immer breiteren Tras-
sen und damit zu Standortproblemen und finan-
ziellen Belastungen führen. Daher wird die For-
derung nach Hochleistungsübertragung gestellt, 
die aber Kühlvorrichtungen voraussetzt, um den 
elektrischen Widerstand zu senken und eine zu 
starke Erwärmung des Kabelmaterials der Iso-
lation und der Umgebung zu vermeiden. Bis-
herige Versuche mit Wasserkühlung lassen eine 
Verdoppelung der Übertragungsleistung erwar

-

ten. Gasisolierte Rohrkabel sind in kurzen Län-
gen in den USA in Betrieb (345 kV) und in 
Deutschland in Bau (380 kV). Probleme, die bei 
größeren Längen auftreten, müsen noch unter

-

sucht werden. 	

- Beteiligung an den Untersuchungen der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften über Ver-
wendungsmöglichkeiten der Supraleitung bei der 
Erzeugung und dem Transport elektrischer 
Energie (gemeinsam mit BMFT). 
Durch sogenannte Supraleitungen, die bis in die 
Nähe des absoluten Nullpunktes gekühlt wer-
den, könnte bei gleicher Trassenbreite mehr als 
die zehnfache Übertragungsleistung als bei her-
kömmlichen Übertragungssystemen erreicht wer-
den. Bei der Elektrizitätserzeugung würde die 
Supraleitung bei gleicher Kraftwerksgröße er-
heblich höhere Leistungen ermöglichen. 

Die Entwicklung befindet sich noch in den An-
fängen. 

Daneben gibt es Projekte im Bereich der nicht-
konventionellen Energietechnologie, die allein vom 
BMFT ausgewählt und gefördert werden. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 17. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Konrad 
(SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 10) : 

Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß aus dem Kreis 
Ostholstein keine Stadt oder Gemeinde als Schwerpunkt in die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" aufgenommen wurde, und kann damit gerechnet wer-
den, daß die Stadt Eutin oder die frühere Kreisstadt Oldenburg 
in die Liste der Schwerpunktgemeinden aufgenommen wird? 

Für die Auswahl von Schwerpunktorten bei der 
Aufstellung des ersten Rahmenplans der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" war maßgebendes Ziel, die vorn 
Gesetz über diese Gemeinschaftsaufgabe verlangte 
räumliche und sachliche Schwerpunktbildung zu er-
reichen. Aus diesem sachlichen Grunde konnte nicht 
jeder Kreis mit einem Schwerpunktort bedacht wer-
den. Für die künftige Auswahl von Schwerpunkt-
orten darf ich, wie schon in der Antwort der Bun-
resregierung auf die Frage des Abgeordneten Im-
mer in der Fragestunde vom 14./16. Februar 1973, 
Frage Nr. 58, und in den schriftlichen Antworten auf 
die Frage des Abgeordneten Dieter Schulte anläß-
lich der Fragestunde vorn 4./6. April 1973, Frage 
Nr. 18, und auf diejenige des Abgeordneten Franz 
Zebisch anläßlich der Fragestunde vorn 9./11. Mai 
1973, Frage Nr. 25, erneut darauf hinweisen, daß 
der Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", 
dem Bund und Länder angehören, ein Forschungs-
programm in Auftrag gegeben hat, das die wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Überprüfung der 
Fördergebietsabgrenzung, der Auswahl von Schwer-
punktorten etc. liefern soll. Dieses Programm steht 
vor seinem Abschluß. Praktische Ergebnisse werden 
im Herbst 1973 vorliegen; sie sollen der Fortschrei-
bung des Rahmenplans dieser Gemeinschaftsauf

-

gabe für die Jahre 1973 bis 1977 bereits zugrunde-
liegen. Zur Zeit ist es daher nicht möglich, über die 
Förderungspräferenzen von Schwerpunktorten mehr 
zu sagen, als daß Bund und Länder weiter für die 
Aufrechterhaltung des Schwerpunktprinzips eintre-
ten werden. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vorn 14. Mai 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Immer (SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 11): 

Welche Vorstellungen werden im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Berufsausbildung entwickelt, die Ausbilder im Bereich der 
praktischen Berufsausbildung weiter zu bilden, und welche 
Finanzierungsmöglichkeiten sind für solche Maßnahmen v orge-
sehen? 

Aufgrund des § 81 Abs. 4 des Berufsbildungsge-
setzes kann der Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Rechtsverordnungen 
über „Anforderungen in der Meisterprüfung" er-
lassen. In Anbetracht der Bedeutung, die eine qua-
lifizierte Ausbildung der Meister (Ausbilder) für 
die Ausbildung der Auszubildenden hat, sind ent-
sprechende Verordnungen für die Ausbildungsbe-
rufe der Landwirtschaft erlassen worden bzw. in 
Vorbereitung. Die Durchführung der Meisteraus-
bildung und die Weiterbildung der Ausbilder liegt 
im Kompetenzbereich der Bundesländer. Landwirt- 
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schaftliche Weiterbildungslehrgänge werden in den 
Bundesländern von verschiedenen Institutionen ver-
anstaltet. Zur Qualifizierung der Ausbilder wird 
aber auf Bundesebene seit Januar 1973 im Dritten 
Fernsehprogramm ein Fernkurs über „Berufs- und 
Arbeitspädagogik" ausgestrahlt. 

Ich habe mein grundsätzliches Einverständnis da-
für gegeben, daß die Abschlußprüfung dieses Lehr-
ganges auch für die Ausbilder der Landwirtschaft 
Gültigkeit hat. Weiterhin veranstaltete das Landes-
institut für Landwirtschaftspädagogik in Bonn mit 
Mitteln meines Hauses eine Informationstagung für 
die mit der Meisterausbildung in den Ländern be-
faßten leitenden Fachkräfte über „Berufs- und Ar-
beitspädagogik". In Fortführung dieser Arbeit ist 
für 1973 eine weitere Informationstagung vorgese-
hen . 

Finanzierungsmöglichkeiten von Weiterbildungs-
veranstaltungen bietet für Arbeitnehmer bundes-
weit das Arbeitsförderungsgesetz. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 14. Mai 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Geldner (FDP) (Drucksache 7/555 Frage B 13) : 

Um  wieviel müßte sich der Endverkaufspreis für Butter auf 
Grund der Luxemburger Preisbeschlüsse ermäßigen, und wird 
die Bundesregierung eine zusätzliche Butterverbilligungsaktion 
ähnlich wie Großbritannien in die Wege leiten? 

Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaften 
hat in Luxemburg beschlossen, den Interventions-
preis für Butter um 10 RE = 36,60 DM/100 kg mit 
Wirkung vorn 14. Mai 1973 zu senken. Es ist zu 
erwarten, daß angesichts der Marktlage die Ver-
braucherpreise für Butter um diesen Betrag sinken. 

Darüber hinaus hat der Ministerrat beschlossen, 
daß die Mitgliedstaaten eine Verbrauchersubvention 
in Höhe von 10 RE = 36,60 DM/100 kg gewähren 
können. Diese ist zu 50 % aus den nationalen Haus-
halten zu finanzieren. 

Die Bundesregierung prüft zur Zeit die techni-
schen und haushaltsmäßigen Möglichkeiten für die 
Durchführung einer derartigen Verbrauchersubven-
tion. 

Anlage 24 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 17. Mai 1973 auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Zebisch 
(SPD) (Drucksache 7/555 Fragen B 14 und 15) : 

Welche Kosten würden entstehen, wenn der neugefaßte § 1251 
Abs. 2 RVO, nach dein eine Ersatzzeit auch dann angerechnet 
werden kann, wenn der Versicherte nach Beendigung der Ersatz-
zeit innerhalb von 3 Jahren keine versicherungspflichtige Tätig

-

keit aufgenommen hat, aber die sogenannte ,Halbdeckung" er

-

fällt, auch auf Versicherungsfälle vor dem 19. Oktober 1972 
angewendet würde? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, in Fortsetzung 
der Rentenreform dem Bundestag vorzuschlagen, in einem Ge-
setzentwurf den Stichtag für den Eintritt des Versicherungs-
falls wenigstens schrittweise zurückzuverlegen, um gerade auch 
älteren Rentnern mit entsprechend niedrigen Renten die Ver-
günstigung des neuen § 1251 Abs. 2 RVO zugute kommen zu 
lassen? 

Der Bundesregierung sind die finanziellen Mehr-
aufwendungen nicht bekannt, die entstehen würden, 
wenn die im Rentenreformgesetz getroffene Rege-
lung, daß in den gesetzlichen Rentenversicherungen 
Ersatzzeiten auch bei Erfüllung der sogenannten 
Halbbelegung angerechnet werden, auf vor dem 
19. Oktober 1972 eingetretene Versicherungsfälle 
ausgedehnt würde. Die Höhe dieser Aufwendungen 
ließe sich nur nach einer umfangreichen statistischen 
Erhebung durch die Rentenversicherungsträger er-
mitteln. Die Aufwendungen würden jedenfalls nicht 
unbeträchtlich sein. 

Aus diesen Gründen und mit Rücksicht auf die 
verwaltungsmäßigen Schwierigkeiten kann einer 
Gesetzesänderung nicht nähergetreten werden, zu-
mal die Frage nicht isoliert gesehen werden darf, 
sondern im Zusammenhang mit anderen Leistungs-
verbesserungen für die heutigen Rentner, zuletzt 
noch durch die Vorverlegung des Rentenanpassungs-
termins, beurteilt werden muß. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Wag-
ner (Günzburg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage 
B 18) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die in § 16 des Bundes-
seuchengesetzes enthaltene zwingende Vorschrift, wonach alle 
Impfungen in das Impfbuch einzutragen sind, im Hinblick auf 
die Grippeimpfungen und Reihenimpfungen? 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist es er-
forderlich, daß, wie in § 16 Bundesseuchengesetz 
(BSeuchG) vorgesehen, alle Impfungen in ein Impf-
buch einzutragen sind. Die Eintragung aller Imp-
fungen in ein Impfbuch dient dem Schutz der ge-
impften Person und soll diese oder ihren Sorge-
berechtigten in die Lage versetzen, im Bedarfsfall 
die erhaltenen Impfungen jederzeit nachzuweisen. 
Eine vollständige Erfassung aller Impfungen ist er-
forderlich 

1. zur Erhebung einer vollständigen Krankheitsvor-
geschichte und Stellung einer zutreffenden Dia-
gnose, 

2. zur Einhaltung von Impfabständen, 

3. zur Beurteilung eines Impfschadens und der sich 
aus § 51 BSeuchG ggfs. ergebenden Ansprüche. 

Die Bundesregierung erwägt daher nicht, Grippe-
oder Reihenimpfungen von der Pflicht zur Eintra-
gung in das Impfbuch auszunehmen. 
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Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 16. Mai 1973 
auf die  Schriftliche Frage des Abgeordneten Baier 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage B 19) : 

Trifft es zu, wie der Bundesjugendring kürzlich mitteilte, daß 
die beabsichtigte Einsparung von 2000 Planstellen auch für die 
aus dem Bundesjugendplan geförderten Personalstellen bei 
Jugendorganisationen gilt? 

Die Mitteilung des Deutschen Bundesjugendringes 
trifft in dieser Form nicht zu. Die Bundesregierung 
hat durch Kabinettbeschluß vom 17. Februar 1973 
ihre Entscheidung wegen der Nichtbesetzung frei-
werdender Planstellen bei Zuwendungsempfängern 
dahin präzisiert, daß die Zahl der einzusparenden 
Stellen unter Berücksichtigung der besonderen Ver-
hältnisse des Einzelfalles zu ermitteln ist. Damit ist 
sichergestellt, daß unvertretbare Härten vermieden 
werden. 

Diesen Sachverhalt hat die Bundesregierung be-
reits am 13. März 1973 in ihrer Antwort auf die 
Kleine Anfrage verschiedener Abgeordneter betr. 
Bundesjugendplan 1973 — BT-Drucksache 7/313 —
dargelegt. Er ist auch dem Deutschen Bundesjugend-
ring bekannt. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Slotta (SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 20) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, den Einsatz 
von Notarzt-Wagen gesetzlich zwingend zu bestimmen? 

Die Bundesregierung sieht derzeit keine Möglich-
keit, den Einsatz von Nortarztwagen gesetzlich 
zwingend zu bestimmen. 

Nach DIN 75 080 ist ein Notarztwagen ein Ret-
tungswagen, der außer mit einem Fahrer und einem 
Rettungssanitäter auch mit einem Arzt besetzt ist. 
Eine gesetzliche Vorschrift, den Rettungswagen 
grundsätzlich auch mit einem Arzt zu besetzen, wäre 
sowohl durch den Bundesgesetzgeber (Gesetz über 
die 'Beförderung von Personen mit Krankenkraft-
wagen) als auch über die Rettungsgesetze der Län-
der möglich. Eine solche Regelung wäre an sich 
wünschenswert, sie wird als Fernziel letztlich von 
allen am Rettungswesen Beteiligten auch angestrebt. 
Den Einsatz von Notarztwagen derzeit zwingend 
vorzuschreiben, wäre in weiten Teilen der Bundes-
republik aber nicht realisierbar, weil die hierzu 
erforderlichen Ärzte nicht zur Verfügung stehen. 
Wenn die personelle Situation bei den Ärzten den 
Einsatz von Notarztwagen bereits jetzt gestattet, 
wie das z. B. in einigen großen Städten oder Bal-
lungsräumen der Fall ist, so werden diese heute 
bereits eingesetzt. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Ba-
ron von Wrangel (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Fragen B 21 und 22) : 

Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, daß die Ver-
legung der Trassenführung der B 207 und die Fortführung der 
Bundesstraße auf einem Wall, der zum einen das geplante 
Europacenter im Bebauungsplangebiet 10 A durchschneidet und 
zum anderen die Stadt Schwarzenbek, die bereits schon durch die 
Bundesbahn in einen Nord- und einen Südteil geteilt ist, noch 
durch den Wall der B 207 in einen Ost- und Westteil, also vier-
fach, geteilt würde und somit aus städtebaulichen Gesichtspunk-
ten die Dammschüttung nicht vertretbar ist? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Ausführung der Bundes-
straße B 207 so vorzunehmen, daß auch städtebauliche Gesichts-
punkte Berücksichtigung finden? 

Wie Ihnen am 15. Juli 1971 durch den damaligen 
Bundesverkehrsminister Leber schriftlich mitgeteilt 
wurde, hat die Bundesregierung grundsätzlich keine 
Bedenken, mit Rücksicht auf die städtebauliche Ge-
staltung für die verlegte B 207 statt eines Dammes 
eine Fahrbahnaufständerung über das ohnehin vor-
gesehene Maß hinaus auszuführen. Indessen mußte 
die von der Stadt Schwarzenbek für möglich gehal-
tene Übernahme der für die Aufständerung benö-
tigten Mehrkosten durch den Bund abgelehnt wer-
den, da sich hierzu in rechtlicher Hinsicht keine An-
haltspunkte finden lassen, die eine solche Regelung 
rechtfertigen. 

In gleichem Sinne hat Herr Minister Dr. Lauritzen 
am 7. August 1972 einen Brief des Bürgermeisters 
der Stadt Schwarzenbek vom 11. Juli 1972 beant-
wortet. Daraufhin hat  die Stadt Ende 1972 mitgeteilt, 
daß man auf die Verlängerung der Aufständerung 
verzichten werde, da eine Finanzierung der Mehr-
kosten durch die Stadt nicht möglich sei. 

Es verdient indessen hervorgehoben zu werden, 
daß die vom Bund verfolgte Planung zur Verlegung 
der B 207 in Schwarzenbek aus bautechnischen Grün-
den immerhin eine rd. 154 m lange Brücke enthält, 
die auch eine Kommunikation zwischen den neben 
der neuen Straße entstehenden Teilen des „Europa-
stadt-Centers" Schwarzenbek ermöglicht. 

Anlage 29 

Antwort 

des Pari. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Milz 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen B 23 und 24) : 

Zu welchem Zeitpunkt erfolgt der Bau einer Umgehungsstraße 
der B 55 um Bergheim/Erft, und wie hoch schätzt das Bundes-
verkehrsministerium die Belastung der Zievericher Kreuzung 
durch den Straßenverkehr, wenn die B 477 und die B 55 aus 
Bergheim verlegt worden sind? 

Was unternimmt das Bundesverkehrsministerium, um Bergheim 
durch bessere öffentliche Nahverkehrsverbindungen — insbeson

-

dere durch die Errichtung einer S-Bahnlinie — an Köln anzu-
binden? 

Zu Frage B 23: 

Der Zeitpunkt für die Verwirklichung der Umge-
hungsstraße Bergheim im Zuge der B 477 (nicht 
B 55) steht noch nicht fest. 
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Die B 477 ist nach dem Ausbauplan für die Bun-
desfernstraßen im Raum Bergheim lediglich als sog. 
„Strichstraße" dargestellt, für die sich ein Ausbau-
bedarf vom Grundsatz nicht ergeben hat. Ob sich 
nach der in § 4 des Gesetzes über den Ausbau der 
Bundesfernstraßen vorgesehenen Überprüfung des 
Bedarfsplanes eine verkehrliche Notwendigkeit zum 
Bau einer Umgehungsstraße Bergheim ergibt, bleibt 
abzuwarten. 

Zunächst wird zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse in der Ortsdurchfahrt der B 477/55 in Berg-
heim die Verlegung der Bundesstraße über den Knü-
chelsdamm angestrebt. 

Über die zukünftige Belastung der Kreuzung B 55/ 
B477/L 116 in Zieverich lassen sich von hier keine 
Angaben machen, da die Anteile des nach Verwirk-
lichung der verschiedenen Verkehrsplanungen ver-
bleibenden Ziel-, Quell- und Binnenverkehrs bislang 
nicht ermittelt sind. Dies wäre ggf. Aufgabe eines 
gemeindlichen Generalverkehrsplanes. 

Zu Frage B 24: 

Der Umfang des Nahverkehrsnetzes Nordrhein-
Westfalen wurde vom Land im Nordrhein-Westfa-
len-Programm unter Berücksichtigung der Dring-
lichkeit festgelegt. Das zwischen Land und der 
Deutschen Bundesbahn abgestimmte Programm sieht 
im Raum Köln in erster Dringlichkeit den Ausbau 
der S-Bahn von Chorweiler über Köln Hbf nach 
Bergisch Gladbach vor. In den weiteren Ausbaustu-
fen ist u. a. der Ausbau der S-Bahn von Horrem nach 
Köln geplant. Die Untersuchungen zum Nordrhein-
Westfalen-Programm haben gezeigt, daß das Ver-
kehrsaufkommen eine Weiterführung der S-Bahn 
über Horrem hinaus z. Z. nicht rechtfertigt. Es kann 
jedoch davon ausgegangen werden, daß durch die 
Schaffung von „park-and-ride"-Möglichkeiten bzw. 
durch entsprechende öffentliche Zubringerdienste 
an die nächsten Nahschnellverkehrslinien auch der 
Bevölkerung der nicht unmittelbar an die S-Bahn 
angeschlossenen Gemeinden später die Möglichkeit 
gegeben wird, die Kölner Innenstadt mit gut ausge-
bauten öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu errei-
chen. 

Der Bundesminister für Verkehr ist im Einver-
nehmen mit dem Land und der Deutschen Bundes-
bahn der Auffassung, daß zunächst die laufenden 
Vorhaben zügig fortgeführt und zum Abschluß ge-
bracht werden müssen. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Evers 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage B 25) : 

Trifft es zu, daß der für 1974 vorgesehene Ausbau des soge-
nannten Zubringers Mitte/Landesstraße 115 von Freiburg nach 
Breisach einschließlich der Ortsumgehung Umkirch aus finanziel-
len Gründen auf das Jahr 1984 verschoben worden ist, und wel 
che Möglichkeiten sieht die Bundesregierung zutreffendenfalls. 
um diese Baumaßnahme wenigstens bezüglich der Ortsumgehun-
gen vorzeitig durchzuführen? 

Es trifft nicht zu, ,daß der Bau eines Zubringers 
von Freiburg bzw. der Anschlußstelle Freiburg-Mitte 
nach Breisach aus finanziellen Gründen verschoben 
werden mußte. Vielmehr ist der Bau einer solchen 
Straßenverbindung von Anfang an in dem unter 
Mitwirkung der baden-württembergischen Straßen-
bauverwaltung und unabhängiger wissenschaftlicher 
Institute aufgestellten Bedarfsplan für den Ausbau 
der Bundesfernstraßen erst in die 2. Dringlichkeit 
eingestuft worden. Bei der Vielzahl von Maßnah-
men der 1. Dringlichkeit ist allerdings in der Tat mit 
der Verwirklichung von Bauvorhaben der 2. Dring-
lichkeit vor 1985 kaum zu rechnen. Auch ein Vor-
ziehen einzelner Teilabschnitte dieser Maßnahme 
läßt sich aus heutiger Sicht kaum realisieren. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Handlos 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage B 26) : 

Trifft es zu, daß im Rahmen der Auflösung der Bundesbahn-
direktion Regensburg das Gebiet links der Donau bis nach 
Passau der Direktion Nürnberg und das rechts der Donau der 
Direktion München mit der Folge zugeteilt werden soll, daß 
dadurch das Bundesbahnbetriebswerk Plattling mit 300 bis 400 
krisenfesten Dauerarbeitsplätzen aufgelöst wird, und wenn ja, 
ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, daß auch das 
Gebiet links der Donau ab Straubing der Direktion München 
einzugliedern ist, damit das Bundesbahnbetriebswerk in  Platt-
ling  erhalten werden kann? 

Es trifft zu, daß nach Auflösung der Bundesbahn-
direktion (BD) Regensburg die Grenze zwischen den 
neuen BD'en Nürnberg und München entlang der 
Donau verlaufen wird. 

Die südlich der Donau liegenden Gebiete wurden 
bereits mit Ablauf des 31. Dezember 1972 von der 
BD München übernommen. Zu welchem Zeitpunkt 
die nördlich der Donau verbliebenen Gebietsteile 
der BD Regensburg auf die BD Nürnberg übergehen 
werden, kann die Deutsche Bundesbahn (DB) z. Z. 
noch nicht angeben. 

Die bereits vollzogene und endgültige Neuabgren-
zung zwischen den BD'en München und Regensburg 
führt nicht zur Auflösung des Bahnbetriebswerks 
(Bw) Plattling. Die DB beabsichtigt allerdings, die im 
Streckendienst eingesetzten Dieseltriebfahrzeuge 
des Bw Plattling aus betriebstechnischen Gründen 
künftig im Bw Mühldorf unterhalten zu lassen. 
Beim Bw Plattling wird sich durch diese Maßnahme 
die Zahl der Werkstättenarbeiter nur geringfügig 
verändern. Voraussichtlich werden auf längere Sicht 
im Bw Plattling rd. 30 Bedienstete überzählig wer-
den, deren Unterbringung auf der Grundlage eines 
Sozialplans und ohne notwendigen Umzug keine 
Schwierigkeiten ergeben wird. Das Bw Plattling 
wird somit erhalten bleiben. Die notwendigen Ver-
änderungen hätten sich voraussichtlich auch ohne 
die von der Bundesregierung genehmigte Straffung 
der Mittelinstanz der DB ergeben. Für die Grenz-
ziehung zwischen den BD'en ist allein die DB zu-
ständig, die entsprechend ihrer Aufgabenstellung 
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in erster Linie wirtschaftliche, verkehrliche und 
eisenbahnbetriebliche Belange zu berücksichtigen 
hatte. Ihr Neuordnungsvorschlag würde die Ver-
änderung im Bw Plattling nicht verhindern, aber zu 
einer Überlastung der durch Übernahme des Be-
zirks Augsburg bereits stark vergrößerten BD Mün-
chen führen. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Len-
ders (SPD) (Drucksache 7/555 Frage B 27): 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Stand bzw. die tech-
nische Entwicklung des Kraftfahrzeugantriebs mit Flüssiggas, und 
ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, die Umrüstung 
der kommunalen Nahverkehrs- und Versorgungsfahrzeuge von 
Benzin- auf Treibgasantrieb aus Gründen des Umweltschutzes in 
geeigneter Weise zu unterstützen? 

Die Verwendung verflüssigter Gase zum Betrieb 
von Kraftfahrzeugmotoren ist heute technisch ge-
löst und bei Beachtung der einschlägigen Sicher-
heitsbestimmungen ohne besondere Gefahren mög-
lich. 

Als Mittel für eine merkliche Verringerung der 
Umweltbelastung, die von den Kraftfahrzeugen aus-
geht, können diese Gase allerdings nicht in Betracht 
gezogen werden. Arten wie Propagan und Butan, 
die sich bei Raumtemperatur lagern lassen, stehen 
nicht in genügender Menge zur Verfügung, um die 
herkömmlichen Kraftstoffe zu ersetzen. Erdgas, das 
auf einer Temperatur von minus 160 °  Celsius ge-
halten werden muß, erfordert Anlagen, die allenfalls 
in Nutzfahrzeugen verwendet werden könnten. Die 
beim Erdgasbetrieb für Nutzfahrzeuge anfallenden 
Kosten stehen aber in keinem Verhältnis zum Nut-
zen für die Umwelt gegenüber dem Dieselantrieb, 
der bei uns in Nutzfahrzeugen fast ausschließlich 
verwendet wird. Bei dieser Sachlage wäre es wenig 
sinnvoll, die Umrüstung der Nahverkehrsomnibusse 
von Dieselantrieb auf Erdgasantrieb zu unterstüt-
zen. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Walther (SPD) (Drucksache 7/555 Fragen B 28 und 
29) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich die Bundesstraße 
Nr. 4 zwischen Coburg und der im Rahmen des Grundvertrages 
vorgesehenen neuen Grenzübergangsstelle Coburg-Eisfeld in 
einem solchen Zustand befindet, daß sie für einen größeren 
Besucherverkehr in die DDR kaum ausreicht, und bestehen für 
einen Ausbau entsprechende Planungen? 

Hält die Bundesregierung die bisher errichtete Wellblech

-

Baracke für die Abwicklung des Grenzverkehrs für ausreichend, 
oder welche anderen Planungen liegen vor? 

Zu Frage B 28: 

Die B 4 zwischen Coburg und dem neuen Grenz-
übergang bei Rottenbach befindet sich mit Aus-
nahme einiger kleinerer Ausbaulücken im Zuge von 
Ortsdurchfahrten in einem gut en Unterhaltungszu-
stand. Sie kann somit den zu erwartenden Grenzver-
kehr aufnehmen. Mit Beseitigung dieser Ausbau-
lücken wird noch in diesem Jahr begonnen. 

In Grenznähe ist eine größere Verlegung der B 4 
mit Ortsumgehung Rottenbach vorgesehen. Die Pla-
nung hierfür ist abgeschlossen; nach Klärung der 
rechtlichen Voraussetzungen (bes. Grunderwerb) ist 
auch hier noch in diesem Jahr mit dem Baubeginn zu 
rechnen. 

Zu Frage B 29: 

An dem genannten Grenzübergang wurde vom 
Bundesfinanzministerium ein winterfester Abferti-
gungswagen als Provisorium für die Grenzabferti-
gung aufgestellt, der für eine begrenzte Übergangs-
zeit ausreichend ist. 

Es ist jedoch beabsichtigt, dieses Provisorium 
möglichst noch in diesem Jahr durch ein festes Ab-
fertigungsgebäude mit entsprechenden Verkehrsan-
lagen zu ersetzen. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Müller 
(Remscheid) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage 
B 30) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich gegenüber dem Land 
Nordrhein-Westfalen dafür einzusetzen, daß die Elektrifizierung 
der Bergischen Eisenbahnstrecke im Rahmen der 5-Bahn-Finan-
zierung des Landes vorgezogen wird? 

Im Anschluß an die seit längerer Zeit abgeschlos-
sene Elektrifizierung der Strecke Düsseldorf—Grui-
ten—Wuppertal ist vorgesehen, auch den ersten 
Abschnitt der südlichen Verbindung über Hilden-
Sohlingen-Ohligs auf elektrischen Betrieb umzustel-
len. Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit 
der Einrichtung eines S-Bahn-Betriebes auf der 
Strecke Düsseldorf-Flughafen—Düsseldorf Hbf.- 
Hilden-Solingen-Ohligs. Wie die Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbahn dazu mitteilt, sind 
die Verhandlungen mit dem Land Nordrhein-West-
falen, das sich finanziell beteiligt, soweit fortge-
schritten, daß sich der Verwaltungsrat der Deutschen 
Bundesbahn auf seiner nächsten Sitzung mit der 
Genehmigung des Vorhabens befassen kann. 

Der Bundesminister für Verkehr hat diese S-Bahn-
baumaßnahme und die damit verbundene Elektrifi-
zierung der Strecke nach Solingen-Ohligs in die 
Liste der Vorhaben aufgenommen, die mit Bundes-
mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz gefördert werden. Nach Abschluß des vor-
gesehenen Übereinkommens mit dem Land Nord- 
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rhein-Westfalen kann mit den Bauarbeiten u. U. 
noch in diesem Jahr begonnen werden. 

Herr Kollege Braun ist in gleichem Sinne unter-
richtet worden. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Braun (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen B 31 
und 32) : 

Was gedenkt die Bundesregierung gegenüber der Hauptver-
waltung der Deutschen Bundesbahn und dem Land Nordrhein-
Westfalen zu unternehmen, um die Elektrifizierung der Bergi-
schen Eisenbahnstrecke zu beschleunigen? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, durch Vor-
finanzierung oder Bereitstellung von Bundesmitteln eine baldige 
Elektrifizierung der Bergischen Eisenbahnstrecke zu erreichen? 

Im Anschluß an die seit längerer Zeit abgeschlos-
sene Elektrifizierung der Strecke Düsseldorf—Grui-
ten Wuppertal ist vorgesehen, auch den ersten Ab-
schnitt der südlichen Verbindung über Hilden—So-
lingen-Ohligs auf elektrischen Betrieb umzustellen. 
Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der 
Einrichtung eines S-Bahn-Betriebes auf der Strecke 
Düsseldorf-Flughafen—Düsseldorf-Hbf.—Hilden — 
Solingen-Ohligs. Wie die Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn dazu mitteilt, sind die Ver-
handlungen mit dem Land Nordrhein-Westfalen, das 
sich finanziell beteiligt, soweit fortgeschritten, daß 
sich der Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn 
auf seiner nächsten Sitzung mit der Genehmigung 
des Vorhabens befassen kann. 

Der Bundesminister für Verkehr hat diese S-Bahn-
baumaßnahme und die damit verbundene Elektri-
fizierung der Strecke nach Solingen-Ohligs in die 
Liste der Vorhaben aufgenommen, die mit Bundes-
mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz gefördert werden. Nach Abschluß des vorgese-
henen Übereinkommens mit dem Land Nordrhein-
Westfalen kann mit den Bauarbeiten u. Z. noch in 
diesem Jahr begonnen werden. 

Herr Kollege Müller (Remscheid) ist in gleichem 
Sinne unterrichtet worden. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Biehle (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen B 33 
und 34) : 

Wie weit sind die Planungen zur Beseitigung des schienen-
gleichen Bundesbahnüberganges im Zuge der Staatsstraße 2443 
in Dettingen (Unterfranken) gediehen, und wann wird mit der 
Einleitung bzw. dem Abschluß des Planfeststellungsverfahrens 
gerechnet? 

Ist die Bundesregierung bereit, das Projekt für den Baubeginn 
1974 mit einem ersten größeren Betrag zu fördern, und wie sieht 
die Gesamtfinanzierung aus? 

Zu Frage B 33: 

Wie mir von der Bundesbahndirektion (BD) Frank-
furt und dem zuständigen Straßenbauamt auf An-
frage mitgeteilt wurde, besteht unter den Beteilig-
ten Einigkeit über die Planungskonzeption. Die Ge-
samtplanung wird von der Gemeinde Dettingen 
durchgeführt. Nach Auffassung der Gemeinde kann 
das straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren im 
Sommer d. J. eingeleitet und durchgeführt werden. 

Unabhängig von der Durchführung dieses Ver-
fahrens wird die BD Frankfurt die erforderlichen 
Brückenpläne mit den entsprechenden Kostenan-
schlägen erarbeiten, sobald ihr von der Gemeinde 
die dazu erforderlichen Straßenpläne übersandt wor-
den sind. 

Aufgabe der Gemeinde und der BD Frankfurt wird 
es sodann sein, die nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz (EKrG) erforderliche Vereinbarung über Art, 
Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie 
über die Verteilung der Kosten zu treffen. Ferner 
ist es notwendig, die Maßnahme zum Bundeshaus-
halt anzumelden, da sie in den Straßenbauplan 
(Kap. 1210, Titel 76044) aufgenommen werden muß 
und zwar wegen des Kostenanteils des Bundes. 

Zu Frage B 34: 

Der Bund trägt 1/3 der Kosten der Maßnahme zur 
Beseitigung der Bahnübergänge. Die Notwendigkeit 
und Dringlichkeit der Maßnahme kann bejaht wer-
den. Der Bund ist deshalb bereit, das Vorhaben zu 
fördern. Voraussetzung ist, daß das Vorhaben zum 
Bundeshaushalt angemeldet und die erforderliche 
Vereinbarung nach den Bestimmungen des EKrG 
mit einem Antrag auf Genehmigung durch den Bund 
vorgelegt wird. Der Zeitpunkt für den Baubeginn 
hängt vom Fortgang der Verhandlungen der Be-
teiligten ab; die Bundesregierung kann darauf kei-
nen Einfluß nehmen. 

Grundlage für die Finanzierung ist das EKrG. Zu 
dem Kostenanteil der Gemeinde kann diese Zu-
schüsse nach den in Betracht kommenden gesetz-
lichen Bestimmungen erhalten. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Pfeifer 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage B 35) : 

Wird die Bundesregierung Bestrebungen entgegentreten, im 
Rahmen der Bemühungen um einen europäischen Führerschein 
für Behinderte einen gesonderten Führerschein einzuführen, und 
wird sie zur Vermeidung einer solchen Diskriminierung der 
Behinderten darauf bestehen, daß die diesbezügliche Regelung in 
unserem Land auch Grundlage der Ü berlegungen bei der Schaf-
fung eines europäischen Führerscheines wird? 

Die Bundesregierung wird sich in den bevorste-
henden Beratungen des von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften vorgelegten Entwurfs 
eines einheitlichen Europa-Führerscheins gegen 
einen besonderen Versehrten-Führerschein au sspre-
chen. Nach Auffassung der Bundesregierung könnte 
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die diesbezügliche deutsche Regelung durchaus die 
Grundlage für eine einheitliche europäische Rege-
lung darstellen. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 17. Mai 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage B 36) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Erhöhung des 
allgemeinen Rentenniveaus von vielen Rentenempfängern auch 
die Grenzen für die Zahlung von Wohngeld überschritten werden 
und daß dadurch im Endergebnis eine tatsächliche Schlechter-
stellung der Rentner eintritt, und welche Maßnahmen gedenkt 
die Bundesregierung zu ergreifen, um eine Anpassung der Ein-
kommensgrenzen für die Gewährung von Wohngeld vorzu-
nehmen? 

Das Problem ist der Bundesregierung bekannt. 
Ebenso wie bei anderen Einkommenserhöhungen 
kann auch nach Rentenerhöhungen der Anspruch auf 
Wohngeld im Ergebnis u. U. entfallen. Eine solche 
Folge tritt dann ein, wenn durch die Einkommens-
erhöhung die maßgebende Einkommensgrenze des 
Zweiten Wohngeldgesetzes (2. WoGG) überschrit-
ten wird. Dabei kann es sich aber nur um Fälle ver-
hältnismäßig hoher Rentenbeträge handeln, in denen 
z. B. die Rente eines Alleinstehenden den Betrag 
von 1 000,— DM monatlich oder bei einem Rentner-
ehepaar den Betrag von 1250,— DM monatlich 

) übersteigt. 

Der Betrag des nach der Rentenerhöhung zur 
Verfügung stehenden Einkommens wird dabei nicht 
geringer sein als der Gesamtbetrag, der vor der Ren-
tenerhöhung einschließlich des Wohngeldes zur 
Verfügung stand. Denn eine Überschreitung der 
Einkommensgrenze kann durch die Rentenerhöhung 
ohnehin nur in den Fällen eingetreten sein, in denen 
die Rente schon vor ihrer Erhöhung in der Nähe 
der Einkommensgrenze lag und das Wohngeld ent-
sprechend gering war. Der Wegfall des Wohngeldes 
wird daher durch die Rentenerhöhung in der Regel 
mindestens ausgeglichen sein. Rentner werden 
insoweit nicht anders behandelt als andere Einkom-
mensbezieher, die durch eine Erhöhung ihrer Ein-
nahmen aus der Wohngeldberechtigung herauswach-
sen. Gegenüber diesen genießen die Rentner noch 
den besonderen Vorteil, daß die Rentenerhöhungs-
beträge nach der geltenden gesetzlichen Anpas-
sungsregelung für einige Monate bei der Einkom-
mensermittlung außer Betracht bleiben, so daß sich 
die Rentenerhöhung nicht von Anfang an auf das 
Wohngeld auswirkt. Außerdem wird bei der Ermitt-
lung des Jahreseinkommens auch bei Rentenemp-
fängern ein allgemeiner Freibetrag von 20 v. H. 
für typische, nicht der Deckung des Lebensunter-
halts dienende Aufwendungen abgesetzt, obwohl 
diesem Personenkreis insbesondere keine Aufwen-
dungen für Steuern und Versicherungen entstehen. 

Eine Anpassung der Einkommensgrenze für die 
Gewährung von Wohngeld erscheint daher allein 
wegen der Rentenerhöhungen zur Zeit nicht ange- 

bracht. Im Interesse der Wohngeldempfanger und 
zur Erleichterung des Gesetzesvollzugs ist vielmehr 
zunächst eine Abgrenzung des Einkommensbegriffs 
vordringlich. Überdies besteht ein so enger Sach-
zusammenhang zwischen Einkommensgrenze, Ein-
kommensbegriff und Einkommensermittlung im Be-
reich des Wohngeldes und in anderen Bereichen, 
daß eine Teillösung auf einem dieser Gebiete nicht 
vorgezogen werden sollte. Da bei der Kompliziert-
heit dieser Fragen grundlegende Vorarbeiten erfor-
derlich sind, wird eine Lösung der damit verbunde-
nen Probleme kurzfristig nicht möglich sein. 

Anlage 39 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Stavenhagen (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen 
B 37 und 38) : 

Welche mittleren und großen Computer sind nach dem Stand 
von, 31. Dezember 1972 bei der Bundesregierung und bei den 
obersten Bundesbehörden installiert, und wie gliedern diese sich 
nach Hersteller und Mietwert? 

Hat die Bundesregierung die Absicht, bei der Beschaffung von 
Computern für staatliche Dienststellen Computerhersteller mit 
europäischem Stammsitz entsprechend ihren Vorstellungen im 
Rahmen des 2. Datenverarbeitungsprogramms stärker zu berück-
sichtigen? 

Zu Frage B 37: 

In der Bundesverwaltung einschließlich Bundes-
bahn und Bundespost sind insgesamt 226 EDV-Anla-
gen verschiedener Größenordnung eingesetzt. Da-
von entfallen auf die Hersteller 

ANKER 	 1 
AEG-TELEFUNKEN 	22 
BULL/GE 	 2 
CONTROL DATA 	5 
DIGITAL EQUIPMENT 5 
HONNEYWELL 	1 

IBM 	 101 
RECOGNITION

-
EQUIPMENT 	1 

RAYTHEION 703 	1 
SEL 	 2 
SIEMENS 	 42 
ZUSE 	 4 
PHILIPS 	 1 
UNIVAC 	 1 

189 

Wehrtechnischer 
Bereich 	 37 

226 

Für den Wehrtechnischen Bereich werden die 
Anlagen aus Sicherheitsgründen zusammengefaßt 
ausgewiesen. Die Aufwendungen für Kauf und 
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Miete von EDV-Anlagen betrugen im Rechnungs-
jahr 1972 212,8Mio DM. In diesem Betrag sind die 
Ausgaben des Sicherheitsbereichs nicht enthalten. 
Die Ermittlung des Mietwertes ist nur durch eine 
gesonderte Erhebung in der Bundesverwaltung mög-
lich. 

Zu Frage B 38: 

Die Schaffung ausgewogener Wettbewerbsver-
hältnisse auf dem DV-Markt gehört zu den über-
greifenden Zielen des 2. DV-Programms. Deshalb 
werden bei Beschaffungen im Bereich der Bundes-
verwaltung EDV-Anlagen von Herstellern mit euro-
päischer Basis immer dann bevorzugt, wenn das 
Preisleistungsverhältnis günstiger oder gleich gün-
stig ist im Vergleich zu Anlagen anderer Hersteller. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 17. Mai 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Frage B 39) : 

Ist die Bundesregierung bereit, in der EWG dafür einzutreten, 
daß alle Postgebühren vereinheitlicht werden? 

Ihre Frage hat zwei Aspekte, nämlich gleiche Ge-
bühren für gleiche Dienstleistungen innerhalb der 
EG, und gleiche Gebühren für den Verkehr zwischen 
der Bundesrepublik und den Ländern der EG. 

Zum ersten Aspekt: Die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften und die Regierungen der 
Mitgliedstaaten haben die Frage der Vereinheit-
lichung der Postgebühren bereits mehrfach erörtert. 
Dabei hat sich gezeigt, daß eine zufriedenstellende 
Regelung insbesondere wegen der finanziellen Kon-
sequenzen für die beteiligten Postverwaltungen nur 
sehr schwer zu erreichen ist. Die Bundesregierung 
und ihre europäischen Partner sehen deshalb die 
Vereinheitlichung ,der Postverfassungen und des 
Postbenutzungsrechts als Voraussetzung dafür an, 
anschließend zu einer Vereinheitlichung aller Post-
gebühren im Rahmen der angestrebten Wirtschafts-
und Währungsunion zu gelangen. 

Zum zweiten Aspekt: Für den  Verkehr aus der 
Bundesrepublik in die Mitgliedstaaten der  EG gel-
ten im Bereich des Post- und Fernmeldewesens 
grundsätzlich einheitliche Auslandsgebühren. 

Es gibt jedoch bilaterale Vereinbarungen mit den 
Gründungsstaaten der EG über die Anwendung der 
Inlandsgebühr für Briefe der 1. Gewichtsstufe und 
für Postkarten. Darüber hinaus hat die Bundes-
regierung allen Mitgliedern der Europäischen Kon-
ferenz der Verwaltungen für das Post- und Fern-
meldewesen (CEPT) Bleichlautende Regelungen an-
geboten. Eine entsprechende Regelung konnte bis-
her nur mit der Schweiz getroffen werden. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 16. Mai 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Köhler (Duisburg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Fragen B 40 und 41) : 

Welche konkreten Arbeitsergebnisse hat das Bundesinstitut für 
Berufsbildungsforschung in Berlin seit seinem Bestehen der 
Bundesregierung oder der Öffentlichkeit vorgelegt? 

Mit welchen Untersuchungen und gegebenenfalls Vorschlägen 
dieses Instituts kann die Öffentlichkeit in absehbarer Zukunft 
rechnen? 

Zu Frage B 40: 

Die Arbeitsergebnisse des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung (BBF) seit seiner Arbeits-
aufnahme im Februar 1971 können nicht losgelöst 
von den vielfältigen Problemen gesehen werden, die 
naturgemäß bei der Neugründung eines solchen For-
schungsinstituts auftreten und erst nach einer not-
wendigen Anlaufphase überwunden werden. 

Die bisherigen Arbeitsergebnisse des BBF werden 
veröffentlicht in 

1. Zeitschrift für Berufsbildung: 
Bisher 5 Nummern erschienen 

2. Schriftenreihe des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung: 
Bisher 7 selbständige Publikationen erschienen 

3. Sonderhefte des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung: 
Bisher 5 Hefte erschienen 
(im wesentlichen über Fernkurse) 
(Siehe auch Anlage 1) 

4. Mitteilungen des BBF: 
Bisher 5 Hefte erschienen 

5. BBF-Informationen: 

Bisher 8 Nummern erschienen 

6. Ausbildungsordnungen: 
Siehe Anlage 2 

7. Ergebnisberichte im Rahmen der Fremdforschung 
(siehe Anlage 3). 

Zu Frage B 41: 

Die weiteren Forschungsergebnisse des BBF wer-
den laufend in den Schriftenreihen des BBF (siehe 
Antwort zu Frage 40) veröffentlicht. Das verabschie-
dete Forschungsprogramm 1972/73, das die Ziele und 
Aufgaben des BBF für diesen Zeitraum ausweist, ist 
bereits in den „Mitteilungen des BBF" veröffentlicht 
(Heft 2/72). Das Forschungsprogramm 1973/74, durch 
das die weiteren Aufgaben des BBF festgelegt wer-
den, steht vor der Verabschiedung und Genehmi-
gung und wird in Kürze erscheinen. Zu den vor-
dringlichen Arbeiten des BBF, zu denen in nächster 
Zeit konkrete Ergebnisse erwartet werden, gehört 
die Erarbeitung von Ausbildungsordnungen (siehe 
Anlage 4) . 
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Anlage 1 

Liste 

der vom Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung mit positivem Ergebnis 
überprüften Fernlehrgänge 

Fernlehrgang 	 Fernlehrinstitut 

1. Metall 

2. Kraftfahrzeugtechnik 

3. Elektrotechnik mit Elektronik 

4. Bauwesen (Hochbautechnik) 

5. Buchführung 

6. Organisation 

7. Fernkurs für Datenverarbeitung, 
Grundstufe: Einführung in die maschinelle 
Datenverarbeitung 

8. Fernkurs für Datenverarbeitung, 
Logik der Programmierung 

9. Fernkurs für Datenverarbeitung, 
System IBM 360-20 

10. Fernkurs für Datenverarbeitung, Planung, Aus-
wahl und Einsatzvorbereitung einer EDV-Anlage 

11. Versicherungswirtschaftliches Fernstudium 

12. Betriebswirt (DAA) 

13. Betriebswirt (BWA) 

14. Geprüfter Betriebswirt (BWA) 
(Kombilehrgang) 

15. Akademie für Welthandel 
wird nicht mehr angeboten 

16. Bilanzbuchhalter 
Grund- und Aufbaukurs 

17. Kaufmännische Praxis 

18. Modernes Führungswissen — 
Harzburger Modell 
(Ausbildungsgang FSQ) 

19. Modernes Führungswissen — 
Harzburger Modell 
(Ausbildungsgang ABQ) 

20. Fernsehkursus — TV 

21. Bankakademie (Kombilehrgang) 

22. Der Bankkaufmann 

23. Englisch  

Lehrinstitut für Industrie und Handwerk, Leucht-
turm-Verlag Greuter & Co. KG 
7750 Konstanz, In der Gebhardsösch 2 
dto. 

dto. 

dto. 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

Fernstudien-Institut der Deutschen Angestellten-
Akademie, e. V., 
2000 Hamburg 36, Karl-Muck-Platz 1 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 

Betriebswirtschafts-Akademie e. V., 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 

dto. 

dto. 

Akademie für Fernstudium e. V., 
3388 Bad Harzburg, Postfach 243 

dto. 

EURATELE, Radio-Fernlehrinstitut GmbH, 
5000 Köln, Luxemburger Str. 12 

Bankakademie e. V. 
6000 Frankfurt/M., Goetheplatz 2 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 

Akademie für Fernstudium „eurosprach", 
Gemeinnütziges Sprachlehrinstitut 
3388 Bad Harzburg-Bündheim, Huttenstr. 15 
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Fernlehrgang 	 Fernlehrinstitut 

24. Französisch 

25. Grundlehrgang für kaufmännische und 
technische Ausbilder 

26. Bilanzbuchhalter 

27. Englisch 

28. Refa-Fernlehrgang 
Technisches Rechnen für das Arbeitsstudium 

29. Refa-Fernlehrgang 
Mathematik für das Arbeitsstudium 

30. Refa-Fernlehrgang 
Nomographie 

31. Refa-Fernlehrgang 
Statistik 

32. Refa-Fernlehrgang 
Kostenwesen 

33. Programmiersprachen 
Assembler, RPG 275 C 

34. Halbleiter-Elektronik 

35. Datenverarbeitungskaufmann 272 C 

36. Arbeitsbewertung 

37. Bilanzbuchhalter 

38. Betriebswirtschaftslehre 492 C 

39. Programmierer 274 C 

40. Buchhalter 27 C 

41. Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungstechnik 
713 C 

42. Hochbautechnik 714 C 

43. Kraftfahrzeug-Elektrik mit elektrischen und 
elektronischen Grundlagen 830 C 

44. Tiefbautechnik-Straßenbau 712 C 

45. Kostenrechner und Kalkulator 52 B 

46. Kostenrechner und Kalkulator 52 C 

47. Betriebswirtschaftliche Organisation und 
Statistik 121 B 

48. Industrie-Elektronik 

49. Seminar für Kreditsachbearbeiter  

dto. 

Verlag für Berufsfortbildung GmbH, 
6100 Darmstadt, Donnersbergring 42 

Hamburger Fern-Lehrinstitut Walter Schultz KG, 
2000 Hamburg 73, Rahlstedter Str. 163 b 

DAZ Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung mbH, 
2000 Hamburg 73, Doberaner Weg 10 

REFA-Institut Darmstadt, 
Institut für Arbeitswissenschaft des Verbandes für 
Arbeitsstudien - Refa — e. V., 
6100 Darmstadt, Wittichstr. 2, 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

Hamburger  Fern-Lehrinstitut Walter Schultz KG, 
2000 Hamburg 73, Rahlstedter Str. 163 b 

ITT Schaub-Lorenz, Vertriebsgesellschaft mbH, 
Abteilung Fachlehrgänge, 
7530 Pforzheim, Östl.-Karl-Friedrich-Str. 36 

Hamburger Fern-Lehrinstitut Walter Schultz KG, 
2000 Hamburg 73, Rahlstedter Str. 163 b  

Akademie für Fernstudium e. V., 
3388 Bad Harzburg, Postfach 243 

Fernstudien-Institut der Deutschen Angestellten

-

Akademie e. V., 
2000 Hamburg 36, Karl-Muck-Platz 1 

Hamburger Fern-Lehrinstitut Walter Schultz KG, 
2000 Hamburg 73, Rahlstedter Str. 163 b 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

EURATELE, Radio-Fernlehrinstitut GmbH, 
5000 Köln, Luxemburger Str. 12 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, Taunusstr. 54 
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Anlage 2 

Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung 

Der Präsident 
1 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 3 

An den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

Betr.: Beitrag des BBF zum geplanten Sachstands-
bericht über die Durchführung des Aktions-
programms „Berufliche Bildung" 

Verabredungsgemäß teile ich Ihnen Aktivitäten 
des BBF, im Rahmen der Durchführung des Aktions-
programms Berufliche Bildung, nach Schwerpunkt-
bereichen gegliedert, mit. 

1. Ausbildungsordnungen 
(zu Ziffer 12 Ihrer Übersicht) 

1.1 Unter Beteiligung des BBF wurden folgende 
Ausbildungsordnungen erarbeitet und den Mi-
nisterien 1972 zum Erlaß einer Rechtsverord-
nung eingereicht: 

Stufenausbildungsordnung für die 
Elektroberufe 
Ausbildungsordnung für Kürschner 
und Pelzwerker 
Ausbildungsordnung für Fleischer 
Stufenausbildung für die feinschlosserischen 
Berufe 
Ausbildungsordnungen für vier kaufmännische 
Berufe: 

Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
Versicherungskaufmann 
Industriekaufmann 
Bankkaufmann 

Flexograph 
Parkettleger 
Gebäudereiniger 

Von diesen neu geordneten Ausbildungsberu-
fen werden ca. 360 000 Auszubildende erfaßt. 

Durch die Stufenausbildungsordnungen der 
Elektroberufe und feinschlosserischen Berufe 
werden 20 bisher existierende Ausbildungs-
ordnungen ersetzt. 

1.2 Unter Beteiligung des BBF werden voraussicht-
lich bis zum Ende der Legislaturperiode (De-
zember 1972) folgende Ausbildungsordnungen 
erarbeitet und den Ministerien zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung eingereicht: 

Stufenausbildungsordnung für spanende Werk-
zeugmaschinenberufe 

Ausbildungsordnung für das Friseurhandwerk 
Ausbildungsordnung für Kfz.-Mechaniker 
Ausbildungsordnung für das Maler- und 
Lackiererhandwerk 

Stufenausbildungsordnung für das Baugewerbe 
Ausbildungsordnung für das Uhrmacher-
handwerk 

Ausbildungsordnung für Ärztliche und Zahn-
ärztliche Helfer 

Ausbildungsordnung für Baustoffprüfer 

Ausbildungsordnung für Chemielaboranten 

Von diesen neu geordneten Ausbildungsberu-
fen werden ca. 250 000 Auzubildende erfaßt. 

1.3 Zur Streichung industrieller Ausbildungsberufe 

1. Mitwirkung bei der Streichung von 98 indu-
striellen Ausbildungsberufen, die mit bis zu 
5 Auszubildenden besetzt sind (Maßnahme 
erledigt — Rechtsverordnung vom 10. 8. 72) . 

2. Mitwirkung bei der Streichung weiterer 
industrieller Ausbildungsberufe, die mit bis 
zu 20 Auszubildenden besetzt sind, unter 
Berücksichtigung bildungsorganisatorischer 
Gesichtspunkte und regionaler Besonder-
heiten. Siehe hierzu Band 1 der Schriften-
reihe zur Berufsbildungsforschung: „Zur 
Reduzierung der Anzahl von industriellen 
Ausbildungsberufen 	Materiali en und 
Vorschläge". (Maßnahme voraussichtlich his 
zum Ende der Legislaturperiode erledigt) 

1.4 Es wird gegenwärtig ein Verfahren zur Erstel-
lung von Ausbildungsordnungen erarbeitet 
und diskutiert, das eine regelmäßige Über-
arbeitung und Anpassung der Ausbildungsord-
nungen in einem vertretbaren Zeitraum sicher-
stellen soll. (Maßnahme kann nicht bis zum 
Abschluß der Legislaturperiode erledigt wer-
den) 

1.5 Es werden wissenschaftliche Grundlagen für 
Ausbildungsordnungen erarbeitet. Als wesent-
licher Teilschritt wurde ein Kriterienkatalog 
zur Überprüfung und Neukonzipierung von be-
ruflichen Curricula für den Sekundarbereich II 
entwickelt Ausbildungsordnungen ein-
schließlich Berufsgrundbildung. (Maßnahme 
kann insgesamt nicht bis zum Ende der Legis-
laturperiode erledigt werden) 

2. Fortbildungsordnungen 
(zu Ziffer 34 Ihrer Übersicht) 

2.1 Im BBF wurde der Entwurf einer Ausbildungs-
ordnung für Berufskraftfahrer erstellt und eine 
Experten-Anhörung durchgeführt. (Maßnahme 
ist abgeschlossen) 

2.2 Vorarbeiten für eine Ordnung des Ausbil-
dungswesens im Bereich der Datenverarbei-
tung. Konstituierung eines Fachausschusses er-
folgte. (Die Maßnahme insgesamt kann nicht 
bis zum Ende der Legislaturperiode durchge-
führt werden) 

2.3 Voruntersuchung über die Notwendigkeit einer 
speziellen Aus-  und Fortbildung für den Be-
reich des Umweltschutzes. (Maßnahme ist ab-
geschlossen) 
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2.4 Beteiligung des BBF an der Erarbeitung einer 
Prüfungsordnung für Sekretärinnen. (Die Maß-
nahme kann nicht bis zum Ende der Legislatur-
periode durchgeführt werden) 

3. Transparenz des Fortbildungsangebots 

(zu Ziffer 39 Ihrer Ubersicht) 

3.1 Eine Analyse vorliegender Dokumentationen 
von Maßnahmen der beruflichen Erwachsenen-
bildung, ihrer Finanzierung und sonstigen För-
derung liegt in Teilergebnissen vor. (Die Maß-
nahme insgesamt kann nicht bis zum Ende der 
Legislaturperiode durchgeführt werden) 

3.2 Eine Analyse des außerbetrieblichen Angebots 
berufsbezogener Erwachsenenbildung ein-
schließlich einer Bestandsaufnahme von Maß-
nahmen der beruflichen Erwachsenenbildung 
im Akademiebereich ist eingeleitet. (Die Maß-
nahme insgesamt kann nicht bis zum Ende der 
Legislaturperiode durchgeführt werden) 

4. Einführung neuer Lehr-, Lernverfahren 
und moderner Prüfungsmethoden 

(zu Ziffer 40 Ihrer Ubersicht) 

Das BBF übernimmt die Begleitung von Ver-
suchsmaßnahmen an dem Beruf sförderungs-
zentrum in Essen. (Maßnahme kann nicht bis 
zum Ende der Legislaturperiode durchgeführt 
werden) 

5. Baukastensystem 
(zu Ziffer 37 Ihrer Ubersicht) 

Das BBF übernimmt die wissenschaftliche Be-
gleitung der Erprobung eines Baukasten-
systems im Rahmen einer Versuchsmaßnahme. 
(Die Maßnahme insgesamt kann nicht bis zum 
Ende der Legislaturperiode durchgeführt wer-
den) 

6. Bildungsurlaub, kurzfristig berufsbezogene 
Weiterbildung 
(zu Ziffer 39 Ihrer Ubersicht) 

Das BBF begleitet innerhalb dieses Themen-
komplexes ein langfristiges Versuchspro-
gramm. 

7. Ausbildung der Ausbilder 
(zu Ziffer 13 Ihrer Übersicht) 

7.1 Erstellung eines Gutachtens zu den Basispapie-
ren des Lehrgangs „Ausbildung der Ausbilder" 
im Medienverbund. (Maßnahme ist abgeschlos-
sen) 

7.2 Vorarbeiten zur Konzipierung und wissen-
schaftlichen Begleitung von Modell-Lehrgän-
gen zur Vermittlung von berufs- und arbeits-
pädagogischen Kenntnissen. (Die Maßnahme 
insgesamt — Durchführung und wissenschaft

-

liche Begleitung — kann nicht bis zum Ende der 
Legislaturperiode durchgeführt werden) 

8. Berufsgrundbildung 
(zu Ziffer 22 Ihrer Ubersicht) 

8.1 Bestandsaufnahme, Ordnung und Analyse der 
Zielvorstellungen zur Berufsgrundbildung: 
Analyse des Begründungszusammenhangs der 
Zielvorstellungen. (Einzelne Teilergebnisse lie-
gen vor. Die Maßnahme insgesamt kann nicht 
bis zum Ende der Legislaturperiode durchge-
führt werden) 

8.2 Wissenschaftliche Vorbereitung und wissen-
schaftliche Begleitung von Modellen zum Be-
rufsgrundbildungsjahr. (Die Maßnahme insge-
samt — Durchführung und wissenschaftliche 
Begleitung — kann nicht bis zum Ende der 
Legislaturperiode durchgeführt werden) 

8.3 Mitwirkung bei der vorläufigen Berufsfeldbe-
stimmung und der Zuordnung der Ausbil-
dungsberufe zu den Berufsfeldern im Rahmen 
der „Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-
Verordnung". (Maßnahme durchgeführt) 

9. Ausbildungsmittel 

(zu Ziffer 31 Ihrer Ubersicht) 

9.1 Planung und Einrichtung einer Datenbank für 
programmierte Unterweisung im Bereich der 
beruflichen Bildung. Unter besonderer Berück-
sichtigung von Benutzer-Profilen wird eine 
Datenbank für die Dokumentation von Lehr-
programm-Merkmalen entwickelt und beim 
BBF implementiert. (Die Maßnahme insgesamt 
kann nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 
durchgeführt werden) 

9.2 Erstellung von Ausbildungsmitteln für den Me-
tallbereich und den Bereich der elektrotech-
nischen Berufe. (Die Erarbeitung einzelner 
Lehrgänge ist teilweise abgeschlossen. Die 
Maßnahme insgesamt kann nicht bis zum Ende 
der Legislaturperiode durchgeführt werden) 

9.3 Entwicklung eines Multimedien-Systems Elek-
trotechnik/Elektronik für den Einsatz in be-
trieblichen, überbetrieblichen und schulischen 
Bildungsstätten. (Einzelne Teilschritte sind be-
reits abgeschlossen. Insgesamt kann die Maß-
nahme nicht bis zum Ende der Legislatur-
periode durchgeführt werden. Ein Großfeld

-

versuch läuft im Oktober an) 

9.4 Die Vorbereitung eines Mehrmediensystems 
Metall ist angelaufen. (Maßnahme kann nicht 
bis zum Ende der Legislaturperiode durchge-
führt werden) 

10. Berufsbildender Fernunterricht 
(zu Ziffern 33 und 36 Ihrer Ubersicht) 

10.1 Bisher wurden vom BBF 23 Fernunterrichts-
lehrgänge abschließend überprüft. 
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10.2 Bis zum Ende der Legislaturperiode werden 
voraussichtlich weitere 12 Lehrgänge überprüft. 

10.3 Abschluß einer Erhebung „Fernlehrinstitute in 
der Bundesrepublik", die einen Überblick über 
Fernlehrinstitute, Lehrgangsangebote und Teil-
nehmerzahl gibt. 

10.4 Es konnte eine bessere Information der am 
Fernunterricht Interessierten erreicht werden 
und durch Hinweise an Institute der Standard 
des Fernunterrichts verbessert werden. 

11. Befragung aller zuständigen Stellen in der BRD 
(zu Ziffern 15, 16, 17, 23, 24 und 25 Ihrer 
Übersicht) 

Das BBF erstellte in Zusammenarbeit mit BMA 
und BMWF einen Fragenkatalog und führt eine 
Umfrage durch, die Basismaterial zu den in den 
Ziffern dargestellten Themenkomplexen lie-
fert. (Die Maßnahme insgesamt kann nicht bis 
zum Ende der Legislaturperiode durchgeführt 
werden) 

Hans-J. Rosenthal 

Anlage 3 

Liste der vom BBF übersandten Ergebnisberichte im Rahmen der Fremdforschung 

Titel 	 Verfasser 

Arbeitswissenschaftliche Grundlagen der Berufsbildungsforschung Dr. Volpert 

Erarbeitung eines arbeitswissenschaftlichen Instrumentariums für 
Berufsanalysen 

Prof. Dr.-Ing. Rohmert 

Problemanalyse zur Entwicklung eines Instrumentariums der Berufs-
bildungsstatistik als Grundlage eines Informationssystems 

Dr. Fenger, Karr, Kühl 

Informationsbedürfnisse privater und öffentlicher Träger beruflicher 
Bildung 

Dipl.-Soz. Schmidt- Hackenberg 

Ziel, Fragestellungen und methodische Ansätze der Curriculumfor-
schung für den Bereich kaufmännischer Berufsausbildung, Entwicklung 
eines Forschungsprogrammes 

Prof. Dr. Zabeck 

Entwicklung einer didaktischen Konzeption der Arbeitslehre. Ein Bei-
trag zur fachdidaktisch orientierten Curriculum-Forschung und zur 
Bestimmung von Zielen und Inhalten der Berufsgrundbildung in der 
Sekundarstufe II 

Prof. Dr. Neumann 

Typen und Selbstverständnis von Institutionen für die Berufsgrund-
bildung 

Prof. Dr. Müllges 

Entwicklung von Flächenstandards für Ausbildungswerkstätten der 
metallbearbeitenden Berufe 

AAT-Berlin 

Vorstellungen und Konzeptionen über die berufs- und arbeitspädago-
gischen Kenntnisse und Fähigkeiten in kaufmännischen Betrieben 

Prof. Dr. Peege 

Anforderungen an und Organisationsmöglichkeiten für ein Informa-
tionssystem für die berufliche Bildung auf dem Gebiet der Datenver-
arbeitung 

Dipl.-Ing. Schwarzbach 

Expertise zur vorbereitenden Bauplanung beruflicher Schul- und Aus-
bildungseinrichtungen 

Dr.-Ing. Cox 

Entwurf einer Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf 
„Friseur" 

Forschungsinstitut 
für Berufsbildung im Handwerk 
Köln 
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Titel 	 Verfasser 

Feststellung und Analyse der vorliegenden Dokumentation und Auf-
stellungen über Einrichtungen und Maßnahmen der beruflichen Er-
wachsenenbildung sowie Entwicklung eines Arbeitsmodells zur 
Analyse der Finanzierung und sonstiger Förderung der beruflichen 
Erwachsenenbildung 

WEMA-Institut, Dr. Schmezler 

Lernpsychologische Kriterien als Grundlage für die Entwicklung beruf-
licher Curricula: Literaturbericht 

Dipl.-Psychologin Brigitte Jacobi 

Die programmierten Prüfungen in der Bundesrepublik 

Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ausbildungsmitteln in Betrieb 
und Schule 

Institut für objektivierte 
Leistungskontrolle e. V. 

Vom Auftragnehmer neu formuliert: „Variablen (Bedingungen), die 
Bildungsmittel für die Berufsausbildung determinieren im Hinblick auf 
ihre Verwendung in Schule und Betrieb" 

Klaus Jürgen Piesker 

Überarbeitung der Ausbildungsordnung für die Ausbildungsberufe 
Bankkaufmann, Industriekaufmann, Kaufmann im Groß- und Außen-
handel, Versicherungskaufmann 

Dr. rer. pol. Mann 

Überprüfung des mengentheoretischen Ansatzes zur Bildung von 
Informationsbedarfsbereichen 

Dipl.-Soz. Schmidt-Hackenberg 

„Facharbeiter für berufliche Weiterbildung" Institut für sozialwissenschaftliche 
Forschung e. V. 
München 

„Funktion des Übungsbüros im Rahmen der kaufmännischen Grund-
bildung" 

Neu formuliert: 
„Bürosimulation im Rahmen der kaufmännischen Grundbildung" 

Ausbildungsordnungen Kfz.-Mechaniker, Kfz.-Schlosser 

Problemanalyse zur Entwicklung eines Instrumentariums der Berufs-
statistik als Grundlage eines Informationssystems; Teil II: Die Funk-
tion einer verbesserten Berufsbildungsstatistik in einem umfassenden 
Informationssystem zur Berufsbildung 

FP-Nr.: 1.014.01 

Fenger, Karr, Kühl, Stooß 
— Erlangen — 

Analyse und Design erfahrungswissenschaftlicher Methoden für 
spezielle Fragen der beruflichen Curriculumentwicklung 

FP-Nr.: 2.008.01 

Liepmann 
— Berlin — 

Konstruktion von Teilcurricula der Berufsgrundbildung im kaufmän-
nisch-verwaltenden Sektor 

FP-Nr.: 2.008.01 

Neumann 
— Berlin — 

Planung und Einrichtung einer Datenbank für Programmierte Unter-
weisung im Bereich der beruflichen Bildung 

FP-Nr.: 5.001.01 

IABG 
— Ottobrunn — 

Die Funktion des Betriebspraktikums in der FOS Hamburg — eine 
empirische Untersuchung zur Reform der Sekundarstufe II 

Lange, Schulz 
— Hamburg — 

Neu formuliert: 

Die FOS in Hamburg — ein Beitrag zur Diskussion um die Reform der 
Sekundarstufe II 

FP-Nr.: 2.009.02 

Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ausbildungsmitteln in Betrieb 
und Schule 

Cramer 
— Berlin — 
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Titel 	 Verfasser 

Neu formuliert: 
Anforderungen an Ausbildungsmittel für Betrieb und Schule 
(Der Schlußbericht wurde neu gefaßt) 

FP-Nr.: 5.019.03 

Vorstudie zur Entwicklung des Curriculums einer beruflichen Grund-
bilduna (in der Jugendlichenausbildung) 

Wiemann 
— Wolfenbüttel — 

Neu formuliert: 
Modelle zum Berufsgrundbildungsjahr im Sekundarbereich II 

FP-Nr.: 2.009.02 

Facharbeiter und Weiterbildung II — Die Bedeutung des sozialen 
Hintergrunds 

ISF 
— München — 

Neu formuliert: 
Facharbeiter und berufliche Weiterbildung — Teil I1 

FP-Nr.: 1.013.01 

Eine Analyse unterrichtstechnologischer Grundmodelle auf ihre Be-
gründung in didaktischen Theorien und ihr Verhältnis zu aktuellen 
Problemen der Curriculumforschung — Forschungsmethodische Pro-
bleme und mögliche Lösungswege im Rahmen eines exemplarischen 
Projektkatalogs —

FP-Nr.: 5.016.01 

Teschner 
- Kiel — 

Untersuchung zur Verbreitung, Anwendung und Effizienz der ABB-
Ausbildungsmittel 

FP-Nr.: 5.019.03 

Rothe 
— Stuttgart — 

Der Einfluß des begleitenden Direktunterrichts innerhalb des Fern-
lehrwesens (kombiniertes Fernstudium) auf die Lern- und Leistungs-
motivation von Fernstudienteilnehmern 

Neu formuliert: 
Erfolgsbedingungen und Lernprobleme im Rahmen von Fernlehr-
gängen 

FP-Nr.: 4./5.005.04 

Akademie für Fernstudium 
— Bad Harzburg — 

Anlage zum Forschungsprojekt Nr. 3.026.02 

Bearbeitungsliste für Ausbildungsordnungen 

Ausbildungsberufe des Bereiches Metallbe- und 
verarbeitung: 

Stufenausbildungsordnung für flugtechnische Aus-
bildungsberufe 

Ausbildungsordnung für gießereitechnische Ausbil-
dungsberufe 

Stufenausbildungsordnung für grobschlosserische 
Ausbildungsberufe 

Stufenausbildungsordnung für spanende Werkzeug-
maschinenberufe 

Anlage 4 

Ausbildungsberufe des Bereiches Elektrotechnik: 

Ausbildungsordnung für Kraftfahrzeugelektriker 

Ausbildungsberufe des Bereiches Chemie, Physik, 
Biologie: 

Ausbildungsordnung für Laborantenberufe 

Ausbildungsordnung für Baustoffprüfer 

Ausbildungsordnung für Werkstoffprüfer 

Ausbildungsordnung für kunststoffverarbeitende 
Berufe 

Ausbildungsberufe des Bereiches Körper- und 
Gesundheitspflege: 
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Ausbildungsordnung für Arzt-, Zahnarzt- und 
Tierarzthelfer 

Ausbildungsordnung für Friseure 

Ausbildungsberufe des Bereiches Ernährung 
und Hauswirtschaft: 

Stufenausbildungsordnung für gastgewerbliche 
Ausbildungsberufe 

Ausbildungsordnung für hauswirtschaftliche 
Ausbildungsberufe 

Ausbildungsordnung für Brenner und Destillateure 

Ausbildungsberufe des kaufmännischen Bereiches: 

Vorbereitungen für die Neuordnung kaufmännischer 
Ausbildungsberufe 

Ausbildungsberufe sonstiger Bereiche: 

Ausbildungsordnung für Augenoptiker 

Ausbildungsordnung für Holzmechaniker 

Ausbildungsordnung für Schaufenstergestalter 

Ausbildungsordnung für Schornsteinfeger 

Ausbildungsordnung für Textilveredler 
Fachrichtung Beschichtung 

Ausbildungsordnung für zeichnerische Berufe, ins-
besondere Bauzeichner, technische Zeichner 

Ausbildungsordnung für Glasberufe 

Vorbereitungen für die Neuordnung der 
Verwaltungsberufe 

Ausbildungsberufe des kaufmännischen Bereiches: 

Ausbildungsordnung für Buchhändler 

Ausbildungsordnung für Reiseverkehrskaufmann 

Ausbildungsordnung für Verlagskaufmann 

Ausbildungsberufe des Bereiches Druck und Papier: 

Ausbildungsordnung für Drucker 

Ausbildungsordnung für Druckformenhersteller 

Ausbildungsordnung für Druckvorlagenhersteller 

Ausbildungsordnung für Papiermacher 

Ausbildungsberufe des Bereiches Bau: 

Stufenausbildungsordnung für das Baugewerbe 

Ausbildungsordnung für Maler und Lackierer 

Auszug 

aus Unterlage „Zusammenfassung 
HA 1/73, HA 1 a/73 und Anlage zu HA 1 a/73" 

1. Anlage zum Forschungsprojekt-Nr.: 3.026.02 
(Fortschreibung des Projektes Nr. 3.026.02) 

gegenwärtiger Bearbeitungsstand: 

a) Eigenforschung 

1. Werkzeugmaschinenberufe: 

Ausbildungsordnungsentwurf erstellt; 
zwei Beratungen im Fachausschuß erfolgt; 

Änderungsvorschläge der Fachausschußmit-
glieder nach deren Beratung mit ihren Orga-
nisationen erfordert erneute Überarbeitung; 
Einreichung des Ausbildungsordnungsent-
wurfes Ende Januar vorgesehen. 

2. Feinschlosserische Berufe: 

Ausbildungsordnungsentwurf eingereicht; 
Beratungen im Fachausschuß nach zwei Sit-
zungen abgeschlossen. 

3. Uhrmacher: 

Ausbildungsentwurf eingereicht. 

4. Parkettleger: 

Ausbildungsentwurf eingereicht. 

5. Gebäudereiniger: 

Ausbildungsordnungsentwurf eingereicht. 

6. Ärztliche Helfer: 

Basismaterial für Ausbildungsordnungsent-
wurf gesammelt; Beratungen im Bundes-
ministerium für Gesundheit, Jugend und Fa-
milie stattgefunden, weitere Beratungen vor-
gesehen. 

7. Baustoffprüfer: 

Ausbildungsordnungsentwurf mit Sozialpart-
nern beraten, nach Überarbeitung weitere 
Beratungen notwendig. 

8. Baugewerbe: 

Ausbildungsordnungsentwurf der Sozialpart-
ner in Beratung beim BMWi in Zusammen-
arbeit mit BBF. 

9. Maler und Lackierer: 

Ausbildungsordnungsentwurf der Sozial-
partner in Beratung, Mitwirkung des BBF in 
der ersten Phase. 

10. Feldbestimmung Gießerei-Industrie: 

Faktensammlung abgeschlossen; 
Fragebogen erstellt; 
Beratungen mit Fachverband (VDG) durch-
geführt, weitere Beratungen vorgesehen. 

b) Fremdforschung 

1. Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Ver-
sicherungskaufmann, Bankkaufmann, Indu-
striekaufmann: 

Ausbildungsordnungsentwurf eingereicht. 

2. Kfz.-Mechaniker: 
Ausbildungsordnungsentwurf eingereicht. 
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3. Friseur: 

Ausbildungsordnungsentwurf erstellt, Gut-
achten dazu eingeholt; 

BBF-Entwurf erstellt und mit interessierten 
Organisationen beraten, Stellungnahmen zu 
dem Entwurf stehen aus. 

4. Chemielaborant: 

Vorstudie für neue Ausbildungskonzeption 
im Berufsfeld Physik, Chemie, Biologie ver-
geben. 

Auszug 

aus Unterlage „Zusammenfassung 
HA 1/73, HA 1 a/73 und Anlage zu HA 1 a/73 

Schwerpunktbereich: 04 Erwachsenenbildung 

Hauptabteilung: 	F 4 

Bearbeiter: 	Kemp (interim) 
Dr. Alschner, Scholz, Neuber 

FP-Nr.: 	 4.012.04 

Forschungsprojekttitel : 

Ausbildungs- und Fortbildungsordnungen für Er-
wachsenenbildungsmaßnahmen 

Zielsetzung: 

— Erarbeitung von allgemeinen Kriterien und 
Grundsätzen für die Erstellung und Abgrenzung 
von Ordnungen für Erwachsenenbildungsmaß-
nahmen (z. B. Erstausbildungs-, Fortbildungs-, 
Umschulungsmaßnahmen) . 

— Vorlage von Gutachten oder Entwürfen zu ein-
zelnen Ausbildungs- und Fortbildungsgängen 
für Erwachsene gemäß folgender Bearbeitungs-
liste: 

1. Aus- und Fortbildung im Bereich der Datenver-
arbeitung 

2. Aus- und Fortbildung von Berufskraftfahrern 

3. Grundsatzfragen zur Ordnung der Aus- und 
Fortbildung für Erwachsene 

4. Aus- und Fortbildung von „Umweltschützern" 

5. Aus- und Fortbildung von Meistern 

6. Aus- und Fortbildung von Technikern 

7. Aus- und Fortbildung von Sekretärinnen 

8. Aus- und Fortbildung von Betriebs- oder 
Fachwirten 

9. Aus- und Fortbildung im Bereich der 
Verwaltung 

10. Aus- und Fortbildung von Flughafen-
facharbeitern 

11. Aus- und Fortbildung von Arbeitsvorbereitern 

Anlage zum Forschungsprojekt — Nr. 4.012.04 

Fortschreibung des Projekts 

„Ausbildungs- und Fortbildungsordnungen 
für Erwachsenenbildungsmaßnahmen" 

Gegenwärtiger Bearbeitungsstand nach der Bearbei-
tungsliste gegliedert: 

1. Aus- und Fortbildung im Bereich der Datenver-
arbeitung: 

Eigenforschung: 

Einarbeitung in das komplizierte, bisher kaum 
erforschte Berufsfeld bei Beteiligung an mehre-
ren einschlägigen Beratungsgremien verschie-
dener Institutionen sowie Vergabe, Begleitung 
und Auswertung von Forschungsaufträgen und 
Konstituierung eines Fachausschusses. 

Fremdforschung: 

a) Zur Entwicklung eines Informationssystems 
über die Aus- und Fortbildung von Daten-
verarbeitungspersonal (1. Oktober 1971), 
Dipl.-Ing. Schwarzbach, Berlin: Der erste Ab-
schlußbericht, im Sommer 1972 vorgelegt, er-
füllte nicht die vertraglichen Bedingungen 
und wird zur Zeit ergänzt. Z. T. liegen Nach-
arbeiten vor. 

b) Entwurf einer Gesamtkonzeption für die 
Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der DV 
(1. September 1972), ADV-Gemeinnützige 
Ausbildungsgesellschaft für DV, München: 
Noch kein Ergebnis vorgelegt. 

2. Aus- und Fortbildung für Berufskraftfahrer: 

Eigenforschung: 

Nach der Konzipierung eines ersten Entwurfes 
einer Ausbildungsordnung für Berufskraftfahrer 
durch das BBF hat der Bundesminister für Ver-
kehr einen geänderten eigenen Entwurf dem 
Bundesminister für Arbeit zum einvernehm-
lichen Erlaß vorgelegt. Dieser Entwurf ist z. Zt. 
durch Einsprüche mehrerer Ressorts aufgehalten 
worden. 

Da dieser Ausbildungsordnung keine betrieb-
liche Ausbildungspraxis zugrunde liegt, ist es 
dringend erforderlich, diesbezügliche Versuchs-
maßnahmen durchzuführen, mit dem Ziel der 
Modellentwicklung. Erste Verhandlungen hierzu 
wurden bereits mit dem Bundesverband des 
Deutschen Güterfernverkehrs, mit der ÖTV und 
dem Verkehrsinstitut in Bielefeld-Quelle ge- 
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führt. Gegebenenfalls ist auch ein Modell für 
den berufsbegleitenden Fachunterricht zu ent-
wickeln. 

3. Grundsatzfragen zur Ordnung der Aus- und 

Fortbildung für Erwachsene: 

Eigenforschung: 

Wegen Personalmangels konnte keine intensive 
Bearbeitung erfolgen, jedoch wurden zur Er-
stellung von „Grundsätzen für die Erarbeitung 
von beruflichen Curricula" durch F 3 Beiträge 
geleistet. 

4. Aus- und Fortbildung von „Umweltschützern" 

Eigenforschung: 

Der Auftrag des Bundesministers für Arbeit zur 
Erarbeitung wissenschaftlicher Unterlagen für 
einen „Facharbeiter für den Umweltschutz" 
konnte im BBF wegen Personalmangels nicht in 
Eigenforschung bearbeitet werden, sondern es 
wurde eine Vorstudie an das WEMA-Institut in 
Auftrag gegeben. 

Die Bearbeitung dieser Vorstudie durch das 
WEMA-Institut wurde begleitet und mehrfach 
besprochen. Die vorgelegte Studie wurde aus-
gewertet und mit einem ausführlichen Begleit-
schreiben in Form einer Problemanalyse den 
interessierten Bundesministern und den Landes-
regierungen zur Kenntnis gegeben. Das Projekt 
ist für das BBF damit vorläufig in einen Warte-
zustand versetzt, bis die politische Entscheidung 
fällt über die weitere Bearbeitung, für die ein 
erheblicher Aufwand erforderlich wäre. 

Fremdforschung: 

WEMA-Institut, Köln: „Bedarf an Aus- und 
Fortbildungsordnungen für Erwachsenenberufe 
im Bereich des Umweltschutzes". 

Abschlußbericht wurde termingerecht zum Ende 
Februar 1972 abgeliefert. Er entsprach zwar 
nicht ganz unseren Erwartungen, lieferte jedoch 
wesentliche Erkenntnisse, um Basis einer knap-
pen Problemanalyse zu bieten. 

5. Aus- und Fortbildung von Meistern 

Eigenforschung: 

Wegen Arbeitsüberlastung des Bearbeiters 
konnte das Forschungsprojekt nicht intensiv be-
arbeitet werden, es konnte jedoch eine Studie 
über den Funktionswandel des Industriemeisters 
als internes Material erarbeitet und ein Fremd-
forschungsauftrag erteilt werden. Der bereits 
berufene Fachausschuß konnte noch nicht kon-
stituiert werden. 

Fremdforschung: 

Dr. Faßbender, Arbeitsgemeinschaft Weiterbil

-

dung, Rodenkirchen: „Funktions- und Bildungs

-

anforderungen im Selbstverständnis der Mei

-

ster". 

Der Forschungsauftrag wurde sehr verspätet 
abgeliefert. Eine Auswertung konnte wegen 
Arbeitskräftemangel bisher nicht erfolgen. 

6. Aus- und Fortbildung von Technikern 

Die Bearbeitung des Forschungsprojektes ruhte 
bisher wegen Personalmangels vollständig. 

7. Aus- und Fortbildung von Sekretärinnen 

Eine intensive Bearbeitung des Forschungspro-
jektes konnte wegen Personalmangels nicht er-
folgen. Das BBF ist an einem Sachverständigen-
Arbeitskreis des BMA beteiligt. 

Begründung für folgende zusätzlich erforderliche 
Bearbeitungen: 

8. Betriebswirte und Fachwirte-Ausbildung 

Die nichtakademische Betriebswirte-Ausbildung 
ist das Pendant zur Techniker-Ausbildung. Sie 
liegt auf gleicher Ebene wie diese zwischen den 
Ausbildungsberufen und dem graduierten Be-
triebswirt. Die Bundesanstalt für Arbeit hat da-
her angeregt, diesen Bildungsgang zu unter-
suchen, weil immer mehr Bildungsinstitutionen 
diese Ausbildung durchführen. Von verschiede-
nen anderen Organisationen wird diese Anre-
gung unterstützt. 

Daneben ist die Fachwirte-Ausbildung eine (i 
interessante Neuentwicklung auf dem Gebiet 
der beruflichen Fortbildung im betriebswirt-
schaftlichen Bereich. 

Folgende Fachwirte-Prüfungen werden bisher 
durchgeführt: 

Industriefachwirt: 	Würzburg 

Versicherungsfachwirt: 	Hamburg 
Köln 
München 
Saarbrücken 

Handelsfachwirt: 	Kassel 
Köln 
München 

EDV-Fachwirt: 	 Kassel 

Die Fachwirte-Ausbildungen bieten eine Ver-
tiefung des Fachwissens und damit Aufstiegs-
fortbildungmöglichkeit für Kaufleute. Die Fach-
wirte-Ausbildung ist als eine Alternative zur 
Betriebswirte-Ausbildung zu sehen. Die liegt die 
Behandlung beider Problemkreise in einem Pro-
jekt nahe. 

9. Fortbildung im Verwaltungsbereich: 

Der öffentliche Dienst ist heute durch eine stän-
dige Vermehrung, Erweiterung und Kompli-
zierung seiner Aufgaben gekennzeichnet. Dies 
bedingt die Anwendung neuer Methoden und 
Arbeitstechniken, die in dem Bereich der 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 34. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973 	1927* 

öffentlichen Verwaltung nur verzögert Eingang 
finden. 

Da diese Diskrepanz nicht durch eine Reform 
der Verwaltungsausbildung allein zu beseitigen 
ist, wird die Fortbildung im öffentlichen Dienst 
z. T. stark ausgebaut und weiterentwickelt. 
Infolge der großen Zahl rechtlich selbständiger 
Träger, die weitgehend isoliert voneinander 
vorgegangen sind, erscheint sie jedoch in Zie-
len, Inhalt und Organisationsformen stark dif-
ferenziert. Dies macht die Bestandsaufnahme 
und Strukturanalyse der Fortbildung der Ange-
stellten im öffentlichen Dienst zu einer wich-
tigen Aufgabe, deren Durchführung gleichzeitig 
von der ÖTV als im Interesse der Arbeitnehmer 
liegend gefordert wird. 

10. Ausbildung von Flughafenfacharbeitern: 

Von  der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
kehrsflughäfen ist dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen ein Antrag auf Aner

-

kennung einer Ausbildungsordnung für Flug-
hafen-Facharbeiter (Erwachsene) vorgelegt wor-
den. 

Das BBF wurde mit der Vorprüfung beauftragt. 
Diese ist erfolgt, und eine positive Stellung-
nahme wird dem Bundesministerium in Kürze 
zugehen, die empfiehlt, daß eine weitere Bear-
beitung durch das BBF erfolgt. Mit der Vor-
lage des Entwurfs einer Ausbildungsordnung 
ist Anfang bis Mitte 1974 zu rechnen. 

11. Arbeitsvorbereiter 

Die Arbeitsvorbereitung und Fertigungs-
steuerung stellen wichtige Funktionsbereiche in 
einem heutigen Industriebetrieb dar, deren Mit-
arbeiter wie Meister, Techniker und Inge-
nieure während ihrer Ausbildung mit den hier 
verlangten Dispositionsaufgaben kaum vertraut 
gemacht werden. In einer Problemanalyse soll 
der Bedarf an einer Fortbildungsordnung für 
diese Tätigkeit geprüft werden. 




	34. Sitzung
	Bonn, Freitag, den 18. Mai 1973
	Inhalt
	Redetext
	Anlagen zum Stenographischen Bericht
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8
	Anlage 9
	Anlage 10
	Anlage 11
	Anlage 12
	Anlage 13
	Anlage 14
	Anlage 15
	Anlage 16
	Anlage 17
	Anlage 18
	Anlage 19
	Anlage 20
	Anlage 21
	Anlage 22
	Anlage 23
	Anlage 24
	Anlage 25
	Anlage 26
	Anlage 27
	Anlage 28
	Anlage 29
	Anlage 30
	Anlage 31
	Anlage 32
	Anlage 33
	Anlage 34
	Anlage 35
	Anlage 36
	Anlage 37
	Anlage 38
	Anlage 39
	Anlage 40
	Anlage 41




